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I.

20310 
Änderungstarifvertrag Nr. 4

zum Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst der Länder

(TV-L)
vom 2. Januar 2012

Bek. d. Finanzministeriums – B 4400 – 1 –IV 
v. 5. März 2012 

Den nachstehenden Tarifvertrag, mit dem der Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 
12. Oktober 2006 (veröffentlicht durch Bek. d. Finanzmi-
nisteriums – B 4400-1-IV – v. 8. November 2006 – SMBl. 
NRW. 20310) geändert worden ist, gebe ich bekannt:

Änderungstarifvertrag Nr. 4
zum Tarifvertrag

für den öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L)

vom 2. Januar 2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,

vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und*)1

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Änderung des TV-L

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 3 vom 10. März 2011, wird 
wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a) In Teil B. Sonderregelungen werden die Wörter 

   „Anhang zu § 16 Besondere Stufenregelungen für 
vorhandene und neu eingestellte Beschäftigte“ 

  gestrichen.

 b)  Der Wortlaut zu Teil C. Anlagen wird wie folgt 
gefasst:

    „Anlage A Entgeltordnung zum TV-L

    Anlage B Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 
bis 15

    Anlage C Entgelttabelle für Pfl egekräfte

    Anlage D Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte 
im Geltungsbereich des § 41 TV-L

    Anlage E Bereitschaftsdienstentgelte

    Anlage F Beträge der in der Entgeltordnung (An-
lage A zum TV-L) geregelten Zulagen“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

  a)  In Absatz 3 Buchstabe d werden die Wörter „so-
wie künstlerische Lehrkräfte an Kunst- und Mu-
sikhochschulen“ gestrichen.

  b)  Die Protokollerklärung zu § 1 Absatz 3 wird wie 

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit

a)
 ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
 – Bundesvorstand –,
 diese zugleich handelnd für
 – Gewerkschaft der Polizei,
 – Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
 – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
 und 

b) mit der dbb tarifunion.

folgt geändert:

    aa)  In der Überschrift wird das Wort „Protokoll-
erklärung“ durch das Wort „Protokollerklä-
rungen“ ersetzt.

    bb)  Die bisherige Protokollerklärung wird 
Protokollerklärung Nr. 1.

    cc)  Es wird folgende Protokollerklärung 
Nr. 2 angefügt:

      „2. Ausgenommen sind auch künstlerische 
Lehrkräfte an Kunst- und Musikhochschu-
len, deren Arbeitsverhältnis am 31. Dezem-
ber 2011 bestanden hat, für die Dauer des 
ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses.“

3.  § 12 wird wie folgt gefasst:

 „§ 12
 Eingruppierung

  (1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten rich-
tet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der Entgelt-
ordnung (Anlage A). 2Die/Der Beschäftigte erhält 
Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er ein-
gruppiert ist. 3Die/Der Beschäftigte ist in der Ent-
geltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen 
die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend 
auszuübende Tätigkeit entspricht. 4Die gesamte aus-
zuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerk-
malen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens 
zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich ge-
nommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerk-
mals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Ent-
geltgruppe erfüllen. 5Kann die Erfüllung einer Anfor-
derung in der Regel erst bei der Betrachtung mehre-
rer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielsei-
tige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für 
die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, in-
soweit zusammen zu beurteilen. 6Werden in einem 
Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, 
gilt das in Satz 4 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen 
auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede An-
forderung. 7Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von 
Satz 4 oder 6 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, 
gilt dieses. 8Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als An-
forderung eine Voraussetzung in der Person der/des 
Beschäftigten bestimmt, muss auch diese Anforde-
rung erfüllt sein.

  Protokollerklärungen zu § 12 Absatz 1:

  1.  1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (ein-
schließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezo-
gen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, 
zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzba-
ren Arbeitsergebnis führen (z. B. unterschriftsreife 
Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Wider-
spruchs oder eines Antrags, Betreuung bzw. Pfl ege 
einer Person oder Personengruppe, Fertigung ei-
ner Bauzeichnung, Erstellung eines EKG, Durch-
führung einer Unterhaltungs- bzw. Instandset-
zungsarbeit). 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist 
als solcher zu bewerten und darf dabei hinsicht-
lich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten 
werden.

  2.  Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 ist 
auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte 
Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren 
Entgeltgruppe.

  (2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im 
Arbeitsvertrag anzugeben.“

4.  § 13 wird wie folgt gefasst:

 „§ 13
 Eingruppierung in besonderen Fällen

  1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige 
Tätigkeit nicht übertragen worden, hat sich aber die 
ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Absatz 1 Satz 3) 
nicht nur vorübergehend derart geändert, dass sie 
den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/sei-
ner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Absatz 
1 Satz 4 bis 8), und hat die/der Beschäftigte die hö-
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herwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate 
lang ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des darauffolgen-
den Kalendermonats in der höheren Entgeltgruppe 
eingruppiert. 2Für die zurückliegenden sechs Kalen-
dermonate gilt § 14 sinngemäß. 3Ist die Zeit der Aus-
übung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, 
Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfähigkeit oder Vorberei-
tung auf eine Fachprüfung für die Dauer von insge-
samt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen wor-
den, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von 
sechs Monaten eingerechnet. 4Bei einer längeren Un-
terbrechung oder bei einer Unterbrechung aus ande-
ren Gründen beginnt die Frist nach der Beendigung 
der Unterbrechung von neuem. 5Wird der/dem Be-
schäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine 
Tätigkeit zugewiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen 
ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, gilt 
§ 14 sinngemäß.“

5.  In § 14 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Tabellen-
entgelt, das“ durch die Wörter „Betrag, der“ ersetzt.

6.  In § 15 Absatz 2 werden die Wörter „A und B“ durch 
die Wörter „B und C“ ersetzt.

7.  § 16 wird wie folgt geändert:

  a)  In Absatz 1 Satz 2 und in Absatz 3 Satz 2 werden 
jeweils die Wörter „im Anhang zu § 16“ durch die 
Wörter „in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen in 
der Entgeltordnung“ ersetzt.

  b)  In Nr. 2 der Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 
2 werden nach den Wörtern „Praktikantinnen/
Praktikanten“ die Wörter „beziehungsweise nach 
dem Tarifvertrag über die Regelung der Arbeits-
bedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten 
der Länder“ eingefügt.

  c)  Der Anhang zu § 16 wird aufgehoben.

8.  § 17 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 2 wird der Punkt durch ein Semikolon er-
setzt und folgender Teilsatz angefügt:

    „steht der/dem Beschäftigten neben dem bisheri-
gen und/oder neuen Tabellenentgelt eine Ent-
geltgruppenzulage oder eine Besitzstandszulage 
nach § 9 oder § 17 Absatz 5 Satz 2 TVÜ-Länder 
zu, wird für die Anwendung des Halbsatzes 1 die 
Entgeltgruppenzulage bzw. Besitzstandszulage 
dem jeweiligen Tabellenentgelt hinzugerechnet 
und anschließend der Unterschiedsbetrag ermit-
telt.“ 

  b)  Die Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. 
Halbsatz wird wie folgt gefasst:

    „Für Lehrkräfte im Sinne von Nr. 4 der Vorbe-
merkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung als 
„Erfüller“ gilt die Höhergruppierung von der Ent-
geltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13 nicht als 
„Eingruppierung über mehr als eine Entgelt-
gruppe“.“

9.  Dem § 19 wird folgender Absatz 6 angefügt:

  „(6) Beschäftigte im Sinne von § 38 Absatz 5 Satz 2 
im Außendienst des Straßenbetriebsdienstes und 
Straßenbaus und im Außendienst des Küstenschutzes 
der Wasserbauverwaltung erhalten für jeden Kalen-
dermonat, für den ihnen Erschwerniszuschläge nach 
den Abschnitten A, M oder R des Zuschlagskataloges 
zum Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 
MTL II (TVZ zum MTL) bzw. der entsprechenden Re-
gelungen im Tarifvertrag über die Lohnzuschläge ge-
mäß § 29 MTArb-O für Arbeiter der Länder (TVZ 
zum MTArb-O-TdL) zustehen, zusätzlich einen Pau-
schalbetrag von monatlich 25 Euro; § 24 Absatz 2 fi n-
det Anwendung.“

10.  § 20 Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.

11.  § 39 wird wie folgt geändert:

  a)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

    aa)  Es wird folgender Buchstabe c eingefügt:

      „c) die §§ 12 bis 14 und die Entgeltordnung 
(Anlage A) insgesamt und ohne Nachwirkung 
mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss 

eines Kalenderhalbjahres, frühestens jedoch 
zum 31. Dezember 2014,“

    bb)  Die bisherigen Buchstaben c und d werden 
die Buchstaben d und e.

    cc)  Es wird folgender Buchstabe f eingefügt:

      „f) die Abschnitte 10, 18 und 25 des Teils II 
der Entgeltordnung gemeinsam mit einer 
Frist von drei Monaten zum Schluss eines 
Kalenderhalbjahres, frühestens jedoch zum 
30. Juni 2012; die Nachwirkung dieser Vor-
schriften wird ausgeschlossen,“

    dd)  Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe g 
und wird wie folgt gefasst:

      „g) die Entgelttabellen (Anlagen B, C und D) 
mit einer Frist von einem Monat zum Schluss 
eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2012; eine Kündigung nach Ab-
satz 2 umfasst nicht die Entgelttabellen.“

  b)  Die Protokollerklärung zu § 39 Absatz 4 wird auf-
gehoben.

12.  In § 40 wird folgende Nr. 9 angefügt:

  „Nr. 9
  Künstlerische Lehrkräfte an Kunst- und Musikhoch 

 schulen in Baden-Württemberg und Bayern:

  1Für künstlerische Lehrkräfte an Kunst- und Musik-
hochschulen in Baden-Württemberg und Bayern gel-
ten § 44 Nummern 2 und 3 entsprechend. 2An die 
Stelle der Schulferien treten dabei die Semesterfe-
rien.“

13.  In § 41 Nr. 10 werden im Text des § 15 Absatz 2 die 
Wörter „den Anlagen C und D“ durch die Wörter 
„Anlage D“ ersetzt.

14.  In § 41 Nr. 11 werden im Text des § 16 Absatz 1 
Satz 2 die Wörter „Anlagen C und D“ durch die Wör-
ter „Anlage D“ ersetzt.

15.  § 43 Nr. 8 wird wie folgt geändert:

  a)  In der Überschrift werden nach den Wörtern 
„zum BAT / BAT-O“ die Wörter „bis zum 31. De-
zember 2011 und zur Anwendung des Teils IV der 
Entgeltordnung ab 1. Januar 2012“ angefügt.

  b)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „1Bis zum 31. Dezember 2011 wird der Betrag 
nach der Protokollerklärung Nr. 1 Absatz 1 und 
Absatz 1 a zu Abschnitt A der Anlage 1 b zum 
BAT / BAT-O von 46,02 Euro auf 90,00 Euro er-
höht.“

  c)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „des 
Abschnitts A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O“ 
die Wörter „beziehungsweise ab 1. Januar 2012 im 
Sinne von Teil IV der Entgeltordnung“ sowie nach 
den Wörtern „zu Abschnitt A der Anlage 1 b zum 
BAT / BAT-O“ die Wörter „beziehungsweise ab 1. 
Januar 2012 nach Nr. 5 Absatz 1, 2 oder 3 der 
Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung“ 
eingefügt.

16.  Die Anlagen werden wie folgt geändert:

  a)  Anlage A wird durch die diesem Tarifvertrag als 
Anlage 1 beigefügte Entgeltordnung zum TV-L 
ersetzt.

  b)  Die Überschrift der Anlage B wird wie folgt ge-
fasst:

    „Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15

– Gültig ab 1. Januar 2012 –“

  c)  Der Anhang zu den Anlagen A und B wird aufge-
hoben.

  d)  Anlage C wird durch die diesem Tarifvertrag als 
Anlage 2 beigefügte Anlage C ersetzt.

  e)  Als Anlage F wird die Anlage 3 dieses Tarifver-
trags angefügt.

§ 2
Übergangsvorschrift zur Anwendung der Anlage E zum 
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TV-L

Bis zu einer Neuvereinbarung der Anlage E zum TV-L 
richtet sich für die Höhe der Bereitschaftsdienstentgelte 
die Zuordnung zu den Vergütungsgruppen nach den An-
lagen 1 a und 1 b zum BAT / BAT-O beziehungsweise zu 
den Lohngruppen nach den Lohngruppenverzeichnissen 
zum MTArb / MTArb-O in der bis zum 31. Dezember 
2011 geltenden Fassung.

§ 3
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft.

Berlin, den 2. Januar 2012

Anlage 1

zum Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum TV-L

Anlage A zum TV-L

Entgeltordnung zum TV-L

Gliederung

Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung

Teil I Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwal-
tungsdienst

Teil II Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäftigten-
gruppen

1.    Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büche-
reien und Museen

2.  Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte

2.1  Apotheker

2.2  Ärzte und Zahnärzte

2.3  Tierärzte

3.  Beschäftigte in Bäderbetrieben

4.  Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen 
sowie von Entgelten, Beschäftigte in Landesver-
sorgungsämtern

5.  Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und 
im Fernmeldebetriebsdienst

5.1  Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst

5.2  Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst

6.  Beschäftigte in der Forschung

7.  Beschäftigte in der Forstverwaltung

8.  Beschäftigte im Fremdsprachendienst

8.1  Konferenzdolmetscher

8.2  Überprüfer und Übersetzer

8.3  Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekre-
täre)

9.  Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft 
und im Weinbau

9.1  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte

9.2  Pfl anzenbeschauer und staatliche Fischereiaufse-
her

9.3  Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben

10.  Beschäftigte in Gesundheitsberufen

10.1  Lehrkräfte in Gesundheitsberufen

10.2  Audiologie-Assistenten

10.3  Amtliche Fachassistenten, Desinfektoren, Gesund-
heitsaufseher, Seehafengesundheitsaufseher

10.4  Diätassistentinnen

10.5  Ergotherapeuten

10.6  Logopäden

10.7  Masseure und medizinische Bademeister

10.8  Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische 
Fachangestellte

10.9  Präparationstechnische Assistenten, Sektionsge-
hilfen

10.10  Medizinisch-technische Assistentinnen, medizi-
nisch-technische Gehilfi nnen

10.11  Orthoptistinnen

10.12  Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte

10.13  Pharmazeutisch-technische Assistenten

10.14  Physiotherapeuten

10.15  Zahntechniker

11.  Beschäftigte in der Informationstechnik

12.  Beschäftigte im Justizdienst

12.1  Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwalt-
schaften

12.2  Beschäftigte im allgemeinen Justizvollzugsdienst

13.  Beschäftigte im Kanzleidienst

14.  Beschäftigte im Kassendienst

15.  Meister, technische Beschäftigte mit besonderen 
Aufgaben, Grubenkontrolleure

15.1  Technische Beschäftigte mit besonderen Aufga-
ben, Grubenkontrolleure

15.2  Handwerksmeister, Industriemeister und Meister 
mit Sonderausbildung

15.3  Maschinenmeister

15.4  Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder 
landwirtschaftlichen Betrieb

15.5  Meister

16.  Beschäftigte in Registraturen

17.  Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
und Konservierungsarbeiten

18.  Beschäftigte im Rettungsdienst

19.  Beschäftigte in der Schifffahrt

20.  Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

20.1  Leiter von Erziehungsheimen

20.2  Leiter von Kindertagesstätten

20.3  Leiter von Kindertagesstätten für behinderte 
Menschen

20.4  Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen, Be-
währungshelfer, Heilpädagogen

20.5  Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst

20.6  Erzieherinnen, Kinderpfl egerinnen

21.  Beschäftigte in der Steuerverwaltung

22.  Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen

22.1  Ingenieure

22.2  Techniker

22.3  Technische Assistenten

22.4  Laboranten

22.5  Zeichner

22.6  Baustellenaufseher (Bauaufseher)

22.7  Modelleure

22.8  Vermessungstechniker, Landkartentechniker, Pla-
nungstechniker

22.9  Reproduktionstechnische Beschäftigte

22.10  Operateure, Strahlenschutztechniker und Strahlen-
schutzlaboranten in Kernforschungseinrichtungen

22.11  Fotografen

22.12  Fotolaboranten

23.  Technische Beschäftigte im Eichdienst
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24.  Beschäftigte an Theatern und Bühnen

24.1  Beschäftigte im Kartenverkauf

24.2  Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Tech-
nik und Ton

24.3  Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske 
und Requisite

24.4  Beschäftigte in Theaterbibliotheken, Orchester-
warte

25.  Wirtschaftspersonal

25.1  Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst in Ein-
richtungen im Sinne des § 43

25.2  Beschäftigte im Wäschereidienst in Einrichtungen 
im Sinne des § 43

25.3  Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im 
Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben in Einrichtun-
gen im Sinne des § 43

25.4  Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 
fallen

Teil III Beschäftigte mit körperlich / handwerklich ge-
prägten Tätigkeiten

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung

1.  Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

2.  Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche Be-
reiche

2.1  Facharbeiter

2.2  Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagen-
pfl eger

2.3  Hausmeister, Sportplatzmeister, Pförtner, Reini-
gungs- und Wachpersonal

2.4  Beschäftigte in der Entsorgung

2.5  Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinenma-
schinisten und Schichtführer an Hochdruckkesse-
lanlagen

2.6  Taucher

2.7  Tierwärter

3.  Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Berei-
che

3.1  Beschäftigte in Galerien, Museen, Schlösser

3.2  Beschäftigte im Gartenbau

3.3  Beschäftigte im Gesundheitswesen

3.4  Beschäftigte in der Landwirtschaft

3.5  Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Material-
prüfungseinrichtungen

3.6  Beschäftigte in der Polizeiverwaltung

3.7  Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst und Stra-
ßenbau

3.8  Beschäftigte im Vermessungswesen

3.9  Beschäftigte im Wasserbau in den Ländern Ba-
den-Württemberg und Bayern

3.10  Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen Län-
dern (gilt nicht für die Freie und Hansestadt Ham-
burg)

3.11  Beschäftigte im Weinbau

3.12  Beschäftigte in Gestüten

3.13  Beschäftigte in Münzen

3.14  Beschäftigte in der Wilhelma

3.15  Beschäftigte in Häfen im Land Niedersachsen

3.16  Beschäftigte bei der Feuerwehr Bremen

Anhang zu Teil III der Entgeltordnung

Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen

Teil IV Beschäftigte im Pfl egedienst

Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, Gesund-
heits- und Krankenpfl egehelferinnen sowie Pfl ege-
helferinnen

1.1  Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 
in Einrichtungen im Sinne von § 43

1.2  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen als Sta-
tions- oder Gruppenleiterinnen in Einrichtungen 
im Sinne von § 43

1.3  Lehrkräfte für Gesundheits- und Krankenpfl ege 
in Einrichtungen im Sinne von § 43

1.4  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, die in 
Einrichtungen im Sinne von § 43 dem Operations- 
oder Anästhesiedienst, Dialyseeinheiten, Einhei-
ten für Intensivmedizin, Milchküchen oder Frau-
enmilchsammelstellen oder zentralen Sterilisati-
onsdiensten vorstehen

1.5  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen in Ein-
richtungen im Sinne von § 43, denen Beschäftigte 
unterstellt sind

1.6  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, Gesund-
heits- und Krankenpfl egehelferinnen und Pfl ege-
helferinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43

1.7  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen in Ein-
richtungen, die nicht von § 43 erfasst sind, denen 
Beschäftigte unterstellt sind

1.8  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, Gesund-
heits- und Krankenpfl egehelferinnen und Pfl ege-
helferinnen in Einrichtungen, die nicht von § 43 er-
fasst sind

2.  Hebammen in Einrichtungen im Sinne von § 43

2.1  Leitende Hebammen

2.2  Lehrkräfte für Hebammen

2.3  Hebammen

3.  Altenpfl egerinnen und Altenpfl egehelferinnen

3.1  Leitende Altenpfl egerinnen in Einrichtungen im 
Sinne von § 43

3.2  Lehrkräfte für Altenpfl ege in Einrichtungen im 
Sinne von § 43

3.3  Altenpfl egerinnen als Stationspfl egerinnen in Ein-
richtungen im Sinne von § 43

3.4  Altenpfl egerinnen und Altenpfl egehelferinnen in 
Einrichtungen im Sinne von § 43

3.5  Altenpfl egerinnen und Altenpfl egehelferinnen in 
Einrichtungen, die nicht von § 43 erfasst sind

Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung

1.  (1) Für das Verhältnis der Teile I und II zueinander 
gelten die Regelungen der Absätze 2 bis 4.

(2) 1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in besonderen Tä-
tigkeitsmerkmalen des Teils II aufgeführt ist, gelten nur 
die Tätigkeitsmerkmale dieses Teils. 2Die Tätigkeitsmerk-
male des Teils I gelten für diese Beschäftigten weder in 
der Entgeltgruppe, in der ihre Tätigkeit in Teil II aufge-
führt ist, noch in einer höheren Entgeltgruppe. 3Die Sätze 
1 und 2 gelten nicht für sonstige Beschäftigte der Entgelt-
gruppen 13 bis 15 des Teils I, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten im Sinne des Teils I ausüben, es sei denn, dass ihre 
Tätigkeit in besonderen Tätigkeitsmerkmalen des Teils II 
aufgeführt ist. 4Abweichend von Satz 1 gelten die Tätig-
keitsmerkmale der Entgeltgruppen 14 und 15 des Teils I 
auch für Ärzte, Apotheker und Zahnärzte, die außerhalb 
von Krankenhäusern oder Einrichtungen, in denen die be-
treuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, be-
schäftigt werden, sowie ferner für Tierärzte.

(3) 1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit nicht in Teil II 
aufgeführt ist, gelten die Tätigkeitsmerkmale des Teils I, 
sofern in Satz 2 nicht etwas anderes geregelt ist. 2Die Tä-
tigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 des Teils I 
gelten nur, sofern die auszuübende Tätigkeit einen un-
mittelbaren Bezug zu den eigentlichen Aufgaben der be-
treffenden Verwaltungsdienststellen, -behörden oder 
-institutionen hat.
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(4) 1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal des Teils I oder II 
eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung be-
stimmt, ohne dass sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, davon erfasst werden, 
sind Beschäftigte, die die geforderte Vorbildung oder 
Ausbildung nicht besitzen, bei Erfüllung der sonstigen 
Anforderungen des Tätigkeitsmerkmals in der nächst 
niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Dies gilt ent-
sprechend für Tätigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung 
qualifi zierter Anforderungen eine höhere Eingruppie-
rung vorsehen. 3Gegenüber den Entgeltgruppen 14 und 
13 Ü gilt hierbei die Entgeltgruppe 13 als nächst niedri-
gere Entgeltgruppe. 4Für Tätigkeitsmerkmale in der Ent-
geltgruppe 9 ohne Zusatz gilt die Entgeltgruppe 9 mit 
dem Zusatz „Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6“ als 
nächst niedrigere Entgeltgruppe.

2.  Für Beschäftigte mit körperlich / handwerklich ge-
prägten Tätigkeiten gelten nur die Tätigkeitsmerk-
male des Teils III.

Protokollerklärung:

In Teil III sind nur die Beschäftigten eingruppiert, die bei 
Fortgeltung des alten Rechts im Lohngruppenverzeichnis 
des MTArb / MTArb-O eingereiht gewesen wären.

3.  Für Beschäftigte im Pfl egedienst gelten nur die Tätig-
keitsmerkmale des Teils IV.

4.  Die Entgeltordnung gilt nicht für Beschäftigte, die als 
Lehrkräfte – auch wenn sie nicht unter § 44 TV-L fal-
len – beschäftigt sind, soweit nicht ein besonderes Tä-
tigkeitsmerkmal vereinbart ist.

5.  Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 1 des Teils 
I gilt unabhängig von den Nummern 1 und 3 für Tä-
tigkeiten der Teile II und IV.

6.  1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unter-
stellten Beschäftigten abhängig ist, rechnen hierzu 
auch Angehörige der vergleichbaren Besoldungsgrup-
pen. 2Bei der Zahl der unterstellten bzw. beaufsich-
tigten oder der in dem betreffenden Bereich beschäf-
tigten Personen zählen Teilzeitbeschäftigte entspre-
chend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsver-
trag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Ar-
beitszeit eines Vollzeitbeschäftigten. 3Für die Ein-
gruppierung ist es unschädlich, wenn im Organisa-
tions- und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene 
Stellen nicht besetzt sind.

7.  Ständige Vertreter sind nicht die Vertreter in Ur-
laubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.

8.  (1) 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages 
und der Vorschriften hierzu als gleichwertig festge-
stellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähigungsnach-
weise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in 
den Tätigkeitsmerkmalen geforderten entsprechenden 
Anforderungen gleich. 2Ist die Gleichwertigkeit erst 
nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt 
worden, gilt die Gleichstellung ab der Feststellung.

  (2) Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erwor-
benen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des 
Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem 
Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren bzw. einer kürzeren Ausbildungsdauer 
gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Tätig-
keit wie Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf ein-
gruppiert.

9.  Entgeltgruppenzulagen gelten, soweit tarifvertraglich 
nichts anderes vereinbart ist, bei der Bemessung des 
Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) als Bestandteil des Ta-
bellenentgelts.

Teil I
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

für den Verwaltungsdienst
Entgeltgruppe 15

1.  Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit so-

wie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,

  denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 14

1.  Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3.  Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 13 heraushebt, dass sie mindestens zu einem 
Drittel hochwertige Leistungen bei besonders schwie-
rigen Aufgaben erfordert.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4.  Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,

  denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innen-
dienst und im Außendienst, 

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbunde-
nen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innen-
dienst und im Außendienst, 
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deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Be-
deutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 10
Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innen-
dienst und im Außendienst, 
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 9
1.  Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-

nendienst und im Außendienst, 
  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 

Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie besonders verant-
wortungsvoll ist.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)
2.  Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-

nendienst und im Außendienst, 
  deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkennt-

nisse und selbständige Leistungen erfordert.
  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 4 und 5)
3.  Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-

nendienst und im Außendienst, 
  deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkennt-

nisse und selbständige Leistungen erfordert. 
  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-

ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 5 und 6)

Entgeltgruppe 8
Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innen-
dienst und im Außendienst, 
deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkennt-
nisse und mindestens zu einem Drittel selbständige Leis-
tungen erfordert.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 5 und 6)

Entgeltgruppe 6
Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innen-
dienst und im Außendienst, 
deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkennt-
nisse erfordert.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 6)

Entgeltgruppe 5
Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innen-
dienst und im Außendienst, 
deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 7)

Entgeltgruppe 4
1.  Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innen-

dienst und im Außendienst mit schwierigen Tätigkeiten.
  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 8)
2.  Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-

nendienst und im Außendienst, 
  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 

heraushebt, dass sie mindestens zu einem Viertel 
gründliche Fachkenntnisse erfordert.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 7)

Entgeltgruppe 3
Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innen-
dienst und im Außendienst 
mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. 
eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über eine 
Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 2
Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innen-
dienst und im Außendienst 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 9)

Entgeltgruppe 1

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 10)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
(1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, 
Technische Hochschulen sowie andere Hochschulen, die 
nach Landesrecht als wissenschaftliche Hochschulen an-
erkannt sind.
(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung liegt vor, wenn das Studium mit einer ersten Staats-
prüfung oder mit einer Diplomprüfung oder mit einer 
Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen 
steht eine Promotion oder die Akademische Abschluss-
prüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakul-
tät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer 
ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder ei-
ner Masterprüfung nach den einschlägigen Ausbildungs-
vorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch vor, wenn 
der Master an einer Fachhochschule erlangt wurde und 
den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur 
entsprechenden Qualifi kationsebene eröffnet; dies setzt 
voraus, dass der Masterstudiengang das Akkreditierungs-
verfahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach 
dem jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zu-
gang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur ent-
sprechenden Qualifi kationsebene gefordert ist.

(3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem 
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das 
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife 
oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechti-
gung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als sechs Se-
mestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester 
o. Ä. – vorgeschrieben ist. 2Ein Bachelorstudiengang er-
füllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als 
sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind.

(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung, wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 2 
(1) Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Tei-
len der Entgeltordnung ist vergleichbar die Entgelt-
gruppe 13 der Besoldungsgruppe A 13.

(2) Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit:

a)  Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 9 (Gartenbau, 
Landwirtschaft und Weinbau) eingruppiert sind,

b)   Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 22 (Ingeni-
eure, technische Berufe) eingruppiert sind,

c)  Beamte der Besoldungsgruppe A 13, soweit sie der 
Laufbahn des gehobenen Dienstes bzw. der entspre-
chenden Qualifi kationsebene angehören. 

Nr. 3 
Buchhaltereidienst im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 
bezieht sich nur auf Tätigkeiten von Beschäftigten, die 
mit kaufmännischer Buchführung beschäftigt sind.

Nr. 4 
Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten ge-
genüber den in den Entgeltgruppen 6 und 8 sowie in 
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 geforderten gründlichen 
und vielseitigen Fachkenntnissen eine Steigerung der 
Tiefe und der Breite nach.

Nr. 5 
Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetz-
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ten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Erar-
beiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eige-
nen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann 
diese Anforderung nicht erfüllen.

Nr. 6 
1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brau-
chen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung/
des Betriebes, in der/dem der Beschäftigte tätig ist, zu 
beziehen. 2Der Aufgabenkreis des Beschäftigten muss 
aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein 
gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsge-
mäß bearbeitet werden kann. 

Nr. 7 
Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Ver-
waltungsvorschriften und Tarifbestimmungen usw. des 
Aufgabenkreises.

Nr. 8 
Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine 
eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine fachliche 
Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. B. 
durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

Nr. 9
 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfor-
dern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlern-
phase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb 
derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherr-
schung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

Nr. 10
 1Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus

–  Essens- und Getränkeausgeber,

–  Garderobenpersonal,

–  Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sons-
tige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich aus-
üben,

–  Reiniger in Außenbereichen wie Höfen, Wegen, Grün-
anlagen, Parks,

–  Wärter von Bedürfnisanstalten,

–  Servierer,

–  Hausarbeiter und 

–  Hausgehilfen. 
2Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarif-
vertrag geregelt werden.

Teil II
Tätigkeitsmerkmale für bestimmte 

Beschäftigtengruppen

1.  Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien 
und Museen

Entgeltgruppe 10

Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für 
den bibliothekarischen Dienst an öffentlichen Büche-
reien (Diplombibliothekare),

a)  als Leiter von öffentlichen Büchereien mit einem 
Buchbestand von mindestens 25.000 Bänden und 
durchschnittlich 100.000 Entleihungen im Jahr,

b)  die für öffentliche Büchereien mit einem Buchbestand 
von mindestens 70.000 Bänden als Berater auf 
schwierigen Sachgebieten, deren Tätigkeit besonders 
hervorragende Fachkenntnisse voraussetzt, beschäf-
tigt werden,

c)  als Abteilungsleiter von Musikbüchereiabteilungen in 
öffentlichen Büchereien mit einem Bestand von min-
destens 16.000 Bänden oder Tonträgern.

Entgeltgruppe 9

1.  Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für 
den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Biblio-
theken (Diplombibliothekare) oder für den bibliothe-
karischen Dienst an öffentlichen Büchereien (Dip-
lombibliothekare) oder mit einem vergleichbaren 

(Fach-)Hochschulabschluss mit entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben,

  an wissenschaftlichen Bibliotheken, öffentlichen Bü-
chereien, Behördenbüchereien oder bei staatlichen 
Büchereistellen.

2.  Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für 
den gehobenen Archivdienst 

  in der Tätigkeit von Archivinspektoren sowie 

  sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, ferner 

  entsprechende Beschäftigte in Museen und anderen 
wissenschaftlichen Anstalten.

Entgeltgruppe 6

1.  Beschäftigte in Büchereien 

  in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fach-
kenntnisse im Bibliotheksdienst und in nicht uner-
heblichem Umfange selbständige Leistungen erfor-
dern.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

2.  Beschäftigte in Archiven 

  in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fach-
kenntnisse im Archivdienst und in nicht unerhebli-
chem Umfange selbständige Leistungen erfordern.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte in Büchereien 

  mit gründlichen Fachkenntnissen im Bibliotheks-
dienst.

2.  Beschäftigte in Archiven, Museen und anderen wis-
senschaftlichen Anstalten 

  mit gründlichen Fachkenntnissen.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und ande-
ren wissenschaftlichen Anstalten

mit schwierigen Tätigkeiten.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und ande-
ren wissenschaftlichen Anstalten 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und ande-
ren wissenschaftlichen Anstalten 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brau-
chen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung/
des Betriebes, in der/dem der Beschäftigte tätig ist, zu 
beziehen. 2Der Aufgabenkreis des Beschäftigten muss 
aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein 
gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsge-
mäß bearbeitet werden kann.

Nr. 2 
Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetz-
ten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Erar-
beiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eige-
nen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann 
diese Anforderung nicht erfüllen.
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Nr. 3 
Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, 
wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.

Nr. 4 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

2.  Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte

2.1 Apotheker

Entgeltgruppe 15

Apotheker als Leiter von Apotheken, 

denen mindestens vier Apotheker durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 14

Apotheker.

Protokollerklärung:
1Bei der Zahl der unterstellten Apotheker zählen nur 
diejenigen unterstellten Apotheker mit, die in einem Ar-
beits- oder Beamtenverhältnis zu demselben Arbeitgeber 
oder Dienstherrn stehen oder im Krankenhaus von einem 
sonstigen öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn zur 
Krankenversorgung eingesetzt werden. 2Gegen Stunden-
entgelt tätige Apotheker, die im Jahresdurchschnitt 
nicht mehr als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleis-
tung herangezogen werden, zählen nicht mit.

2.2 Ärzte und Zahnärzte

Entgeltgruppe 15

1.  Ärzte in Krankenhäusern, 

  die als ständige Vertreter des leitenden Arztes durch 
ausdrückliche Anordnung bestellt sind, 

  wenn dem leitenden Arzt mindestens sechs Ärzte 
ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2.  Ärzte in Krankenhäusern, 

  die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einem der 
Gebiete Anästhesie, Blutzentrale, Pathologie, Röntge-
nologie oder Zentrallaboratorium vorstehen und auf 
diesem Gebiet tätig sind, 

  nach vierjähriger Tätigkeit in Entgeltgruppe 14 Fall-
gruppe 1.

3.  Ärzte in Krankenhäusern, 

  die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einen selb-
ständigen Funktionsbereich innerhalb einer Fachab-
teilung oder innerhalb eines Fachbereichs leiten und 
in diesem Funktionsbereich tätig sind, 

  nach vierjähriger Tätigkeit in Entgeltgruppe 14 Fall-
gruppe 2.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

4.  Ärzte als Leiter von Blutzentralen außerhalb von 
Krankenhäusern.

5.  Ärzte, 

  denen mindestens fünf Ärzte oder Zahnärzte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

6.  Zahnärzte in Krankenhäusern, 

  die als ständige Vertreter des leitenden Zahnarztes 
durch ausdrückliche Anordnung bestellt sind, 

  wenn dem leitenden Zahnarzt mindestens sechs 
Zahnärzte ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

7.  Zahnärzte, 

  denen mindestens fünf Zahnärzte durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

 8.  Fachärzte mit entsprechender Tätigkeit.

 9.  Fachzahnärzte mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 14

1.  Ärzte in Krankenhäusern, 

  die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einem der Ge-
biete Anästhesie, Blutzentrale, Pathologie, Röntgenolo-
gie oder Zentrallaboratorium vorstehen und in nicht 
unerheblichem Umfange auf diesem Gebiet tätig sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

2.  Ärzte in Krankenhäusern, 

  die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einen selb-
ständigen Funktionsbereich innerhalb einer Fachab-
teilung oder innerhalb eines Fachbereiches leiten und 
in nicht unerheblichem Umfange in diesem Funkti-
onsbereich tätig sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

3.  Ärzte. 

4.  Zahnärzte.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
1Ständiger Vertreter im Sinne des Tätigkeitsmerkmals ist 
nur der Arzt/Zahnarzt, der den leitenden Arzt/Zahnarzt in 
der Gesamtheit seiner Dienstaufgaben vertritt. 2Das Tätig-
keitsmerkmal kann daher innerhalb einer Abteilung (Kli-
nik) nur von einem Arzt/Zahnarzt erfüllt werden.

Nr. 2 
1Bei der Zahl der unterstellten Ärzte und Zahnärzte zählen 
nur diejenigen unterstellten Ärzte und Zahnärzte mit, die 
in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu demselben 
Arbeitgeber oder Dienstherrn stehen oder im Krankenhaus 
von einem sonstigen öffentlichen Arbeitgeber oder Dienst-
herrn zur Krankenversorgung eingesetzt werden. 2Gegen 
Stundenentgelt tätige Ärzte und Zahnärzte, die im Jahres-
durchschnitt nicht mehr als 18 Stunden wöchentlich zur 
Arbeitsleistung herangezogen werden, zählen nicht mit.

Nr. 3 
Funktionsbereiche sind wissenschaftlich anerkannte 
Spezialgebiete innerhalb eines ärztlichen Fachgebietes, 
z. B. Nephrologie, Handchirurgie, Neuroradiologie, Elek-
troenzephalografi e, Herzkatheterisierung.

Nr. 4 
Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn 
er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

2.3 Tierärzte

Entgeltgruppe 15

1.  Tierärzte, 

  denen mindestens fünf Tierärzte durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung)

2.  Fachtierärzte mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 14

Tierärzte.

Protokollerklärung:
1Bei der Zahl der unterstellten Tierärzte zählen nur die-
jenigen unterstellten Tierärzte mit, die in einem Arbeits- 
oder Beamtenverhältnis zu demselben Arbeitgeber oder 
Dienstherrn stehen oder im Krankenhaus von einem 
sonstigen öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn zur 
Krankenversorgung eingesetzt werden. 2Gegen Stunden-
entgelt tätige Tierärzte, die im Jahresdurchschnitt nicht 
mehr als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleistung he-
rangezogen werden, und gegen Stückvergütung tätige 
Tierärzte zählen nicht mit.
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3.  Beschäftigte in Bäderbetrieben

Entgeltgruppe 9

1.  Geprüfte Meister für Bäderbetriebe als Betriebsleiter, 

  denen die Aufsicht über mindestens 18 Beschäftigte, 
davon mindestens fünf Fachangestellte für Bäderbe-
triebe bzw. Beschäftigte in der Tätigkeit von Fachan-
gestellten für Bäderbetriebe, durch ausdrückliche 
Anordnung ständig übertragen ist.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 2.)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

2.  Geprüfte Meister für Bäderbetriebe als Betriebsleiter, 

  denen die Aufsicht über mindestens zehn Beschäf-
tigte, davon mindestens drei Fachangestellte für Bä-
derbetriebe bzw. Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Fachangestellten für Bäderbetriebe, durch ausdrück-
liche Anordnung ständig übertragen ist.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3.  Geprüfte Meister für Bäderbetriebe, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treter der in Fallgruppe 1 eingruppierten Betriebslei-
ter bestellt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Entgeltgruppe 8

Geprüfte Meister für Bäderbetriebe mit entsprechender 
Tätigkeit.

Entgeltgruppe 6

Fachangestellte für Bäderbetriebe, 

denen als Schichtführer die Aufsicht über mindestens 
vier Beschäftigte oder über mindestens zwei Fachange-
stellte für Bäderbetriebe bzw. Beschäftigte in der Tätig-
keit von Fachangestellten für Bäderbetriebe durch aus-
drückliche Anordnung ständig übertragen ist.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe 5

Fachangestellte für Bäderbetriebe mit entsprechender 
Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in der Tätigkeit von Fachangestellten für 
Bäderbetriebe.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Anstelle eines Beschäftigten in der Tätigkeit eines Fa-
changestellten für Bäderbetriebe kann auch eine Auf-
sichtskraft mit Rettungsschwimmernachweis treten.

Nr. 2 
(1) Zu den Aufgaben des Betriebsleiters gehören die Auf-
gaben des Badebetriebsleiters, d. h. im Wesentlichen 

Überwachung des Badebetriebes und der Einhaltung der 
Haus- und Badeordnung,

Einsatz, Beaufsichtigung und Überwachung des Bade-
personals,

Überwachung der Badeeinrichtungen und 

Beaufsichtigung der Reinigungsarbeiten.

(2) 1Zusätzlich bestehen die Aufgaben des Betriebsleiters 
im Folgenden: 

a)  Haushalts- und Kassenangelegenheiten 

  Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes, 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, Auswertung 
der ermittelten Betriebsergebnisse, Prüfung der Ta-
ges- und Monatsabrechnungen. 

b)  Personalangelegenheiten 

  Erstellung der Dienstpläne bzw. Mitwirkung bei der 
Erstellung der Dienstpläne, Prüfung der Stunden-
nachweise, Bearbeitung von Urlaubs- und Krank-
heitsfällen, Aufsicht über das Verwaltungs- und das 
betriebstechnische Personal. 

c)  Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 

  Aufnahme von Diebstählen und Unfällen, Führen von 
Statistiken, Fertigen von Berichten, Materialverwal-
tung. 

2Es ist unschädlich, wenn dem Betriebsleiter einzelne in 
den Buchstaben a bis c genannten Aufgaben nicht über-
tragen sind.

Nr. 3 
1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der ständig zu 
beaufsichtigenden Personen abhängt, gilt Nr. 6 der Vor-
bemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ent-
sprechend. 2Der Entgeltgruppe 5 vergleichbar ist die Be-
soldungsgruppe A 6; der Entgeltgruppe 2 vergleichbar 
ist die Besoldungsgruppe A 2.

Nr. 4 
1Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch dann, wenn der Ver-
tretene im Beamtenverhältnis steht. 2In diesem Falle ist 
von der Entgeltgruppe auszugehen, in der der Vertretene 
eingruppiert wäre, wenn er unter diesen Abschnitt fi ele.

4.  Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen sowie 
von Entgelten, Beschäftigte in Landesversorgungsäm-
tern

Entgeltgruppe 10

1.  Sachbearbeiter in der Rechtsabteilung eines Landes-
versorgungsamtes, die Vorverfahren sowie Streitver-
fahren erster oder zweiter Instanz bearbeiten.

2.  Sachbearbeiter in der Abteilung Versorgung eines 
Landesversorgungsamtes mit schwierigen Aufgaben 
(schwierige Aufgaben sind z. B. Bearbeiten von 
Grundsatzfragen, von Berichtigungs- oder Rückfor-
derungsfällen nach §§ 40 ff. VfG).

Entgeltgruppe 9

1.  Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte 
mindestens der Entgeltgruppe 6 durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

2.  Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, 

  dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Ver-
hältnisse Entgelte einschließlich der Krankenbezüge 
und Urlaubsentgelte selbständig errechnen und die 
damit zusammenhängenden Arbeiten (z. B. Feststellen 
der Versicherungspfl icht in der Sozialversicherung 
und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtre-
tungen und Pfändungen) selbständig ausführen sowie 
den damit zusammenhängenden Schriftwechsel selb-
ständig führen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

3.  Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 

  dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Ver-
hältnisse die für die Errechnung und Zahlbarma-
chung der Entgelte einschließlich der Krankenbezüge 
und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren notwendigen 
Merkmale und die sonstigen Anspruchsvoraussetzun-
gen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z. B. Fest-
stellen der Versicherungspfl icht in der Sozialversi-
cherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von 
Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur 
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maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen 
sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel 
selbständig führen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Ver-
hältnisse die für die Errechnung und Zahlbarmachung 
der Dienst- oder Versorgungsbezüge im DV-Verfahren 
notwendigen Merkmale und die sonstigen Anspruchsvo-
raussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten 
(z. B. Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und 
Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich 
vornehmen sowie den damit zusammenhängenden 
Schriftwechsel selbständig führen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 6

1.  Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 5 heraushebt, 

  dass sie aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- 
oder Versorgungsbezüge, Entgelte einschließlich der 
Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbständig er-
rechnen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2.  Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merk-
male die für die Errechnung und Zahlbarmachung 
der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte ein-
schließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte 
im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kont-
rollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich 
vornehmen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, von 
Entgelten einschließlich der Krankenbezüge oder Ur-
laubsentgelte, 

deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn der Beschäf-
tigte die Beschäftigungszeit sowie das Tabellenentgelt nach 
§§ 15 und 16 bei der Einstellung nicht festzusetzen und 
Abtretungen und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat.

Nr. 2 
Zu den Dienst- und Versorgungsbezügen bzw. den Ent-
gelten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gehören ge-
gebenenfalls auch sonstige Leistungen, z. B. Kindergeld, 
Beitragszuschuss nach § 257 SGB V und vermögenswirk-
same Leistungen.

Nr. 3 
Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn der Be-
schäftigte das Besoldungsdienstalter erstmals, die ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge erstmals, die ruhegehaltfä-
hige Dienstzeit bei der Einstellung nicht festzusetzen, 
keine Widerspruchsbescheide zu erteilen und Abtretun-
gen und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat.

5.  Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und im 
Fernmeldebetriebsdienst

5.1 Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fern-
melderevisoren,

denen mindestens sechs Fernmelderevisoren durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 8

1.  Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren 

  mit besonders schwierigen Tätigkeiten.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2.  Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
heraushebt, dass an elektronischen Geräten selbstän-
dig Funktionsprüfungen durchzuführen und Fehler 
zu beseitigen sind, wenn dabei schwierige Messungen 
vorzunehmen sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

3.  Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren, 

  denen mindestens ein Fernmelderevisor durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt ist. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst nach 
sechsjähriger Tätigkeit als Fernmelderevisoren in Ent-
geltgruppe 6, 

denen das Überprüfen und Überwachen des technischen 
Zustandes der Fernmeldeanlagen gemäß den VDE-Vor-
schriften übertragen ist.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fern-
melderevisoren 

mit schwierigen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2.  Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst 

  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf, 

  die Anlagen oder Einrichtungen der Fernmeldetech-
nik entweder unterhalten (prüfen, instand halten und 
instand setzen) oder selbständig bedienen, prüfen und 
instand halten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst, 

deren Tätigkeit sich aus der Entgeltgruppe 2 dadurch 
heraushebt, dass schwierige Tätigkeiten bei der Bedie-
nung und Instandhaltung von Anlagen oder Einrichtun-
gen der Fernmeldetechnik auszuüben und Störungen 
nach allgemeinen Anweisungen zu beseitigen sind. 

(keine Stufe 6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst, 

die Anlagen oder Einrichtungen der Fernmeldetechnik be-
dienen und einfache Instandhaltungsarbeiten ausführen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Fernmelderevisoren sind Beschäftigte mit erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten ein-
schlägigen Ausbildungsberuf 
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mit Tätigkeiten, die die Fähigkeit voraussetzen, Funkti-
onen und Schaltungsabläufe von Fernmeldeanlagen ver-
schiedener Systeme (Bautechniken) an Hand technischer 
Schaltungsunterlagen (z. B. Stromlaufplänen, Montage-
plänen, Zeitdiagrammen, Datenfl ussplänen) so zu erken-
nen, dass sie in der Lage sind, solche Fernmeldeanlagen 
selbständig instand zu halten und instand zu setzen.

Nr. 2 
Beschäftigte ohne erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf, 

die eine verwaltungseigene Prüfung in einem anerkann-
ten einschlägigen Ausbildungsberuf abgelegt haben oder 
denen im Bereich des Bundesministeriums der Verteidi-
gung die ATN-Stufe 7 in einem einschlägigen Ausbil-
dungsberuf zuerkannt worden ist, werden bei der Ein-
gruppierung den Beschäftigten mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem anerkannten einschlä-
gigen Ausbildungsberuf gleichgestellt.

Nr. 3 
Elektronische Geräte sind z. B.:

Elektronische Schlüsselgeräte,

Funkfernschreibübertragungssysteme,

Richtfunkgeräte,

Trägerfrequenzgeräte,

Diversitygeräte,

Automatische Morsegeber (Umsetzgeräte).

5.2 Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

die die Aufsicht über mindestens 18 weitere Beschäftigte 
im Fernmeldebetriebsdienst führen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

Entgeltgruppe 6

1.  Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

  die die Aufsicht über neun weitere Beschäftigte im 
Fernmeldebetriebsdienst führen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2.  Fernsprecher, die fremdsprachlichen Fernsprechver-
kehr abwickeln.

Entgeltgruppe 5

1.  Fernsprecher an Auskunftsplätzen. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

2.  Fernsprecher, die in nicht unerheblichem Umfang 
fremdsprachlichen Fernsprechverkehr abwickeln. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

3.  Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

  die die Aufsicht über fünf weitere Beschäftigte im 
Fernmeldebetriebsdienst führen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

Entgeltgruppe 4

Fernsprecher, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Soweit die Eingruppierung von der Zahl der ständig zu 
beaufsichtigenden Personen abhängt, gilt Nr. 6 der Vor-
bemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ent-
sprechend. 

Nr. 2 
Auskunftsplätze sind Arbeitsplätze, die von der Verwal-
tung durch ausdrückliche Anordnung eingerichtet wor-
den sind

a)  zur Vermittlung von Gesprächen, die von der anneh-
menden Vermittlungskraft nicht routinemäßig ver-
mittelt werden können oder 

b)  zur Erteilung von Auskünften.

Nr. 3 
(1) 1Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung 
zum Schichtführer bestellt sind, erhalten für die Dauer 
dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage 

in Entgeltgruppe
gemäß Anlage F 

Abschnitt II

5 Nr. 1

4 Nr. 2.

2Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbe-
geldes (§ 23 Absatz 3) als Bestandteil des Tabellenent-
gelts und wird nur neben dem Entgelt nach Entgelt-
gruppe 5 bzw. Entgeltgruppe 4 gezahlt. 3Sie ist nur für 
Zeiträume zu zahlen, für die ein Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung (§ 21 Satz 1) besteht; § 24 Ab-
satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Die Bestellung zum Schichtführer setzt voraus, dass 
neben dem Beschäftigten mindestens ein weiterer Be-
schäftigter im Fernmeldebetriebsdienst in dieser Schicht 
tätig ist und der Schichtführer für den ordnungsgemä-
ßen Ablauf seiner Schicht verantwortlich ist.

Nr. 4 
Der Umfang der fremdsprachlichen Vermittlungstätig-
keit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht.

Nr. 5 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

6.  Beschäftigte in der Forschung

Entgeltgruppe 15

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit in der 
Forschung, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 14 
Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie bei schwierigen For-
schungsaufgaben hochwertige Leistungen erfordert.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 14

1.  Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit in 
der Forschung, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 
13 heraushebt, dass schwierige Forschungsaufgaben 
zur selbständigen und verantwortlichen Bearbeitung 
übertragen sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2.  Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit in 
der Forschung, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 
13 heraushebt, dass mindestens zu einem Drittel 
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schwierige Forschungsaufgaben zur selbständigen 
und verantwortlichen Bearbeitung übertragen sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit in der 
Forschung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
(1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, 
Technische Hochschulen sowie andere Hochschulen, die 
nach Landesrecht als wissenschaftliche Hochschulen an-
erkannt sind.

(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschul-
bildung liegt vor, wenn das Studium mit einer ersten 
Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung oder mit 
einer Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen Prü-
fungen steht eine Promotion oder die Akademische Ab-
schlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen 
Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung 
einer ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung 
oder einer Masterprüfung nach den einschlägigen Aus-
bildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abge-
schlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt 
auch vor, wenn der Master an einer Fachhochschule er-
langt wurde und den Zugang zur Laufbahn des höheren 
Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifi kationsebene 
eröffnet; dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang 
das Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen 
hat, solange dies nach dem jeweils geltenden Landesbe-
amtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des höheren 
Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifi kationsebene 
gefordert ist. 

(3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschul-
bildung setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in ei-
nem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hoch-
schulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschul-
reife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzu-
gangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, 
und für den Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr 
als sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prü-
fungssemester o.Ä. – vorgeschrieben ist. 2Ein Bachelor-
studiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, 
wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss vorge-
schrieben sind.

(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung, wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 2 
1Eine Tätigkeit in der Forschung ist die Wahrnehmung 
von Forschungsaufgaben. 2Forschungsaufgaben sind 
Aufgaben, die dazu bestimmt sind, den wissenschaftli-
chen Kenntnisstand zu erweitern, neue wissenschaftliche 
Methoden zu entwickeln oder wissenschaftliche Kennt-
nisse und wissenschaftliche Methoden auf bisher nicht 
beurteilbare Sachverhalte anzuwenden. 3Die Tätigkeits-
merkmale für Beschäftigte mit Forschungsaufgaben gel-
ten auch für Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte 
mit Forschungsaufgaben.

7.  Beschäftigte in der Forstverwaltung

Entgeltgruppe 10

1.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Forstamtmännern.

2.  Beschäftigte im Forstverwaltungsdienst, die hinsicht-
lich ihrer Leistung den Forstassessoren gleichzustel-
len sind.

Entgeltgruppe 9

1.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Oberförstern bzw. 
von Forstoberinspektoren.

2.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Revierförstern bzw. 
von Forstinspektoren.

8.  Beschäftigte im Fremdsprachendienst

8.1  Konferenzdolmetscher

Vorbemerkung

(1) Voraussetzung für die Eingruppierung nach den Tä-
tigkeitsmerkmalen ist, dass der Beschäftigte die Fähig-
keit besitzt, konsekutiv und simultan zu dolmetschen.

(2) 1Ein Beschäftigter dolmetscht konsekutiv, wenn er 
Ausführungen in einer Sprache unmittelbar anschlie-
ßend inhaltlich richtig und sprachlich einwandfrei in 
eine andere Sprache mündlich überträgt. 2Er muss zu-
sammenhängende Ausführungen von etwa 10 Minuten 
Dauer übertragen können.

(3) Ein Beschäftigter dolmetscht simultan, wenn er über 
eine technische Anlage Ausführungen eines Redners hört 
und sie gleichzeitig inhaltlich und sprachlich einwand-
frei in eine andere Sprache mündlich überträgt.

(4) Dolmetscht ein Beschäftigter nur konsekutiv oder 
nur simultan, so erfüllt er ebenfalls die Voraussetzungen 
für die Eingruppierung nach den Tätigkeitsmerkmalen.

Entgeltgruppe 15

1.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Dolmetscher, 

  die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und um-
gekehrt dolmetschen und 

  aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen Kennt-
nisse allseitig verwendet werden.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Dolmetscher, 

  die aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und um-
gekehrt dolmetschen und 

  aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen Kennt-
nisse vielseitig verwendet werden.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 14

1.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Dolmetscher, 

  die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und um-
gekehrt dolmetschen und 

  aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen Kennt-
nisse vielseitig verwendet werden.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

2.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Dolmetscher, 

  die aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und um-
gekehrt dolmetschen.

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Dolmetscher, 

die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und umge-
kehrt dolmetschen.

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte als Dolmetscher während der Einarbei-
tungszeit.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Die allseitige Verwendung erfordert die Fähigkeit – ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Teilnehmer in Konferenzen 
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oder bei Besprechungen zwischen führenden Persönlich-
keiten – auf den wesentlichen Fachgebieten des Ressorts 
und ggf. auch auf einzelnen ressortfremden Fachgebie-
ten zu dolmetschen.

Nr. 2 
Die vielseitige Verwendung erfordert die Fähigkeit, auf 
mehreren Fachgebieten des Ressorts zu dolmetschen.

Nr. 3 
1Bei Beschäftigten mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung beträgt die Einarbeitungszeit längs-
tens zwei Jahre; für die übrigen Beschäftigten beträgt sie 
drei Jahre. 2Auf die Einarbeitungszeit können Zeiten der 
Berufserfahrung als Dolmetscher angerechnet werden.

8.2 Überprüfer und Übersetzer

Vorbemerkungen

1.  Wird ein Überprüfer oder ein Übersetzer neben seiner 
Tätigkeit als solcher nicht nur gelegentlich als Konfe-
renzdolmetscher beschäftigt, so ist er nach den für 
ihn in Betracht kommenden Tätigkeitsmerkmalen der 
Konferenzdolmetscher einzugruppieren, sofern es für 
ihn günstiger ist.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Bei der Anwendung der Tätigkeitsmerkmale tritt 
bei Beschäftigten, deren Muttersprache nicht die 
deutsche Sprache ist, jeweils an die Stelle der deut-
schen Sprache die Muttersprache des Beschäftig-
ten; die deutsche Sprache gilt für ihn als Fremd-
sprache.

Entgeltgruppe 15

1.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Überprüfer oder Übersetzer nach fünfjähriger Tätig-
keit in Entgeltgruppe 14, 

  die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und aus dem Deutschen in zwei fremde 
Sprachen verantwortlich überprüfen und in druck-
reife Form bringen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4)

2.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Überprüfer oder Übersetzer, 

  die Übersetzungen aus drei fremden Sprachen ins 
Deutsche und aus dem Deutschen in zwei fremde 
Sprachen verantwortlich überprüfen und in druck-
reife Form bringen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4)

Entgeltgruppe 14

1.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Überprüfer oder Übersetzer, 

  die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und aus dem Deutschen in eine fremde 
Sprache verantwortlich überprüfen und in druckreife 
Form bringen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4)

2.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Überprüfer oder Übersetzer, 

  die Übersetzungen aus dem Deutschen in eine fremde 
Sprache verantwortlich überprüfen und in druckreife 
Form bringen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4)

Entgeltgruppe 13

1.  Beschäftigte, mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung 
als Überprüfer oder Übersetzer, 

  die Übersetzungen ins Deutsche und in eine fremde 
Sprache verantwortlich überprüfen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Überprüfer oder Übersetzer, 

  die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche verantwortlich überprüfen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Überprüfer oder Übersetzer, 

  die Übersetzungen aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche verantwortlich überprüfen und 

  dabei besonders gründliche und umfassende Kennt-
nisse auf einem wissenschaftlichen oder wissenschaft-
lich-technischen Fachgebiet zur Geltung bringen. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 4 und 5)

4.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung oder langjähriger Berufserfahrung als 
Überprüfer oder Übersetzer, 

  die Übersetzungen aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche verantwortlich überprüfen und 

  die aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen 
Kenntnisse vielseitig verwendet werden.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4)

5.  Beschäftigte mit langjähriger Tätigkeit als Übersetzer 
in Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3, 

  die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und auch in nicht unerheblichem Umfange 
aus dem Deutschen in eine fremde Sprache einwand-
frei und zuverlässig übersetzen und beim Übersetzen 
in die fremde Sprache nachweislich Leistungen er-
bringen, die denen eines Beschäftigten der Fallgruppe 
6 entsprechen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 6, 7, 8 und 9)

6.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung nach erfolgreicher Einarbeitungszeit 
in Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 5, 

  die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und auch in nicht unerheblichem Umfange 
aus dem Deutschen in eine fremde Sprache einwand-
frei und zuverlässig übersetzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 7, 9 und 10)

7.  Beschäftigte mit mehrjähriger Tätigkeit als Überset-
zer in Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 4, 

  die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und daneben in nicht unerheblichem Um-
fange schwierige Texte auch aus einer dritten frem-
den Sprache ins Deutsche übersetzen und 

  beim Übersetzen aus der dritten fremden Sprache 
nachweislich Leistungen erbringen, die denen eines 
Beschäftigten der Fallgruppe 6 entsprechen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 6, 7, 8 und 9)

Entgeltgruppe 11

1.  Beschäftigte mit langjähriger Tätigkeit als Übersetzer 
in Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus dieser Entgelt-
gruppe heraushebt, dass sie beim Übersetzen gründli-
che Kenntnisse auf mindestens einem wissenschaftli-
chen oder wissenschaftlich-technischen Fachgebiet 
zur Geltung bringen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 6 und 11)

2.  Beschäftigte mit langjähriger Tätigkeit als Übersetzer 
in Entgeltgruppe 10, 

  die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche einwandfrei und zuverlässig übersetzen und 

  dabei gründliche Kenntnisse auf mindestens einem 
wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-technischen 
Fachgebiet zur Geltung bringen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 6, 9 und 11)
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3.  Beschäftigte mit mehrjähriger Tätigkeit als Überset-
zer in Entgeltgruppe 10, 

  die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und daneben auch in nicht unerheblichem 
Umfange Texte aus dem Deutschen in eine fremde 
Sprache einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 6, 7 und 9)

4.  Beschäftigte mit mehrjähriger Tätigkeit als Überset-
zer in Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 5, 

  die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und daneben nicht nur gelegentlich auch 
aus einer dritten fremden Sprache ins Deutsche ein-
wandfrei und zuverlässig übersetzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 6 und 9)

5.  Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung, 

  die während der zweijährigen Einarbeitungszeit als 
Übersetzer schwieriger Texte 

  aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und auch in 
nicht unerheblichem Umfange aus dem Deutschen in 
eine fremde Sprache übersetzen. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 7, 9 und 12)

6.  Beschäftigte, die schwierige Texte aus einer fremden 
Sprache ins Deutsche einwandfrei und zuverlässig 
übersetzen und dabei gründliche Kenntnisse auf min-
destens einem wissenschaftlichen oder wissenschaft-
lich-technischen Fachgebiet zur Geltung bringen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 9 und 11)

Entgeltgruppe 10

1.  Beschäftigte mit langjähriger Tätigkeit als Übersetzer 
in Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 1, 2 oder 3, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus dieser Entgelt-
gruppe heraushebt, dass sie nicht nur gelegentlich bei 
Besprechungen kürzere zusammenhängende Ausfüh-
rungen inhaltlich und sprachlich richtig aus dem 
Deutschen in eine fremde Sprache und umgekehrt 
mündlich übertragen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 6 und 13)

2.  Beschäftigte mit mehrjähriger Tätigkeit als Überset-
zer in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1, 

  die schwierige Texte aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche und auch in nicht unerheblichem Umfange 
aus dem Deutschen in eine fremde Sprache einwand-
frei und zuverlässig übersetzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 6, 7 und 9)

3.  Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 heraushebt, dass sie in 
nicht unerheblichem Umfange schwierige Texte ein-
wandfrei und zuverlässig übersetzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7 und 9)

4.  Beschäftigte, die aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und auch in nicht unerheblichem Umfange 
aus dem Deutschen in eine fremde Sprache einwand-
frei und zuverlässig übersetzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 7)

5.  Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 heraushebt, dass sie 
nicht nur gelegentlich auch aus einer dritten fremden 
Sprache ins Deutsche einwandfrei und zuverlässig 
übersetzen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9

1.  Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Fallgruppe 4 heraushebt, dass sie nicht nur gelegent-
lich schwierige Texte einwandfrei und zuverlässig 
übersetzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 9)

2.  Beschäftigte, die aus einer fremden Sprache ins Deut-
sche und auch in nicht unerheblichem Umfange aus 
dem Deutschen in eine fremde Sprache einwandfrei 
und zuverlässig übersetzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 7)

3.  Beschäftigte, die aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

4.  Beschäftigte, die aus einer fremden Sprache ins Deut-
sche einwandfrei und zuverlässig übersetzen. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Eine Tätigkeit wird nicht nur gelegentlich ausgeübt, 
wenn sie mindestens etwa ein Zehntel der gesamten Tä-
tigkeit ausmacht.

Nr. 2 
1Überprüfen heißt Vergleichen von Übersetzungen mit 
dem Originaltext auf Vollständigkeit, auf sprachliche, 
sachliche und terminologische Richtigkeit, ferner – so-
weit erforderlich – das stilistische Ausfeilen der Überset-
zung unter Wahrung der Stilebene des Originaltextes. 
2Die Übersetzungen dürfen nur von Übersetzern oder 
anderen Bediensteten, die eine den Merkmalen dieses 
Tarifvertrages entsprechende Tätigkeit ausüben, nicht 
aber von dem Überprüfenden angefertigt worden sein. 
3Ein Beschäftigter überprüft „verantwortlich“, wenn die 
überprüfte Übersetzung keiner weiteren Kontrolle mehr 
unterliegt.

Nr. 3 
1Eine Übersetzung ist dann in „druckreife Form“ zu 
bringen, wenn sie unter Wahrung der Stilebene des Ori-
ginaltextes stilistisch ausgefeilt wird und den für die 
Abfassung von Gesetzen, Verträgen, Vorschriften, ande-
ren amtlichen Veröffentlichungen oder wissenschaftli-
chen Arbeiten geltenden Grundsätzen der sprachlichen 
Gestaltung vollständig entspricht und höchsten Anfor-
derungen genügen muss. 2Ob die druckreife Form erfor-
derlich ist, ergibt sich aus dem Verwendungszweck der 
Übersetzung oder aus einer ausdrücklichen Anordnung 
im Einzelfall.

Nr. 4 
Der Übersetzung oder der Überprüfung einer Überset-
zung aus dem Deutschen in eine fremde Sprache steht 
die Übersetzung oder die Überprüfung einer Überset-
zung aus einer fremden Sprache in eine andere fremde 
Sprache gleich.

Nr. 5 
(1) Besonders gründliche und umfassende Fachkennt-
nisse auf mindestens einem wissenschaftlichen oder wis-
senschaftlich-technischen Fachgebiet liegen vor, wenn 
der Beschäftigte befähigt ist, die wesentlichen fachlichen 
Zusammenhänge aus dem ihm zugewiesenen wissen-
schaftlichen oder wissenschaftlich-technischen Gesamt-
bereich zu erfassen und Übersetzungen auf ihre sprach-
liche und fachliche Richtigkeit verantwortlich zu über-
prüfen.

(2) Bei den geforderten Kenntnissen handelt es sich 
nicht um Kenntnisse, die von einem Beschäftigten mit 
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung 
gefordert werden.

Nr. 6 
Auf die mehr- oder langjährige Tätigkeit als Übersetzer 
werden Zeiten gleicher Tätigkeit außerhalb des Gel-
tungsbereiches dieses Abschnitts angerechnet.

Nr. 7 
Eine Tätigkeit wird in nicht unerheblichem Umfange 
ausgeübt, wenn sie mindestens ein Viertel der gesamten 
Tätigkeit ausmacht.

Nr. 8 
(1) 1Der Beschäftigte hat nachzuweisen, dass seine Leis-
tungen denen eines Beschäftigten der Entgeltgruppe 13 
Fallgruppe 6 entsprechen. 2Dieser Nachweis ist geführt, 
wenn der Beschäftigte erfolgreich die Prüfung vor der 
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nach § 17 Absatz 1 TVÜ-Bund in Verbindung mit der 
Protokollerklärung Nr. 5 a zum Teil III Abschn. A Unter-
abschn. II der Anlage 1 a zum BAT gebildeten Kommis-
sion oder vor einer entsprechenden Kommission, die von 
einem Land allein oder von mehreren Ländern gemein-
sam gebildet worden ist, abgelegt hat. 

(2) 1Besteht der Beschäftigte die Prüfung, wird er mit 
Ablauf der geforderten Tätigkeitsdauer höhergruppiert, 
wenn er den Antrag auf Zulassung zur Prüfung vor Ab-
lauf der geforderten Tätigkeitsdauer gestellt und die 
Prüfung in dem auf die Antragstellung folgenden Prü-
fungstermin bestanden hat. 2In allen anderen Fällen er-
folgt die Höhergruppierung mit Wirkung vom Ersten des 
Monats, in dem der Beschäftigte die Prüfung besteht.

Nr. 9 
Ein Text ist als schwierig zu bezeichnen, wenn

a)  zu seinem sprachlich und inhaltlich richtigen Ver-
ständnis eine eingehende Textanalyse sowie ein ent-
sprechendes Einfühlungs- und Vorstellungsvermögen 
auf den einschlägigen wissenschaftlichen oder techni-
schen Fachgebieten erforderlich ist und

b)  seine originaltreue, sinnwahrende, inhaltlich und for-
mal adäquate Übertragung die erforderliche Ver-
trautheit mit den Ausdrucksmitteln der Zielsprache 
voraussetzt.

Nr. 10 
(1) 1Mit Ablauf der Einarbeitungszeit hat der Arbeitge-
ber dem Beschäftigten durch eine fachliche Beurteilung 
zu eröffnen, ob die Einarbeitungszeit erfolgreich abge-
schlossen ist. 2Erklärt der Arbeitgeber, dass dies nicht 
der Fall sei, so ist dem Beschäftigten auf seinen inner-
halb eines Monats nach Eröffnung der fachlichen Beur-
teilung zu stellenden Antrag Gelegenheit zu geben, den 
Nachweis durch Ablegung einer Prüfung gemäß Nr. 8 
der Protokollerklärungen zu erbringen. 

(2) 1Die Prüfung soll innerhalb von sechs Monaten nach 
Antragstellung erfolgen. 2Besteht der Beschäftigte die 
Prüfung, so ist er rückwirkend von dem Tage an, der auf 
den letzten Tag der Einarbeitungszeit folgt, in die Ent-
geltgruppe 13 einzugruppieren.

(3) Erbringt der Beschäftigte den Nachweis der erfolg-
reich abgeschlossenen Einarbeitungszeit nicht, so wird 
er bei Weiterbeschäftigung in die Entgeltgruppe ein-
gruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale er erfüllt.

Nr. 11 
(1) Gründliche Kenntnisse auf mindestens einem wissen-
schaftlichen oder wissenschaftlich-technischen Fachge-
biet liegen vor, wenn der Beschäftigte befähigt ist, die 
wesentlichen fachlichen Zusammenhänge aus dem ihm 
zugewiesenen wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-
technischen Teilgebiet zu erfassen und Übersetzungen in 
der wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachsprache abzufassen.

(2) Bei den geforderten Kenntnissen handelt es sich 
nicht um Kenntnisse, die von einem Beschäftigten mit 
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung 
gefordert werden.

Nr. 12 
Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn dem Be-
schäftigten im Hinblick auf die Einarbeitung die Über-
setzung schwieriger Texte noch nicht überwiegend über-
tragen ist.

Nr. 13 
Die Eingruppierung in diese Fallgruppe setzt den Nach-
weis voraus, dass der Beschäftigte zusammenhängende 
Ausführungen von etwa drei Minuten Dauer übertragen 
kann.

8.3 Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre)

Vorbemerkungen

1.  1Beschäftigte, die mit mindestens einem Drittel der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Sinne des 
§ 6 Schreibmaschinen mit nichtlateinischen Schrift-
zeichen bedienen und hierbei vollwertige Leistungen 
erbringen, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit 
eine monatliche Funktionszulage

in Entgeltgruppe Fallgruppe gemäß Anlage F 
Abschnitt II

9 
1 Nr. 3

2 Nr. 4

7 und 8 Nr. 5

6 Nr. 6

  2Diese gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 
Absatz 3) als Bestandteil des Tabellenentgelts. 3Sie ist 
nur für Zeiträume zu zahlen, für die ein Anspruch auf 
Entgelt oder Entgeltfortzahlung (§ 21 Satz 1) besteht; 
§ 24 Absatz 3 gilt entsprechend. 4§ 24 Absatz 2 fi ndet 
keine Anwendung. 

2.  Unter diesen Abschnitt fallen auch Beschäftigte, die 
nicht mindestens zur Hälfte in einer fremden Sprache 
oder in mehreren fremden Sprachen nach Diktat sch-
reiben oder einfache Übersetzungen anfertigen, wenn 
sie den Nachweis erbringen, dass sie geläufi g in einer 
fremden Sprache oder in mehreren fremden Sprachen 
nach Diktat schreiben können und wenn sie hand-
schriftliche Vorlagen in einer fremden Sprache oder 
in mehreren fremden Sprachen abschreiben.

Entgeltgruppe 9

1.  Beschäftigte, die in mehr als zwei fremden Sprachen 
geläufi g nach Diktat schreiben oder einfache Überset-
zungen aus diesen oder in diese Sprachen anfertigen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

2.  Beschäftigte, die in zwei fremden Sprachen geläufi g 
nach Diktat schreiben oder einfache Übersetzungen 
aus diesen oder in diese Sprache anfertigen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte, die mit Rücksicht auf die beabsichtigte Be-
schäftigung als Fremdsprachenassistent (Fremdspra-
chensekretär) bei der Einstellung den Nachweis erbrin-
gen, dass sie geläufi g in zwei fremden Sprachen nach 
Diktat schreiben oder einfache Übersetzungen aus die-
sen oder in diese Sprachen anfertigen können.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte, die in einer fremden Sprache geläufi g nach 
Diktat schreiben oder einfache Übersetzungen aus dieser 
oder in diese Sprache anfertigen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte, die mit Rücksicht auf die beabsichtigte Be-
schäftigung als Fremdsprachenassistent (Fremdspra-
chensekretär) bei der Einstellung den Nachweis erbrin-
gen, dass sie geläufi g in einer fremden Sprache nach 
Diktat schreiben oder einfache Übersetzungen aus dieser 
oder in diese Sprache anfertigen können.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
1Einfache Übersetzungen sind Übersetzungen von Tex-
ten, deren Verständnis in der Ausgangssprache weder in-
haltlich noch sprachlich Schwierigkeiten bietet, sowie 
von Texten, deren adäquate Wiedergabe in der Zielspra-
che keine besonderen Anforderungen an das Formulie-
rungsvermögen stellt. 2Die Übertragung einfacher Texte 
schließt auch die Erledigung der fremdsprachigen Routi-
nekorrespondenz ein.

Nr. 2 
Der Anspruch auf Eingruppierung nach der Entgelt-
gruppe 6 bzw. 8 erlischt, wenn nicht spätestens nach Ab-
lauf von drei Jahren nach der Einstellung die endgültige 
Beschäftigung als Fremdsprachenassistent (Fremdspra-
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chensekretär) erfolgt und während dieser Frist nicht 
durch alljährlich von der beschäftigten Behörde anzuord-
nende Überprüfungen die erforderlichen fremdsprachli-
chen Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen werden.

Nr. 3 
1Werden dem Beschäftigten aus zwingenden dienstlichen 
Gründen bei einer Auslandsvertretung Tätigkeiten einer 
niedrigeren Entgeltgruppe dieses Unterabschnitts über-
tragen, bleibt die Eingruppierung für die Dauer von 
höchstens vier Jahren unberührt, wenn der Beschäftigte 
unmittelbar vorher mindestens vier Jahre ununterbro-
chen aufgrund dieser Fallgruppe eingruppiert war. 
2Satz 1 kann in begründeten Ausnahmefällen entspre-
chend angewendet werden, wenn der Anteil der unter 
diesen Unterabschnitt fallenden Tätigkeiten bei einer 
Auslandsvertretung 50 v. H. der gesamten auszuübenden 
Tätigkeit nicht erreicht.

9.  Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft 
und im Weinbau

9.1  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte

Entgeltgruppe 13

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener 
einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

deren Tätigkeit sich durch das Maß der Verantwortung 
erheblich aus der Entgeltgruppe 12 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

Entgeltgruppe 12

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener 
einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und langjähriger prak-
tischer Erfahrung sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger 
praktischer Erfahrung,

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung oder durch künstlerische oder Spezialaufga-
ben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 4) 

Entgeltgruppe 11

1.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abgeschlossener 
einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. 
entsprechender Hochschulabschluss) als Leiter von 
Pfl anzenbeschaustellen sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

  denen mindestens 16 Pfl anzenbeschauer oder Be-
schäftigte mit Gutachtertätigkeit in der Pfl anzenbe-
schau durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abgeschlosse-
ner einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 
bzw. entsprechender Hochschulabschluss) sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus 
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5) 

Entgeltgruppe 10

1.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abgeschlosse-
ner einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 

bzw. entsprechender Hochschulabschluss) als Leiter 
von Pfl anzenbeschaustellen sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben,

  denen mindestens acht Pfl anzenbeschauer oder Be-
schäftigte mit Gutachtertätigkeit in der Pfl anzenbe-
schau durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abgeschlosse-
ner einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 
bzw. entsprechender Hochschulabschluss) und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 6) 

Entgeltgruppe 9

1.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abgeschlosse-
ner einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 
bzw. entsprechender Hochschulabschluss) sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,

  als Leiter kleinerer Pfl anzenbeschaustellen oder 

  mit Gutachtertätigkeit in der Pfl anzenbeschau.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte (staatlich geprüfte Landwirte und staat-
lich geprüfte Weinbauer sowie Beschäftigte mit abge-
schlossener gleichwertiger Ausbildung) sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, 

  deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be-
deutung des Aufgabengebietes und große Selbstän-
digkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 7 Fall-
gruppe 1 heraushebt.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7 und 8) 

3.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine einschlä-
gige Gehilfenprüfung abgelegt und eine einschlägige 
Fachschule durchlaufen haben sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

  deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be-
deutung des Aufgabengebietes und große Selbstän-
digkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 7 Fall-
gruppe 2 heraushebt. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7 und 8) 

4.  Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlossener 
Ausbildung an einer Landfrauenschule sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

  deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be-
deutung des Aufgabengebietes und große Selbstän-
digkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 7 Fall-
gruppe 3 heraushebt.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8) 

Entgeltgruppe 7

1.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte (staatlich geprüfte Landwirte und staat-
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lich geprüfte Weinbauer sowie Beschäftigte mit abge-
schlossener gleichwertiger Ausbildung) sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, 

  in Tätigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse und in 
nicht unerheblichem Umfang selbständige Leistun-
gen erfordern. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7, 9 u nd 10) 

2.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine einschlägige Fach-
schule durchlaufen haben sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

  in Tätigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse und in 
nicht unerheblichem Umfang selbständige Leistun-
gen erfordern. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7, 9 und 10) 

3.  Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlossener 
Ausbildung an einer Landfrauenschule sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,

  in Tätigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse und in 
nicht unerheblichem Umfang selbständige Leistun-
gen erfordern.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 9 und 10) 

4.  Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit, 

  denen mindestens vier Dorfhelferinnen mit staatli-
cher Anerkennung oder Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Dorfhelferinnen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 6

1.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte (staatlich geprüfte Landwirte und staat-
lich geprüfte Weinbauer sowie Beschäftigte mit abge-
schlossener gleichwertiger Ausbildung) mit entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

2.  Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlossener 
Ausbildung an einer Landfrauenschule und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

3.  Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine einschlägige Fach-
schule durchlaufen haben sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 
heraushebt, dass die Beschäftigten auf ihrem Fachge-
biet in der technischen Beratung einfacherer Art oder 
bei der Durchführung von Versuchen und sonstigen 
Arbeiten mit entsprechendem Schwierigkeitsgrad tä-
tig sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7 und 11) 

4.  Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 5

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine einschlägige Fach-
schule durchlaufen haben, mit entsprechender Tätigkeit, 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Dorfhelferinnen.

Entgeltgruppe 3

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. 
eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über eine 
Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte aller Fachrichtungen 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 12) 

Protokollerklärungen:
Nr. 1 
Als Fachrichtungen der gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnischen Beschäftigten mit abgeschlossener 
einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- oder ent-
sprechender Hochschulabschluss) gelten Gartenbau, 
Landbau, Weinbau und ländliche Hauswirtschaft mit al-
len jeweiligen Fachgebieten und Untergebieten, z. B.: 

In der Fachrichtung Gartenbau die Fachgebiete: 

  Baumschulen, Blumen- und Zierpfl anzenbau, Garten- 
und Landschaftsgestaltung, Obst- und Gemüsebau, 
Obst- und Gemüseverwertung, Pfl anzenschutz, Samen-
bau u. a. 

oder 

in der Fachrichtung Landbau die Fachgebiete:
  Betriebswirtschaft, Obstbau, Pfl anzenbau, Pfl anzen-

schutz, Tierhaltung und -fütterung, Tierzucht u. a. 

mit den Untergebieten z. B. in der Betriebswirtschaft: 
  Arbeitswirtschaft, Betriebsabrechnungswesen, Kre-

ditwesen, Landesplanung, Landtechnik, Marktwirt-
schaft, Raumordnung u. a.

Nr. 2 
Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen auch Beschäf-
tigte, die am 31. Dezember 1990 in einem Arbeitsverhält-
nis gestanden haben, das am 1. Januar 1991 zu demsel-
ben Arbeitgeber fortbestanden hat, und die vor dem 1. 
Januar 1991 die Abschlussprüfung einer sechssemestri-
gen höheren Fachschule abgelegt haben oder die die Ab-
schlussprüfung einer sechssemestrigen höheren Land-
frauenschule abgelegt haben und dieser Abschlussprü-
fung entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

Nr. 3 
1Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 13 sind z. B.: 
a)  Entwickeln arbeitstechnischer Verfahren in der Pro-

duktion und in der Aufbereitung der Erzeugnisse; 
b)  Erarbeiten von Leitbildern für die Arbeitswirtschaft 

und für die Mechanisierung von Betrieben oder als 
Muster für die Bauausführung; 

c)  Beratung aufgrund eigener Auswertung von Arbeits-
tagebüchern für schwierige Betriebsumstellungen; 

d)  Fortbildung oder Spezialberatung von Beratungskräf-
ten der Entgeltgruppen 9 bis 12 mehrerer Dienststellen 
oder vergleichbarer Beratungskräfte außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes oder selbständiges Ausarbeiten von 
Richtlinien für Einzelaufgaben dieser Beratungskräfte; 

e)  Ausarbeiten von Gutachten über Anträge für Förde-
rungsmaßnahmen für schwierige umfassende Be-
triebsumstellungen; 

f)  Ausarbeiten von Vorschlägen für regionale Struktur-
programme aufgrund selbständiger Auswertung der 
Strukturdaten; 

g)  Selbständiges Bestimmen der optimalen Produktions-
verfahren der verschiedenen Produktionszweige im 
Einzelbetrieb; 

h)  Ausarbeiten von allgemeinen Grundsätzen und Ta-
bellen für die Bewertung von Wirtschaftsgütern 
(Werttaxen); 
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i)  Ausarbeiten von landeskulturellen Plänen und gut-
achtlichen landesplanerischen und raumordnerischen 
Stellungnahmen größeren Umfangs; 

j)  Spezialtätigkeit mit besonderer Bedeutung und be-
sonderer Schwierigkeit als Hilfskraft bei wissen-
schaftlichen Aufgaben; 

k)  Entwickeln von Leitbildern und Planungsgrundsät-
zen für Raum- und Einrichtungsprogramme, die als 
Grundlage für übergebietliche Programme dienen; 

l)  Leiter größerer Sachgebiete (Ämter, Abteilungen, Ab-
schnitte oder Referate) in Gartenbauverwaltungen, 
wenn ihnen mindestens vier Beschäftigte mit Tätig-
keiten mindestens 

  der Entgeltgruppe 10 des Abschnitts 22 Unterab-
schnitt 1 

  oder

  der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 des Teils I und 

  mindestens drei Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens 

   der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 9 
Fallgruppen 4 oder 5 des Abschnitts 15 Unterab-
schnitt 4, 

   der Entgeltgruppe 6 des Teils I oder 

   der Entgeltgruppe 7 Fallgruppen 1, 2 oder 3 dieses 
Unterabschnitts 

  durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind; 

m)  Ausarbeiten besonders schwieriger und umfangrei-
cher Programme und Folgepläne im Rahmen städte-
baulicher und landschaftspfl egerischer Planungen, 
z. B. als Grundlage für Flächennutzungspläne und 
Bebauungspläne; 

n)  Selbständiges Planen und Leiten von Pfl anzenschutz-
aktionen in Gebieten mit vielfältigen Kulturen unter 
schwierigen geografi schen Bedingungen. 

  2Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Tei-
len der Entgeltordnung sind vergleichbar:

  – die Entgeltgruppe 10 der Besoldungsgruppe A 11,

  –  die Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 des Teils I der 
Besoldungsgruppe A 10,

  –  die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des Ab-
schnitts 15 Unterabschnitt 4 der Besoldungs-
gruppe A 9,

  –  die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8 
und 

  –  die Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungsgruppe 
A 7.

Nr. 4 
1Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 12 sind z. B.:

a)  Entwickeln von besonderen Methoden für die prakti-
sche Durchführung von Versuchen; 

b)  Erproben neuer arbeitstechnischer Verfahren in der 
Produktion und in der Aufbereitung der Erzeugnisse; 

c)  Selbständige Beratung auf besonders schwierigen 
Gebieten, z. B. Beratung in Umschuldungsfragen, Be-
ratung von Siedlungsträgern oder von Fertigbauher-
stellern über den hauswirtschaftlichen Raumbedarf 
oder die Raumausstattung (Einfl ussnahme auf die 
Entwicklung neuer Bautypen mit Variationsmöglich-
keiten), übergebietliche (Regierungsbezirk oder Kam-
merbereich) Spezialberatung; 

d)  Umfassende Planung und Beratung eines ländlichen 
Haushalts aufgrund einer Haushaltsanalyse (Stufen-
plan für mindestens zehn Jahre, geld- und arbeits-
wirtschaftliche Voranschläge); 

e)  Beratung aufgrund eigener Auswertung von Arbeits-
tagebüchern; 

f)  Beurteilen von Erfolgsrechnungen (Jahresabschlüs-
sen) und Analysieren von Ergebnissen der Betriebs- 
bzw. Haushaltsrechnungen anhand von errechneten 
Kenndaten; 

g)  Erarbeiten von Arbeitsvoranschlägen; 

h)  Ausarbeiten von Vorschlägen für umfassende Förde-
rungsmaßnahmen zur Schwerpunktbildung im Ein-
zelbetrieb aufgrund eines Betriebsumstellungs- oder 
Entwicklungsplanes; 

i)  Selbständiges Auswerten von Strukturdaten; 

j)  Ausarbeiten von Vorschlägen für Strukturmaßnah-
men, z. B. Beurteilung der topografi schen Verhält-
nisse, Vorschläge für Gehöftstandorte; 

k)  Ermitteln der Werte von Pfl anzenbeständen und des 
Wertes des lebenden und toten Inventars eines Gar-
tenbau-, Landwirtschafts- oder Weinbaubetriebes; 

l)  Selbständiges Planen und Leiten von Pfl anzenschutz-
aktionen; 

m)  Besonders schwierige Tätigkeiten als Hilfskraft bei 
wissenschaftlichen Aufgaben; 

n)  Ausarbeiten von Programmen und Folgeplänen im 
Rahmen städtebaulicher oder landschaftspfl egeri-
scher Planungen, z. B. als Grundlage für Flächennut-
zungspläne und Bebauungspläne; 

o)  Leitung des Abschnitts für Planungs- oder Neubau- 
oder Pfl ege- und Ordnungsmaßnahmen im Grünfl ä-
chenwesen oder in der Landschaftspfl ege, wenn dem 
Abschnittsleiter mindestens ein Beschäftigter mit Tä-
tigkeiten mindestens 

  der Entgeltgruppe 11 des Teils I

  oder 

  der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 des Teils I und 

  mindestens zwei Beschäftigte mit Tätigkeiten min-
destens 

   der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 9 
Fallgruppen 4 oder 5 des Abschnitts 15 Unterab-
schnitt 4 oder 

   der Entgeltgruppe 6 des Teils I 

  durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind; 

p)  Aufstellen oder Prüfen von Entwürfen besonders 
schwieriger Art (z. B. für Bezirkssportanlagen, Aus-
stellungsparks) einschließlich Massen- und Kostenbe-
rechnungen und von Verdingungsunterlagen, deren 
Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und beson-
dere praktische Erfahrung oder künstlerische Bega-
bung voraussetzt; 

q)  Selbständige Beratung im Pfl anzenschutzdienst von 
Spezialbetrieben, die eine betriebsbezogene Arbeits-
planung zur Durchführung des integrierten Pfl anzen-
schutzes erfordert.

  2Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Tei-
len der Entgeltordnung sind vergleichbar:

  – die Entgeltgruppe 11 der Besoldungsgruppe A 12,

  – die Entgeltgruppe 10 der Besoldungsgruppe A 11,

  –  die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des Ab-
schnitts 15 Unterabschnitt 4 der Besoldungs-
gruppe A 9 und

  –  die Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungsgruppe 
A 7.

Nr. 5 
1Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 
sind z. B.:

a)  Selbständiges Planen und Auswerten von Versuchen 
und Wertprüfungen mit besonderer Schwierigkeit, 
z. B. mit gleichzeitig mehreren Fragestellungen (Kom-
plexversuche) oder z. B. für landtechnische Verfahren 
der Innen- und Außenwirtschaft; 

b)  Durchführen von Versuchen und Wertprüfungen in 
größerem Ausmaß, wenn dem Beschäftigten mehrere 
gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische 
Beschäftigte mindestens in Tätigkeiten der Entgelt-
gruppe 7 Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche 
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Anordnung ständig unterstellt sind; 

c)  Feststellen der Wirkung von Pfl anzenschutzmitteln 
für das Julius Kühn-Institut – Bundesforschungsins-
titut für Kulturpfl anzen (JKI); 

d)  Selbständige Beratung in schwierigen Bereichen des 
Fachgebiets der Beschäftigten, die besondere Fach-
kenntnisse und besondere praktische Erfahrung vor-
aussetzt, z. B. Ausarbeiten schwieriger Wirtschaft-
lichkeitsrechnungen oder schwieriger Finanzierungs-
pläne, Ausarbeiten von Arbeitsvoranschlägen nach 
der vereinfachten Methode; 

e)  Selbständige Beratung über einfachere Gemein-
schaftsmaßnahmen im Rahmen der Verbesserung der 
Agrar-, Erzeugungs- oder Marktstruktur; 

f)  Beratung über Maßnahmen für den Fremdenverkehr 
als Betriebszweig auf dem Bauernhof; 

g)  Gruppenberatung durch schwierige Fachvorträge; 

h)  Durchführen von Erwachsenenfortbildungslehrgän-
gen über Rationalisierung im landwirtschaftlichen 
Haushalt; 

i)  Ausarbeiten von Vorschlägen zur Durchführung ein-
zelner Maßnahmen im Rahmen von Betriebsumstel-
lungen; 

j)  Ausarbeiten von Vorschlägen für Baumaßnahmen, 
z. B. zur Grundrissgestaltung (Raumzuordnung und 
Einrichtung) für grundlegende technische Einrich-
tungen, z. B. zentrale Heizungs- und Warmwasserbe-
reitungsanlagen mit Berechnungen der notwendigen 
Nennheizleistungen, der Wärmedämmung oder des 
Heizmaterialbedarfs; 

k)  Selbständige schwierige Erhebungen und Berechnun-
gen für Teilaufgaben bei der Vorplanung von Flurbe-
reinigungen oder sonstigen Maßnahmen zur Verbes-
serung der Agrarstruktur, z. B. Feststellen der künfti-
gen Acker-, Grünland- und Sonderkulturfl ächen auf-
grund der natürlichen Voraussetzungen, Feststellen 
von Grenzertragsböden; 

l)  Selbständiges Erarbeiten der betriebswirtschaftli-
chen Unterlagen für die Kalkulation von Produkti-
onsverfahren; 

m)  Ermitteln der Werte von Wirtschaftserschwernissen 
bei Flächenverlusten; 

n)  Nachzuchtbeurteilungen für Zuchtwertschätzungen 
von Vatertieren, z. B. Beurteilung von Jungtieren der 
Besamungsbullen; 

o)  Selbständiges Vorbereiten von Entscheidungen im 
Saatenanerkennungsverfahren bei Vorstufen und Hy-
bridsorten, bei denen verschiedene Zuchtkomponen-
ten zu berücksichtigen sind; 

p)  Selbständige Planung und Organisation von Pfl anzen-
schutz- oder Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, die 
sich auf das Gebiet einer oder mehrerer Gemeinden er-
strecken, und das Überwachen ihrer Auswirkungen; 

q)  Herausgabe von Warnmeldungen im Pfl anzenschutz-
dienst für den Beratungsbezirk aufgrund eigener 
Feststellungen, soweit das Ermitteln der biologischen 
Daten schwierige Methoden erfordert; 

r)  Tätigkeit als Hilfskraft bei wissenschaftlichen Aufga-
ben mit einem besonderen Maß von Verantwortlichkeit; 

s)  Aufstellen oder Prüfen von Entwürfen einschließlich 
Massen- und Kostenberechnungen oder Verdingungs-
unterlagen, deren Bearbeitung besondere Fachkennt-
nisse und besondere praktische Erfahrungen oder 
künstlerische Begabung voraussetzt; 

t)  Beaufsichtigen von Schätzern oder verantwortliches 
Schätzen der Pfl anzenbestände und des Inventarbe-
standes von Kleingartenanlagen oder Kleinsiedlungen 
in schwierigen Fällen; 

u)  Örtliche Leitung schwieriger Gartenbau-, Land-
schaftsbau-, Obstbau-, Pfl anzenbau-, Pfl anzenschutz- 
oder Weinbaumaßnahmen und deren Abrechnung; 

v)  Selbständige Beratung über die Bekämpfung von 
Schädlingen, Krankheiten und Schadpfl anzen im 
Pfl anzenschutzdienst einschließlich der selbständigen 

Beratung über die Anwendung von Pfl anzenschutzmit-
teln und -geräten für hochwertige Spezialkulturen. 

 2Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung sind vergleichbar die Entgeltgrup-
pen 6 und 7 der Besoldungsgruppe A 7.

Nr. 6 
Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 
sind z. B.:

a)  Selbständiges Planen von Versuchen nach vorgegebe-
ner Aufgabenstellung und Auswerten der Versuche 
nach variationsstatistischen Methoden; 

b)  Überwachen von mehreren gartenbau-, landwirt-
schafts- oder weinbautechnischen Beschäftigten in 
Tätigkeiten der Entgeltgruppen 5 bis 8 bei der Durch-
führung von Versuchen; 

c)  Anlage und Auswertung von Wertprüfungen; 

d)  Selbständige produktionstechnische Beratung auf 
dem Fachgebiet des Beschäftigten, z. B. Ausarbeiten 
von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, schwierigen 
Einzelplänen und Geldvoranschlägen; Beratung über 
einzelne Folgemaßnahmen nach Flurbereinigungen 
und landkulturellen Maßnahmen oder nach Be-
triebsumstellungen; 

e)  Tierzuchttechnische Beratung, z. B. Auswahl weibli-
cher Zuchttiere im Einzelbetrieb; 

f)  Gruppenberatung durch schwierige Fachvorträge auf 
dem Gebiet des Beschäftigten; 

g)  Beratung in der ländlichen Hauswirtschaft, insbeson-
dere in der Haushaltsführung, z. B. Ausarbeiten 
schwieriger Einzelpläne für Organisationspläne, von 
Plänen für Haushaltseinrichtungen einschließlich 
technischer Anlagen, Beratung über Vorratshaltung 
durch Gefrieren und Kühlen; 

h)  Selbständige Beratung in Gesundheits- und Ernäh-
rungsfragen; 

i)  Aufstellen und Prüfen von Entwürfen nicht nur ein-
facher Art einschließlich Massen- und Kostenberech-
nungen oder von Verdingungsunterlagen, Bearbeiten 
der damit zusammenhängenden technischen Angele-
genheiten – auch im technischen Rechnungswesen; 

j)  Örtliche Leitung oder Mitwirken bei der Leitung von 
nicht nur einfachen Gartenbau-, Landschaftsbau-, 
Obstbau-, Pfl anzenbau-, Pfl anzenschutz- oder Wein-
baumaßnahmen und deren Abrechnung; 

k)  Mitwirken bei der Vorplanung von Flurbereinigungen 
oder von sonstigen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur, z. B. Erheben und Berechnen von Da-
ten, Beurteilung des Ist-Zustandes; 

l)  Selbständiges Bearbeiten von Kreditfällen, die inner-
halb der Beleihungsgrenze liegen, bei landwirtschaft-
lichen Förderungsmaßnahmen; 

m)  Feststellen von betriebswirtschaftlichen Daten für 
die Kalkulation von Produktionsverfahren; 

n)  Mitwirken bei Strukturanalysen; 

o)  Ermitteln von Pachtpreisen für gartenbaulich, land-
wirtschaftlich oder weinbaulich genutzte Grundstü-
cke; 

p)  Schätzen des Wertes von Pfl anzenbeständen; 

q)  Selbständiges Vorbereiten von Entscheidungen für 
die Saatenanerkennung oder für die Körung von Tie-
ren oder für die Ankörung von Obstmuttergehölzen; 

r)  Selbständige Beratung über die Bekämpfung von 
Schädlingen, Krankheiten und Schadpfl anzen im 
Pfl anzenschutzdienst einschließlich der selbständigen 
Beratung über die Anwendung von Pfl anzenschutz-
mitteln und -geräten; 

s)  Herausgabe von Warndienstmeldungen im Pfl anzen-
schutzdienst für den Beratungsbezirk aufgrund eige-
ner Feststellungen, soweit das Ermitteln der biologi-
schen Daten keine schwierigen Methoden erfordert; 

t)  Tätigkeit als Hilfskraft bei wissenschaftlichen Aufga-
ben. 
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Nr. 7 
Als Fachrichtung der gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnischen Beschäftigten, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine einschlägige Fach-
schule durchlaufen haben, gelten Gartenbau, Landbau, 
Weinbau, ländliche Hauswirtschaft mit den jeweiligen 
Fachgebieten und Untergebieten, z. B.: 

In der Fachrichtung Gartenbau die Fachgebiete:

  Baumschulen, Blumen- und Zierpfl anzenbau, Land-
schaftsgärtnerei, Obst- und Gemüsebau, Obst- und 
Gemüseverwertung, Pfl anzenschutz, Samenbau u. a. 

oder

in der Fachrichtung Landbau die Fachgebiete: 

  Obstbau, Pfl anzenbau, Pfl anzenschutz, Tierhaltung 
und -fütterung, Tierzucht u. a.

mit den Untergebieten z. B. in der Tierzucht:

  Gefl ügelzucht, Pferdezucht, Rinderzucht, Schafzucht, 
Schweinezucht, Ziegenzucht u. a.

Nr. 8 
Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 2, 
3 und 4 sind z. B.: 

a)  Durchführen und Auswerten schwieriger Versuche 
und Gegenüberstellen der Ergebnisse; 

b)  Überwachen der Leistungsprüfungen an Prüfstationen; 

c)  Durchführen von Versuchen zur Feststellung von 
Sorten, die zu Gefrierverfahren geeignet sind; 

d)  Produktionstechnische Beratung, z. B. in Spezialbe-
triebszweigen beim Aufbau von Erzeugerringen, Er-
zeugergemeinschaften oder Anbaugemeinschaften; 
Ausarbeiten von Einzelplänen wie Anbauplänen, 
Düngungsplänen, Fruchtfolgeplänen, Fütterungsplä-
nen, Spritzplänen; 

e)  Mitwirken bei Gruppen- und Massenberatungen 
durch Fachvorträge; 

f)  Beratung bei der Planung von Gemeinschaftseinrich-
tungen für hauswirtschaftliche Zwecke; 

g)  Beratung bei der Einrichtung von einzelnen Wohn- 
und Wirtschaftsräumen; 

h)  Beratung in der Organisation der Vatertierhaltung; 

i)  Mitwirken bei Fachlehrgängen der landwirtschaftli-
chen Berufsausbildung und -fortbildung; 

j)  Selbständiges Durchführen von Feldbegehungen un-
ter produktionstechnischen Gesichtspunkten; 

k)  Mitwirken bei Anerkennungsentscheidungen nach 
Feldbeständen bei der Saatenanerkennung; 

l)  Arbeitszeitfeststellungen in der ländlichen Hauswirt-
schaft; 

m)  Selbständige pfl anzenbauliche Beurteilungen und 
Schätzungen, z. B. Bonitierungen, Schadensfeststel-
lungen oder Identifi zierungen von Sorten.

Nr. 9 

Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 7 Fallgruppen 1, 
2 und 3 sind z. B.: 

a)  Durchführen und Auswerten von einfachen Versu-
chen nach statistischen Methoden und Gegenüber-
stellen der Ergebnisse; 

b)  Durchführen von landtechnischen Versuchen mit Da-
tenermittlung, z. B. Schlupf- und Zugwiderstands-
messungen, Feststellen von Ladeleistungen; 

c)  Durchführen von schwierigen Leistungsprüfungen, 
z. B. Zugleistungsprüfungen bei Pferden einschließlich 
Auswerten der Messdiagramme, Ultraschallmessungen 
bei Schweinen, Messungen am Schlachtkörper; 

d)  Einfache produktionstechnische oder verwertungs-
technische Beratung oder Absatzberatung auf dem 
Fachgebiet des Beschäftigten; 

e)  Aufnehmen des Betriebszustandes und Prüfen der 
Betriebsverhältnisse für die produktionstechnische 
Beratung; 

f)  Laufende Prüfung der Betriebsvorgänge einschließ-
lich Erstellen der Betriebsberechnung; 

g)  Einfachere Produktionswertberechnungen; 

h)  Einfache Beratung in der Technik der ländlichen 
Hauswirtschaft; 

i)  Herstellen von Beratungs- und Anschauungsmaterial 
nach Weisung; 

j)  Mitwirken bei der landwirtschaftlichen Berufsausbil-
dung und -fortbildung; 

k)  Mitwirken bei pfl anzenbaulichen Beurteilungen und 
Schätzungen, z. B. Bonitierungen, Schadensfeststel-
lungen und Identifi zierung von Sorten; 

l)  Sortenfeststellung und Güteprüfung nach äußeren 
Merkmalen bei der Saatgutverkehrskontrolle; 

m)  Handbonitierung von Qualitätsproben nach Bewer-
tungsschlüsseln; 

n)  Durchführen von Qualitätsprüfungen; 

o)  Mitwirken bei amtlichen Überwachungen und Aner-
kennungen, z. B. bei Saatgutanerkennungen oder Kö-
rungen; 

p)  Mitwirken beim Vollzug staatlicher Förderungsmaß-
nahmen; 

q)  Mitwirken bei der Erzeugungs- und Marktberichter-
stattung; 

r)  Ernteermittlungen; 

s)  Durchführen der Blattlauskontrolle in virusgefährde-
ten Kulturen. 

Nr. 10 
1Die selbständigen Leistungen müssen sich auf die Tätig-
keit, die der Gesamttätigkeit das Gepräge gibt, beziehen. 
2Der Umfang der selbständigen Leistungen ist nicht 
mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten 
Tätigkeit ausmacht.

Nr. 11 
Technische Beratungen einfacherer Art im Sinne der Ent-
geltgruppe 6 Fallgruppe 3 sind Empfehlungen und Hin-
weise in produktionstechnischen Fragen nach allgemeinen 
Richtlinien und dazugehörige technische Berechnungen. 

Zur Durchführung von Versuchen und sonstigen Arbei-
ten mit entsprechendem Schwierigkeitsgrad im Sinne 
der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3 gehören z. B. folgende 
Tätigkeiten: 

a)  Feststellen von Produktionsvorgängen oder Entwick-
lungsabläufen bei der Durchführung von einfacheren 
Versuchen aller Art nach Plan; 

b)  Beaufsichtigen oder Leiten von Arbeitsgruppen oder 
Arbeitskolonnen bei Versuchen nach Weisung; 

c)  Fachtechnische Arbeiten für Ausstellungen, Schauen, 
Vorführungen oder Wettbewerben; 

d)  Mitwirken bei Feldbegehungen und Besichtigungs-
fahrten. 

Nr. 12 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

9.2 Pfl anzenbeschauer und staatliche Fischereiaufseher

Entgeltgruppe 9

1.  Pfl anzenbeschauer, 

  denen mindestens drei Pfl anzenbeschauer durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind,

  als Schichtführer oder Leiter einer Einlassstelle 

  mit Entscheidungsbefugnis über die Zurückweisung 
von Sendungen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
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2.  Pfl anzenbeschauer, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
Fallgruppe 2 heraushebt, dass ihnen in Seehäfen die 
selbständige Untersuchung von Seeschiffen auf Vor-
ratsschädlinge und die selbständige Anordnung und 
Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnah-
men auf Seeschiffen und sonstigen Transportfahrzeu-
gen übertragen sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

3.  Staatliche Fischereiaufseher mit Tätigkeit in der Spe-
zialberatung für Fischzucht und in der Spezialbera-
tung von Fischereiorganisationen, wenn sie Fischbe-
satz- und Fischbewirtschaftungspläne selbständig 
auszuarbeiten haben.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 7

1.  Pfl anzenbeschauer als

  Schichtführer oder Leiter einer Einlassstelle 

  mit Entscheidungsbefugnis über die Zurückweisung 
von Sendungen.

2.  Pfl anzenbeschauer, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 
heraushebt, 

  dass die Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfor-
dert und 

  dass ihnen in Seehäfen in nicht unerheblichem Um-
fang die selbständige Untersuchung von Seeschiffen 
auf Vorratsschädlinge und die selbständige Anord-
nung und Überwachung von Schädlingsbekämp-
fungsmaßnahmen auf Seeschiffen und sonstigen 
Transportfahrzeugen übertragen sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 6

Staatliche Fischereiaufseher.

Entgeltgruppe 4

Pfl anzenbeschauer.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Tätigkeit von staatlichen Fischerei-
aufsehern oder Pfl anzenbeschauern

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in der Tätigkeit von staatlichen Fischerei-
aufsehern oder Pfl anzenbeschauern

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Der Umfang der Aufgaben ist nicht mehr unerheblich, 
wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.

Nr. 2 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.

9.3 Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben

Vorbemerkungen

1.  Für die Unterscheidung der landwirtschaftlichen Be-
triebe nach Betriebsgrößen gilt Folgendes:

  a)  Gartenbaubetriebe 

  1Die Betriebsgröße ist abhängig von der Nutzfl äche:

Betriebsgröße Nutzfl äche in 
Einheitsquadratmeter

kleinere Betriebe bis zu 20.000

mittelgroße Betriebe bis zu 60.000

große Betriebe mehr als 60.000

  2Für die Berechnung der Einheitsquadratmeter gilt 
folgender Umrechnungsschlüssel: 

Nutzungsart Freilandfl äche Unterglasfl äche

heizbar
nicht 

heizbar
Gemüsebau 1 9 7
Blumen und Zier-
pfl anzen 2 18 10
Gehölzbaumschulen 1,3 9
Obstbaumschulen 0,8 5,6

b)  Landwirtschaftsbetriebe 

  1Die Betriebsgröße ist abhängig von der landwirt-
schaftlichen Nutzfl äche:

Betriebsgröße Landwirtschaftliche 
Nutzfl äche in ha

kleinere Betriebe bis zu 60
mittelgroße Betriebe bis zu 180
große Betriebe mehr als 180

  2Mitbewirtschaftete forstwirtschaftliche Nutzfl ächen 
gelten zu einem Drittel als landwirtschaftliche Nutz-
fl ächen. 

c)  Obstanbaubetriebe 

  Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe der 
Kernobstanlage bzw. der Steinobst- oder Beerenobst-
anlage:

Betriebsgröße Kernobstanlage 
in ha

Steinobst- oder 
Beerenobstanlage 

in ha
kleinere Betriebe bis zu 12 bis zu 8
mittelgroße Betriebe bis zu 36 bis zu 24
große Betriebe mehr als 36 mehr als 24

d)  Weinbaubetriebe 

  Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe der 
Rebfl äche bei gebietsüblichem Umtrieb; bei Reb-
veredelungsbetrieben ist sie abhängig von der Zahl 
der Veredelungen im Jahr:

Betriebsgröße Rebfl äche in ha 
bei gebietsüb-

lichem Umtrieb 
in ha

Zahl der 
Veredelungen 

im Jahr

kleinere Betriebe bis zu 6 bis zu 150.000
mittelgroße Betriebe bis zu 18 bis zu 450.000
große Betriebe mehr als 18 mehr als 450.000

e)  Weinkellereien

Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe des Wein-
lagers im Durchschnitt der letzten drei Jahre:

Betriebsgröße Weinlager im Durchschnitt 
der letzten drei Jahre in l 

Wein
kleinere Betriebe bis zu 400.000
mittelgroße Betriebe bis zu 1.200.000
große Betriebe mehr als 1.200.000
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2.  Für die Unterscheidung der landwirtschaftlichen Be-
triebe nach dem Schwierigkeitsgrad gilt Folgendes:

  a)  Schwierig ist der Betrieb, 

    1.  der mindestens drei Betriebszweige im Sinne 
der Protokollerklärung umfasst; 

    2.  in dem unter der Verantwortung des Leiters 
ständig mehrere Auszubildende ausgebildet 
oder in dem ständig Lehrgänge abgehalten wer-
den oder in dem durch umfangreiche Beratun-
gen und Demonstrationen der Betriebsablauf 
erheblich erschwert wird; 

    3.  in dem ständig Versuche nicht einfacher Art an-
zustellen sind, die die Betriebsführung erheb-
lich erschweren; 

    4.  in dem wegen extremer Boden- oder Klimaver-
hältnisse besondere Erschwernisse auftreten; 

    5.  der überwiegend Strafgefangene oder An-
staltsinsassen zu arbeitstherapeutischen Zwe-
cken im Sinne des § 37 Absatz 5 des Strafvoll-
zugsgesetzes beschäftigt. 

  b)  Sehr schwierig ist der Betrieb, der die Erschwer-
nisgründe von mindestens zwei der in Buchstabe a 
genannten Nummern aufweist. 

3.  Für die Unterscheidung der Tätigkeit der Leiter von 
landwirtschaftlichen Betrieben nach dem Grad der 
Selbständigkeit gilt Folgendes: 

  a)  Eingeschränkte Selbständigkeit hat der Betriebs-
leiter, der nach den von ihm aufgestellten und von 
der vorgesetzten Stelle genehmigten Organisa-
tions-, Wirtschafts-, Finanz-, Anbau-, Ausbau-, 
Lager-, Zucht- usw. -plänen selbständig handelt 
und der bei der Einstellung und Entlassung der 
Beschäftigten mitwirkt. 

  b)  Volle Selbständigkeit hat der Betriebsleiter, der die 
in Buchstabe a genannten Pläne selbständig auf-
stellt und im Rahmen dieser Pläne selbständig han-
delt sowie für die Einstellung und Entlassung der 
Beschäftigten nach Teil III der Entgeltordnung 
verantwortlich ist und bei der Einstellung und Ent-
lassung der übrigen Beschäftigten mitwirkt. Die 
Genehmigung der Organisations-, Wirtschafts- und 
Finanzpläne durch die vorgesetzte Stelle berührt 
die volle Selbständigkeit nicht. 

Entgeltgruppe 12

Leiter von großen und sehr schwierigen landwirtschaft-
lichen Betrieben mit voller Selbständigkeit.

Entgeltgruppe 11

Leiter von

a)  großen und sehr schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit eingeschränkter Selbständigkeit, 

b)  großen und schwierigen landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit voller Selbständigkeit, 

c)  mittelgroßen und sehr schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben mit voller Selbständigkeit.

Entgeltgruppe 10

Leiter von

a)  großen und sehr schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben, die für die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten, 

b)  großen und schwierigen landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter Selbständigkeit, 

c)  großen und einfachen landwirtschaftlichen Betrieben 
mit voller Selbständigkeit, 

d)  mittelgroßen und sehr schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben mit eingeschränkter Selbständigkeit, 

e)  mittelgroßen und schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit voller Selbständigkeit, 

f)  kleineren und sehr schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit voller Selbständigkeit. 

Entgeltgruppe 9

1.  Leiter von

  a)  großen und schwierigen landwirtschaftlichen Be-
trieben, die für die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten, 

  b)  großen und einfachen landwirtschaftlichen Be-
trieben mit eingeschränkter Selbständigkeit,

  c)  mittelgroßen und sehr schwierigen landwirt-
schaftlichen Betrieben, die für die Betriebsleitung 
eingehende Weisungen erhalten,

  d)  mittelgroßen und schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben mit eingeschränkter Selbständig-
keit,

  e)  mittelgroßen und einfachen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit voller Selbständigkeit,

  f)  kleineren und sehr schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben mit eingeschränkter Selbständig-
keit,

  g)  kleineren und schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit voller Selbständigkeit.

2.  Leiter von

  a)  großen und einfachen landwirtschaftlichen Be-
trieben, die für die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten,

  b)  mittelgroßen und schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben, die für die Betriebsleitung einge-
hende Weisungen erhalten,  

  c)  mittelgroßen und einfachen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit eingeschränkter Selbständigkeit,

  d)  kleineren und sehr schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben, die für die Betriebsleitung einge-
hende Weisungen erhalten,

  e)  kleineren und schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit eingeschränkter Selbständigkeit,

  f)  kleineren und einfachen landwirtschaftlichen Be-
trieben mit voller Selbständigkeit.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 7

Leiter von

a)  mittelgroßen und einfachen landwirtschaftlichen Be-
trieben, die für die Betriebsleitung eingehende Wei-
sungen erhalten,

b)  kleineren und schwierigen landwirtschaftlichen Be-
trieben, die für die Betriebsleitung eingehende Wei-
sungen erhalten,

c)  kleineren und einfachen landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter Selbständigkeit.

Entgeltgruppe 6

Leiter von kleineren und einfachen landwirtschaftlichen 
Betrieben, die für die Betriebsleitung eingehende Wei-
sungen erhalten. 

Protokollerklärung:
1Als Betriebszweige im Sinne der Nr. 2 der Vorbemer-
kungen gelten: 

–  Ackerbau,

–  Hackfruchtbau, wenn mehr als 20 v. H. der landwirt-
schaftlichen Nutzfl äche mit Hackfrucht bestellt sind,

–  Saatzucht,

–  Saatgutvermehrung,

–  Großviehhaltung einschließlich Futterbau,

–  Schweinehaltung,

–  Kleintierhaltung einschließlich Schäferei und Imke-
rei,

–  Sonderkultur wie Tabakbau, Hopfenbau, Feldgemü-
sebau, Obstbau, Weinbau usw.,
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–  Zierpfl anzenbau,

–  gärtnerischer Gemüsebau,

–  Staudengärtnerei,

–  Baumschule (Gehölzbaumschule, Obstbaumschule),

–  Landschaftsgärtnerei,

–  Friedhofsgärtnerei,

–  Blumenverarbeitung,

–  Rebenveredelung einschließlich Rebmuttergärten,

–  Weinausbau,

–  Obstaufbereitung und Lagerung,

–  Obst–  oder Gemüseverarbeitung,

–  Brennerei,

wenn der Betriebszweig mehr als 15 v. H. des Gesamtar-
beitsaufwands des Betriebes erfordert. 2Zur Tierhaltung 
zählt auch die Zucht. 

10.  Beschäftigte in Gesundheitsberufen

Vorbemerkung

Die Bezeichnungen umfassen auch

Audiologie-Assistenten Audiometristen

Ergotherapeuten Beschäftigungstherapeuten

Masseure und medizinische 
Bademeister

Masseure

Medizinische Fachange-
stellte

Arzthelfer 

Pharmazeutisch-kaufmän-
nische Angestellte

Apothekenhelfer

Physiotherapeuten Krankengymnasten

Präparationstechnische As-
sistenten

Dermoplastiker, Moula-
geure, Biologiemodellma-
cher

Zahnmedizinische Fachan-
gestellte

Zahnärztliche Helfer

10.1 Lehrkräfte in Gesundheitsberufen

Entgeltgruppe 10

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, Phy-
siotherapeuten,

die als Erste Lehrkräfte an entsprechenden Schulen ein-
gesetzt sind.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 9

1.  Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergothera-
peuten, Logopäden, Medizinisch-technische Assisten-
ten, Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten, Physiotherapeuten,

  die als Lehrkräfte an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind.

2.  Masseure und medizinische Bademeister sowie Phy-
siotherapeuten,

  die als Erste Lehrkräfte an Schulen für Masseure und 
medizinische Bademeister eingesetzt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung)

3.  Masseure und medizinische Bademeister sowie Phy-
siotherapeuten, 

  die als Lehrkräfte an Schulen für Masseure und me-
dizinische Bademeister eingesetzt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

 Protokollerklärung:

 Erste Lehrkräfte sind Lehrkräfte, denen auch die Lei-

tungsaufgaben der Schule unter der Verantwortung des 
Leiters der Schule durch ausdrückliche Anordnung 
übertragen sind.

10.2 Audiologie-Assistenten

Entgeltgruppe 9

1.  Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung an 
Universitätskliniken oder medizinischen Akademien,

  die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Ver-
antwortlichkeit tätig sind.

2.  Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung an 
Universitätskliniken oder medizinischen Akademien 
und entsprechender Tätigkeit,

  die schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung an 
Universitätskliniken oder medizinischen Akademien und 
entsprechender Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 6

Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung an 
Universitätskliniken oder medizinischen Akademien und 
entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Audiologie-Assisten-
ten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Schwierige Aufgaben sind z. B. Fertigung von Sprach-, 
Spiel- und Refl exaudiogrammen, Gehörprüfung bei 
Kleinkindern und geistig behinderten Patienten sowie 
Gehörgeräteanpassung und Gehörerziehung – Hörtrai-
ning – bei Kleinkindern.

Nr. 2 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätig-
keiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

10.3  Amtliche Fachassistenten, Desinfektoren, Ge-
sundheitsaufseher, Seehafengesundheitsaufseher

Entgeltgruppe 9

1.  Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheits-
kontrolleure) mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit,

  die besonders schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

2.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Betriebsinspekto-
ren.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

3.  Desinfektoren mit Prüfung

  als Leiter des technischen Betriebes von Desinfekti-
onsanstalten,

  denen mindestens 18 Desinfektoren mit Prüfung 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)
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4.  Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der Tätigkeit,

  denen mindestens fünf Gesundheitsaufseher oder Be-
schäftigte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

5.  Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der Tätigkeit,

  die schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 6)

6.  Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheits-
kontrolleure) mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit,

  die im gesamten Aufgabenbereich eines Seehafenge-
sundheitsaufsehers in nicht unerheblichem Umfange 
besonders schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 7)

Entgeltgruppe 8

1.  Desinfektoren mit Prüfung

  als Leiter des technischen Betriebes von Desinfekti-
onsanstalten,

  denen mindestens neun Desinfektoren mit Prüfung 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

2.  Desinfektoren mit Prüfung 

  als ausdrücklich bestellte ständige Vertreter von Lei-
tern des technischen Betriebes von Desinfektionsan-
stalten,

  denen mindestens 18 Desinfektoren mit Prüfung 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

3.  Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der Tätigkeit,

  denen mindestens zwei Gesundheitsaufseher oder Be-
schäftigte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4.  Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der Tätigkeit,

  die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Auf-
gaben im gesamten Aufgabenbereich eines Gesund-
heitsaufsehers erfüllen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 6 und 7)

5.  Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskon-
trolleure) mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 6

1.  Desinfektoren mit Prüfung

  als ausdrücklich bestellte ständige Vertreter von Leitern 
des technischen Betriebes von Desinfektionsanstalten,

  denen mindestens neun Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

2.  Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit,

  denen mindestens vier Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

3.  Desinfektoren mit Prüfung,

  die in nicht unerheblichem Umfange Aufsichtstätig-
keit bei Begasungen mit hochgiftigen Stoffen auf 
Schiffen, schwimmenden Geräten oder an Land in 
Gebäuden, Silos, Containern und Waggons ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

4.  Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der Tätigkeit.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 5

Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit, 

denen mindestens zwei Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 4

1.  Amtliche Fachassistenten.

2.  Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit.

Entgeltgruppe 3

1.  Desinfektionshelfer.

  (keine Stufe 6)

2.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufse-
hern.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte als Hilfskraft im Sinne des bis zum 31. De-
zember 1992 geltenden § 2 Nr. 1 Buchst. b der Hilfskräf-
teverordnung – Frisches Fleisch – (HKrFrFlV).

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
1Beschäftigte, die die Tätigkeit eines Gesundheitsaufse-
hers ausüben und die Prüfung als Gesundheitsaufseher 
deshalb nicht abgelegt haben, weil in dem betreffenden 
Land eine Prüfungsmöglichkeit für Gesundheitsaufseher 
nicht besteht, werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung eingruppiert. 2Satz 1 
gilt sinngemäß für Seehafengesundheitsaufseher (Seeha-
fengesundheitskontrolleure).

Nr. 2 
Die Eingruppierung der Beschäftigten beim hafenärztli-
chen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg nach 
dem Tätigkeitsmerkmal in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 
bleibt unberührt. 

Nr. 3 
Besonders schwierige Aufgaben sind z. B. 

–  Prüfung und zusammenfassende Darstellung epide-
miologischer Situationen an Bord eines Schiffes, auf 
dem übertragbare Krankheiten aufgetreten sind; 

–  Überprüfung und Auswertung der Bordkrankenbü-
cher aufgrund gründlicher allgemein-medizinischer 
und spezieller seuchenhygienischer Kenntnisse; 

–  Mitwirkung bei der Prüfung und Begutachtung der 
Ausrüstung der Kauffahrteischiffe einschließlich ih-
rer Rettungsboote mit Arznei- und anderen Hilfsmit-
teln der Krankenfürsorge aufgrund einschlägiger 
pharmazeutischer Kenntnisse; 

–  Mitwirkung bei der Prüfung des Bestandes und der 
erfolgten Anwendung der Betäubungsmittel aufgrund 
einschlägiger Kenntnisse der gesetzlichen Betäu-
bungsmittelvorschriften; 

–  Entscheidungsbefugnis für dringende Quarantäne-
maßnahmen im Rahmen der durch den zuständigen 
Arzt erteilten Ermächtigung.

Nr. 4 
Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur für Beschäftigte beim ha-
fenärztlichen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg.
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Nr. 5 
Zu den Desinfektionsanstalten rechnen auch entspre-
chende Einrichtungen mit anderer Bezeichnung.

Nr. 6 
1Schwierige Aufgaben sind z. B. die Begutachtung von Flä-
chennutzungsplänen und die Begutachtung von großen 
Bauvorhaben mit noch nicht gesicherter Wasserversorgung 
und Abwässerbeseitigung. 2Zur Erfüllung der schwierigen 
Aufgaben gehört auch, dass der Gesundheitsaufseher den 
Sachverhalt bewertet, daraus die notwendigen Folgerun-
gen zieht und die hiermit zusammenhängenden Berichte, 
Gutachten und sonstigen Schreiben entwirft.

Nr. 7 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätig-
keiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

10.4 Diätassistentinnen
Entgeltgruppe 9

1.  Diätassistentinnen

  als Leiterinnen von Diätküchen,

  die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens 400 Personen mit Diätverpfl egung verant-
wortlich sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Diätassistentinnen

  mit zusätzlicher Ausbildung als Ernährungsberaterin 
und mit entsprechender Tätigkeit.

3.  Diätassistentinnen
  als Leiterinnen von Diätküchen,
  die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 

mindestens 200 Personen mit Diätverpfl egung verant-
wortlich sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4.  Diätassistentinnen 

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätküchen,

  die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens 400 Personen mit Diätverpfl egung verant-
wortlich sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

5.  Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit,

  die schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 8

1.  Diätassistentinnen

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätküchen,

  die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens 200 Personen mit Diätverpfl egung verant-
wortlich sind.

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Diätassistentinnen als Diätküchenleiterinnen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

3.  Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit,

  die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Auf-
gaben erfüllen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4)

Entgeltgruppe 7

Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
1Diätküchen können auch unselbständige Teile einer 
Großküche sein. 2Zu den Diätküchen zählen auch die Di-
ätmilchküchen. 3Schonkost ist keine Diätkost.

Nr. 2 
Schwierige Aufgaben sind z. B. 

– Diätberatung von einzelnen Patienten, 

–  selbständige Durchführung von Ernährungserhebun-
gen, 

–  Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich 
klinische Ernährungslehre, 

–  Herstellung und Berechnung spezifi scher Diätformen 
bei dekompensierten Leberzirrhosen, Niereninsuffizi-
enz, Hyperlipidämien, 

– Stoffwechsel-Bilanz-Studien, 

–  Maldigestion und Malabsorption nach Shunt-Opera-
tionen, 

–  Kalzium-Test-Diäten, 

–  spezielle Anfertigung von Sondenernährung für Pati-
enten auf Intensiv- und Wachstationen.

Nr. 3 
In den Ländern, in denen eine staatliche Anerkennung 
als Diätküchenleiterin nicht erfolgt, gilt das Tätigkeits-
merkmal als erfüllt, wenn sich die Diätassistentin drei 
Jahre als Diätküchenleiterin bewährt hat.

Nr. 4 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätig-
keiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

10.5 Ergotherapeuten

Entgeltgruppe 9

1.  Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit,

  denen mindestens zwei Ergotherapeuten oder Be-
schäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeuten durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

2.  Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit,

  die schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 6

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeuten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Schwierige Aufgaben sind z. B. Beschäftigungstherapie 
bei Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen, 
mit spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, in der 
Psychiatrie oder Geriatrie.

Nr. 2 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätig-
keiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

10.6 Logopäden
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Entgeltgruppe 9

1.  Logopäden mit entsprechender Tätigkeit,

  die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Ver-
antwortlichkeit tätig sind.

2.  Logopäden mit entsprechender Tätigkeit,

  die schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 6

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Logopäden.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung von 
Kehlkopfl osen, von Patienten nach Schlaganfällen oder 
Gehirnoperationen, von Patienten mit Intelligenzminde-
rungen, von Aphasiepatienten, von Patienten mit spasti-
schen Lähmungen im Bereich des Sprachapparates.

Nr. 2 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätig-
keiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

10.7 Masseure und medizinische Bademeister

Entgeltgruppe 9

Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit, 

denen mindestens acht Masseure und medizinische Ba-
demeister oder Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseu-
ren und medizinischen Bademeistern durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

1.  Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit,

  denen mindestens vier Masseure und medizinische 
Bademeister oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Masseuren und medizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

2.  Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit,

  denen mindestens zwei Masseure und medizinische 
Bademeister oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Masseuren und medizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind und

  die schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 6

1.  Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit,

  denen mindestens zwei Masseure und medizinische 
Bademeister oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Masseuren und medizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

2.  Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 4

Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseuren und medizi-
nischen Bademeistern.

(keine Stufe 6)

Protokollerklärung:

Schwierige Aufgaben sind z. B. Verabreichung von Koh-
lensäure- oder Sauerstoffbädern bei Herz- und Kreis-
laufbeschwerden, Massage- oder Bäderbehandlung nach 
Schlaganfällen oder bei Kinderlähmung, Massagebe-
handlung von Frischoperierten.

10.8  Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische 
Fachangestellte

Entgeltgruppe 8

Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender 
Tätigkeit, 

denen mindestens zehn zahnmedizinische Fachange-
stellte oder Beschäftigte in der Tätigkeit von zahnmedi-
zinischen Fachangestellten durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 6

1.  Medizinische Fachangestellte mit entsprechender Tä-
tigkeit, 

  die schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Hierzu Protokollerklärung)

2.  Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechen-
der Tätigkeit, 

  denen mindestens fünf zahnmedizinische Fachange-
stellte oder Beschäftigte in der Tätigkeit von zahnme-
dizinischen Fachangestellten durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 5

1.  Medizinische Fachangestellte mit entsprechender Tä-
tigkeit.

2.  Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechen-
der Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

1.  Beschäftigte in der Tätigkeit von medizinischen Fa-
changestellten.

2.  Beschäftigte in der Tätigkeit von zahnmedizinischen 
Fachangestellten.

Protokollerklärung:

Schwierige Aufgaben sind z. B. Patientenabrechnungen 
im stationären und ambulanten Bereich, Durchführung 
von Elektro-Kardiogrammen mit allen Ableitungen, Ein-
färben von cytologischen Präparaten oder gleich schwie-
rige Einfärbungen.

10.9  Präparationstechnische Assistenten, Sektionsge-
hilfen

Entgeltgruppe 9

1.  Präparationstechnische Assistenten,

  denen mindestens zwei präparationstechnische Assis-
tenten, davon mindestens einer mit Tätigkeiten der 
Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2 durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Präparationstechnische Assistenten,

  die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Auf-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein–Westfalen – Nr. 12 vom 14. Mai 2012256

gaben erfüllen und

  mindestens zu einem Drittel ihrer Gesamttätigkeit 
selbständig Demonstrationen im Hörsaal vorbereiten 
und bei der Durchführung mitwirken.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 8

1.  Präparationstechnische Assistenten,

  denen mindestens zwei präparationstechnische Assis-
tenten durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.

2.  Präparationstechnische Assistenten,

  die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Auf-
gaben erfüllen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 7

Präparationstechnische Assistenten mit entsprechender 
Tätigkeit.

Entgeltgruppe 6

Sektionsgehilfen, 

die in nicht unerheblichem Umfange auch Tätigkeiten 
von präparationstechnischen Assistenten ausüben und

denen mindestens zwei Sektionsgehilfen durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 3

Sektionsgehilfen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung ist vergleichbar die Entgeltgruppe 8 
der Besoldungsgruppe A 8.

Nr. 2 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätig-
keiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

Nr. 3 
Schwierige Aufgaben sind z. B. Herstellung von Korrosi-
onspräparaten, Darstellung feinerer Gefäße und Nerven.

10.10  Medizinisch-technische Assistentinnen, medizi-
nisch-technische Gehilfi nnen

Entgeltgruppe 10

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen,

denen mindestens 16 medizinisch-technische Assistentin-
nen, medizinisch-technische Gehilfi nnen oder sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9

1.  Medizinisch-technische Assistentinnen mit entspre-
chender Tätigkeit,

  denen mindestens zwei medizinisch-technische Assis-
tentinnen, medizinisch-technische Gehilfi nnen oder 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.

2.  Medizinisch-technische Assistentinnen mit entspre-
chender Tätigkeit,

  die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Ver-
antwortlichkeit tätig sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3.  Medizinisch-technische Assistentinnen mit entspre-
chender Tätigkeit,

  die in nicht unerheblichem Umfange eine oder meh-
rere der folgenden Aufgaben erfüllen:

–  Wartung und Justierung von hochwertigen und 
schwierig zu bedienenden Messgeräten (z. B. Auto-
analyzern) und Anlage der hierzu gehörenden Eich-
kurven, Bedienung eines Elektronenmikroskops sowie 
Vorbereitung der Präparate für Elektronenmikrosko-
pie;

–  Quantitative Bestimmung von Kupfer und Eisen, Be-
stimmung der Eisenbindungskapazität, schwierige 
Hormonbestimmungen, schwierige Fermentaktivi-
tätsbestimmungen, schwierige gerinnungsphysiologi-
sche Untersuchungen;

–  Virusisolierungen oder ähnliche schwierige mikrobio-
logische Verfahren, Gewebezüchtungen, schwierige 
Antikörperbestimmungen (z. B. Coombs-Test, Blut-
gruppen-Serologie); 

–  Vorbereitung und Durchführung von röntgenologi-
schen Gefäßuntersuchungen in der Schädel-, Brust- 
oder Bauchhöhle;

–  Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen, Schichtauf-
nahmen in den drei Dimensionen mit Spezialgeräten, 
Enzephalografi en, Ventrikulografi en, schwierigen int-
raoperativen Röntgenaufnahmen.

 (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 8

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

Entgeltgruppe 7

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit.

Entgeltgruppe 6

Medizinisch-technische Gehilfi nnen mit staatlicher Prü-
fung nach zweisemestriger Ausbildung mit entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen, soweit diese nicht den medizinisch-techni-
schen Assistentinnen vorbehalten sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

Entgeltgruppe 4

Medizinisch-technische Gehilfi nnen mit staatlicher Prü-
fung nach zweisemestriger Ausbildung und mit entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Leitende medizinisch-technische Assistentinnen im 
Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind Assistentinnen, 
denen unter der Verantwortung eines Arztes für eine 
Laboratoriumsabteilung oder für eine radiologische 
Abteilung insbesondere die Arbeitseinteilung, die 
Überwachung des Arbeitsablaufs und der Arbeitsaus-
führung durch ausdrückliche Anordnung übertragen 
sind.

Nr. 2 
Medizinisch-technische Assistentinnen, die im Rahmen 
ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind, werden auch dann als 
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solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser Tätig-
keit Aufgaben erfüllen, die im Tätigkeitsmerkmal der 
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 genannt sind.

Nr. 3 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätig-
keiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

Nr. 4 
Schwierige Aufgaben sind z. B. der Diagnostik voraus-
gehende technische Arbeiten bei überwiegend selbstän-
diger Verfahrenswahl auf histologischem, mikrobiolo-
gischem, serologischem und quantitativ klinisch-che-
mischem Gebiet; ferner schwierige röntgenologische 
Untersuchungsverfahren, insbesondere zur röntgenolo-
gischen Funktionsdiagnostik, messtechnische Aufgaben 
und Hilfeleistung bei der Verwendung von radioaktiven 
Stoffen sowie schwierige medizinisch-fotografi sche 
Verfahren.

10.11 Orthoptistinnen

Entgeltgruppe 9

1.  Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit,

  denen mindestens zwei Orthoptistinnen oder Beschäf-
tigte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

2.  Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit,

  die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Ver-
antwortlichkeit tätig sind.

3.  Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit,

  die schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 6

Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung einge-
fahrener beidäugiger Anomalien, exzentrischer Fixatio-
nen und Kleinstanomalien.

Nr. 2 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätig-
keiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

10.12 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte

Entgeltgruppe 6

1.  Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit ent-
sprechender Tätigkeit

  in Arzneimittelausgabestellen, 

  denen mindestens drei pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2.  Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit ent-
sprechender Tätigkeit,

  die schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe 5

Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit entspre-
chender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Tätigkeit von pharmazeutisch-kauf-
männischen Angestellten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Den pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten ste-
hen Drogisten gleich.

Nr. 2 
Apotheken sind keine Arzneimittelausgabestellen im 
Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals.

Nr. 3 
Schwierige Aufgaben sind z. B. Taxieren, Mitwirkung bei 
der Herstellung von sterilen Lösungen oder sonstigen 
Arzneimitteln unter Verantwortung eines Apothekers.

10.13 Pharmazeutisch-technische Assistenten

Entgeltgruppe 9

1.  Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entspre-
chender Tätigkeit,

  denen mindestens zwei pharmazeutisch-technische 
Assistenten oder pharmazeutisch-kaufmännische An-
gestellte mit Tätigkeiten mindestens der Entgelt-
gruppe 6 durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2.  Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entspre-
chender Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissen-
schaftlichen Forschungsaufgaben mit einem beson-
ders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind.

Entgeltgruppe 8

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

Entgeltgruppe 6

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Den pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten ste-
hen Drogisten gleich.

Nr. 2 
Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung ist vergleichbar die Entgeltgruppe 6 
der Besoldungsgruppe A 7.

Nr. 3 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätig-
keiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

Nr. 4 
Schwierige Aufgaben sind z. B.:

In der chemisch-physikalischen Analyse: gravimetrische, 
titrimetrische und fotometrische Bestimmungen einschl. 
Komplexometrie, Leitfähigkeitsmessungen und chroma-
tografi sche Analysen.

In der Pfl anzenanalyse: Anfertigung mikroskopischer 
Schnitte. Schwierige Identitäts- und Reinheitsprüfun-
gen nach dem Deutschen Arzneibuch (Chemikalien, 
Drogen).

Herstellung und Kontrolle steriler Lösungen der ver-
schiedensten Zusammensetzungen in größerem Umfang 
unter Verwendung moderner Apparaturen.
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Herstellung von sonstigen Arzneimitteln in größerem 
Umfang unter Verwendung moderner in der Galenik ge-
bräuchlicher Apparaturen (Suppositorien, Salben, Pul-
vergemische, Ampullen, Tabletten u. a.).

Herstellung von Arzneizubereitungen nach Rezept oder 
Einzelvorschrift.

10.14 Physiotherapeuten

Entgeltgruppe 10

Leitende Physiotherapeuten, 

denen mindestens 16 Physiotherapeuten oder Beschäf-
tigte in der Tätigkeit von Physiotherapeuten durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9

1.  Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 

  denen mindestens zwei Physiotherapeuten oder Be-
schäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeuten 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

2.  Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 

  die schwierige Aufgaben erfüllen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 8

Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 6

Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeuten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Leitende Physiotherapeuten sind Physiotherapeuten, de-
nen unter der Verantwortung eines Arztes für eine phy-
siotherapeutische Abteilung insbesondere die Arbeits-
einteilung, die Überwachung des Arbeitsablaufs und der 
Arbeitsausführung durch ausdrückliche Anordnung 
übertragen sind.

Nr. 2 
Schwierige Aufgaben sind z. B. Krankengymnastik nach 
Lungen- oder Herzoperationen, nach Herzinfarkten, bei 
Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen, mit 
spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, nach Ver-
brennungen, in der Psychiatrie oder Geriatrie, nach Ein-
satz von Endoprothesen.

Nr. 3 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätig-
keiten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

10.15 Zahntechniker
Entgeltgruppe 10

Zahntechnikermeister,

denen mindestens 16 Zahntechnikermeister oder Zahn-
techniker durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.

Entgeltgruppe 9

1.  Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit ent-
sprechender Tätigkeit,

  denen mindestens zwei Beschäftigte mit Tätigkeiten 
mindestens der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit ent-
sprechender Tätigkeit,

  die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Ver-
antwortlichkeit tätig sind.

3.  Zahntechnikermeister mit entsprechenden Tätigkeiten,
  die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik 

erfordern, oder die Epithesen herstellen.
  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-

ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
4.  Zahntechnikermeister oder Zahntechniker,
  denen an Universitätskliniken die handwerkliche Un-

terweisung von Studenten in zahntechnischen Arbei-
ten obliegt.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

1.  Zahntechnikermeister mit entsprechender Tätigkeit.
2.  Zahntechniker mit entsprechenden Tätigkeiten,
  die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik 

erfordern, oder die Epithesen herstellen.
3.  Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit,
  die schwierige Aufgaben erfüllen.
  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 6

Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit.

Protokollerklärungen:
Nr. 1 
Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung ist vergleichbar die Entgeltgruppe 8 
der Besoldungsgruppe A 8.

Nr. 2 
Schwierige Aufgaben sind z. B. Tätigkeiten in der zahn-
ärztlichen Keramik, in der Kiefer-Orthopädie, in der Pa-
rallelometertechnik, in der Vermessungstechnik für Ein-
stückgussprothesen, in der Geschiebetechnik.

11.   Beschäftigte in der Informationstechnik

12.   Beschäftigte im Justizdienst

12.1  Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaften

Entgeltgruppe 9

1.  Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie 
schwierig ist.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

2.  Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass sie schwierig ist.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 8

1.  Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Drittel schwierig ist.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

2.  Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 
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dass sie mindestens zu einem Drittel schwierig ist.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 6

1.  Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Fünftel schwierig ist. 

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 11.)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4)

2.  Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Fallgruppe 4 heraushebt, dass sie mindestens 
zu einem Fünftel schwierig ist.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 11.)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4)

3.  Protokollführer bei Gerichten, die in Strafsachen In-
haltsprotokolle selbständig fertigen. 

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 11.)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

4.  Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

1.  Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Protokollführer bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften.

3.  Beschäftigte, denen die Eintragungen in das Grundbuch 
oder die Register mit Unterschriftsleistung obliegen.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, denen die Eintragungen in das Grundbuch 
oder die Register ohne Unterschriftsleistung obliegen.

Entgeltgruppe 3

Justizhelfer.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Geschäftsstellenverwalter sind Beschäftigte, die Schrift-
gut verwalten und mindestens zu einem Drittel ihrer Ge-
samttätigkeit die sonstigen, in den Geschäftsordnungen 
für die Gerichte und Staatsanwaltschaften für ihr Ar-
beitsgebiet dem mittleren Dienst bzw. der entsprechen-
den Qualifi kationsebene zugewiesenen Tätigkeiten wahr-
nehmen.

Nr. 2 
Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften sind Beschäftigte, die die Ausbil-
dung nach der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Justizfachangestellten/zur Justizfachangestellten 
vom 26. Januar 1998 (BGBl. I. S. 195) erfolgreich abge-
schlossen haben und Aufgaben des mittleren Justizdiens-
tes bzw. der entsprechenden Qualifi kationsebene und der 
Justizfachangestellten (z. B. Geschäftsstellentätigkeit, 
Protokollführung, Assistenztätigkeiten) ganzheitlich be-
arbeiten, sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten in Serviceeinheiten ausüben.

Nr. 3 
Schwierige Tätigkeiten im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B.:

a)  die Anordnung von Zustellungen, die Ladung von 
Amts wegen und die Vermittlung von Zustellungen 
im Parteibetrieb, die Heranziehung und die Ladung 
der ehrenamtlichen Richter, die Besorgung der öf-
fentlichen Zustellung und Ladung,

b)  die Erteilung von Rechtskraft- und Notfristzeugnis-
sen sowie die Erteilung von Vollstreckungsklauseln, 
die Vollstreckbarkeitsbescheinigung in Strafsachen,

c)  die Aufgaben nach den Anordnungen über die Erhe-
bung von statistischen Daten und der Mitteilung an 
das Bundeszentralregister, das Gewerbezentralregis-
ter und das Kraftfahrtbundesamt,

d)  die dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

–  nach der Grundbuchordnung übertragenen Geschäfte 
einschließlich des Entwerfens von Hypotheken-, 
Grundschuld- und Rentenschuldbriefen und des Ent-
werfens von Berichtigungen und Ergänzungen dersel-
ben sowie 

–  Führung des Tagebuchs, 

–  die entsprechenden Geschäfte nach §§ 28 – 31 der 
Handelsregisterverordnung, § 26 der Verordnung 
über das Genossenschaftsregister, § 3 der Bestim-
mung über das Vereins- und Güterrechtsregister vom 
24. Januar 1924 (RMinBl. 22) bzw. der ergänzenden 
oder ersetzenden landesrechtlichen Vorschriften über 
die Führung des Güterrechtsregisters und § 10 der 
Vereinsregisterverordnung,

e)  die Aufgaben des Kostenbeamten, die Aufgaben der 
Geschäftsstelle bei der Bewilligung von Prozesskos-
tenhilfe mit Zahlungsbestimmung, die Festsetzung 
und Anweisung der den Zeugen, Sachverständigen 
und ehrenamtlichen Richter sowie den Beteiligten zu 
gewährenden Entschädigungen (einschl. etwaiger 
Vorschüsse),

f)  die Mitwirkung bei der Überwachung von Aufl agen 
und Weisungen nach § 153 a Absatz 1 Strafprozess-
ordnung und dem Jugendgerichtsgesetz sowie der Le-
bensführung des Verurteilten nach § 453 b Strafpro-
zessordnung und der Gnadenordnung sowie der 
Überwachung von Zahlungen bei der Vollstreckung 
von Geldstrafen,

g)  die unterschriftsreife Vorbereitung von Beschlüssen 
und Verfügungen sowie die Anordnungen für Richter, 
Staatsanwälte und Rechtspfl eger, die Vorprüfung von 
Klagen und Anschuldigungsschriften, Anträgen sowie 
Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen in Gerichtsverfah-
ren (Spruchkörperzuständigkeit, Ermittlung des Be-
richterstatters, Fristwahrung, Beweisangebote in pa-
tentgerichtlichen Verfahren u.Ä.), die Überprüfung 
fristgebundener Gebührenzahlungen in patentge-
richtlichen Verfahren,

h)  die Beantwortung von Sachstandsanfragen und Aus-
kunftsersuchen formeller Art sowie die Überwachung 
von Akteneinsichten in patentgerichtlichen Verfah-
ren.

Nr. 4 
Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die schwie-
rigen Tätigkeiten zusammen mit der selbständigen Ferti-
gung von Inhaltsprotokollen in Strafsachen mindestens 
35 vom Hundert der Gesamttätigkeit ausmachen.

Nr. 5 
Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für Protokollführer, 
die in Verfahren bei den Wehrdienstgerichten in gleicher 
Weise wie die Protokollführer in Strafsachen Inhaltspro-
tokolle selbständig fertigen.

Nr. 6 
Justizhelfer sind Arbeitnehmer bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften, die die Aufgaben eines Justiz-
wachtmeisters erfüllen (insbesondere auch Sitzungs- und 
Vorführdienst).
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Nr. 7 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

12.2 Beschäftigte im allgemeinen Justizvollzugsdienst

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte im geschlossenen Vollzugsdienst, deren Tä-
tigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 
2 heraushebt, dass sie besondere Erfahrung und Zuver-
lässigkeit erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 6

1.  Beschäftigte im offenen Vollzugsdienst, deren Tätig-
keit sich dadurch aus der Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass sie besondere Erfahrung und Zuverlässigkeit er-
fordert. 

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 11.)

  (Hierzu Protokollerklärung)

2.  Beschäftigte im offenen oder geschlossenen Vollzugs-
dienst mit selbständiger Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte im offenen oder geschlossenen Vollzugs-
dienst, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

Protokollerklärung:

Besondere Erfahrung und Zuverlässigkeit liegen vor, 
wenn die fachliche Aufsicht auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden kann.

13.  Beschäftigte im Kanzleidienst

Entgeltgruppe 9

Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 40 Kanzleikräf-
ten.

Entgeltgruppe 8

1.  Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 25 Kanzlei-
kräften.

2.  Ständige Vertreter von Vorstehern von Kanzleien mit 
mindestens 60 Kanzleikräften.

Entgeltgruppe 6

Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 15 Kanzleikräf-
ten.

Entgeltgruppe 5

Vorsteher von Kanzleien. 

(Hierzu Protokollerklärung)

Protokollerklärung:

Als Vorsteher von Kanzleien gelten nur Beschäftigte, die ei-
ner Kanzlei mit mindestens fünf Kanzleikräften vorstehen.

14.  Beschäftigte im Kassendienst

Entgeltgruppe 10

1.  Leiter von Kassen mit mindestens 30 Kassenbeschäf-
tigten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Leiter von Kassen mit mindestens 15 Kassenbeschäf-
tigten, wenn sie zugleich Leiter der Vollstreckungs-
stelle sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9

1.  Leiter von Kassen mit mindestens fünf Kassenbe-
schäftigten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Leiter von Kassen, die zugleich Leiter der Vollstre-
ckungsstelle sind, soweit nicht in die Entgeltgruppe 
10 eingruppiert.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3.  Ständige Vertreter der Leiter von Kassen mit mindes-
tens zwölf Kassenbeschäftigten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4.  Beschäftigte in staatlichen Oberkassen oder Zentral-
kassen, denen mindestens drei Beschäftigte mit buch-
halterischen Tätigkeiten der Entgeltgruppe 8 Fall-
gruppe 3 oder Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4 ständig 
unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

5.  Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten führen oder verwalten, in staatlichen 
Zentralkassen mit besonders schwierigen Arbeiten.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

6.  Kassierer in Kassen, die das Ergebnis mehrerer Kas-
sierer zusammenfassen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

7.  Kassierer in Kassen mit schwierigem Zahlungsver-
kehr und ständig außergewöhnlich hohen Barumsät-
zen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

1.  Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- 
oder Sachkonten führen oder verwalten, wenn ihnen 
schwierige buchhalterische Tätigkeiten übertragen 
sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 4 und 5)

2.  Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Be-
schäftigte mit buchhalterischen Tätigkeiten mindes-
tens der Entgeltgruppe 5 ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4 und 6)

3.  Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten führen oder verwalten, in staatlichen 
Kassen, in denen die Ergebnisse mehrerer Kassen zu-
sammengefasst werden, wenn ihnen schwierige buch-
halterische Tätigkeiten übertragen sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5)

4.  Beschäftigte in Finanzkassen mit vollautomatischem 
Steuererhebungsverfahren, die an Hand der Bu-
chungsbelege Auskünfte erteilen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

5.  Kassierer in Kassen an Arbeitsplätzen mit ständig 
überdurchschnittlich hohen Postenzahlen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)

6.  Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art 
und Umfang besonders schwierige Zahlungsgeschäfte 
anfallen, wenn ihnen mindestens drei Beschäftigte 
ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

7.  Leiter von Kassen mit mindestens drei Kassenbe-
schäftigten mindestens der Entgeltgruppe 4.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 6)

Entgeltgruppe 6

1.  Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- 
oder Sachkonten führen oder verwalten, wenn ihnen 
in nicht unerheblichem Umfang schwierige buchhal-
terische Tätigkeiten übertragen sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 4, 5 und 8)

2.  Beschäftigte in Finanzkassen, die verantwortlich Per-
sonen- oder Sachkonten führen oder verwalten, wenn 
sie sich durch besondere Zuverlässigkeit aus der Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 herausheben.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 9)
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3.  Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Be-
schäftigte mit buchhalterischen Tätigkeiten mindes-
tens der Entgeltgruppe 4 ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4 und 6)

4.  Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten führen oder verwalten, in staatlichen 
Kassen, in denen die Ergebnisse mehrerer Kassen zu-
sammengefasst werden.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

5.  Kassierer in Kassen, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)

6.  Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art 
und Umfang besonders schwierige Zahlungsgeschäfte 
anfallen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

7.  Leiter von Kassen mit mindestens einem Kassenbe-
schäftigten mindestens der Entgeltgruppe 4.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 6)

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- 
oder Sachkonten führen oder verwalten.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 4)

2.  Beschäftigte in Finanzkassen, deren Tätigkeit gründ-
liche Fachkenntnisse erfordert.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 10)

3.  Kassierer in kleineren Kassen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)

4.  Zahlstellenverwalter größerer Zahlstellen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

5.  Verwalter von Einmannkassen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte im Kassendienst mit schwierigen Tätigkei-
ten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 11)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Kassendienst 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Kassendienst 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 12)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Kassen und Zahlstellen im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind nur die in den jeweiligen Landesregelungen 
zur Organisation von Kassen und Zahlstellen (z. B. Lan-
deshaushaltsordnungen, Verwaltungsvorschriften) als 
solche bestimmten.

Nr. 2 
Beschäftigte führen oder verwalten verantwortlich Per-
sonen- oder Sachkonten, wenn sie die Belege vor der Bu-
chung auf ihre Ordnungsmäßigkeit nach den Kassenvor-
schriften zu prüfen und für die Richtigkeit der Buchun-
gen die Verantwortung zu tragen haben.

Nr. 3 
Besonders schwierige Arbeiten sind z. B. Zahlungs- und 
Abrechnungsverkehr; Nachweis der zentralen Kredite, 

Rücklagen, Geldanlagen; Gesamtrechnungslegung.

Nr. 4 
Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für Beschäftigte, die 
in Zahlstellen oder Buchungsstellen verantwortlich Per-
sonen- oder Sachkonten führen oder verwalten.

Nr. 5 
Schwierige buchhalterische Tätigkeiten sind z. B.:

a)  selbständiger Verkehr mit den bewirtschafteten Stel-
len;

b)  Führen oder Verwalten von Darlehens- oder Schul-
dendienstkonten, wenn die Zins- und Tilgungsleis-
tungen selbständig errechnet werden müssen;

c)  selbständiges Bearbeiten von Vollstreckungsangele-
genheiten (mit Ausnahme des Ausstellens von Pfän-
dungsaufträgen und von Amtshilfeersuchen);

d)  Bearbeiten schwierig aufzuklärender Verwahrposten;

e)  selbständiges Bearbeiten von Werthinterlegungen 
einschließlich der Kontenführung;

f)  Führen oder Verwalten von Sachkonten für Haus-
haltsausgaben, wenn damit das Überwachen zahlrei-
cher Abschlagszahlungen verbunden ist;

g)  Führen oder Verwalten von Sachkonten, bei denen 
Deckungsvorschriften nicht nur einfacher Art zu be-
achten sind 

  (Deckungsvorschriften nur einfacher Art sind z. B.:

  in Sammelnachweisen zusammengefasste Ausgaben;

  gegenseitige oder einseitige Deckungsfähigkeit bei 
den Personalausgaben oder Deckungsvermerke, die 
sich auf der Ausgabenseite auf nur zwei Haushalts-
stellen beschränken);

h)  Führen oder Verwalten von Konten für den Abrech-
nungsverkehr mit Kassen oder Zahlstellen;

i)  selbständiges Bearbeiten der Abrechnung mit Ge-
richtsvollziehern;

j)  Führen oder Verwalten schwieriger Konten der Ver-
mögensrechnung bei gleichzeitigem selbständigem 
Berechnen von Abschreibungen aufgrund allgemeiner 
– betraglich nicht festgelegter – Kassen- oder Bu-
chungsanweisungen.

Nr. 6 
Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung ist vergleichbar 

–  die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 und 

–  die Entgeltgruppe 4 der Besoldungsgruppe A 5.

Nr. 7 
Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen auch Kassierer 
für unbaren Zahlungsverkehr.

Nr. 8 
Der Umfang der schwierigen buchhalterischen Tätigkei-
ten ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht.

Nr. 9 
Besondere Zuverlässigkeit liegt vor, wenn die fachliche 
Aufsicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden kann.

Nr. 10 
Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen und 
Verwaltungsvorschriften usw. des Aufgabenkreises.

Nr. 11 
Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine 
eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine fachliche 
Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. B. 
durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

Nr. 12 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.
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15.  Meister, technische Beschäftigte mit besonderen 
Aufgaben, Grubenkontrolleure

15.1  Technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, 
Grubenkontrolleure

Entgeltgruppe 9

1.  Technische Beschäftigte mit besonders verantwor-
tungsvoller Tätigkeit

 a)  als Schichtführer in großen thermischen Kraft-
werken, großen Heizkraftwerken oder großen 
Müllverbrennungsanlagen, die außerhalb der re-
gulären Tagesarbeitszeit für den gesamten Betrieb 
allein verantwortlich sind, 

 b)  in großen E-Lastverteileranlagen, die in der 
Schicht für die Netzbetriebsführung allein ver-
antwortlich sind, 

 c)  als Leiter von großen und vielschichtig struktu-
rierten Instandsetzungsbereichen 

  sowie 

  sonstige technische Beschäftigte mit vergleichbarer 
Tätigkeit, die wegen der Schwierigkeit der Aufgaben 
und der Größe der Verantwortung ebenso zu bewer-
ten ist, wie die Tätigkeiten nach Buchstaben a bis c. 

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 1.)

  (Hierzu Protokollerklärung)

2.  Grubenkontrolleure. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  Protokollerklärung:

  1Ein vielschichtig strukturierter Bereich liegt vor, 
wenn in diesem Bereich die Arbeit von mindestens 
drei Gewerken zu koordinieren ist und mindestens 
drei Gewerken jeweils Meister vorstehen. 2Gewerke 
sind Fachrichtungen im Sinne anerkannter Ausbil-
dungsberufe, in denen die Meisterprüfung abgelegt 
werden kann. 3Im Mehrschichtbetrieb ist es unschäd-
lich, wenn in den mindestens drei Gewerken nicht in 
allen Schichten jeweils Meister im Sinne des Satzes 1 
eingesetzt sind.

15.2  Handwerksmeister, Industriemeister und Meister 
mit Sonderausbildung

Vorbemerkungen

1.  1Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Be-
schäftigte, die auf handwerklichem Gebiet tätig sind. 
2Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meister, 
die außerhalb der handwerklichen Berufsarbeit tätig 
sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, Hausmeister, 
Verkehrsmeister). 3Wasserbauwerkmeister mit ent-
sprechender Tätigkeit werden nach den Tätigkeits-
merkmalen für Handwerksmeister eingruppiert.

2.  Aufgabenspezifi sche Sonderausbildungen sind Aus-
bildungen von Handwerkern oder Facharbeitern zum 
geprüften Kraftwerksmeister, zum geprüften Gas-
meister, zum geprüften Fernwärmemeister oder im 
militärfachlichen Meisterlehrgang der Bundeswehr in 
der Materialerhaltung von Luftfahrtgerät sowie Aus-
bildungen in gleichwertigen Ausbildungsgängen für 
Handwerker oder Facharbeiter. 

Entgeltgruppe 9

1.  Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit 
erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi scher 
Sonderausbildung, 

  deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be-
deutung des Aufgabengebietes und große Selbstän-
digkeit wesentlich aus der Fallgruppe 3 heraushebt. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 2.)

2.  Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit 
erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi scher 
Sonderausbildung, 

  deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be-
deutung des Aufgabengebietes und große Selbstän-
digkeit wesentlich aus der Fallgruppe 4 heraushebt. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 2.)

3.  Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit 
erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi scher 
Sonderausbildung, 

  sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstät-
ten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen ha-
ben, in denen Handwerker oder Facharbeiter be-
schäftigt sind. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

4.  Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit 
erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi scher 
Sonderausbildung, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass die Beschäftigung an einer beson-
ders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit erfolgt.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 7

Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit er-
folgreich abgeschlossener aufgabenspezifi scher Sonder-
ausbildung.

15.3 Maschinenmeister

Vorbemerkung
1Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Be-
schäftigte, die auf handwerklichem Gebiet tätig sind. 
2Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meister, die 
außerhalb der handwerklichen Berufsarbeit tätig sind 
(z. B. Platzmeister, Lagermeister, Hausmeister, Verkehrs-
meister). 3Wasserbauwerkmeister mit entsprechender 
Tätigkeit werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für 
Handwerksmeister eingruppiert.

Entgeltgruppe 9

1.  Maschinenmeister, 

  denen mindestens zwei Maschinenmeister der Ent-
geltgruppe 7 oder einer höheren Entgeltgruppe durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 4.)

  (Hierzu Protokollerklärung)

2.  Maschinenmeister, 

  deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be-
deutung des Aufgabengebietes und große Selbstän-
digkeit wesentlich aus der Fallgruppe 3 heraushebt. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 4.)

3.  Maschinenmeister an großen und wichtigen Maschi-
nenanlagen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
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Entgeltgruppe 7

Maschinenmeister, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

Entgeltgruppe 6

Maschinenmeister an kleinen und einfachen Maschinen-
anlagen.

Protokollerklärung:

Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung ist vergleichbar die Entgeltgruppe 7 
der Besoldungsgruppe A 7.

15.4  Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder 
landwirtschaftlichen Betrieb

Vorbemerkung

Gärtnermeister und Meister im Sinne dieser Tätigkeits-
merkmale sind Beschäftigte, die eine Tätigkeit in folgen-
den Fachgebieten ausüben: 

Blumen- und Zierpfl anzenbau, Obstbau, gärtnerischer 
Gemüsebau, Baumschulen, gärtnerischer Samenbau, 
Landschaftsgärtnerei, Friedhofsgärtnerei.

Entgeltgruppe 9

1.  Gärtnermeister, 

  denen mehrere Gärtnermeister oder Meister, davon 
mindestens einer mit Tätigkeiten mindestens der Ent-
geltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 
oder 5, durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind oder die regelmäßig vergleichbare Ar-
beitskräfte von Unternehmern einzusetzen und zu be-
aufsichtigen haben. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 2.)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Gärtnermeister, 

  die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich 
mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit be-
schäftigt sind und 

  deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be-
deutung des Aufgabengebietes und große Selbstän-
digkeit wesentlich aus der Fallgruppe 4 heraushebt. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 2.)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3.  Gärtnermeister, 

  die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich 
mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit be-
schäftigt sind und 

  deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be-
deutung des Aufgabengebietes und große Selbstän-
digkeit wesentlich aus der Fallgruppe 5 heraushebt. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 2.)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

4.  Gärtnermeister, 

  sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu 
beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfen oder 
Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief beschäftigt sind. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

5.  Gärtnermeister, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass sie in einem besonders bedeutenden 
Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Verant-
wortlichkeit beschäftigt sind. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

6.  Meister mit langjähriger Tätigkeit in der Entgelt-
gruppe 7 oder einer entsprechenden Tätigkeit außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, 

  sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu 
beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfen 
oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief beschäftigt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 7

1.  Gärtnermeister.

2.  Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in der 
Entgeltgruppe 6 oder einer entsprechenden Tätigkeit 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, 

  die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Gärt-
nergehilfen oder Beschäftigten mit gärtnerischem 
oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief führen. 

Entgeltgruppe 6

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Gärtnergehilfe, 

die die Aufsicht über eine Gruppe von Gärtnergehilfen 
oder Beschäftigten mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief führen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung ist vergleichbar 

–  die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8 und 

–  die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 und 5 der Besol-
dungsgruppe A 9.

Nr. 2 
Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind 
z. B. Reviere (Bezirke), Betriebsstätten, Friedhöfe.

Nr. 3 
Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses 
Tätigkeitsmerkmals sind solche, die erheblich über den 
normalen Schwierigkeitsgrad hinausgehen.

15.5 Meister

Vorbemerkung
1Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Be-
schäftigte, die auf handwerklichem Gebiet tätig sind. 
2Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meister, die 
außerhalb der handwerklichen Berufsarbeit tätig sind 
(z. B. Platzmeister, Lagermeister, Hausmeister, Verkehrs-
meister). 3Wasserbauwerkmeister mit entsprechender 
Tätigkeit werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für 
Handwerksmeister eingruppiert.

Entgeltgruppe 9

Meister mit langjähriger Tätigkeit in der Entgeltgruppe 
7 oder einer entsprechenden Tätigkeit außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, 

sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, 
Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen haben, in 
denen Handwerker oder Facharbeiter beschäftigt sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 7

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in Ent-
geltgruppe 6 oder einer entsprechenden Tätigkeit außer-
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halb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages, 

die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Handwer-
kern, Facharbeitern oder sonstigen handwerklich tätigen 
Beschäftigten führen.

Entgeltgruppe 6

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Handwerker oder 
Facharbeiter, 

die die Aufsicht über eine Gruppe von Handwerkern, 
Facharbeitern oder sonstigen handwerklich tätigen Be-
schäftigten führen. 

16. Beschäftigte in Registraturen

Entgeltgruppe 9

1.  Leiter von Registraturen, 

  deren Tätigkeit sich durch die besondere Bedeutung 
der Registratur aus der Entgeltgruppe 8 Fallgruppen 
1 oder 2 heraushebt.

2.  Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach ge-
gliederten Registratur, 

  denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte, da-
von zwei mindestens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 
3, ständig unterstellt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

3.  Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach ge-
gliederten Registratur in obersten Landesbehörden, 

  denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, davon 
zwei mindestens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, 
ständig unterstellt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

Entgeltgruppe 8

1.  Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach ge-
gliederten Registratur, 

  denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, davon 
einer mindestens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, 
ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

2.  Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach ge-
gliederten Registratur in obersten Landesbehörden, 

  denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, da-
von einer mindestens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 
3, ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

3.  Leiter von Registraturen, 

  denen mindestens vier Registraturbeschäftigte, davon 
drei mindestens der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, 
ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4)

4.  Leiter von Registraturen, 

  denen mindestens acht Registraturbeschäftigte stän-
dig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

Entgeltgruppe 6

1.  Leiter von Registraturen, 

  denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, da-
von einer mindestens der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 
1, ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4)

2.  Leiter von Registraturen, 

  denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte stän-
dig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

3.  Registraturbeschäftigte in einer nach Sachgesichts-
punkten vielfach gegliederten Registratur in Tätig-
keiten, die gründliche, umfangreiche Fachkenntnisse 
des Registraturwesens und eingehende Kenntnisse 
des verwalteten Schriftgutes erfordern.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

1.  Registraturbeschäftigte mit gründlichen Fachkennt-
nissen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

2.  Leiter von Registraturen.

Entgeltgruppe 4

Registraturbeschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe 3

Registraturbeschäftigte 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Registraturbeschäftigte 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung ist vergleichbar 

–  die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 und 

–  die Entgeltgruppe 6 der Besoldungsgruppe A 7.

Nr. 2 
Eine nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederte Re-
gistratur liegt vor, wenn das Schriftgut auf der Grund-
lage eines eingehenden, systematisch nach Sachgebieten, 
Oberbegriffen, Untergruppen und Stichworten weit ge-
fächerten Aktenplans unterzubringen ist; nur in alpha-
betischer oder numerischer Reihenfolge geordnetes 
Schriftgut erfüllt diese Voraussetzungen nicht.

Nr. 3 
Leiter von Registraturen, denen weniger Registraturbe-
schäftigte als im Tätigkeitsmerkmal gefordert ständig 
unterstellt sind, sind nach den Tätigkeitsmerkmalen für 
Registraturbeschäftigte einzugruppieren, wenn dies für 
sie günstiger ist.

Nr. 4 
Zu den Registraturbeschäftigten im Sinne dieses Tätig-
keitsmerkmals gehören auch die Beschäftigten im Regis-
traturdienst der Entgeltgruppen 2 bis 4.

Nr. 5 
Erforderlich sind eingehende Kenntnisse im Geschäfts-
bereich, in der Weiterführung und im Ausbau einer Re-
gistratur.

Nr. 6 
Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine 
eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine fachliche 
Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. B. 
durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

Nr. 7 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.

17.  Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- und 
Konservierungsarbeiten
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Vorbemerkungen

1.  1Dieser Abschnitt gilt für Beschäftigte mit Restaurie-
rungs-, Präparierungs- und Konservierungsarbeiten 
an kunstgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen und 
naturkundlichen Sammlungen und Forschungseinrich-
tungen, an Archiven und bei der Denkmalpfl ege. 2Die-
ser Abschnitt gilt nicht für staatlich geprüfte techni-
sche Assistenten für naturkundliche Museen und For-
schungsinstitute mit entsprechender Tätigkeit.

2.  (1) Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservie-
rungsarbeiten im Sinne dieses Abschnitts sind Arbei-
ten, die zum Ziel haben, Objekte von künstlerischer, 
kulturhistorischer, wissenschaftlicher oder dokumen-
tarischer Bedeutung oder von didaktischem Wert 
ohne Rücksicht auf ihren materiellen oder kommerzi-
ellen Wert zu bergen, zu erhalten, wiederherzustellen 
und herzurichten. 

  (2) Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservie-
rungsarbeiten sind auch die Nachbildung vom Origi-
nal, die freie Nachbildung, die Rekonstruktion und 
der Modellbau, die zum Ziel haben, einen erhaltens-
werten Befund der Wissenschaft und der Lehre nutz-
bar zu machen, sowie die grabungstechnischen Arbei-
ten. 

  (3) Zu den Restaurierungs-, Präparierungs- und Kon-
servierungsarbeiten gehören auch Tätigkeiten wie: 
konservatorisch richtige Lagerung der Sammlungs-
objekte; Klimatisierung der Ausstellungs- und Depo-
träume; Ein- und Auspacken, Transport und Montage 
der Sammlungsobjekte; Mitwirkung bei Ausstellun-
gen; Führen von Zustands- und Arbeitsprotokollen. 

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten, 

deren Tätigkeiten wegen der Schwierigkeit der Aufga-
ben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu be-
werten sind wie die Tätigkeiten der an kunstgeschichtli-
chen und kulturgeschichtlichen Sammlungen und For-
schungseinrichtungen Beschäftigten mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbildung und mit entspre-
chender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten,

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbunde-
nen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 10

1.  Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder Konservierungsarbeiten 

  mit langjähriger Erfahrung in Tätigkeiten mindestens 
der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1,

  deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen so-
wie dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 
heraushebt, dass sie besondere Fachkenntnisse erfor-
dert.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2.  Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie be-
sondere Fachkenntnisse erfordert,

  und denen mindestens drei Beschäftigte mit Restau-
rierungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbei-
ten durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind, 

  davon mindestens ein Beschäftigter mit Tätigkeiten, 
die sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 
1 herausheben, dass sie besondere Fachkenntnisse er-
fordern.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 9

1.  Beschäftigte, die besonders schwierige Restaurie-
rungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten 
selbständig ausführen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2.  Beschäftigte, die schwierige Restaurierungs-, Präpa-
rierungs- oder Konservierungsarbeiten selbständig 
ausführen und 

  denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, Prä-
parierungs- oder Konservierungsarbeiten, davon min-
destens ein Beschäftigter mit Tätigkeiten mindestens 
der Entgeltgruppe 8 Fallgruppen 1 oder 2, durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

  ((Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Entgeltgruppe 8

1.  Beschäftigte, die besonders schwierige Restaurie-
rungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten 
unter Anleitung ausführen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2.  Beschäftigte, die schwierige und mindestens zu einem 
Viertel ihrer Gesamttätigkeit besonders schwierige 
Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten selbständig ausführen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

3.  Beschäftigte, die Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder Konservierungsarbeiten ausführen und 

  denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, Prä-
parierungs- oder Konservierungsarbeiten, davon min-
destens ein Beschäftigter mit Tätigkeiten mindestens 
der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 6

1.  Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass mindestens zu ei-
nem Viertel der Gesamttätigkeit schwierige Restau-
rierungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbei-
ten zur selbständigen Bearbeitung übertragen sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

2.  Beschäftigte, die Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder Konservierungsarbeiten ausführen und 

  denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, Prä-
parierungs- oder Konservierungsarbeiten mindestens 
der Entgeltgruppe 4 durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte, die nicht mehr einfache Restaurie-
rungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten 
ausführen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

2.  Beschäftigte, die schwierige Restaurierungs-, Präpa-
rierungs- oder Konservierungsarbeiten unter Anlei-
tung ausführen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, die einfache Restaurierungs-, Präparie-
rungs- oder Konservierungsarbeiten ausführen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Beschäftigte heben sich durch das Maß ihrer Verantwor-
tung erheblich aus der Entgeltgruppe 10 Fall-
gruppe 1 z. B. durch folgende Tätigkeiten heraus: 

a)  Selbständige schwierige technische Untersuchungen 
zur Feststellung von bisher nicht bekannten alten 
Herstellungstechniken, deren Beschreibung und ggf. 
Anwendung; 
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b)  Selbständige technische Untersuchungen von Objek-
ten auf ihre Echtheit, die spezielle technologische 
Kenntnisse erfordern;

c)  Leitung großer und schwieriger Restaurierungsvorha-
ben von Wandmalereien, z. B. im Zusammenhang mit 
der Sanierung und Restaurierung eines Bauwerks;

d)  Außergewöhnlich schwierige Restaurierung oder 
Übertragung von technisch besonders komplizierten 
Wandmalereien;

e)  Kompliziertes Zusammensetzen und Ergänzen groß-
fl ächiger Wandmalereien, die nur noch in zahlreichen 
kleinen Bruchstücken vorhanden sind;

f)  Festlegen sich hebender Farbschichten an Gouache-
Blättern oder Buchmalereien;

g)  Regenerieren von geschwärztem Bleiweiß oder ge-
schwärzten Silberaufl agen auf Handzeichnungen oder 
mittelalterlichen Buchmalereien;

h)  Konservieren von verkohltem Papier oder Pergament 
einschließlich Sichtbarmachen der Schrift;

i)  Restaurieren von außerordentlich wertvollen und au-
ßerordentlich empfi ndlichen Papyri;

j)  Mit besonderem konservatorischen Risiko verbunde-
nes Abnehmen von Firnissen und Übermalungen an 
Gemälden;

k)  Übertragen von Gemälden auf neue Bildträger;

l)  Restaurieren von Steinskulpturen mit wesentlich ge-
störter struktureller Festigkeit;

m)  Außergewöhnlich schwieriges Freilegen originaler 
Fassungen von Skulpturen;

n)  Außergewöhnlich schwieriges Restaurieren von wert-
vollen historischen Musikinstrumenten zur Wiederge-
winnung ihres originalen Klanges;

o)  Technische Leitung großer und schwieriger Grabun-
gen (wie z. B. komplizierte Kirchen-, Burgen- oder 
Stadtkerngrabungen) und Ausarbeiten der publikati-
onsreifen Grabungsberichte;

p)  Restaurieren eines vielseitigen Fundkomplexes, des-
sen Erhaltung für die Forschung von einmaliger Be-
deutung ist (z. B. Fürstengrab von Klein-Aspergle);

q)  Präparieren von zoologischen, botanischen und paläon-
tologischen Unica und von Typus-Material (d. h. von 
Einzelobjekten, die Richtmaß für die systematischen 
Einheiten in Zoologie, Botanik und Paläontologie sind);

r)  Präparieren von paläontologischen Einzelstücken, die 
besondere Bedeutung für die Beurteilung der Ent-
wicklungsgeschichte der Tiere und Pfl anzen haben 
(z. B. Archaeopteryx).

Nr. 2 
Tätigkeiten, die besondere Fachkenntnisse erfordern, 
sind z. B.:

1.  im Bereich Prähistorische Objekte und entsprechende 
kunsthandwerkliche Gebrauchsgegenstände

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Keramik:

  –    Rekonstruktion nur fragmentarisch erhaltener 
fi gürlicher oder plastisch verzierter Keramik; 

  –    Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

  –   Rekonstruktion nur fragmentarisch erhaltener 
Gläser schwer zu ermittelnder Form; 

  –   Behandlung sehr komplizierter Glasabblätte-
rungen;

  –   Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

  –   Rekonstruktion schlecht und nur fragmenta-
risch erhaltener Edelmetallgegenstände schwer 
zu ermittelnder Form; 

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

 d)  Fach-(arbeits-)gebiet Kupfer, Bronze, Messing, 
sonstige Nichteisenmetalle:

  –  Rekonstruktion schlecht und nur fragmenta-
risch erhaltener Gegenstände schwer zu ermit-
telnder Form aus Kupfer, Bronze, Messing oder 
sonstigen Nichteisenmetallen; 

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

 e)  Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

  –  Rekonstruktion sehr schlecht erhaltener und 
aus dem ursprünglichen Verband geratener Ei-
sengegenstände, auch nach Röntgenaufnahmen; 

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

 f)  Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

  –  Reinigen, Konservieren und Ergänzen stark zer-
störter sehr wertvoller alter Textilien; 

  –  Aufl egen (Aufnähen) stark zerstörter sehr wert-
voller alter Textilien auf stützende Unterlagen;

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

 g)  Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien (Holz, 
Leder, Federn usw.):

  –  Rekonstruktion schlecht und nur fragmenta-
risch erhaltener Ledergegenstände komplizier-
ter Form; 

  –  Reinigen, Konservieren und Ergänzen stark zer-
störter komplizierter Gegenstände aus Federn 
oder aus vergleichbar empfi ndlichem Material; 

  –  Entwicklung und Erproben neuartiger Restau-
rierungs- und Konservierungsverfahren bei vor-
gegebener Aufgabenstellung;

 h)  Fach-(arbeits-)gebiet Wandmalereien, Mosaiken:

  –  Sehr komplizierte und umfangreiche Ergänzun-
gen von Mosaiken; 

  –  Schwieriges Übertragen von Wandmalereien 
auf neue Träger, z. B. bei erheblicher Zerstö-
rung der Malschichten;

  –  Schwieriges Ergänzen von Wandmalereien;

  –  Abnehmen von Übermalungen oder Sinter-
schichten auf Wandmalereien in außergewöhn-
lich schwierigen Fällen;

  –  Feststellen der Ursachen von Verfallserschei-
nungen an Wandmalereien;

  –  Technische Untersuchung von Wandmalereien 
und Putzschichten bei eigener Wahl des Verfah-
rens als Grundlage für die wissenschaftliche 
Auswertung; 

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

2.  im Bereich Grafi k, Bucheinbände, Archivgut

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Grafi ken, Bibliotheks- und 
Archivgut:

  –  Restaurieren sehr wertvoller und empfi ndlicher 
grafi scher Blätter aufgrund eigener Farb- und 
Fleckenanalysen; 

  –  Reinigen von Aquarellen und von Handzeich-
nungen mit wasserlöslichen Farbstoffen durch 
Bäder und Chemikalien;

  –  Schließen von Rissen und Löchern in sehr wert-
vollen grafi schen Blättern, wenn die bildliche 
Darstellung wesentlich betroffen ist; 

  –  Restaurieren angesengter oder verhärteter Per-
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gamente;

  –  Trennen und Konservieren der Blätter stark 
eingedrückter und verklebter Papyrusrollen 
oder Codices;

  –  Restaurieren seltener und hoch empfi ndlicher 
Beschreibstoffe (z. B. Textilien oder Palmblät-
ter);

  –  Restaurieren sehr wertvoller und empfi ndlicher 
Bucheinbände (z. B. mittelalterliche Buchbeutel, 
Ledermosaikeinbände, Lederschnittbände oder 
Ledereinbände von Colines oder Krause); 

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet foto- und kinematografi sche 
Archivalien:

  –  Leitung der technischen Arbeiten in einem gro-
ßen Filmarchiv; 

3.  im Bereich Gemälde, Skulpturen und entsprechende 
kunsthandwerkliche Objekte

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

  –  Feststellen der Ursachen von Verfallserschei-
nungen an Gemälden; 

  –  Reinigen empfi ndlicher Gemälde;

  –  Herstellen schwieriger Retuschen an Gemälden;

  –  Doublieren empfi ndlicher Gemälde;

  –  Technische Untersuchung von Gemälden bei ei-
gener Wahl des Verfahrens als Grundlage für 
die wissenschaftliche Auswertung;

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Plastik, Kunsthandwerk, 
Stein:

  –  Feststellen der Ursachen von Verfallserschei-
nungen an Skulpturen; 

  –  Schwierige plastische Ergänzungen und Retu-
schen an Skulpturen;

  –  Schwieriges Freilegen originaler Fassungen von 
Skulpturen;

  –  Herstellen von Treppenschnitten und Quer-
schnitten an gefassten Skulpturen in schwieri-
gen Fällen;

  –  Konservieren hoch empfi ndlicher Holzskulptu-
ren bei sehr erheblichen Verfallserscheinungen;

  –  Entsalzen und Festigen bemalter Steinskulptu-
ren;

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Musikinstrumente:

  –  Wiederherstellen vollständiger Mechaniken von 
historischen Cembali, Hammerklavieren und 
Kleinorgeln zur Spielbarkeit; 

  –  Berechnen und Aufziehen des Saitenbezuges 
von Musikinstrumenten und seine mitteltönige 
oder temperierte Einstimmung;

  –  Mensurgerechtes Wiederherstellen von Orgel-
pfeifen;

  –  Wiederherstellen der inneren Teile historischer 
Streich- und Zupfi nstrumente zur Wiederge-
winnung ihres originalen Klanges;

  –  Halsrekonstruktionen an Streich- und Zupfi ns-
trumenten;

  –  Spielbarmachen historischer Holzblasinstru-
mente durch mensurgerechtes Wiederherstellen 
stark verzogener Röhrenteile und Anfertigen 
und Anpassen der einfachen oder der Doppel-
rohrblätter; 

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurie-
rungs- und Konservierungsverfahren bei vorge-
gebener Aufgabenstellung;

4.  im Bereich Rekonstruktionen, Abformungen, 
Modellbau

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildungen 
usw.:

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Nachbil-
dungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstel-
lung; 

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet zeichnerische Rekonstruk-
tion und Modellbau:

  –  Schwierige zeichnerische Rekonstruktion von 
Sammlungsgegenständen und sonstigen Objek-
ten von wissenschaftlichem Interesse auf der 
Grundlage eigener Ermittlungen; 

5.  im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

 –  Schwierige topografi sche Vermessungen von kom-
plizierten Burgwällen, Grabhügeln und anderen 
komplizierten Geländedenkmälern einschließlich 
Anfertigen von Höhenschichtplänen; 

 –  Sehr schwierige bautechnische Aufmessungen;

 –  Technische Leitung großer Grabungen;

6.  im Bereich naturkundliche Objekte

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine und 
Nasspräparation:

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Präparie-
rungs-, Konservierungs- und Nachbildungsver-
fahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräparation, 
Demoplastik und Dioramen:

  –  Entwerfen und Herstellen schwieriger zoologi-
scher, botanischer, paläontologischer oder eth-
nografi scher Dioramen ohne grafi sche und 
Kunstmalerarbeiten. (Die Schwierigkeit muss 
sich sowohl auf den Lebensraum als auch auf 
die Ausstellungsobjekte beziehen.); 

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Skelette:

  –  Präparieren und Aufstellen komplizierter Ske-
lette seltener Tiere, für die unmittelbares Ver-
gleichsmaterial nicht und Fachliteratur nur in 
unzureichendem Maße herangezogen werden 
können; 

 d)  Fach-(arbeits-)gebiet Botanik:

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Präparie-
rungs-, Konservierungs- und Nachbildungsver-
fahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

 e)  Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläontologie:

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Präparie-
rungs-, Konservierungs- und Nachbildungsver-
fahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

  –  Ergänzen und Aufstellen komplizierter Skelette 
fossiler Tiere, für die unmittelbares Vergleichs-
material nicht und Fachliteratur nur in unzu-
reichendem Maße herangezogen werden kön-
nen; 

 f)  Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

  –  Entwickeln und Erproben neuartiger Präparie-
rungs-, Konservierungs- und Nachbildungsver-
fahren bei vorgegebener Aufgabenstellung. 

Nr. 3 
Besonders schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- 
und Konservierungsarbeiten sind z. B.:

1.  im Bereich Prähistorische Objekte und entsprechende 
kunsthandwerkliche Gebrauchsgegenstände

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Keramik:

  –  Mechanisches oder chemisches Reinigen, Sor-
tieren, Festigen, Zusammensetzen und Ergän-
zen von im Scherben sehr brüchiger oder in-
krustierter Keramik oder von Keramik mit 
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schlecht haftender Bemalung; 

  –  Rekonstruktion nur fragmentarisch erhaltener 
Keramik (z. B. mittels Drehscheibe und Schab-
lone);

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

  –  Mechanisches oder chemisches Reinigen, Zu-
sammensetzen und Ergänzen schlecht erhalte-
ner (z. B. „durchkorrodierter“) Gläser; 

  –  Behandlung von Glasabblätterungen;

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

  –  Ausbeulen, Zusammensetzen, Ergänzen und Si-
chern schlecht erhaltener oder fein verzierter 
Edelmetallgegenstände; 

 d)  Fach-(arbeits-)gebiet Kupfer, Bronze, Messing, 
sonstige Nichteisenmetalle:

  –  Ausbeulen, Zusammensetzen, Ergänzen und Si-
chern schlecht erhaltener oder fein verzierter 
Gegenstände aus Kupfer, Bronze, Messing oder 
sonstigen Nichteisenmetallen; 

 e)  Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

  –  Festigen und Freischleifen schlecht erhaltener 
Tauschierungen auf Eisengegenständen; 

  –  Sichern und Konservieren der an Eisengegen-
ständen haftenden organischen Reste;

 f)  Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

  –  Reinigen, Konservieren und Ergänzen brüchiger 
oder sehr empfi ndlicher Textilien; 

  –  Aufl egen (Aufnähen) brüchiger oder sehr emp-
fi ndlicher Textilien auf stützende Unterlagen;

 g)  Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien (Holz, 
Leder, Federn usw.):

  –  Konservieren feuchter Hölzer nach der Methode 
Müller-Beck und Haas oder nach anderen gleich 
schwierigen Verfahren; 

  –  Reinigen und Konservieren brüchiger Lederge-
genstände;

  –  Reinigen, Konservieren und Ergänzen stark be-
schädigter oder sehr empfi ndlicher Gegenstände 
aus Federn oder aus vergleichbar empfi ndli-
chem Material; 

 h)  Fach-(arbeits-)gebiet Wandmalereien, Mosaiken:

  –  Kompliziertes und umfangreiches Übertragen 
oder Wiederverlegen sowie Ergänzen von Mosa-
iken mit erheblichen Zerstörungen; 

  –  Übertragen von Wandmalereien auf neue Trä-
ger;

  –  Fixieren der Pigmente pudernder Wandmale-
reien;

  –  Abnehmen von Übermalungen und schwer ent-
fernbaren Sinterschichten auf Wandmalereien;

  –  Wiederherstellen von Wandmalereien aus 
Bruchstücken mit komplizierten Bruchfl ächen;

  –  Technische Untersuchung von Wandmalerei- 
und Putzschichten zur Herstellung von Putz-
schichtplänen;

  –  Einfaches Ergänzen von Wandmalereien;

2.  im Bereich Grafi k, Bucheinbände, Archivgut

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Grafi ken, Bibliotheks- und 
Archivgut:

  –  Behandeln von Flecken aller Art auf sehr wert-
vollen und empfi ndlichen grafi schen Blättern 
oder Glätten solcher Blätter (z. B. durch Span-
nen); 

  –  Ablösen sehr wertvoller und empfi ndlicher gra-
fi scher Blätter, die mit schwer lösbaren Stoffen 
aufgeklebt sind;

  –  Schließen von Rissen und Löchern in sehr wert-
vollen und empfi ndlichen grafi schen Blättern, 

wenn die bildliche Darstellung betroffen ist; 

  –  Strecken von Pergament in schwierigen Fällen 
(z. B. bei Wachs- oder Fettverfl eckung, bei Ver-
hornung oder bei Schrumpfung durch Hitzeein-
wirkung); 

  –  Manuelles Entfernen von Schimmelpilz auf 
Pastellen;

  –  Zusammensetzen, Ergänzen und Konservieren 
von in der Substanz stark beschädigten entwe-
der brüchigen oder in vielen Teilen vorhande-
nen Archivalien- und Buchblättern; 

  –  Aufrollen schlecht erhaltener großer Papyrus-
rollen, Lösen von Papyruskartonage sowie 
Trennen und Konservieren der einzelnen Blät-
ter; 

  –  Restaurieren deformierter Gegenstände auf Pa-
pyruskartonage mit Bemalung;

  –  Restaurieren brüchiger oder sehr empfi ndlicher 
Seidenrollbilder;

  –  Konservieren von Siegeln komplizierter Form, 
deren Festigkeit durch Fremdstoffzusätze stark 
beeinträchtigt ist;

  –  Lederergänzungen an mittelalterlichen Einbän-
den;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet foto- und kinematografi sche 
Archivalien:

  –  Prüfen der foto- und kinematografi schen Archi-
valien auf das Erfordernis von Restaurierungen 
einschließlich Bestimmen der anzuwendenden 
Restaurierungsverfahren; 

3.  im Bereich Gemälde, Skulpturen und entsprechende 
kunsthandwerkliche Objekte

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

  –  Reinigen wenig empfi ndlicher Gemälde; 

  –  Festlegen von Farbabhebungen an Gemälden;

  –  Herstellen einfacher Retuschen an Gemälden;

  –  Doublieren wenig empfi ndlicher Gemälde;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Plastik, Kunsthandwerk, 
Stein:

  –  Kompliziertes Reinigen empfi ndlicher Skulptu-
ren; 

  –  Lösen oder Absprengen von späteren Fassungen 
an Skulpturen unter dem Stereomikroskop;

  –  Herstellen von Treppenschnitten und Quer-
schnitten an gefassten Skulpturen in einfachen 
Fällen;

  –  Zusammensetzen, Zusammenkleben und Mon-
tieren hoch empfi ndlicher Skulpturen;

  –  Einfache plastische Ergänzungen und Retu-
schen an Skulpturen;

  –  Konservieren von Skulpturen bei starkem 
Schädlingsbefall;

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Musikinstrumente:

  –  Schwierige Corpusrestaurierungen von Musik-
instrumenten als Voraussetzung für ihre Spiel-
barmachung; 

  –  Nacharbeiten fehlender Teile komplizierter 
Form von Musikinstrumenten;

  –  Erneuern von Verbrauchsmaterialien wie Klap-
penpolstern und -federn, Zapfenwicklungen, 
Saiten, Hammerledern, Dämpferfi lzen, Kielen 
usw. an historischen Musikinstrumenten zur 
Spielbarkeit; 

4.  im Bereich Rekonstruktionen, Abformungen, 
Modellbau

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildungen 
usw.:

  –  Herstellen von Negativformen von sehr emp-
fi ndlichen Originalen sehr komplizierter Form 
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und Herstellen der Abgüsse; 

  –  Herstellen von Galvanoplastiken nach Origina-
len sehr komplizierter Form;

  –  Originalgetreues Nachformen von Originalen 
sehr komplizierter Form;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet zeichnerische Rekonstruk-
tion und Modellbau:

  –  Herstellen schwieriger Modelle von Samm-
lungsgegenständen und sonstigen Objekten von 
wissenschaftlichem Interesse nach eigenen Ent-
würfen aufgrund wissenschaftlicher Unterla-
gen; 

  –  Schwierige zeichnerische Rekonstruktion von 
Sammlungsgegenständen und sonstigen Objek-
ten von wissenschaftlichem Interesse auf der 
Grundlage eigener Ausdeutung von gegebenen 
Unterlagen; 

5.  im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

 –  Durchführen schwieriger Grabungen (dazu gehö-
ren z. B. Planen und Vermessen von Probeschnit-
ten, Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen 
und schwieriger Grabungs- oder Fundberichte, 
Fotografi sche Dokumentation); 

 –  Topografi sche Vermessung von Geländedenkmä-
lern nach Lage und Höhe;

 –  Bautechnische Aufmessungen;

6.  im Bereich naturkundliche Objekte

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine und 
Nasspräparation:

  –  Erproben neuartiger, schwieriger Präparie-
rungsverfahren; 

  –  Präparieren von Tieren nach schwierigen Ver-
fahren bei selbständiger Wahl des Verfahrens;

  –  Präparieren kleinster zoologischer Objekte (z. B. 
Genitalien kleiner Insekten) unter dem Mikros-
kop;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräparation, 
Dermoplastik und Dioramen:

  –  Herstellen schwieriger Dermoplastiken (z. B. 
solche, die das Muskelspiel wiedergeben, oder 
solche sehr großer Tiere); 

  –  Herstellen zoologischer, botanischer, paläonto-
logischer oder ethnografi scher Dioramen – ohne 
grafi sche und Kunstmalerarbeiten – nach skiz-
zenhaften Angaben; 

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Skelette:

  –  Präparieren und Aufstellen komplizierter Ske-
lette seltener Tiere unter Verwendung selbst zu-
sammengestellter Fachliteratur; 

 d)  Fach-(arbeits-)gebiet Botanik:

  –  Erproben neuartiger schwieriger Präparie-
rungsverfahren; 

  –  Präparieren kleinster Pfl anzen und Pfl anzen-
teile unter dem Mikroskop;

  –  Präparieren von Pfl anzen nach schwierigen 
Verfahren bei selbständiger Wahl des Verfah-
rens;

 e)  Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläontologie:

  –  Erproben neuartiger schwieriger Präparie-
rungsverfahren; 

  –  Feinpräparieren sehr schlecht erhaltener oder 
schlecht präparierbarer Fossilien (z. B. weicher 
oder spröder Fossilien in hartem Gestein), auch 
mit komplizierten Geräten; 

  –  Herstellen sehr schwieriger paläobotanischer 
Präparate (z. B. Kutikula-Präparate, Präparate 
für Pollenanalysen);

  –  Herstellen schwieriger Serienschliffe und 
schwieriger orientierter Dünnschliffe von Fos-
silien;

  –  Übertragen schlecht erhaltener großer Fossilien 
auf Lackfi lme;

  –  Sehr schwieriges Herausätzen von empfi ndli-
chen Fossilien oder Fossilienteilen;

  –  Präparieren von Mikrofossilien unter dem Mik-
roskop;

  –  Ergänzen und Aufstellen komplizierter Skelette 
fossiler Tiere für Schauzwecke;

  –  Sicherung des Fossil-Materials einschließlich 
topografi scher und zeichnerischer Fundauf-
nahme bei großen paläontologischen Fundkom-
plexen; 

 f)  Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

  –  Herstellen von Mineralschnitten und von orien-
tierten Gesteinsdünnschliffen; 

  –  Herstellen zweiseitig polierter Mineral- und 
Gesteinsdünnschliffe;

  –  Herstellen von Mineral- und Gesteinspräpara-
ten für Untersuchungen mit der Mikrosonde;

  –  Handauslesen extrem reiner Mineralfraktionen 
für die Spektralanalyse;

  –  Herauslösen bestimmter Mineralkörner aus Ge-
steinsdünnschliffen (Mikropräparation);

 g)  Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und Modelle 
von Tieren, Pfl anzen und Fossilien:

  –  Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (ein-
schließlich Negativform und Abguss) sehr kom-
pliziert gestalteter Tiere, Pfl anzen und Fossi-
lien; 

  –  Herstellen von Rekonstruktionen und Modellen 
kompliziert gestalteter Tiere oder Pfl anzen.

Nr. 4 
Schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- und Kon-
servierungsarbeiten sind z. B.:

1.  im Bereich Prähistorische Objekte und entsprechende 
kunsthandwerkliche Gebrauchsgegenstände

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Keramik:

  –  Waschen, Sortieren, Festigen, Zusammensetzen 
und Ergänzen von im Scherben brüchiger Kera-
mik; 

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

  –  Zusammensetzen und Ergänzen gut erhaltener 
dünnwandiger Gläser oder Porzellangegen-
stände; 

  –  Chemisches Entfernen fest anhaftender Aufl a-
gen (z. B. Sinter) von gut erhaltenen Gläsern 
oder von Porzellangegenständen mit Aufglasur-
malerei; 

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

  –  Mechanisches und chemisches Entfernen von 
Sinter- und Umsetzungsprodukten (z. B. Salze 
oder Oxyde) auf empfi ndlichen Edelmetallge-
genständen; 

 d)  Fach-(arbeits-)gebiet Kupfer, Bronze, Messing, 
sonstige Nichteisenmetalle:

  –  Mechanisches Entfernen der Patina, Ergänzen 
und Festigen von stark korrodierten Gegenstän-
den aus Kupfer, Bronze, Messing oder sonstigen 
Nichteisenmetallen; 

 e)  Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

  –  Freischleifen, Entchloren, Zusammenkleben 
und Ergänzen stark korrodierter oder völlig 
durchkorrodierter Eisengegenstände, auch nach 
Röntgenaufnahmen; 

  –  Freischleifen gut erhaltener Tauschierungen auf 
Eisengegenständen;

  –  Restaurieren metallisch gut erhaltener Eisenge-
genstände komplizierter Form;

 f)  Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:
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  –  Reinigen und Konservieren empfi ndlicher oder 
im Verband gestörter Textilien; 

  –  Aufl egen (Aufnähen) empfi ndlicher Textilien 
auf stützende Unterlagen sowie Unterlegen von 
Fehlstellen;

 g)  Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien (Holz, 
Leder, Federn usw.):

  –  Reinigen und Konservieren grabungsfrischer 
Ledergegenstände; 

  –  Reinigen und Konservieren schlecht erhaltener 
Ledergegenstände;

  –  Reinigen und Konservieren beschädigter Ge-
genstände aus Federn oder vergleichbar emp-
fi ndlichem Material;

 h)  Fach-(arbeits-)gebiet Wandmalereien, Mosaiken:

  –  Übertragen oder Wiederverlegen von Mosaiken 
kleineren Formats und guten Erhaltungszustan-
des; 

  –  Befestigen loser Farbschollen und Putzstücke 
von Wandmalereien sowie Verputzen von Fehl-
stellen;

  –  Putzfestigung unter Wandmalereien und Mosai-
ken;

  –  Wiederherstellen von Wandmalereien aus 
Bruchstücken mit einfachen Bruchfl ächen;

  –  Wiederherstellen von Mosaiken aus Bruchstü-
cken;

  –  Abnehmen schwer entfernbarer Übertünchun-
gen auf Wandmalereien und Mosaiken und 
schwer entfernbarer Sinterschichten auf Mosai-
ken;

2.  im Bereich Grafi k, Bucheinbände, Archivgut

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Grafi ken, Bibliotheks- und 
Archivgut:

  –  Behandeln von Griffstellen, Wasserrändern 
oder Stockfl ecken auf Handzeichnungen in gu-
tem Zustand, empfi ndlichen handschriftlichen 
Blättern, kolorierten druckgrafi schen Blättern 
sowie solchen auf empfi ndlichen Papieren oder 
Pergamenten oder Glätten solcher Blätter (z. B. 
durch Spannen); 

  –  Sehr schwieriges Entfernen von Flecken (z. B. 
Öl, Firnis, Kopierstift, Stempelfarbe, Tesakleb-
stoff) auf grafi schen Blättern;

  –  Schließen von Rissen und Löchern in grafi schen 
Blättern, wenn die bildliche Darstellung betrof-
fen ist;

  –  Ausfl icken und Einbetten sehr empfi ndlicher 
Archivalien- und Buchblätter in Kunststofffo-
lien oder Japanpapier;

  –  Lösen zusammengeklebter empfi ndlicher Archi-
valien- oder Buchblätter in schwierigen Fällen 
(z. B. bei starker Verschimmelung);

  –  Aufziehen beschädigter handgezeichneter Kar-
ten großen Formats oder von Seidenrollbildern;

  –  Ablösen und Reinigen fest verklebter Perga-
mente von Bucheinbänden;

  –  Glätten und Festigen von Papyri in mittelmäßi-
gem Erhaltungszustand;

  –  Ergänzen von Siegeln komplizierter Form;

  –  Heften auf echte Bünde;

  –  Herstellen von handgestochenen Kapitalen an 
Bucheinbänden;

  –  Herstellen von Buchbeschlägen komplizierter 
Art;

  –  Festigen, Erneuern und Ergänzen von Buchein-
bänden in schwierigen Fällen (z. B. reich orna-
mentierte Holzdeckel);

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet foto- und kinematografi sche 
Archivalien:

  –  Schwierige Retuschen an beschädigten foto- 
und kinematografi schen Archivalien; 

  –  Sensitometrische Kontrolle von Kopien kine-
matografi scher Archivalien;

  –  Überprüfen von zweistreifi gem Nitrofi lmbild- 
und -tonmaterial auf Zusammengehörigkeit 
einschließlich Synchronlegen und Anbringen 
der Startzeichen; 

3.  im Bereich Gemälde, Skulpturen und entsprechende 
kunsthandwerkliche Objekte

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

  –  Kitten von Farbausbrüchen an Gemälden und 
Wiederbefestigen loser Farbteile; 

  –  Entfernen des Oberfl ächenschmutzes auf gefi r-
nissten Gemälden;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Plastik, Kunsthandwerk, 
Stein:

  –  Zusammensetzen und -kleben empfi ndlicher 
Skulpturen; 

  –  Reinigen von Skulpturen mit Lösungs- und Ab-
beizmitteln;

  –  Abnehmen lockerer Übermalungsschichten auf 
Skulpturen;

  –  Instand setzen reich ornamentierter oder reich 
intarsierter Möbel oder Gemälderahmen;

  –  Durchspülen unbemalter Steingegenstände;

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Musikinstrumente:

  –  Nacharbeiten fehlender Außenteile, kompli-
zierte Verleimungen und entsprechend schwie-
rige Arbeiten an Musikinstrumenten zur äuße-
ren Wiederherstellung bis zur Ausstellungsfä-
higkeit; 

4.  im Bereich Rekonstruktionen, Abformungen, Modell-
bau

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildungen 
usw.:

  –  Herstellen von Negativformen von empfi ndli-
chen Originalen und Herstellen der Abgüsse; 

  –  Herstellen von Galvanoplastiken nach Origina-
len;

  –  Originalgetreues Nachformen von Originalen 
komplizierter Form;

  –  Originalgetreues Kolorieren von Nachbildun-
gen;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet zeichnerische Rekonstruk-
tion und Modellbau:

  –  Herstellen schwieriger Modelle von Samm-
lungsgegenständen und sonstigen Objekten von 
wissenschaftlichem Interesse nach skizzenhaf-
ten Angaben; 

  –  Schwierige zeichnerische Rekonstruktion von 
Sammlungsgegenständen und sonstigen Objek-
ten von wissenschaftlichem Interesse;

5.  im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

 –  Durchführen kleinerer Grabungen (dazu gehören 
z. B. Vermessungsarbeiten nach einfachen Metho-
den, Fotografi sche Dokumentation,

   Fundkonservierung von empfi ndlichen Objekten 
auf dem Grabungsgelände,

   Anfertigen einfacher maßstäblicher Grabungs-
zeichnungen und einfacher Grabungs- oder Fund-
berichte,

   Beaufsichtigung der Grabungsarbeiter);

 –  Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen und 
schwieriger Grabungs- oder Fundberichte;

6.  im Bereich naturkundliche Objekte

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine und 
Nasspräparation:
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  –  Herstellen schwieriger anatomischer Präparate 
(z. B. Nerven- oder Gefäßpräparate); 

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräparation, 
Dermoplastik und Dioramen:

  –  Herstellen einfacher Dermoplastiken (anato-
misch genaues Nachbilden des Tierkörpers, Zu-
bereiten der Haut, Überziehen des nachgebilde-
ten Körpers mit der Haut, Färben von nackten 
Hautteilen, Auswählen und Einsetzen der Au-
gen); 

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Skelette:

  –  Präparieren schwierig zu bearbeitender Wirbel-
tierskelette; 

  –  Herrichten und Aufstellen von Wirbeltierskelet-
ten für Schauzwecke (Bleichen der präparierten 
Skelette, Aufstellen und Montieren der Stützge-
rüste und Montieren der Skelette); 

  –  Präparieren von Bänderskeletten (Abfl eischen 
und Mazerieren der Knochen unter Erhaltung 
der Sehnenbänder zwischen den Gelenken; 
Bleichen, Stützen und Montieren der Skelette); 

 d)  Fach-(arbeits-)gebiet Botanik:

  –  Herstellen schwieriger Präparate von Blüten 
(z. B. sehr kleine oder stark umgebildete Blüten 
wie die der Gräser und Sauergräser); 

  –  Herstellen schwieriger pfl anzenanatomischer 
Präparate (z. B. embryologische Schnitte oder 
Chromosomenpräparate);

 e)  Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläontologie:

  –  Konservieren von sehr brüchigen Fossilien und 
von Fossilien aus sich veränderndem Material 
(z. B. Markasit); 

  –  Beseitigen alter Konservierungsmittel aus prä-
parierten Fossilien und erneutes Konservieren;

  –  Feinpräparieren von weichen Fossilien in wei-
chem Gestein und von harten Fossilien in har-
tem Gestein, auch mit einfachen Geräten (z. B. 
Vibrotool); 

  –  Herstellen von orientierten Anschliffen, von ge-
ätzten Dünnschliffen einschließlich Lackfi lm-
abzügen, selektives Anfärben auf bestimmte 
Mineralien bei Fossilien und fossilhaltigem Ge-
stein; 

  –  Herstellen von Dünn- oder Serienschliffen von 
Fossilien;

  –  Herstellen von Lackfi lmen und Folienabzügen 
großer geologischer Objekte (z. B. Bodenprofi le) 
und gut erhaltener großer Fossilien;

  –  Herausätzen von Fossilien aus Gestein;

  –  Auslesen von Mikrofossilien und Vorsortieren 
nach Familien;

  –  Ergänzen und Aufstellen einfacher Skelette fos-
siler Tiere für Schauzwecke;

  –  Sicherung des Fossil-Materials einschließlich to-
pografi scher und zeichnerischer Fundaufnahme 
bei kleinen paläontologischen Fundkomplexen; 

 f)  Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

  –  Herstellen von Großdünnschliffen von Minera-
lien und Gesteinen; 

  –  Herstellen von Körnerdünnschliffen, von Dünn-
schliffen von Salzgestein und von polierten An-
schliffen kohliger Gesteine;

  –  Ätzen von Erzanschliffen und selektives Anfär-
ben auf bestimmte Mineralien bei mineralogi-
schen oder petrografi schen Dünnschliffen;

  –  Aufbereiten und Trennen der Mineralien aus 
Gesteinen anhand vorgegebener Trennungs-
stammbäume (z. B. mit Schwerelösungen, Zent-
rifuge, Magnetscheider, Stoßherd); 

 g)  Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und Modelle 
von Tieren, Pfl anzen und Fossilien:

  –  Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (ein-
schließlich Negativform und Abguss) kompli-
ziert gestalteter Tiere, Pfl anzen und Fossilien; 

  –  Herstellen von Rekonstruktionen und Modellen 
von Tieren und Pfl anzen.

Nr. 5 
Nicht mehr einfache Restaurierungs-, Präparierungs- 
und Konservierungsarbeiten sind Arbeiten, die hand-
werkliche Fertigkeiten und die Beherrschung besonderer 
Arbeitstechniken voraussetzen, wie z. B. 

1.  im Bereich Prähistorische Objekte und entsprechende 
kunsthandwerkliche Gebrauchsgegenstände

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Keramik:

  –  Waschen, Sortieren, Zusammensetzen und Ergän-
zen von im Scherben fester verzierter, kompliziert 
geformter oder sehr zerbrochener Keramik; 

  –  Entfernen von Sinter und Auswässern von Sal-
zen oder Bodensäuren bei im Scherben fester 
Keramik;

  –  Kolorieren von Keramik;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

  –  Zusammensetzen und Ergänzen gut erhaltener 
dickwandiger Gläser oder Porzellangegenstände 
komplizierter Form; 

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

  (unbesetzt)

 d)  Fach-(arbeits-)gebiet Kupfer, Bronze, Messing, 
sonstige Nichteisenmetalle:

  –  Mechanisches Entfernen der Patina, Entchloren 
oder Tränken von korrodierten Gegenständen 
aus Kupfer, Bronze oder Messing; 

 e)  Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

  –  Restaurieren metallisch gut erhaltener Eisenge-
genstände; 

  –  Chemisches und elektrolytisches Entrosten von 
Eisengegenständen;

  –  Tränken von korrodierten Eisengegenständen 
im Vakuum;

 f)  Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

  –  Reinigen, z. B. Waschen und Trocknen sowie 
Aufl egen (Aufnähen) beschädigter Textilien; 

 g)  Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien (Holz, 
Leder, Federn usw.):

  –  Kontrolliertes Austrocknen feuchter Hölzer; 

  –  Reinigen und Konservieren gut erhaltener Ge-
genstände aus Federn oder aus vergleichbar 
empfi ndlichem Material;

 h)  Fach-(arbeits-)gebiet Wandmalereien, Mosaiken:

  –  Mechanisches Abnehmen leicht entfernbarer 
Sinterschichten und Übertünchungen auf 
Wandmalereien und Mosaiken mit guter Ober-
fl ächenerhaltung und fester Haftung an ihrem 
Untergrund; 

2.  im Bereich Grafi k, Bucheinbände, Archivgut

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Grafi ken, Bibliotheks- und 
Archivgut:

  –  Aufl egen empfi ndlicher grafi scher Blätter; 

  –  Behandeln von Griffstellen, Wasserrändern 
oder Stockfl ecken (z. B. durch Wasserbäder 
ohne scharfe Chemikalien) auf schwarz-weißen 
druckgrafi schen Blättern, auf handschriftlichen 
und anderen Archivalien-Blättern sowie auf gut 
erhaltenen Papyri oder Glätten solcher Blätter 
(z. B. durch Spannen); 

  –  Schließen von nicht in die bildliche Darstellung 
hineingehenden Rissen in grafi schen Blättern;

  –  Lösen zusammengeklebter empfi ndlicher Archi-
valien- oder Buchblätter;
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  –  Nachleimen von Papieren;

  –  Aufziehen beschädigter Urkunden und ge-
druckter Karten;

  –  Ausfl icken und Einbetten von Archivalien- und 
Buchblättern in Kunststofffolien oder Japanpa-
pier;

  –  Neutralisieren alter Tinten;

  –  Reinigen und Konservieren empfi ndlicher Sie-
gel;

  –  Ergänzen von Siegeln;

  –  Reinigen und Konservieren von Bleibullen;

  –  Herstellen von Pergamenteinbänden;

  –  Heften auf echte Bünde einfacher Art;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet foto- und kinematografi sche 
Archivalien:

  –  Chemisches Behandeln chemisch oder bakteriell 
geschädigter foto- und kinematografi scher Ar-
chivalien; 

  –  Herstellen von Reproduktionen beschädigter fo-
tografi scher Archivalien einschließlich Retu-
schen;

  –  Vergleichen und Kennzeichnen von positivem 
und negativem kinematografi schem Archivma-
terial zur Herstellung vollständiger Kopien;

  –  Prüfen von foto- und kinematografi schen Ar-
chivalien auf Chemikalienrückstände;

3.  im Bereich Gemälde, Skulpturen und entsprechende 
kunsthandwerkliche Objekte

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

  –  Durchführen provisorischer restauratorischer 
Sicherungsmaßnahmen an Gemälden (z. B. Si-
chern von Farbabhebungen); 

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Plastik, Kunsthandwerk, 
Stein:

  –  Zusammensetzen und -kleben unempfi ndlicher 
Skulpturen; 

  –  Reinigen gefasster Skulpturen mit einfachen 
Mitteln;

  –  Einfaches Ergänzen ornamentaler Holz- und 
Metallteile an Möbeln oder an Gemälderahmen;

  –  Mechanisches Abnehmen von Sinter auf un-
empfi ndlichen Steingegenständen;

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Musikinstrumente:

  –  Reinigen empfi ndlicher Teile und Mechaniken 
von Musikinstrumenten; 

  –  Verleimen einfacher Bruchstellen und Risse an 
äußeren Holzteilen von Musikinstrumenten und 
entsprechende Reparaturen an Metallblasinst-
rumenten;

  –  Stimmen von Cembali mit Hilfe eines Stimmge-
rätes;

4.  im Bereich Rekonstruktionen, Abformungen, Modellbau

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildungen 
usw.:

  –  Herstellen von Negativformen von wenig emp-
fi ndlichen Originalen komplizierter Form und 
Herstellen der Abgüsse; 

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet zeichnerische Rekonstruk-
tion und Modellbau:

  –  Herstellen schwieriger Modelle von Samm-
lungsgegenständen und sonstigen Objekten von 
wissenschaftlichem Interesse nach Vorlagen; 

  –  Einfache zeichnerische Rekonstruktion von 
Sammlungsgegenständen und sonstigen Objek-
ten von wissenschaftlichem Interesse;

5.  im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

 –  Freilegen und Bergen von Bodenfunden; 

 –  Herrichten von Erdprofi len und Grabungsfl ächen 
zum Zeichnen und Messen;

 –  Anfertigen von Grabungsskizzen oder einfachen 
maßstäblichen Grabungszeichnungen und einfa-
chen Grabungs- oder Fundberichten;

 –  Beaufsichtigen von Teilabschnitten bei größeren 
Grabungen;

6.  im Bereich naturkundliche Objekte

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine und 
Nasspräparation:

  –  Methodisches Sammeln von Tieren einschließ-
lich Etikettieren, Messen, Führen des Feldtage-
buches und Feldpräparation; 

  –  Reinigen von Fellen mit Chemikalien;

  –  Schädlingsbekämpfung an Sammlungsobjekten;

  –  Herstellen schwieriger Nasspräparate von Tie-
ren einschließlich Vorkonservieren (z. B. Injizie-
ren von Konservierungsfl üssigkeiten, Überfüh-
ren, Konzentrationswechsel); 

  –  Herstellen einfacher anatomischer Präparate 
(z. B. Übersichtspräparate von Muskeln oder 
Organen);

  –  Trockenpräparieren von Fischen, Amphibien 
und Reptilien;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräparation, 
Dermoplastik und Dioramen:

  –  Herstellen schwieriger Stopfpräparate von Vö-
geln und Säugetieren (z. B. Kolibri, Zwerg-
maus); 

  –  Herrichten und Aufstellen von Frisch- oder 
Stopfpräparaten von Vögeln und Säugetieren 
(nicht Dermoplastik) für Schauzwecke in natur-
getreuer Haltung (Nachbilden des Körpers; 
Auswählen, Einführen und Verankern der 
Drähte; Stellung geben und Ordnen des Gefi e-
ders oder des Fells); 

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Skelette:

  –  Präparieren schwierig zu bearbeitender Rohs-
kelette; 

  –  Präparieren einfach zu bearbeitender Wirbel-
tierskelette (Abkochen der vormazerierten Roh-
skelette; Säubern mit Bürsten, Schabwerkzeu-
gen und chemisches Reinigen und Entfetten); 

 d)  Fach-(arbeits-)gebiet Botanik:

  –  Methodisches Sammeln von Pfl anzen einschließ-
lich Etikettieren, Führen des Feldtagebuches 
und Feldpräparation; 

  –  Schwierige Arbeiten für Herbarien (z. B. Trock-
nen von dickfl eischigen Pfl anzen, von Flechten, 
Orchideen und Pfl anzen mit ähnlicher Struktur 
unter Benutzung komplizierter Apparate oder 
mit chemischen Methoden); 

  –  Herstellen einfacher Präparate von Blüten;

  –  Herstellen einfacher pfl anzenanatomischer Prä-
parate;

  –  Herstellen schwieriger Nasspräparate von 
Pfl anzen (ggf. einschließlich Vorkonservieren, 
z. B. zur Erhaltung des Chlorophylls);

 e)  Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläontologie:

  –  Methodisches Sammeln von Fossilien bei einfa-
chen geologischen Verhältnissen einschließlich 
Etikettieren, Anfertigen geologischer Fund-
punktskizzen und Vorkonservieren an der 
Fundstätte; 

  –  Sortieren von Geländeaufsammlungen nach 
Fundorten, Fundschichten und Fossilgruppen;

  –  Zusammensetzen und -kleben stark zerbroche-
ner Fossilien;

  –  Reinigen und Festigen von brüchigem Fossil-
Material;
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  –  Grobpräparieren von in Gestein eingeschlosse-
nen Fossilien;

  –  Feinpräparieren von harten Fossilien in wei-
chem Gestein;

  –  Konservieren präparierter Fossilien;

  –  Herstellen von Lackfi lmen und Folienabzügen 
bei Anschliffen von Gesteinen und einfach ge-
bauten Fossilien;

  –  Aufbereiten von Gesteinsproben durch Schläm-
men oder Auffrieren;

  –  Herstellen von Anschliffen von Gesteinen und 
Fossilien;

  –  Auslesen von leicht erkennbaren Mikrofossi-
lien;

 f)  Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

  –  Chemisches Reinigen von Mineralstufen; 

  –  Herstellen von Anschliffen und polierten An-
schliffen von Mineralien, Gesteinen und Erzen;

  –  Herstellen von Mineral- und Gesteinsdünn-
schliffen in normalem Format (2×3 cm);

  –  Herstellen von Körnerstreupräparaten für mi-
neralogische oder petrografi sche Untersuchun-
gen;

 g)  Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und Modelle 
von Tieren, Pfl anzen und Fossilien:

  –  Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (ein-
schließlich Negativform und Abguss) einfach 
gestalteter Tiere, Pfl anzen und Fossilien. 

Nr. 6 
Einfache Restaurierungs-, Präparierungs- und Konser-
vierungsarbeiten sind z. B.

1.  im Bereich Prähistorische Objekte und entsprechende 
kunsthandwerkliche Gebrauchsgegenstände

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Keramik:

  –  Waschen, Sortieren und Zusammensetzen von 
im Scherben fester Keramik sowie Ergänzen 
und Einfärben kleinerer Fehlstellen; 

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

  –  Zusammensetzen gut erhaltener dickwandiger 
Gläser oder Porzellangegenstände unkompli-
zierter Form; 

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

  (unbesetzt)

 d)  Fach-(arbeits-)gebiet Kupfer, Bronze, Messing, 
sonstige Nichteisenmetalle:

  (unbesetzt)

 e)  Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

  (unbesetzt)

 f)  Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

  –  Knüpfarbeiten an sonst gut erhaltenen Teppi-
chen; 

  –  Reinigen, z. B. Waschen und Trocknen, sowie 
Aufl egen (Aufnähen) gut erhaltener Textilien;

 g)  Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien (Holz, 
Leder, Federn usw.):

  –  Tränken und Festigen trockener Hölzer; 

  –  Geschmeidigmachen von Ledergegenständen;

 h)  Fach-(arbeits-)gebiet Wandmalereien, Mosaiken:

  –  Reinigen der Oberfl äche unempfi ndlicher Wand-
malereien oder empfi ndlicher Mosaiken ohne 
scharfe Instrumente oder Chemikalien; 

2.  im Bereich Grafi k, Bucheinbände, Archivgut

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Grafi ken, Bibliotheks- und 
Archivgut:

  –  Aufl egen unempfi ndlicher grafi scher Blätter; 

  –  Ausbessern leicht beschädigter Archivalien- 
und Buchblätter mit Dokumentenlack oder Ja-
panpapier;

  –  Reinigen und Konservieren unempfi ndlicher 
Siegel;

  –  Reinigen und Pfl egen von Ledereinbänden mit 
Blind- oder Goldpressung;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet foto- und kinematografi sche 
Archivalien:

  –  Kleb- und Umrollarbeiten an stark beschädig-
ten kinematografi schen Archivalien; 

  –  Synchronlegen von Bild und Ton bei kinemato-
grafi schen Archivalien mit Startzeichen;

3.  im Bereich Gemälde, Skulpturen und entsprechende 
kunsthandwerkliche Objekte

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

  –  Ein- und Ausrahmen von Gemälden; 

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Plastik, Kunsthandwerk, 
Stein:

  –  Montieren von Skulpturen und sonstigen Aus-
stellungsgegenständen; 

  –  Zusammensetzen und -leimen von Möbeln;

  –  Reinigen empfi ndlicher Steingegenstände ohne 
scharfe Instrumente oder Chemikalien;

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Musikinstrumente:

  –  Reinigen wenig empfi ndlicher Teile und Mecha-
niken von Musikinstrumenten; 

4.  im Bereich Rekonstruktionen, Abformungen, Modell-
bau

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildungen 
usw.:

  –  Herstellen von Negativformen von wenig emp-
fi ndlichen Originalen einfacher Form und Her-
stellen der Abgüsse;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet zeichnerische Rekonstruk-
tion und Modellbau:

  –  Herstellen einfacher Modelle von Sammlungs-
gegenständen und sonstigen Objekten von wis-
senschaftlichem Interesse nach Vorlagen; 

5.  im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

 –  Freilegen wenig empfi ndlicher Bodenfunde; 

 –  Fundregistrierung bei Grabungen;

6.  im Bereich naturkundliche Objekte

 a)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine und 
Nasspräparation:

  –  Einfaches methodisches Sammeln für zoologi-
sche Zwecke; 

  –  Waschen und mechanisches Reinigen von Fellen 
und älteren Präparaten (z. B. Dermoplastiken, 
Stopfpräparate, Molluskenschalen und sonstige 
einfache Hartteile von Wirbeltieren und Wir-
bellosen); 

  –  Überprüfen und Nachfüllen der Konservie-
rungsfl üssigkeiten in Nasssammlungen;

  –  Herstellen einfacher Nasspräparate von Tieren;

 b)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräparation, 
Dermoplastik und Dioramen:

  –  Herstellen einfacher Stopfpräparate von Vögeln 
und Säugetieren (Abbalgen, Reinigen der Gefi e-
der und Felle, Vergiften der Haut gegen Schäd-
lingsbefall, Verarbeiten zu Bälgen); 

 c)  Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Skelette:

  –  Präparieren einfach zu bearbeitender Rohske-
lette von Vögeln und Säugetieren (Entfl eischen, 
Wässern, Trocknen und Vorkonservieren der 
Knochen); 

 d)  Fach-(arbeits-)gebiet Botanik:
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  –  Einfaches methodisches Sammeln für botani-
sche Zwecke; 

  –  Einfache Arbeiten für Herbarien (z. B. Trock-
nen, Vergiften, Befestigen und Etikettieren von 
Pfl anzen der verschiedenen systematischen 
Gruppen, auch unter Benutzung einfacher Ap-
parate); 

  –  Herstellen einfacher Nasspräparate von Pfl anzen;

 e)  Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläontologie:

  –  Einfaches methodisches Sammeln für geologi-
sche und paläontologische Zwecke; 

  –  Auspacken und Ordnen von Geländeaufsamm-
lungen (Fossil-Material und Gesteinsproben);

  –  Waschen und mechanisches Reinigen von Fos-
sil-Material und Gesteinsproben;

  –  Vorpräparieren fossilhaltigen Gesteins;

  –  Zusammensetzen und -kleben unempfi ndlicher 
Fossilien bei einfachen Brüchen;

 f)  Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

  –  Auspacken und Ordnen von Geländeaufsamm-
lungen (Mineralien und Gesteine); 

  –  Waschen und mechanisches Reinigen unemp-
fi ndlicher Mineralstufen;

  –  Vorrichten mineralogischer oder petrografi scher 
Proben für Dünnschliffe, Anschliffe oder für die 
Mineraltrennung;

  –  Formatisieren mineralogischer oder petrografi -
scher Handstücke;

 g)  Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und Modelle 
von Tieren, Pfl anzen und Fossilien:

  –  Herstellen von Nachbildungen (Negativform 
und Abguss) von Tieren, Pfl anzen und Fossilien. 

18.  Beschäftigte im Rettungsdienst

Entgeltgruppe 9

1.  Rettungsassistenten, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer 
Rettungsleitstelle bestellt und 

  denen mindestens 16 in der Rettungsleitstelle tätige 
Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.

2.  Rettungsassistenten, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer 
Rettungsleitstelle bestellt und 

  denen mindestens zehn in der Rettungsleitstelle tätige 
Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

Rettungsassistenten, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Ret-
tungsleitstelle bestellt sind.

Entgeltgruppe 7

1.  Rettungsassistenten, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer 
Rettungswache bestellt und 

  denen mindestens 16 in der Rettungswache tätige Be-
schäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.

2.  Rettungsassistenten, die in Rettungsleitstellen tätig 
sind.

Entgeltgruppe 6

1.  Rettungsassistenten, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer 
Rettungswache bestellt sind.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 11.)

2.  Rettungsassistenten mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Rettungssanitäter mit entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben.

19. Beschäftigte in der Schifffahrt

Vorbemerkung

(1) Die Einteilung der Befähigungszeugnisse richtet sich 
nach der Verordnung über die Ausbildung und Befähi-
gung von Kapitänen und Schiffsoffizieren des nauti-
schen und technischen Schiffsdienstes (Schiffsoffizier-
Ausbildungsverordnung – SchOffzAusbV) in der jeweils 
gültigen Fassung.

(2) Hierbei wird unterschieden in Befähigungszeugnisse 
ohne Einschränkungen (§ 3 Absatz 1, § 4 Nrn. 1 a und 2 a, 
§ 5 Absatz 1 sowie § 30 Absatz 3 Nrn. 1 a und b und 2 
SchOffzAusbV) und Befähigungszeugnisse mit Ein-
schränkungen (§ 3 Absatz 2, § 4 Nrn. 1 b und c, 2 b, § 5 
Absatz 2 sowie § 30 Absatz 3 Nrn. 1 c und d und § 30 Ab-
satz 5 SchOffzAusbV).

Entgeltgruppe 10

1.  Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähigungs-
zeugnis ohne Einschränkungen, die an Land koordi-
nierende und leitende Tätigkeiten ausüben, für die 
ein solches Befähigungszeugnis vorgeschrieben oder 
notwendige Voraussetzung ist.

2.  Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis 
ohne Einschränkungen, die Schiffe führen, für die ein 
solches Befähigungszeugnis vorgeschrieben oder not-
wendige Voraussetzung ist.

Entgeltgruppe 9

1.  Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähigungs-
zeugnis ohne oder mit Einschränkungen, die an Land 
koordinierende und leitende Tätigkeiten ausüben.

2.  Schiffsbetriebstechniker mit technischem Befähi-
gungszeugnis ohne Einschränkungen, die Tätigkeiten 
ausüben, für die ein solches Befähigungszeugnis vor-
geschrieben oder notwendige Voraussetzung ist.

3.  Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis mit 
Einschränkungen auf Schiffen und Schleppern über 
515 kW (700 PS) sowie Schiffsführer und leitende 
Maschinisten oder Alleinmaschinisten auf Unterelbe-
booten der Wasserschutzpolizei Hamburg über 1472 
kW (2000 PS). 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4.  Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis mit 
Einschränkungen auf Schiffen über 73 kW (100 PS), 
die zusätzlich über eine vermessungstechnische Aus-
bildung verfügen und entsprechende Tätigkeiten aus-
üben. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

5.  Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis mit 
Einschränkungen auf Schiffen über 295 kW (400 PS) 
und auf Schiffen zur Versorgung der Inseln Neuwerk 
und Scharhörn sowie auf Lotsenversetzschiffen sowie 
Schiffsführer auf Hafenbooten der Wasserschutzpoli-
zei Hamburg über 736 kW (1000 PS). 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

6.  Schiffs- oder Geräteführer auf Schiffen oder schwim-
menden Geräten über 73 kW (100 PS) mit nautischem 
Befähigungszeugnis mit Einschränkungen. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)



Ministerialblatt für das Land Nordrhein–Westfalen – Nr. 12 vom 14. Mai 2012 275

7.  Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähigungs-
zeugnis mit Einschränkungen auf Schiffen (Steuer-
leute), die zusätzlich über eine vermessungstechni-
sche Ausbildung verfügen und entsprechende Tätig-
keiten ausüben.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

8.  Leiter der Maschinenanlage mit technischem Befähi-
gungszeugnis ohne Einschränkungen, die an Bord 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 7

1.  Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähigungs-
zeugnis mit Einschränkungen auf Schiffen (Steuer-
leute), die an Bord entsprechende Tätigkeiten aus-
üben.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2.  Maschinisten mit technischem Befähigungszeugnis 
mit Einschränkungen, die an Bord entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

3.  Schiffsführer auf Hafenbooten der Wasserschutzpoli-
zei, soweit nicht anderweitig eingruppiert, sowie sol-
che mit nautischem Befähigungszeugnis mit Ein-
schränkungen auf Schleppern bis 295 kW (400 PS), 
Vermessungsschiffen, gewässerkundlichen Messschif-
fen und Bereisungsschiffen. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4.  Schiffs- oder Geräteführer mit nautischem Befähi-
gungszeugnis mit Einschränkungen, soweit nicht an-
derweitig eingruppiert.

Entgeltgruppe 6

Schiffsbetriebsmechaniker (Matrosen, Maschinisten oder 
Motorenwärter) mit abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die 
Dienst auf Geräten oder Schiffen verrichten, in der 
Funktion als Bootsmann (Vorarbeiter der Decksmann-
schaft).

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 5

1.  Schiffsbetriebsmechaniker (Matrosen, Maschinisten 
oder Motorenwärter) mit abgeschlossener Ausbildung 
in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsbe-
ruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren, die Dienst auf Geräten oder Schiffen verrich-
ten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2.  Köche mit abgeschlossener Ausbildung in einem ein-
schlägig anerkannten Ausbildungsberuf mit einer 
Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren auf 
Geräten oder Schiffen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

3.  Beschäftigte mit Fahrprüfung bei der Schifffahrt auf 
dem Königssee oder dem Tegernsee während der 
Dauer ihrer Verwendung im Fahrdienst. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 3

Bordarbeiter, Werkhelfer oder Decksleute (ungelerntes 
Boots-, Geräte- und Schiffspersonal).

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 2

Bordarbeiter, Werkhelfer oder Decksleute (ungelerntes 
Boots-, Geräte- und Schiffspersonal)

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur in der Freien und Han-
sestadt Hamburg.

Nr. 2 
Das Tätigkeitsmerkmal gilt nicht in der Freien und Han-
sestadt Hamburg.

Nr. 3 
Beschäftigte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gelten 
als Beschäftigte im Sinne des Tarifvertrags über die 
Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb bzw. des Tarifver-
trags über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb-O für 
die Arbeiter der Länder.

Nr. 4 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.

20. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Vorbemerkung
1Die – im Unterschied zu dem Teil II Abschnitt G der 
Anlage 1 a zum BAT erfolgte – Untergliederung dieses 
Abschnitts dient ausschließlich der besseren Übersicht-
lichkeit und nicht einer Veränderung des rechtlichen 
Verhältnisses der Tätigkeitsmerkmale zueinander. 2Ins-
besondere stellen die Tätigkeitsmerkmale dieses Ab-
schnitts insgesamt, nicht aber die Zusammenfassung von 
Tätigkeitsmerkmalen in den jeweiligen Unterabschnitten 
für sich eine abschließende spezielle Eingruppierungsre-
gelung im Sinne der Rechtsprechung des BAG (z. B. Urt. 
vom 5. Juli 2006 – 4 AZR 555/05) dar. 3So können z. B. 
Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung bei Erfüllen 
der Voraussetzungen als „sonstige Beschäftigte“ nach 
den in Unterabschnitt 4 aufgeführten Tätigkeitsmerk-
malen eingruppiert sein, obwohl Erzieherinnen mit 
staatlicher Anerkennung nur in Tätigkeitsmerkmalen 
des Unterabschnitts 6 benannt sind.

20.1 Leiter von Erziehungsheimen

Vorbemerkungen

1.  1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt ein-
gruppiert sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit 
in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem 
Jugendwohnheim oder einer vergleichbaren Einrich-
tung (Heim) 

 a)  eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, 
wenn in dem Heim überwiegend behinderte Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/
oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Aus-
bildung oder Pfl ege ständig untergebracht sind;

 b)  eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, 
wenn nicht überwiegend solche Personen ständig 
untergebracht sind. 

  2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen 
Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgelt-
fortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der Bemessung 
des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

2.  Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend 
behinderte Kinder und/oder Jugendliche im Sinne des 
§ 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten ständig un-
tergebracht sind.

3.  Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das 
jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der 
vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegange-
nen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig 
belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgeltgruppe 12

Leiter von Erziehungsheimen

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen.
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Entgeltgruppe 11

1.  Leiter von Erziehungsheimen

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
50 Plätzen.

2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Erziehungsheimen

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 10

1.  Leiter von Erziehungsheimen.

2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Erziehungsheimen 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
50 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Erziehungsheimen 
bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatli-
che Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Abschnitt I 
Nr. 5.)

20.2 Leiter von Kindertagesstätten

Vorbemerkungen

1.  Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeitsmerkmale 
dieses Unterabschnitts sind Krippen, Kindergärten, 
Horte, Kinderbetreuungsstuben und Kinderhäuser.

2.  Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das 
jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der 
vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegange-
nen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig 
belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgeltgruppe 11

Leiter von Kindertagesstätten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
180 Plätzen.

Entgeltgruppe 10

1.  Leiter von Kindertagesstätten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
130 Plätzen.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 3.)

2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstät-
ten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
180 Plätzen bestellt sind.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 3.)

3.  Leiter von Kindertagesstätten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
100 Plätzen.

4.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstät-
ten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
130 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

1.  Leiter von Kindertagesstätten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 5.)

2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstät-
ten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
100 Plätzen bestellt sind.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 5.)

3.  Leiter von Kindertagesstätten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen.

4.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstät-
ten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 8

1.  Leiter von Kindertagesstätten.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 6.)

2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen bestellt sind. 

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 6.)

20.3  Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-
schen

Vorbemerkungen

1.  Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeitsmerkmale 
dieses Unterabschnitts sind Krippen, Kindergärten, 
Horte, Kinderbetreuungsstuben und Kinderhäuser.

2.  Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das 
jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der 
vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegange-
nen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig 
belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgeltgruppe 11

Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen 
im Sinne des § 2 SGB IX oder für Kinder und/oder Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen.

Entgeltgruppe 10

1.  Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Kinder und/
oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 3.)

2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstät-
ten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen bestellt sind.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 3.)

3.  Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Kinder und/
oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten 
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  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen.

4.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstät-
ten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

1.  Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Kinder und/
oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten. 

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 5.)

2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstät-
ten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten 

  mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen bestellt sind.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 5.)

3.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstät-
ten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten bestellt sind. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 7.)

20.4  Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen, Be-
währungshelfer, Heilpädagogen

Vorbemerkung

(1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt ein-
gruppiert sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit in 
einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Ju-
gendwohnheim oder einer vergleichbaren Einrichtung 
(Heim) 

a)  eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, wenn 
in dem Heim überwiegend behinderte Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugend-
liche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten 
zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pfl ege 
ständig untergebracht sind;

b)  eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, wenn 
nicht überwiegend solche Personen ständig unterge-
bracht sind. 

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen 
Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgelt-
fortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der Bemessung 
des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 11 Fallgruppe 1 sowie Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 10 Fallgruppe 2. 

Entgeltgruppe 12

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner-
kennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbunde-
nen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 
Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 11

1.  Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/Psych-
agogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich 
anerkannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit.

2.  Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner-
kennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

  deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 
heraushebt.

Entgeltgruppe 10

1.  Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner-
kennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

  deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.

2.  Bewährungshelfer.

Entgeltgruppe 9

1.  Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner-
kennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

  mit schwierigen Tätigkeiten. 

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 5.)

  (Hierzu Protokollerklärung) 

2.  Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner-
kennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben.

3.  Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeitern/Sozial-
pädagogen mit staatlicher Anerkennung.

Protokollerklärung:

Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die

a)  Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 

b)  Beratung von HIV-Infi zierten oder an AIDS erkrank-
ten Personen, 

c)  begleitende Fürsorge für Heimbewohner und nachge-
hende Fürsorge für ehemalige Heimbewohner, 

d)  begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachge-
hende Fürsorge für ehemalige Strafgefangene, 

e)  Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter 
mindestens der Entgeltgruppe 9. 

20.5  Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst

Vorbemerkung
1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingrup-
piert sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit in einem 
Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohn-
heim oder einer vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine 
monatliche Zulage in Höhe von 40,90 Euro, wenn in dem 
Heim überwiegend behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erzie-
hung, Ausbildung oder Pfl ege ständig untergebracht sind. 
2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Be-
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schäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfort-
zahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der Bemessung des 
Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

Entgeltgruppe 9

1.  Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtner-
meister im handwerklichen Erziehungsdienst 

  als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für behinderte Men-
schen, 

  deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be-
deutung ihres Aufgabengebietes wesentlich aus der 
Fallgruppe 2 heraushebt. 

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 5.)

2.  Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtner-
meister im handwerklichen Erziehungsdienst 

  als Leiter von großen Ausbildungs- oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte 
Menschen.

3.  Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtner-
meister im handwerklichen Erziehungsdienst 

  als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für behinderte Men-
schen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

4.  Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtner-
meister im handwerklichen Erziehungsdienst, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Ausbildungs- oder Berufsför-
derungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte 
Menschen der Fallgruppe 1 bestellt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

1.  Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst 
mit abgeschlossener Berufsausbildung 

  als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für behinderte Men-
schen.

2.  Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst 
mit abgeschlossener Berufsausbildung, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von großen Ausbildungs- oder Be-
rufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für be-
hinderte Menschen bestellt sind.

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit 
abgeschlossener Berufsausbildung.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

20.6 Erzieherinnen, Kinderpfl egerinnen

Vorbemerkung

(1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt ein-
gruppiert sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit in 
einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Ju-
gendwohnheim oder einer vergleichbaren Einrichtung 
(Heim) 

a)  eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, wenn 
in dem Heim überwiegend behinderte Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugend-
liche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten 
zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pfl ege 
ständig untergebracht sind;

b)  eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, wenn 
nicht überwiegend solche Personen ständig unterge-
bracht sind. 

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen 
Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgelt-
fortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der Bemessung 
des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 8 Fallgruppe 1. 

Entgeltgruppe 9

1.  Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

  mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindes-
tens drei Beschäftigte mindestens der Fallgruppe 2. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 7.)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2.  Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

  mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

Entgeltgruppe 8

1.  Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

  in Schulkindergärten, Vorklassen oder Vermittlungs-
gruppen für nicht schulpfl ichtige Kinder. 

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 10.)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4) 

2.  Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

Entgeltgruppe 6

Kinderpfl egerinnen mit staatlicher Anerkennung oder 
mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, 

mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
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Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen mit 
staatlicher Anerkennung.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2.  Kinderpfl egerinnen mit staatlicher Anerkennung oder 
mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpfl egerinnen mit 
staatlicher Anerkennung.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen gilt auch 
die Betreuung von über 18-jährigen Personen (z. B. in 
Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB IX oder für Obdachlose). 

Nr. 2 
Nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert sind auch

a)  Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen mit staatlicher 
Anerkennung oder staatlicher Prüfung, 

b)  Gesundheits- und Kinderkrankenpfl egerinnen, die in 
Kinderkrippen tätig sind. 

Nr. 3 
Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die

a)  Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgrup-
pen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen 
Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder 
zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens ei-
nem Drittel von behinderten Kindern im Sinne des § 2 
SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,

b)  Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX oder von Kindern und/oder Ju-
gendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

c)  Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen 
Tür,

d)  Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,

e)  fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens 
vier Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 6,

f)  Tätigkeiten einer Facherzieherin mit einrichtungs-
übergreifenden Aufgaben. 

Nr. 4 
Die Tätigkeit setzt voraus, dass überwiegend Kinder, die 
im nächsten Schuljahr schulpfl ichtig werden, nach einem 
speziellen pädagogischen Konzept gezielt auf die Schule 
vorbereitet werden.

Nr. 5 
Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.

a)  Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX und in psychiatri-
schen Kliniken, 

b)  allein verantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. 
in Randzeiten, 

c)  Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgrup-
pen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen 
Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder 
zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens ei-
nem Drittel von behinderten Kindern im Sinne des § 2 
SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 

d)  Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen 
im Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen von Kin-
dern und/oder Jugendlichen mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten, 

e)  Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen. 

21. Beschäftigte in der Steuerverwaltung

Vorbemerkung

Für Beschäftigte, die in diesem Abschnitt nicht aufge-

führt sind, gelten die Tätigkeitsmerkmale des Teils I und 
der anderen Abschnitte dieses Teils. 

Entgeltgruppe 13

1.  Leitende Konzernprüfer.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig schwierigste Groß-
betriebe oder prüfungsmäßig schwierige Konzerne 
prüfen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 12

1.  Leiter von Sachgebieten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

2.  Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig schwierige Groß-
betriebe oder die Konzerne prüfen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 11

1.  Erste oder alleinige Sachbearbeiter in der Verbin-
dungsstelle zum Rechenzentrum in Finanzämtern mit 
mindestens 200 Arbeitskräften.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 6)

2.  Betriebsprüfer, die Großbetriebe prüfen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 10

1.  Sachbearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

2.  Sachbearbeiter von Arbeitsgebieten mit überwiegend 
Kapitalgesellschaften im Sinne des Körperschaftsteu-
ergesetzes oder Betrieben gewerblicher Art von Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts oder Personenge-
sellschaften des Handelsrechts.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

3.  Sachbearbeiter, die zugleich Hauptsachbearbeiter sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

4.  Erste oder alleinige Sachbearbeiter in der Verbin-
dungsstelle zum Rechenzentrum in Finanzämtern mit 
mindestens 120 Arbeitskräften.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 6)

5.  Betriebsprüfer, die Mittelbetriebe prüfen, davon min-
destens zu einem Drittel ihrer gesamten Tätigkeit 
prüfungsmäßig schwierige Mittelbetriebe.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

6.  Umsatzsteuersonderprüfer, die Betriebe mit steuer-
freien Umsätzen, die nach § 15 Absatz 3 UStG den 
Vorsteuerabzug nicht ausschließen, oder mit nicht 
steuerbaren Auslandsumsätzen prüfen, wenn die Be-
triebe jährlich Vorsteuerabzüge von mehr als 
1.022.000 Euro geltend machen.

7.  Lohnsteueraußenprüfer, die Betriebe mit durch-
schnittlich mehr als 2.000 Arbeitnehmern prüfen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

8.  Sachbearbeiter für Straf- und Bußgeldsachen.

  Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

9.  Sachbearbeiter, denen zugleich die Bearbeitung der 
Allgemeinsachen in der Arbeitgeberstelle, der Bewer-
tungsstelle oder der Vollstreckungsstelle übertragen 
ist, wenn mehrere Sachbearbeiter vorhanden sind 
und ein Hauptsachbearbeiter nicht bestellt ist.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

Entgeltgruppe 9

1.  Betriebsprüfer, die Mittel- oder Kleinbetriebe prüfen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2.  Sachbearbeiter, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)
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3.  Umsatzsteuersonderprüfer, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert.

4.  Lohnsteueraußenprüfer, die Betriebe mit durch-
schnittlich mehr als 50 Arbeitnehmern prüfen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

5.  Beschäftigte der Finanzämter, die zum Zwecke der 
steuerlichen Gewinnermittlung Kleinstbetriebe prü-
fen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

6.  Lohnsteueraußenprüfer, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

7.  Sachbearbeiter von einfacheren Arbeitsgebieten.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 8)

8.  Mitarbeiter, die einfachere Veranlagungen durchfüh-
ren oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 9)

9.  Mitarbeiter, die in nicht unerheblichem Umfang 
schwierigere Veranlagungen durchführen oder gleich-
wertige Tätigkeiten ausüben.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 10)

10.  Erste Mitarbeiter, die für die Abwicklung des gesam-
ten Innendienstes der Betriebsprüfungsstellen mit 
mehr als 50 Betriebsprüfern oder der Steuerfahn-
dungsstellen mit mehr als 40 Steuerfahndern verant-
wortlich sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11)

11.  Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, 
wenn ihnen Weisungsbefugnis gegenüber mindestens 
vier Bearbeitern übertragen ist (Koordinatoren).

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

12.  Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungsstelle, 
wenn ihnen Weisungsbefugnis gegenüber mindestens 
vier Bearbeitern übertragen ist (Koordinatoren).

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

1.  Mitarbeiter, die mindestens zu einem Drittel ihrer ge-
samten Tätigkeit einfachere Veranlagungen durch-
führen oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 9) 

2.  Erste oder alleinige Mitarbeiter, die für die Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der Betriebsprü-
fungsstellen mit mehr als 25 Betriebsprüfern oder der 
Steuerfahndungsstellen mit mehr als 20 Steuerfahn-
dern verantwortlich sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11) 

3.  Erste oder alleinige Mitarbeiter, die für die Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der zentralen Lohn-
steueraußenprüfungsstellen mit mehr als 20 Lohn-
steueraußenprüfern verantwortlich sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11) 

4.  Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, 
wenn ihnen Weisungsbefugnis gegenüber mindestens 
zwei Bearbeitern übertragen ist (Koordinatoren).

5.  Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungsstelle, 
wenn ihnen Weisungsbefugnis gegenüber mindestens 
zwei Bearbeitern übertragen ist (Koordinatoren).

6.  Mitarbeiter in Arbeitnehmerstellen, die Lohnsteuer-
ermäßigungsanträge und Antragsveranlagungen aller 
Schwierigkeitsgrade selbständig bearbeiten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

Entgeltgruppe 6

1.  Mitarbeiter, die mindestens zu einem Fünftel ihrer 
gesamten Tätigkeit einfachere Veranlagungen durch-
führen oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 9) 

2.  Erste Mitarbeiter in der Verbindungsstelle zum Re-
chenzentrum.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11)

3.  Erste oder alleinige Mitarbeiter, die für die Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der Betriebsprü-
fungsstellen mit mehr als zwölf Betriebsprüfern oder 
der Steuerfahndungsstellen mit mehr als zehn Steu-
erfahndern verantwortlich sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11)

4.  Erste oder alleinige Mitarbeiter, die für die Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der zentralen Lohn-
steueraußenprüfungsstellen mit mehr als zehn Lohn-
steueraußenprüfern verantwortlich sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11)

5.  Beschäftigte im Vollstreckungsaußendienst.

6.  Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 12) 

7.  Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungsstelle, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 13) 

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Leitende Konzernprüfer im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind Betriebsprüfer, denen durch ausdrückliche 
Anordnung die Leitung und Koordinierung der Tätigkeit 
von Betriebsprüfern, die prüfungsmäßig schwierige Kon-
zerne prüfen, übertragen ist. 

Nr. 2 
(1) 1Die Abgrenzung der für die Eingruppierung der Be-
triebsprüfer maßgebenden Betriebsgrößen ergibt sich aus 
§ 3 BpO 2000 und den zu seiner Durchführung ergange-
nen Erlassen. 2Werden die seit dem 15. März 2000 gelten-
den Abgrenzungsmerkmale wesentlich geändert, werden 
die Tarifvertragsparteien – ohne dass es einer Kündigung 
bedarf – gemeinsam prüfen, ob diese Änderung eine Än-
derung der Tätigkeitsmerkmale für Betriebsprüfer erfor-
dert. 

(2) Ob es sich um Konzernprüfungen handelt, bestimmt 
sich nach den §§ 13 bis 19 BpO 2000 in der jeweiligen 
Fassung.

Nr. 3 
(1) Der prüfungsmäßige Schwierigkeitsgrad eines Betrie-
bes kann sich insbesondere ergeben aus

a)  der Kompliziertheit des Buchhaltungssystems, 

b)  der Organisation des Betriebes (z. B. größerer gewerb-
licher Fabrikationsbetrieb, vielfältige, schwer über-
schaubare Beteiligungsverhältnisse, Betriebsaufspal-
tungen, ausländische Verfl echtungen und Konzern-
verfl echtungen, erhebliche Investitionen im Ausland), 

c)  der Rechtsform (z. B. AG, GmbH & Co. KG), 

d)  dem Vorliegen erheblicher materiell-rechtlicher 
Zweifelsfragen. 

(2) Ist der Schwierigkeitsgrad der Prüfung erst nach de-
ren Abschluss feststellbar, erfolgt die Zuordnung eines 
Betriebes zu dem entsprechenden Schwierigkeitsgrad 
nach Abschluss der Prüfung. 
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Nr. 4 
Ist für die Tätigkeit eines Sachgebietsleiters eine abge-
schlossene wissenschaftliche Hochschulbildung (Proto-
kollerklärung Nr. 1 zu Teil I) erforderlich, gelten abwei-
chend von Nr. 1 Absatz 2 Satz 2 der Vorbemerkungen zu 
allen Teilen der Entgeltordnung die Tätigkeitsmerkmale 
der Entgeltgruppen 13 bis 15 des Teils I. 

Nr. 5 
(1) 1Sachbearbeiter und Mitarbeiter im Sinne dieses Tä-
tigkeitsmerkmals sind nur die betreffenden Beschäftig-
ten bei den Finanzämtern und den ausgegliederten Prü-
fungs- und Fahndungsstellen, soweit sie Aufgaben nach 
§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes oder nach steuer-
rechtlichen Vorschriften erfüllen. 2Dazu gehören nicht 
die Beschäftigten mit allgemeinen Verwaltungsaufgaben, 
die Beschäftigten in den Kassen sowie die Beschäftigten 
im Außendienst mit Ausnahme der Steuerermittler, 
Fahndungshelfer und Betriebsprüfungshelfer. 

(2) 1Für Mitarbeiter, die in Abschnitt 21 nicht aufgeführt 
sind, gelten die Tätigkeitsmerkmale des Teils I. 2Für die 
Mitarbeiter der Amtlichen Landwirtschaftlichen Sach-
verständigen in der Tätigkeit von Vermessungstechni-
kern gelten die Tätigkeitsmerkmale für Vermessungs-
techniker in Abschnitt 22 Unterabschnitt 8. 

Nr. 6 
Für die Ermittlung der Zahl der Arbeitskräfte bleibt das 
Personal im Schreib- und Vervielfältigungsdienst, Foto-
kopier-, Post- und Botendienst, in der Hausverwaltung 
und im Fernsprech- und Fahrdienst unberücksichtigt.

Nr. 7 
Maßgebend für die Eingruppierung der Lohnsteuerau-
ßenprüfer ist nicht die Gesamtzahl der Arbeitnehmer ei-
nes Arbeitgebers, sondern die Zahl der Arbeitnehmer, 
die lohnsteuerlich in dem geprüften Betrieb oder in der 
geprüften Betriebsstätte geführt werden. 

Nr. 8 
Einfachere Arbeitsgebiete sind z. B. 

–  Arbeitsgebiete in der Umsatzsteuer-Voranmeldungs-
stelle, 

–  Veranlagungsbezirke für Reise-/Wandergewerbetrei-
bende bzw. für Grenzgänger,

–  Arbeitsgebiete in der Kraftfahrzeugsteuerstelle mit 
Ausnahme der Arbeitsgebiete, in denen überwiegend 
Allgemeinsachen bearbeitet werden, sowie 

–  Arbeitsgebiete in der Lohnsteuerstelle für Wohnungs-
bauprämien und Sparprämien.

Nr. 9 
Gleichwertige Tätigkeiten sind z. B.

–  die Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen,

–  die Festsetzung von Vorauszahlungen bei Neuauf-
nahme von Steuerpfl ichtigen,

–  die Androhung und Festsetzung von Erzwingungsgel-
dern,

–  die Einheitswertfeststellungen im Ertragswertverfah-
ren,

–  die Art– und Wertfortschreibung,

–  die Freistellungen von der Grunderwerbsteuer,

–  die Bearbeitung von Forderungspfändungen

sowie 

–  die Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der 
Vollziehung.

Nr. 10 
1Der Umfang der schwierigeren Veranlagungen oder 
gleichwertigen Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, 
wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht. 2Eine gleichwertige Tätigkeit ist z. B. die Ein-
heitswertfeststellung im Sachwertverfahren.

Nr. 11 
Erste Mitarbeiter sind die in Arbeitsgebieten mit mehr 
als einem Mitarbeiter ausdrücklich als solche bestellten 
Mitarbeiter.

Nr. 12 
1Dem Bearbeiter sind folgende Aufgaben übertragen:

a)  Aufnahme und Übernahme von Steuerfällen bei Ak-
tenüberweisungen, Abgabe von Steuerakten; 

b)  Zuteilung und Löschung von Kennbuchstaben, An-
weisung und Änderung von anderen Grunddaten; 

c)  Bearbeitung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen; 

d)  Fallgruppenzuordnung; 

e)  erstmalige Festsetzung der Vorauszahlungen – außer 
für Gesellschaften und deren Gesellschafter –; 

f)  Sichtung von Kontrollmaterial wie Lohnzettel, Ver-
äußerungsmitteilungen usw.; 

g)  Sichtung der ESt-4- und EW-11-Mitteilungen; 

h)  Erteilung von Auskünften einfacher Art. 
2Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn eine oder 
mehrere der genannten Aufgaben nicht übertragen sind.

Nr. 13 
1Dem Bearbeiter sind folgende Aufgaben übertragen:

a)  Überprüfung und Beanstandung der Voranmeldung; 

b)  Bearbeitung der Prüf- und Hinweisfälle; 

c)  Festsetzung von Umsatzsteuer-Vorauszahlungen we-
gen Nichtabgabe der Voranmeldung oder wegen feh-
lerhafter Angaben in der Voranmeldung; 

d)  Festsetzung von Zuschlägen nach § 152 AO wegen 
verspäteter Abgabe oder Nichtabgabe der Umsatz-
steuer-Voranmeldungen; 

e)  Abrechnung und Ausstellung der Umsatzsteuerhefte 
für Reisegewerbetreibende; 

f)  Bearbeitung der Anträge auf Einzel- oder Dauerfrist-
verlängerung für die Abgabe der Voranmeldungen; 

g)  Bearbeitung der nach § 168 Satz 2 AO zustimmungs-
bedürftigen Voranmeldungen. 

2Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn eine 
oder mehrere der genannten Aufgaben nicht übertragen 
sind.

22. Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen

22.1 Ingenieure

Vorbemerkung

Unter „technischer Ausbildung“ ist der erfolgreiche Be-
such einer Schule zu verstehen, deren Abschlusszeug-
nisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobenen tech-
nischen Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifi kati-
onsebene berechtigen.

Entgeltgruppe 13

1.  Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt.

2.  Vermessungstechnische und landkartentechnische 
Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 3 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 12

1.  Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung 
und langjähriger praktischer Erfahrung sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfah-
rung,
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  deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstlerische oder Spezi-
alaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 
heraushebt.

2.  Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung 
und langjähriger praktischer Erfahrung sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfah-
rung,

  deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der 
Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

3.  Vermessungstechnische und landkartentechnische 
Beschäftigte mit technischer Ausbildung und lang-
jähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung,

  deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch schöpferische oder Spezi-
alaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 
heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

4.  Vermessungstechnische und landkartentechnische 
Beschäftigte mit technischer Ausbildung und lang-
jähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung,

  deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
durch schöpferische oder Spezialaufgaben aus der 
Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 11

1.  Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus 
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2.  Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 Fallgruppe 1 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

3.  Vermessungstechnische und landkartentechnische 
Beschäftigte mit technischer Ausbildung in selbstän-
diger Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte in selb-
ständiger Tätigkeit, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus 
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4.  Vermessungstechnische und landkartentechnische 
Beschäftigte mit technischer Ausbildung in selbstän-
diger Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte in selb-
ständiger Tätigkeit, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben,

  deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel 
durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 Fallgruppe 2 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 10

1.  Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

2.  Vermessungstechnische und landkartentechnische 
Beschäftigte mit technischer Ausbildung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
(1) 1Vermessungstechnische und landkartentechnische 
Beschäftigte, die vor dem 1. Juli 1972 eine der techni-
schen Ausbildung nach der Vorbemerkung zu diesem 
Unterabschnitt gleichwertige behördliche Prüfung abge-
legt haben, werden den vermessungstechnischen und 
landkartentechnischen Beschäftigten mit technischer 
Ausbildung nach der Vorbemerkung zu diesem Unterab-
schnitt gleichgestellt. 2Das gleiche gilt, wenn die behörd-
liche Prüfung nach dem 30. Juni 1972 abgelegt worden 
ist, die Ausbildung jedoch vor dem 1. Juli 1972 begonnen 
hat.

(2) 1Den vermessungstechnischen Angestellten mit einer 
vor dem 1. Juli 1972 abgelegten gleichwertigen behördli-
chen Prüfung stehen die behördlich geprüften Kultur-
bautechniker gleich, die vor dem 1. Juli 1972 die behörd-
liche Prüfung nach der hessischen Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für kulturbautechnische Angestellte 
der Wasserwirtschaftsverwaltung vom 21. Januar 1958 
(Staats-Anzeiger für das Land Hessen S. 134) erfolgreich 
abgelegt haben. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Nr. 2 
Besonders schwierige Tätigkeiten und bedeutende Auf-
gaben im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B.:

a)  Ausführung von umfangreichen Vermessungen zur 
Fortführung oder Neueinrichtung des Liegenschafts-
katasters (Katastervermessungen) mit widersprüchli-
chen Unterlagen oder von umfangreichen Kataster-
vermessungen mit gleichem Schwierigkeitsgrad (z. B. 
in Grubensenkungsgebieten);

b)  Absteckungen für umfangreiche Ingenieurbauten, 
z. B. Brücken-, Hochstraßen-, Tunnelabsteckungen 
oder Absteckungen anderer vergleichbarer Verkehrs-
bauten, ggf. einschließlich der Vor- und Folgearbei-
ten;

c)  Lagefestpunktvermessungen (Erkundung bzw. Er-
kundung und Messung) in engbebauten Gebieten oder 
unter gleich schwierigen Verhältnissen (Lagefest-
punkte sind trigonometrische Polygon- und gleich-
wertige Punkte);

d)  Ausführung oder Auswertung von Präzisionsvermes-
sungen in übergeordneten Netzen des Lage- oder Hö-
henfestpunktfeldes;

e)  Aufsichts- und Prüftätigkeit bei der Auswertung von 
Katastervermessungen mit widersprüchlichen Unter-
lagen oder bei kartografi schen, nivellitischen, foto-
grammetrischen, typografi schen oder trigonometri-
schen Arbeiten oder bei Bodenordnungsverfahren mit 
gleichem Schwierigkeitsgrad. (Das Fehlen der Auf-
sichtstätigkeit ist unerheblich, wenn dem Beschäftig-
ten besonders schwierige Prüfungen übertragen sind, 
z. B. Prüftätigkeit zur Übernahme von Messungs-
schriften bei umfangreichen Fortführungs- oder Neu-
vermessungen auf Grund neuer Aufnahmenetze);

f)  Aufsichts- und Prüftätigkeit bei der Prüfung fertiger 
Arbeitsergebnisse der Flurbereinigung, ggf. ein-
schließlich der Herstellung der Unterlagen für die Be-
richtigung des Grundbuches und der vermessungs-
technischen Unterlagen für die Berichtigung des Lie-
genschaftskatasters, oder beim Ausbau der gemein-
schaftlichen Anlagen in allen Verfahren eines Flurbe-
reinigungsamtes. (Bei größeren Flurbereinigungsäm-
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tern kann dieses Merkmal auch von mehreren Be-
schäftigten erfüllt werden);

g)  Verantwortliche Ausführung der vermessungstechni-
schen Ingenieurarbeiten eines Flurbereinigungsver-
fahrens (ausführender vermessungstechnischer Sach-
bearbeiter oder erster technischer Sachbearbeiter);

h)  Vermessungstechnische Auswertung von Bauleitplä-
nen unter besonderen technischen Schwierigkeiten.

Nr. 3 
Besondere Leistungen sind z. B.: Aufstellung oder Prü-
fung von Entwürfen, deren Bearbeitung besondere Fach-
kenntnisse und besondere praktische Erfahrung oder 
künstlerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Lei-
tung bzw. Mitwirkung bei der Leitung von schwierigen 
Bauten und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung.

Nr. 4 
Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.:

a)  Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur 
einfacher Art einschließlich Massen-, Kosten- und 
statischen Berechnungen und Verdingungsunterlagen, 
Bearbeitung der damit zusammenhängenden laufen-
den technischen Angelegenheiten – auch im techni-
schen Rechnungswesen –, örtliche Leitung oder Mit-
wirkung bei der Leitung von Bauten und Bauab-
schnitten sowie deren Abrechnung;

b)  Ausführung besonders schwieriger Analysen, Schieds-
analysen oder selbständige Erledigung neuartiger Ver-
suche nach kurzer Weisung in Versuchslaboratorien, 
Versuchsanstalten und Versuchswerkstätten.

Nr. 5 
Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.: 

–  Ausführung oder Auswertung von trigonometrischen 
oder topografi schen Messungen nach Lage und Höhe 
nicht nur einfacher Art, von Katastermessungen oder 
von bautechnischen Messungen nicht nur einfacher Art; 
fotogrammetrische Auswertungen und Entzerrungen, 

–  kartografi sche Entwurfs- und Fortführungsarbeiten.

22.2 Techniker

Vorbemerkungen

1.  (1) Die Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts 
gelten auch für Kerntechniker, Reaktortechniker, Re-
chenmaschinentechniker, Synchrotrontechniker, 
Tieftemperaturtechniker und Vakuumtechniker in 
Kernforschungseinrichtungen. 

  (2) Kernforschungseinrichtungen sind Reaktoren so-
wie Hochenergiebeschleuniger- und Plasmafor-
schungsanlagen und ihre hiermit räumlich oder funk-
tionell verbundenen Institute und Einrichtungen. 

  (3) Hochenergiebeschleunigeranlagen im Sinne dieser 
Regelung sind solche, deren Endenergie bei der Be-
schleunigung von Elektronen 100 Mill. Elektronen-
volt (MeV), bei Protonen, Deuteronen und sonstigen 
schweren Teilchen 20 MeV überschreitet. 

  (4) Plasmaforschungsanlagen im Sinne dieser Rege-
lung sind solche Anlagen, deren Energiespeicher min-
destens 1 Million Joule aufnimmt und mindestens 1 
Million VA als Impulsleistung abgibt oder die für län-
ger als 1 msec mit Magnetfeldern von mindestens 
50.000 Gauß arbeiten und in denen eine kontrollierte 
Kernfusion angestrebt wird.

2.  Die Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts gel-
ten auch für Beschäftigte, die diese Tätigkeiten unter 
der Bezeichnung „Baustellenaufseher (Bauaufseher)“ 
oder unter der Bezeichnung „Zeichner“ ausüben. 

3.  Für Beschäftigte mit einer Ausbildung als Chemo-
techniker im Sinne der Rahmenordnung der staatli-
chen Prüfung für Chemotechniker vom 14./15. Mai 
1964 bzw. vom 31. 7. 1970 gelten die Tätigkeitsmerk-
male des Unterabschnitts 3 (Technische Assistenten).

Entgeltgruppe 9

1.  Staatlich geprüfte Techniker sowie sonstige Beschäf-
tigte die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

  in einer Tätigkeit der Fallgruppe 2, die schwierige 
Aufgaben erfüllen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 9.)

2.  Staatlich geprüfte Techniker mit entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

  die selbständig tätig sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 7

Staatlich geprüfte Techniker mit entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.

22.3 Technische Assistenten

Vorbemerkung

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung im 
Sinne der Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts 
sind z. B. chemisch-technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten oder landwirtschaftlich-techni-
sche Assistenten jeweils mit staatlicher Anerkennung.

Entgeltgruppe 10

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit 
entsprechender Tätigkeit, 

die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Schulen für 
technische Assistenten eingesetzt sind und 

deren Tätigkeit besondere Kenntnisse und Erfahrungen 
erfordert.

Entgeltgruppe 9

1.  Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
mit entsprechender Tätigkeit, 

  die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Schulen 
für technische Assistenten eingesetzt sind.

2.  Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
mit entsprechender Tätigkeit, 

  die schwierige Aufgaben erfüllen, die ein besonders 
hohes Maß an Verantwortlichkeit erfordern.

3.  Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
mit entsprechender Tätigkeit, 

  die schwierige Aufgaben erfüllen und in nicht uner-
heblichem Umfang verantwortlichere Tätigkeiten 
verrichten, sowie

  Laboranten mit Abschlussprüfung, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 7

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

Entgeltgruppe 6

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

Protokollerklärung:

Der Umfang der verantwortlicheren Tätigkeiten ist nicht 
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mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten 
Tätigkeit ausmacht.

22.4 Laboranten

Entgeltgruppe 7

Laboranten und Werkstoffprüfer mit Abschlussprüfung, 

die sich in Entgeltgruppe 6 besonders bewährt haben, 
und deren Tätigkeit sich durch selbständige Leistungen 
aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt.

Entgeltgruppe 6

Laboranten und Werkstoffprüfer mit Abschlussprüfung, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 5 heraushebt.

Entgeltgruppe 5

Laboranten und Werkstoffprüfer mit Abschlussprüfung 
und entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Tätigkeit von Laboranten oder Werk-
stoffprüfern, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 
heraushebt, dass sie schwierig ist.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Tätigkeit von Laboranten oder Werk-
stoffprüfern.

(keine Stufe 6)

22.5 Zeichner

Entgeltgruppe 6

Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung (z. B. als 
Bauzeichner oder technischer Systemplaner) sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

die Tätigkeiten ausüben, die besondere Leistungen erfor-
dern.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 5

Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung (z. B. als 
Bauzeichner oder technischer Systemplaner) und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

Entgeltgruppe 2

Zeichner mit einfacher Tätigkeit. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Besondere Leistungen sind z. B.: Anfertigung schwieriger 
Zeichnungen und Pläne nach nur groben Angaben oder 
nach Unterlagen ohne Anleitung sowie Erstellung der sich 
daraus ergebenden Detailzeichnungen, Ausführung der 
hiermit zusammenhängenden technischen Berechnungen 
wie Massenermittlungen bzw. Aufstellung von Stücklis-
ten, selbständige Ermittlung technischer Daten und Werte 
und ihre Auswertung bei der Anfertigung von Plänen. 

Nr. 2 
Einfache Tätigkeiten sind z. B.: Pausarbeiten, Ausziehen 
und Anlegen von Zeichnungen einfacherer Art, Übertra-
gung von Zeichnungen einfacher Art im gleichen Maß-
stab oder mittels des Pantografen, Herstellung von 
Schaltungsskizzen usw. einfacherer Art nach Entwürfen 
oder nach besonderer Anleitung.

22.6 Baustellenaufseher (Bauaufseher)

Entgeltgruppe 6

Baustellenaufseher (Bauaufseher), 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 

heraushebt, dass schwierige Kontrollarbeiten zu verrich-
ten sind.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, die die vorgeschriebene Ausführung von 
Bauarbeiten und das Baumaterial nach Menge und Güte 
kontrollieren (Baustellenaufseher, Bauaufseher).

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Baustellen- bzw. Bauaufsicht 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die mehr 
als eine über eine sehr kurze Einweisung oder Anlern-
phase hinausgehende Einarbeitung erfordert.

Protokollerklärung:

Schwierige Kontrollarbeiten sind z. B.: 

–  Festhalten von Zwischenaufmaßen, die während der 
Bauausführung erforderlich werden; 

–  Fertigen von einfacheren Aufmaßskizzen sowie einfa-
cheren Flächen- und Massenberechnungen; 

–  Überwachen von Erdarbeiten in schwierigem Ge-
lände; 

–  Kontrolle des Gefälles bei Gräben und Rohrleitun-
gen; 

–  Kontrolle der Materialeinbringung für Stahlbetonar-
beiten; 

–  Überwachen der Arbeiten zahlreicher Baugewerke 
auf größeren Baustellen.

22.7 Modelleure

Vorbemerkung

Modelleure sind Beschäftigte, die zeichnerisch darge-
stellte Planaussagen – ggf. ergänzt durch eigene Feststel-
lungen – unter Berücksichtigung der topografi schen Ver-
hältnisse in maßstäblich-wirklichkeitsgetreue dreidi-
mensionale Anschauungsobjekte umsetzen, wenn für 
diese Tätigkeit eine besondere technische und künstleri-
sche Befähigung erforderlich ist.

Entgeltgruppe 9

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass sie hochwertige Leistungen erfordert.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 7

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
heraushebt, dass sie besondere Leistungen erfordert.

Entgeltgruppe 6

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Modellbau (Bereich Bau- und Planungs-
wesen)

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Modellbau (Bereich Bau- und Planungs-
wesen)

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
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lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.

22.8  Vermessungstechniker, Landkartentechniker, Pla-
nungstechniker

Vorbemerkung

Den Vermessungstechnikern mit Abschlussprüfung wer-
den die nach der hessischen Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für kulturbautechnische Angestellte der Was-
serwirtschaftsverwaltung vom 21. Januar 1958 (Staats-
Anzeiger für das Land Hessen S. 134) ausgebildeten Kul-
turbautechniker mit verwaltungseigener Lehrabschluss-
prüfung gleichgestellt.

Entgeltgruppe 9

Vermessungstechniker und Geomatiker mit Abschluss-
prüfung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungs-
techniker, Katastertechniker und Planungstechniker mit 
verwaltungseigener Abschlussprüfung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
heraushebt, dass schwierige Aufgaben zu erfüllen sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

Vermessungstechniker und Geomatiker mit Abschluss-
prüfung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungs-
techniker, Katastertechniker und Planungstechniker mit 
verwaltungseigener Abschlussprüfung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
heraushebt, dass mindestens zu einem Drittel schwierige 
Aufgaben zu erfüllen sind.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 7

Vermessungstechniker und Geomatiker mit Abschluss-
prüfung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungs-
techniker, Katastertechniker und Planungstechniker mit 
verwaltungseigener Abschlussprüfung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
heraushebt, dass in nicht unerheblichem Umfang 
schwierige Aufgaben zu erfüllen sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 6

Vermessungstechniker und Geomatiker mit Abschluss-
prüfung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungs-
techniker, Katastertechniker und Planungstechniker mit 
verwaltungseigener Abschlussprüfung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben,

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 5 heraushebt.

Entgeltgruppe 5

Vermessungstechniker und Geomatiker mit Abschluss-
prüfung sowie Landkartentechniker, Flurbereinigungs-
techniker, Katastertechniker und Planungstechniker mit 
verwaltungseigener Abschlussprüfung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

Protokollerklärungen:
Nr. 1 
Schwierige Aufgaben im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B.:

a)  Schwierige Einmessungen der Grenzen von Nut-
zungsarten oder Bodenklassen; 

b)  Führung von Schätzungsrissen in Flurbereinigungs-
verfahren; 

c)  Anpassen der Schätzungsgrenzen an die neuen Gren-
zen der Flurbereinigung sowie schwieriges Ausarbei-
ten der Schätzungsunterlagen (z. B. Rahmenkarten); 

d)  Herstellen der Betriebskarte der Bewertungsstütz-
punkte bei schwierigen Verhältnissen (z. B. Teilzu-
pachtungen); 

e)  Gebäudeeinmessungen oder Lageplanvermessungen 
in bebauten Ortslagen, wenn die Messung behindert 
ist, oder bei gleich schwierigen Verhältnissen; 

f)  einfachere Lagepasspunktbestimmungen; 
g)  Nivellements zur Bestimmung von Höhenpasspunkten; 
h)  Bearbeiten von schwierigeren Vermessungssachen im 

Innendienst (wie Bearbeiten von Fortführungsver-
messungen bei einer größeren Zahl von Nachweisen); 

i)  in der Luftbildvermessung: 
  Vorbereiten der Kartenunterlagen für den Bildfl ug; 

Passpunktbestimmung; schwierige Einpassungen von 
Luftbildern in Kartengrundrisse unter gleichzeitiger 
topografi scher Auswertung; selbständige fotogram-
metrische Auswertungen an Geräten niederer Ord-
nung (z. B. Stereotop, Luftbildumzeichner); Radial-
schlitztriangulationen; Entzerrungen einfacherer Art; 

j)  schwierige Kartierungen zur Kartenneuherstellung 
und Kartenfortführung (wie Kartierung von Altstadt-
gebieten, von schwierigen Straßen- und Wasserlauf-
vermessungen); 

k)  schwieriges Einpassen vor Kartenteilen;
l)  Generalisierung von Situation (ohne Ortsteile) und 

Gelände (Höhenlinien); 
m)  besonders schwierige Herstellung und Fortführung 

von Kartenoriginalen nach Entwurfsvorlagen – ein-
schließlich Randbearbeitung und Ausführung von 
Korrekturen – in der Kartografi e oder für das Liegen-
schaftskataster; 

n)  besonders schwierige Montagen bei inhaltsreichen 
Karten im Maßstab 1:25 000 und kleiner; 

o)  schwierige Übertragung und Generalisierung von 
Fachplanungen für das Raumordnungskataster (z. B. 
Neueintragung von Fachplanungen mit Maßstabsum-
stellung und Neudarstellung); 

p)  Ausarbeitung von Raumordnungsskizzen im Maßstab 
1:25.000 für landesplanerische Rahmenprogramme; 

q)  besonders schwierige Fortführung der Kartenorigi-
nale des Raumordnungskatasters;

r)  besonders schwierige Ausarbeitungen in Kataster- 
und Umlegungsverfahren;

s)  Führen von Fischwasser- und Jagdkataster. 

Nr. 2 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht mehr 
unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tä-
tigkeit ausmacht.

22.9 Reproduktionstechnische Beschäftigte

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit Ab-
schlussprüfung in einem reproduktionstechnischen Beruf 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, 

die schwierige Aufgaben besonderer Art erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)
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Entgeltgruppe 8

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit Ab-
schlussprüfung in einem reproduktionstechnischen Beruf 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
heraushebt, dass schwierige Aufgaben zu erfüllen sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit Ab-
schlussprüfung in einem reproduktionstechnischen Beruf 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
heraushebt, dass in nicht unerheblichem Umfang 
schwierige Aufgaben zu erfüllen sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit Ab-
schlussprüfung in einem reproduktionstechnischen Beruf 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 5 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit Ab-
schlussprüfung in einem reproduktionstechnischen Beruf 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 4

1.  Beschäftigte an Bürooffsetmaschinen.

2.  Beschäftigte in Druckereien als Maschinenhelfer im 
Buch- oder Flachdruck oder als Anleger für großfor-
matigen Mehrfarbendruck oder als Anleger beim 
Druck mehrfarbiger Landkarten. 

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte an Bürovervielfältigungsmaschinen und in 
der Mikroverfi lmung. 

(keine Stufe 6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in der Tätigkeit eines reproduktionstechni-
schen Berufs 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Reproduktionstechnische Berufe sind:

Fotograf, 

Mediengestalter Digital und Print.

Nr. 2 
Schwierige Aufgaben besonderer Art im Sinne dieses 
Tätigkeitsmerkmals sind z. B.:

–  schwieriges Einpassen von Kartenteilen; 

–  besonders schwierige Montagen bei inhaltsreichen 
Karten im Maßstab 1:25.000 und kleiner.

Nr. 3 
Schwierige Aufgaben im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B.:

–  Strichaufnahmen oder Halbtonaufnahmen nach Soll-
maß und jeden Formats; Maßausgleich auf gegebenes 
Sollmaß; Herstellen von Rasterfi lmen ein- und mehr-
farbig, von Schummerungsvorlagen über Halbtonauf-
nahmen; selbständige Versuchs- und Entwicklungs-
arbeiten bei der Einführung neuer technischer Ver-
fahren; 

–  Zusammenkopie von einzelnen Kartenteilen mit Kar-
tenrahmen bei der Neuherstellung sowie Einkopie-
rung von Fortführungen in vorhandene Originale auf 
Folie und Glas mit kartografi scher Passgenauigkeit. 

Nr. 4 
Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht mehr 
unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tä-
tigkeit ausmacht.

Nr. 5 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

22.10  Operateure, Strahlenschutztechniker und Strah-
lenschutzlaboranten in Kernforschungseinrich-
tungen

Entgeltgruppe 9

1.  Operateure, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 
oder der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass sie auf-
grund schwieriger Arbeitsabläufe besonders hohe 
Anforderungen stellt.

2.  Strahlenschutztechniker, 

  deren Tätigkeit sich durch ein hohes Maß an Verant-
wortung oder dadurch aus der Entgeltgruppe 7 her-
aushebt, dass schwierige Aufgaben zu erfüllen sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 8

Operateure, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
heraushebt, dass sie besondere Zuverlässigkeit erfordert. 

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte im Strahlenschutz, die Kontrollbereiche 
selbständig überwachen oder Abschirmungs- und Dosis-
berechnungen durchführen (Strahlenschutztechniker).

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte an Reaktoren, Beschleunigeranlagen, Tief-
temperaturanlagen, heißen Zellen und vergleichbaren 
Experimentieranlagen, die eine oder mehrere der nach-
stehenden Aufgaben erfüllen:

a)  Bedienung des Steuerpults eines Reaktors oder Be-
schleunigers und der Betriebskreisläufe,

b)  Kontrolle und Bedienung von Experimentieranlagen 
und -kreisläufen,

c)  Kontrolle und Bedienung der zu den in den Buchsta-
ben a und b genannten Anlagen gehörenden Maschi-
nenanlagen und Behebung von Störungen

 (Operateure).

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte während der Ausbildungszeit zum Ope-
rateur.

2.  Beschäftigte, die einfache Operateuraufgaben selb-
ständig erledigen.

3.  Strahlenschutzlaboranten, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 
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heraushebt, dass sie Strahlungsmessungen beurteilen 
und Empfehlungen für strahlenschutzgerechtes Ver-
halten geben.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte, die Strahlungsmessungen durchführen und 
protokollieren (Strahlenschutzlaboranten). 

(keine Stufe 6)

Protokollerklärung:

Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch die Beschäftig-
ten bei den Strahlenschutzmessstellen einzugruppieren.

22.11 Fotografen

Entgeltgruppe 9

1.  Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Fallgruppe 4 he-
raushebt, dass in nicht unerheblichem Umfang selb-
ständig neue Arbeitsverfahren zu entwickeln und zu 
erproben sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

  denen mindestens acht Beschäftigte dieses Unterab-
schnitts durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

3.  Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

  denen mindestens vier Beschäftigte dieses Unterab-
schnitts mindestens der Entgeltgruppe 8 durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

4.  Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 
Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie in Forschungsein-
richtungen auszuüben ist und hohen wissenschaftli-
chen Ansprüchen genügende Arbeitsergebnisse zu er-
bringen sind. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

1.  Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
heraushebt, dass sie besonders schwierig ist.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2.  Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

  denen mindestens vier Beschäftigte dieses Unterab-
schnitts durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.

Entgeltgruppe 6

Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 

ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
mit schwieriger Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 5

Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte mit fotografi schen Tätigkeiten, für die eine 
eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung 
erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der 
Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte mit einfachen fotografi schen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, 
wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.

Nr. 2 
Besonders schwierige Tätigkeit ist das selbständige Her-
stellen objektgerechter fotografi scher Aufnahmen unter 
Berücksichtigung der jeweiligen fachlichen Anforderun-
gen bei besonders erschwerten fototechnischen Aufnah-
mebedingungen, z. B. 

–  Aufnahmen von schlecht sichtbaren Spuren im Poli-
zeidienst; 

–  Intraoralaufnahmen, Aufnahme eines Lehrfi lmes bei 
einer Shuntoperation im medizinischen Bereich; 

–  Aufnahmen, die die besondere Herausarbeitung be-
stimmter für die wissenschaftliche Bearbeitung not-
wendiger Merkmale erfordern, in der Forschung und 
in der Materialprüfung.

Nr. 3 
Schwierige Tätigkeit ist das selbständige Herstellen ob-
jektgerechter fotografi scher Aufnahmen unter Berück-
sichtigung der jeweiligen fachlichen Anforderungen, z. B. 

–  Aufnahmen zur Beweissicherung an Tat- und Unfall-
orten im Polizeidienst; 

–  Operationsaufnahmen im medizinischen Bereich; 

–  Aufnahmen bei der Durchführung von Forschungs-
aufgaben, für Lehrzwecke oder bei Versuchen zur 
Materialprüfung in den Bereichen der Forschung, der 
wissenschaftlichen Lehre und der Materialprüfung.

Nr. 4 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

22.12 Fotolaboranten

Entgeltgruppe 6

Fotolaboranten mit Abschlussprüfung, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 
heraushebt, dass bei Colorentwicklungsarbeiten selb-
ständig Filterbestimmungen zur Erzielung höchster 
Farbgenauigkeit oder besonderer Farbdarstellung vorzu-
nehmen sind.

Entgeltgruppe 4

Fotolaboranten mit Abschlussprüfung und entsprechen-
der Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Tätigkeit von Fotolaboranten mit 
Abschlussprüfung.
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Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in Fotolaboren 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.

23. Technische Beschäftigte im Eichdienst

Entgeltgruppe 11

Technische Beschäftigte im Eichdienst mit technischer 
Ausbildung und entsprechender Tätigkeit und langjähri-
ger praktischer Erfahrung sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch die besondere Bedeutung des 
Aufgabenkreises aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 10

Technische Beschäftigte im Eichdienst mit technischer 
Ausbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben,

deren Tätigkeit sich durch die besondere Schwierigkeit 
der Aufgaben aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 her-
aushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe 9

1.  Technische Beschäftigte im Eichdienst mit techni-
scher Ausbildung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 4)

2.  Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger staatli-
cher Abschlussprüfung oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) in einer einschlä-
gigen Fachrichtung sowie sonstige Beschäftigte mit 
einschlägiger Handwerker- oder Facharbeiterausbil-
dung, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 
heraushebt, dass sie besonders schwierig ist.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5, 6 und 7)

Entgeltgruppe 8

Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger staatlicher 
Abschlussprüfung oder mit Meisterprüfung (Handwerks- 
oder Industriemeister) in einer einschlägigen Fachrich-
tung sowie sonstige Beschäftigte mit einschlägiger Hand-
werker- oder Facharbeiterausbildung, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 

mit schwieriger Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)

Entgeltgruppe 6

1.  Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger staatli-
cher Abschlussprüfung oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) in einer einschlä-
gigen Fachrichtung und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte mit einschlägiger Handwer-

ker- oder Facharbeiterausbildung, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5, 6 und 9)

2.  Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger staatli-
cher Abschlussprüfung oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) in einer einschlä-
gigen Fachrichtung sowie sonstige Beschäftigte mit 
einschlägiger Handwerker- oder Facharbeiterausbil-
dung, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben,

  als Gruppenführer in der Vor-, Haupt- und Kontroll-
prüfung von Aräometern, Industrie- und Laboratori-
umsthermometern, medizinischen Spritzen oder 
Messwerkzeugen für wissenschaftliche und techni-
sche Untersuchungen, 

  denen mindestens vier Eichhelfer mit Tätigkeiten der 
Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1 durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5, 6 und 10)

Entgeltgruppe 5

1.  Eichhelfer 

  als Gruppenführer in der Vor-, Haupt- und Kontroll-
prüfung von Glasmessgeräten, denen mindestens drei 
Eichhelfer durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.

2.  Eichhelfer mit einschlägiger Handwerker- oder Fach-
arbeiterausbildung mit schwieriger Tätigkeit. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 11)

Entgeltgruppe 4

1.  Eichhelfer, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 
Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie in der Vor-, Haupt- 
und Kontrollprüfung von Aräometern, Industrie- und 
Laboratoriumsthermometern, medizinischen Spritzen 
oder Messwerkzeugen für wissenschaftliche und tech-
nische Untersuchungen auszuüben ist.

2.  Eichhelfer mit einschlägiger Handwerker- oder Fach-
arbeiterausbildung.

Entgeltgruppe 3

1.  Eichhelfer in der Vor- und Hauptprüfung von Glas-
messgeräten.

  (keine Stufe 6)

2.  Eichhelfer ohne einschlägige Handwerker- oder 
Facharbeiterausbildung.

  (keine Stufe 6)

Entgeltgruppe 2

Eichhelfer ohne einschlägige Handwerker- oder Fachar-
beiterausbildung

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 12)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Unter „technischer Ausbildung“ ist der erfolgreiche Be-
such einer Schule zu verstehen, deren Abschlusszeug-
nisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobenen tech-
nischen Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifi kati-
onsebene berechtigen.

Nr. 2 
Besonders bedeutende Tätigkeiten sind z. B. 

–  Eichen von Gaskalorimetern und Messgeräten zur 
kontinuierlichen Dichtemessung; 

–  selbständige Entwicklung neuer Prüfverfahren; 

–  Überwachen von Hauptprüfstellen für Elektrizitäts-
messgeräte.
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Nr. 3 
Besonders schwierige Aufgaben sind z. B. 

–  Eichen von Abfüllmaschinen, Maßfüllmaschinen, 
Mengenumwertern, Zeitmessgeräten, Flüssiggasmess-
anlagen, temperaturkompensierenden Flüssigkeits-
zählern, Verkehrsradargeräten; 

–  Überwachen von Prüfstellen für Gas- und Wasser-
messgeräte sowie Außen- oder Nebenprüfstellen für 
Elektrizitätsmessgeräte.

Nr. 4 
Entsprechende Tätigkeiten sind z. B. 

–  Eichen von abrollenden und legenden Messmaschi-
nen, Präzisionsmaßstäben und -messbändern, Ge-
schwindigkeitsmessern, Fahrtschreibern, Planime-
tern, Flächenmessmaschinen, Lagerbehältern über 
100 cbm Inhalt, Messanlagen für Flüssigkeiten mit 
mehr als 32 mm Anschlussweite, Messkammertank-
wagen, Gleis- oder Fahrzeugwaagen, Präzisionswaa-
gen in Sonderausführung, Feinwaagen, hydrostati-
schen Waagen, selbsttätigen Waagen, Eiersortierma-
schinen, Messgeräten zur Bestimmung des Feuchtig-
keitsgehalts von Getreide; Prüfen von Gebrauchsnor-
malen und Prüfungshilfsmitteln; 

–  Überwachen von Betrieben zur Herstellung von Pa-
ckungen, Flaschen und Schankgefäßen.

Nr. 5 
Als einschlägige staatliche Abschlussprüfung ist die Ab-
schlussprüfung als „staatlich geprüfter Techniker“ in ei-
ner Fachrichtung der Metallverarbeitung oder der Elekt-
rotechnik anzusehen. 

Nr. 6 
Handwerksmeister und Industriemeister mit einschlägi-
ger Fachrichtung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 
sind Beschäftigte, die die Meisterprüfung in einem Beruf 
der Metallverarbeitung oder des Elektrohandwerks bzw. 
der Elektroindustrie abgelegt haben. 

Nr. 7 
Besonders schwierige Tätigkeiten sind z. B. das 

–  Neueichen von Messanlagen für Flüssigkeiten bis 
32 mm Anschlussweite, Eiersortierwaagen, Getreide-
probern; 

–  Prüfen von Gebrauchsnormalen für Präzisionsge-
wichte; 

–  Eichen von Druckmessgeräten und Lagerbehältern 
bis 100 cbm Inhalt.

Nr. 8 
Schwierige Tätigkeiten im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B. 

–  Eichen von Kolbenmesspumpen, Herbstgefäßen, 
Maisch- oder Gärbottichen, Brau- oder Sudpfannen, 
Feingewichten, Handelswaagen mit einer Einspie-
lungslage von mehr als 3 000 kg Höchstlast, Blut-
druckmessgeräten; 

–  Eichen von Präzisionsmessgeräten aus Glas, die im 
Bereich der diagnostischen Heilkunde und bei der 
Kontrolle von Arzneimitteln angewendet werden, z. B. 
Hämoglobinpipetten, Zellenzählkammern, Pyknome-
tern, Dilatometern; 

–  Nacheichen von Messanlagen für Flüssigkeiten bis 
32 mm Anschlussweite; 

–  Prüfen von Gebrauchsnormalen für Handelsgewichte 
(außer Gewichtsgerätschaften); 

–  Vorprüfen von Waagebalken für Gleis- oder Fahr-
zeugwaagen.

Nr. 9 
Entsprechende Tätigkeiten sind z. B. Eichen von Weg-
streckenzählern und Fahrpreisanzeigern an Kraftfahr-
zeugen, Präzisionsgewichten, Präzisionswaagen einfa-
cher Ausführung, Handelswaagen mit einer Einspie-
lungslage bis 3 000 kg Höchstlast, Neigungswaagen bis 
200 kg Höchstlast, Reifendruckmessgeräten.

Nr. 10 
Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung ist vergleichbar die Entgeltgruppe 4 
der Besoldungsgruppe A 5.

Nr. 11 
Schwierige Tätigkeiten im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B. 

–  Eichen von Maßstäben, Flüssigkeitsmaßen und Han-
delsgewichten; 

–  Nacheichen von Messwerkzeugen mit festen Mess-
wänden, Bier- oder Weinfässern, Handelswaagen mit 
einer Einspielungslage bis 500 kg Höchstlast.

Nr. 12 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.

24. Beschäftigte an Theatern und Bühnen

Vorbemerkung:

Dieser Abschnitt gilt nicht für Beleuchtungsmeister, Be-
leuchtungsobermeister, Theatermeister (Bühnenmeister) 
und Theaterobermeister (Bühnenobermeister) an Thea-
tern oder Bühnen ohne eigenes Ensemble, es sei denn, es 
handelt sich um Theater oder Bühnen, die hinsichtlich 
der technischen Ausstattung und der Spielfrequenz ei-
nem Theater oder einer Bühne mit eigenem Ensemble 
vergleichbar sind.

24.1 Beschäftigte im Kartenverkauf

Entgeltgruppe 9

Leiter der Stammkartenbüros, die zugleich in nicht un-
erheblichem Umfang selbständig Werbeaufgaben erfül-
len.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 6

1.  Eintrittskartenkassierer und Stammkartenkassierer, 

  deren Tätigkeit sich durch den Umfang des Zahlungs-
verkehrs und die Schwierigkeit des Abrechnungsver-
fahrens aus der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 heraus-
hebt.

2.  Leiter der Stammkartenbüros.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 5

1.  Bearbeiter der Stammmieten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2.  Eintrittskartenkassierer und Stammkartenkassierer.

Entgeltgruppe 4

Eintrittskartenkassierer und Stammkartenkassierer mit 
geringem Zahlungsverkehr bei einfacheren Abrech-
nungsverfahren.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Kartenverkauf

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. 
eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über eine 
Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Kartenverkauf

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Leiter der Stammkartenbüros sind Beschäftigte, die mit 
einem oder mehreren ihnen unterstellten Mitarbeitern 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein–Westfalen – Nr. 12 vom 14. Mai 2012290

(einschließlich der Stammkartenkassierer) die Abonne-
mentsangelegenheiten des Theaters erledigen. 

Nr. 2 
Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, 
wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.

Nr. 3 
Bearbeiter der Stammmieten sind Beschäftigte, die mit 
Interessenten über Stammmieten verhandeln.

Nr. 4 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.

24.2  Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Tech-
nik und Ton

Entgeltgruppe 9

1.  Technische Oberinspektoren.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 1.)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Technische Inspektoren.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3.  Beleuchtungsobermeister, 

  denen mindestens zwei Beleuchtungsmeister an einer 
Bühne im technischen Sinne ständig unterstellt sind. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 2.)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

4.  Beleuchtungsobermeister.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

5.  Beleuchtungsmeister 

  an Bühnen mit technisch schwieriger Bühnenanlage 
oder an Bühnen mit technisch einfacherer Bühnenan-
lage, an denen ständig mindestens 30 Arbeitnehmer 
mit der Bedienung der technischen Anlage (insbeson-
dere der Bühnenaufbauten, Dekorationszüge und 
Versenkungen) sowie der Beleuchtungsanlage und mit 
der Bereitstellung von Requisiten und von Dekora-
tions-, Polster- und Tapezierwerkstücken zu den Pro-
ben und Aufführungen beschäftigt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

6.  Theaterobermeister (Bühnenobermeister), 

  denen mindestens zwei Theatermeister an einer 
Bühne im technischen Sinne ständig unterstellt sind. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 2.)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

7.  Theaterobermeister (Bühnenobermeister). 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

8.  Theatermeister (Bühnenmeister) 

  an Bühnen mit technisch schwieriger Bühnenanlage 
oder an Bühnen mit technisch einfacherer Bühnenan-
lage, an denen ständig mindestens 30 Arbeitnehmer 
mit der Bedienung der technischen Anlage (insbeson-
dere der Bühnenaufbauten, Dekorationszüge und 
Versenkungen) sowie der Beleuchtungsanlage und mit 
der Bereitstellung von Requisiten und von Dekora-
tions-, Polster- und Tapezierwerkstücken zu den Pro-
ben und Aufführungen beschäftigt sind.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

9.  Theatertontechniker (Elektroakustiker) mit Meister-
prüfung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,

  mit langjährigen Erfahrungen in dieser Tätigkeit und 
mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

Entgeltgruppe 8

1.  Beleuchtungsmeister.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

2.  Hausinspektoren, 

  denen mehr als 75 Arbeitnehmer ständig unterstellt 
sind.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

3.  Theatermeister (Bühnenmeister).

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

4.  Theatertontechniker (Elektroakustiker) mit Meister-
prüfung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren sowie 

  sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

Entgeltgruppe 7

1.  Schnürmeister.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 10)

2.  Seitenmeister.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 10)

3.  Stellwerksbeleuchter in selbständiger Tätigkeit.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 11)

4.  Versenkungsmeister.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 10)

Entgeltgruppe 6

Hausinspektoren, 

denen mehr als 50 Arbeitnehmer ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

Entgeltgruppe 5

1.  Hausinspektoren. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2.  Theatertontechniker (Elektroakustiker).

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Technik und 
Ton

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
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eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Technik und 
Ton

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 12)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Technische Oberinspektoren sind Technische Inspekto-
ren als ständige Vertreter des Technischen Direktors 
bzw. des Technischen Leiters an Theatern oder Bühnen 
mit mindestens einem weiteren Technischen Inspektor. 

Nr. 2 
Technische Inspektoren sind Beschäftigte, die unter der 
Leitung des Technischen Direktors bzw. des Technischen 
Leiters an Theatern oder Bühnen für den gesamten tech-
nischen Betrieb, gegebenenfalls einschließlich der Werk-
stätten, verantwortlich sind. 

Nr. 3 
Beleuchtungsobermeister sind Beleuchtungsmeister, de-
nen gegenüber mindestens zwei Beleuchtungsmeistern 
an einer Bühne im technischen Sinne die Diensteintei-
lung obliegt. 

Nr. 4 
Beleuchtungsmeister sind Beschäftigte, die während der 
Proben und Aufführungen, zu denen sie eingeteilt sind, 
nach den ihnen gegebenen Anweisungen (des Regisseurs, 
des Bühnenbildners, des Leiters des Beleuchtungswesens 
usw.) die Beleuchtung verantwortlich leiten und durch-
führen und denen auch die Einrichtung der szenischen 
Beleuchtung nach den Vorstellungen des Regisseurs usw. 
obliegt. 

Nr. 5 
Theaterobermeister (Bühnenobermeister) sind Theater-
meister (Bühnenmeister), denen gegenüber mindestens 
zwei Theatermeistern an einer Bühne im technischen 
Sinne die Diensteinteilung obliegt. 

Nr. 6 
Theatermeister (Bühnenmeister) sind Beschäftigte, die 
während der Proben und Aufführungen, zu denen sie 
eingeteilt sind, für die technische Einrichtung (insbeson-
dere Bühnenaufbauten, Dekorationszüge und Versen-
kungen) mit Ausnahme der Beleuchtungstechnik verant-
wortlich sind. 

Nr. 7 
Theatertontechniker (Elektroakustiker) sind Beschäf-
tigte, die unter der künstlerischen Verantwortung des 
Theatertonmeisters oder eines Künstlerischen Vorstan-
des die elektroakustischen Anlagen bedienen und war-
ten. 

Nr. 8 
(1) Hausinspektoren sind Hausmeister, denen auch die 
Kontrolle der ordnungsgemäßen Abwicklung des Publi-
kumsdienstes, die Durchführung der Hausordnung und 
die Abrechnung von Garderobengebühren, Programm-
heften usw. obliegen. 

(2) Soweit die Eingruppierung der Hausinspektoren von 
der Zahl der ständig unterstellten Arbeitnehmer abhän-
gig ist, werden nur die Arbeitnehmer gerechnet, die in 
einem unmittelbaren Arbeitsverhältnis zu dem Arbeitge-
ber stehen. 

Nr. 9 
Hausmeister sind Beschäftigte, die die Reinigung des 
Hauses und Hausgrundstückes überwachen, kleine Repa-
raturen selbst durchführen und größere Reparaturen ver-
anlassen, die allgemeine Hauseinrichtung und das 
Hausinventar betreuen, das Haus öffnen und schließen 
und die Aufsicht über das Hauspersonal (Garderoben- 
und Reinigungspersonal, Pförtner, Schließer usw.) führen. 

Nr. 10 
Beschäftigte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals haben 
unter den Voraussetzungen der Nr. 8 der Vorbemerkun-

gen zu Teil III einen Anspruch auf eine entsprechende 
Zulage; Nr. 8 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil III 
fi ndet keine Anwendung.

Nr. 11 
Das Tätigkeitsmerkmal ist nur dann erfüllt, wenn das 
Stellwerk nicht überwiegend von einem Beleuchtungs-
meister bedient wird.

Nr. 12 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.

24.3  Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske und 
Requisite

Entgeltgruppe 9

1.  Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeister- 
oder gleichwertiger Fachausbildung 

  mit größerem Aufgabenbereich. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 2.)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeister- 
oder gleichwertiger Fachausbildung, 

  denen auch die Aufstellung von Kostenvoranschlägen 
und die Führung von Fundusbüchern obliegen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3.  Requisitenmeister 

  mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit bei 
der Herstellung von Requisiten, 

  denen eine Gruppe von mindestens drei Arbeitneh-
mern ständig unterstellt ist, wenn diese neben Hand-
requisiten (Kleinrequisiten) in erheblichem Umfang 
auch andere Requisiten herstellt.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

4.  Rüstmeister 

  mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit bei 
der Herstellung von Rüstungen und Waffen, 

  denen mindestens ein Facharbeiter ständig unterstellt 
ist.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

5.  Theaterschuhmachermeister 

  mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit bei 
der Herstellung von Theaterschuhwerk, 

  wenn ihnen mindestens zwei Arbeitskräfte ständig 
unterstellt sind, von denen mindestens einer Fachar-
beiter sein muss. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

6.  Theatertapeziermeister 

  mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit bei 
der Herstellung von Dekorations-, Polster- und Tape-
zierwerkstücken, 

  denen eine Gruppe von mindestens drei Theatertape-
zierern ständig unterstellt ist, wenn diese in erhebli-
chem Umfang Dekorations-, Polster- und Tapezier-
werkstücke herstellt.
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(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Entgeltgruppe 8

1.  Gewandmeister.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Theatermaler, 

  die für die Einteilung und den Ablauf der Arbeit von 
mindestens zehn Theater- und Kostümmalern und 
Kascheuren verantwortlich sind.

  (Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine mo-
natliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt I Nr. 8.)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

3.  Theaterschuhmachermeister.

Entgeltgruppe 7

1.  Requisitenmeister, 

  denen mindestens zwei Arbeitnehmer ständig unter-
stellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2.  Requisitenmeister, 

  die mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit 
neben Handrequisiten (Kleinrequisiten) auch andere 
Requisiten herstellen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3.  Rüstmeister.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

4.  Theatertapeziermeister, 

  denen mindestens zwei Theatertapezierer ständig un-
terstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

5.  Erste Zuschneider.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe 6

1.  Maskenbildner, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treter des Chefmaskenbildners bestellt sind. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

2.  Modellbauer, 

  deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus 
der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 4 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)

3.  Requisitenmeister.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

4.  Theater- und Kostümmaler mit abgeschlossener Aus-
bildung an einer Kunstfachschule sowie 

  sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

5.  Theatertapeziermeister. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Entgeltgruppe 5

1.  Kascheure (Theaterplastiker).

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 9)

2.  Magazinmeister (Dekorationsmeister), 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 
heraushebt, dass mindestens sechs Arbeitnehmer zu 
beaufsichtigen sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 10)

3.  Maskenbildner.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

4.  Modellbauer.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)

5.  Theater- und Kostümmaler. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

Entgeltgruppe 4

Magazinmeister (Dekorationsmeister).

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 10)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske und Re-
quisite

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske und Re-
quisite

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 11)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Gewandmeister sind Beschäftigte, die nach den Entwür-
fen des Bühnen- oder Kostümbildners die Kostüme be-
schaffen oder zuschneiden oder deren Anfertigung leiten 
und überwachen. 

Nr. 2 
Requisitenmeister sind Beschäftigte, die gegebenenfalls 
mit ihnen unterstellten Requisiteuren nach näherer An-
ordnung der Künstlerischen oder Technischen Vorstände 
Requisiten beschaffen oder herstellen, die Requisiten 
verwalten und warten und die Requisiten für die Proben 
und Aufführungen bereithalten. 

Nr. 3 
Rüstmeister sind Beschäftigte, die nach näherer Anord-
nung der Künstlerischen oder Technischen Vorstände 
Rüstungen, Waffen und andere metallene Gegenstände 
sowie Feuerwerkskörper, Schmuck usw. beschaffen oder 
herstellen und für Proben und Aufführungen bereithal-
ten und gegebenenfalls verwalten und warten. 

Nr. 4 
(1) Theatertapeziermeister sind Beschäftigte, die mit ih-
nen unterstellten Theatertapezierern Dekorations-, Pols-
ter- und Tapezierarbeiten durchführen und die herge-
stellten Werkstücke verwalten, warten und zu den Pro-
ben und Aufführungen bereithalten. 

(2) Soweit die Eingruppierung der Theatertapeziermeis-
ter von der Zahl der ständig unterstellten Theatertape-
zierer abhängt, werden die ihnen etwa unterstellten Nä-
herinnen nicht mitgezählt. 

Nr. 5 
Theater- und Kostümmaler sind Beschäftigte, die nach 
Entwürfen des Bühnen- oder Kostümbildners in eigener 
Verantwortung bildliche Darstellungen zum Bühnenge-
brauch anfertigen. 

Nr. 6 
Die Bezeichnung erster Zuschneider schließt nicht aus, 
dass auch alleinige Zuschneider unter dieses Tätigkeits-
merkmal fallen können.

Nr. 7 
Maskenbildner sind Beschäftigte, die nach Anweisung 
des Bühnenbildners, eines anderen Künstlerischen Vor-
standes oder des Chefmaskenbildners Masken schminken 
sowie Bärte, Frisuren, Perücken usw. herstellen. 

Nr. 8 
Modellbauer sind Beschäftigte, die nach Bühnenbildent-
würfen Modelle anfertigen.
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Nr. 9 
Kascheure (Theaterplastiker) sind Beschäftigte, die nach 
Anweisung des Bühnenbildners oder eines anderen 
Künstlerischen Vorstandes in eigener Verantwortung 
Plastiken herstellen. 

Nr. 10 
(1) Magazinmeister (Dekorationsmeister) sind Beschäf-
tigte, die das Dekorationslager verwalten. Vielfach ist 
ihnen auch die Leitung der Transportkolonne (Fahrmeis-
ter) übertragen. 

(2) 1Für die Eingruppierung der Magazinmeister (Deko-
rationsmeister) in der Entgeltgruppe 5 ist es nicht erfor-
derlich, dass die Arbeitnehmer dem Magazinmeister (De-
korationsmeister) ständig unterstellt sind. 2Es zählen 
auch Arbeitnehmer mit, die ihm aus anderen Abteilun-
gen zugeteilt werden. 

Nr. 11 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

24.4  Beschäftigte in Theaterbibliotheken, Orchester-
warte

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung zu Lei-
tern der Musik- oder Schauspielbibliotheken bestellt sind.

Entgeltgruppe 5

1.  Orchesterwarte, 

  die zugleich den gesamten Notenfundus verwalten 
oder in nicht unerheblichem Umfang Orchesterstim-
men ausschreiben oder Notenmaterial ergänzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2.  Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial (im The-
atersprachgebrauch „Beschäftigte in Theaterbiblio-
theken“ genannt), die dieses Material auch für den 
Bühnengebrauch einrichten.

Entgeltgruppe 4

1.  Orchesterwarte.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2.  Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn 
er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.

Nr. 2 
1Orchesterwarte sind Beschäftigte, denen die Bereitstel-
lung und das Einsammeln der Noten und Pulte sowie der 
größeren Instrumente bei Proben und Aufführungen ver-
antwortlich übertragen sind. 2Vielfach sind ihnen auch 
die Verwaltung und die Pfl ege der Materialien, an eini-
gen kleineren Bühnen auch die Verwaltung des gesamten 
Notenfundus, übertragen. 

25. Wirtschaftspersonal

25.1  Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst in Ein-
richtungen 
im Sinne des § 43

Entgeltgruppe 10

1.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen 

  als Leiter von Küchen, 

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Voll-
portionen hergestellt werden. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

2.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen 

  als Leiter von Küchen, 

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Voll-
portionen hergestellt werden, wenn der Küche eine 
Diätküche eingegliedert ist. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

Entgeltgruppe 9

1.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreter von Leitern von Küchen,

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Voll-
portionen hergestellt werden. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

2.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen 

  als Leiter von Küchen, 

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Voll-
portionen hergestellt werden. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreter von Leitern von Küchen,

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Voll-
portionen hergestellt werden, wenn der Küche eine 
Diätküche eingegliedert ist. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

4.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  als Leiter von Küchen, 

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen hergestellt werden, wenn der Küche eine 
Diätküche eingegliedert ist. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

5.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreter von Leitern von Küchen,

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Voll-
portionen hergestellt werden. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

6.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen 

  als Leiter von Küchen, 

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen hergestellt werden.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

7.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreter von Leitern von Küchen,

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen hergestellt werden, wenn der Küche eine 
Diätküche eingegliedert ist. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

8.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen 

  als Leiter von Küchen, 

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
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portionen hergestellt werden, wenn der Küche eine 
Diätküche eingegliedert ist. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

9.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  denen durch ausdrückliche Anordnung die Arbeits-
vorbereitung, die Überwachung des Arbeitsablaufes 
und die Einteilung des Personals in einer Küche über-
tragen ist, 

  in der durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Voll-
portionen hergestellt werden. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 8

1.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen 

  als Leiter von Küchen, 

  in denen durchschnittlich täglich bis zu 250 Vollpor-
tionen hergestellt werden, wenn der Küche eine Diät-
küche eingegliedert ist.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

2.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreter von Leitern von Küchen,

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen hergestellt werden, wenn der Küche eine 
Diätküche eingegliedert ist. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 7

1.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen 

  als Leiter von Küchen, 

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen hergestellt werden.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

2.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreter von Leitern von Küchen,

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen hergestellt werden.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  denen durch ausdrückliche Anordnung die Arbeits-
vorbereitung, die Überwachung des Arbeitsablaufes 
und die Einteilung des Personals in einer Küche über-
tragen ist, 

  in der durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Voll-
portionen hergestellt werden.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 6

1.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen 

  als Leiter von Küchen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

2.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreter von Leitern von Küchen,

  in denen durchschnittlich täglich bis zu 250 Vollpor-

tionen hergestellt werden, wenn der Küche eine Diät-
küche eingegliedert ist.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

3.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Di-
ätassistentinnen

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreter von Leitern von Küchen,

  in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen hergestellt werden.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 5

Wirtschafterinnen (Hauswirtschafterinnen) mit entspre-
chender Tätigkeit, soweit nicht anderweitig eingrup-
piert.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, die als ständige Vertreter von Leitern von 
Küchen durch ausdrückliche Anordnung bestellt sind, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(keine Stufe 6)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst mit Tätigkei-
ten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fach-
liche Anlernung erforderlich ist, die über eine Einarbei-
tung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

(keine Stufe 6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
(1) 1Hängt die Eingruppierung von der Zahl der Vollpor-
tionen ab, so ist Teilverpfl egung mit folgenden Anteilen 
in Vollportionen umzurechnen:

 –  Frühstück mit  21,66 Prozent,
 –  Mittagessen mit  39,17 Prozent und 
 –  Abendessen mit 39,17 Prozent.

2Wird in einer Küche nur Mittagessen zubereitet, so wer-
den die Mittagessenportionen zur Hälfte als Vollportio-
nen angerechnet.

(2) 1Bei der Zahl der Vollportionen bleibt die Zahl der 
Diätportionen unberücksichtigt. 2Werden von der Haupt-
küche an die Diätküche die Grundnahrungsmittel (z. B. 
Kartoffeln, Fleisch, Gemüse) geliefert, gilt folgender 
Umrechnungsschlüssel: 

a)  Bei Lieferung der Grundnahrungsmittel für alle 
Mahlzeiten gelten drei Diätportionen als zwei Voll-
portionen. 

b)  Werden die Grundnahrungsmittel nicht für alle Mahl-
zeiten geliefert, gelten drei Diätportionen als eine 
Vollportion. 

Nr. 2 
(1) Küchenmeister sind Beschäftigte, die bei der Indust-
rie- und Handelskammer die Prüfung als Küchenmeister 
bestanden haben.

(2) Dem Küchenmeister werden gleichgestellt:

a)  Köche mit Abschlussprüfung nach sechsjähriger Be-
rufsausübung als Koch, 

b)  Metzger (Fleischer, Schlachter), Bäcker oder Kondi-
toren mit Abschlussprüfung nach achtjähriger Be-
rufsausübung als Koch, 

beim Nachweis der Meisterprüfung bereits nach dreijäh-
riger Berufsausübung als Koch. 
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Nr. 3 
Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatli-
cher Prüfung oder mit staatlicher Anerkennung als 
Hauswirtschaftsleiterin, als Wirtschaftsleiterin oder als 
hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.

Nr. 4 
(1) Eine Diätküche ist im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals in eine Küche eingegliedert, wenn der Leiter der 
Hauptküche folgende Zuständigkeiten hat: 

a)  Personalausgleich für die Hauptküche und Diätkü-
che, Personalzuweisung für die Diätküche, 

b)  Dienstplangestaltung für beide Küchen, 

c)  Verantwortung für die technische Abwicklung des 
Essentransportes beider Küchen. 

(2) Eine räumlich getrennte Unterbringung der Diätkü-
che steht ihrer Eingliederung in die Hauptküche bei Er-
füllung der vorstehenden Buchstaben a bis c nicht entge-
gen, wenn diese Diätküche mit den Grundnahrungsmit-
teln (z. B. Kartoffeln, Fleisch, Gemüse) durch die Haupt-
küche versorgt wird. 

(3) Durch die Eingliederung der Diätküche wird die Ver-
antwortung des Diätküchenleiters für die hergestellten 
Diätportionen nicht berührt. 

Nr. 5 
(1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung und staatlicher Prüfung als 
Wirtschafterin, die

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten Haus-
wirtschaft oder 

b)  mit der selbständigen Erledigung 

  von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

  oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B. 

 –  Aufstellen des Speiseplans,

 –  Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des 
Küchenpersonals,

 –  Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel,

 oder in Teilgebieten der Hauspfl ege, z. B. 

 –  Aufsicht über Pfl ege und Reinigen des Hauses,

 –  Beschaffen der Pfl ege- und Reinigungsmittel,

  oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pfl ege, 
z. B. 

 –  Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

 –  Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche,

 oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B. 

 –  Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollie-
ren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifver-
trages mindestens fünf Jahre die Tätigkeit von Wirtschaf-
terinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche Prüfung ab-
gelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag den Wirt-
schafterinnen mit staatlicher Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 6 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

25.2  Beschäftigte im Wäschereidienst in Einrichtungen 
im Sinne des § 43

Entgeltgruppe 10

Wäschereileiter 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
2.500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9

1.  Wäschereileiter 

  in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
1.500 t Schmutzwäsche.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung be-
stellte ständige Vertreter von Wäschereileitern

  in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
2.500 t Schmutzwäsche. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3.  Wäschereileiter 

  in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
1.000 t Schmutzwäsche. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4.  Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung be-
stellte ständige Vertreter von Wäschereileitern

  in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
1.500 t Schmutzwäsche. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

1.  Wäschereileiter 

  in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
500 t Schmutzwäsche.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung be-
stellte ständige Vertreter von Wäschereileitern

  in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
1.000 t Schmutzwäsche. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3.  Nähereileiter, 

  denen mehr als 36 Arbeitnehmer durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

4.  Leiter von Teilbetriebsbereichen 

  in Zentralwäschereien mit einer Jahresleistung von 
mehr als 2.500 t Schmutzwäsche. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

5.  Hauswirtschaftsleiterinnen, 

  denen in Anstalten mit mindestens 1.200 planmäßi-
gen Betten die Anforderung, Pfl ege und Verwaltung 
(einschließlich Annahme und Ausgabe) der Wäsche 
obliegen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4)

Entgeltgruppe 6

1.  Wäschereileiter 

  in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
175 t Schmutzwäsche.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung be-
stellte ständige Vertreter von Wäschereileitern

  in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
500 t Schmutzwäsche.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3.  Nähereileiter, 

  denen mehr als 27 Arbeitnehmer durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

4.  Hauswirtschaftsleiterinnen, 
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denen in Anstalten mit mindestens 750 planmäßigen Bet-
ten die Anforderung, Pfl ege und Verwaltung (einschließ-
lich Annahme und Ausgabe) der Wäsche obliegen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4)

Entgeltgruppe 5

1.  Wäschereileiter 

  in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
80 t Schmutzwäsche.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung be-
stellte ständige Vertreter von Wäschereileitern

  in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 
175 t Schmutzwäsche.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3.  Nähereileiter, 

  denen mehr als 18 Arbeitnehmer durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

4.  Beschäftigte im Wirtschaftsdienst als Leiter der Wä-
schetauschstelle in Krankenanstalten mit mindestens 
1.000 planmäßigen Betten. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

5.  Wirtschafterinnen, 

  denen in Anstalten mit mindestens 300 planmäßigen 
Betten die Anforderung, Pfl ege und Verwaltung (ein-
schließlich Annahme und Ausgabe) der Wäsche oblie-
gen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Wäschereidienst 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Wäschereidienst 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Wäschereileiter sind Beschäftigte, die dem Wäschereibe-
trieb (Waschen, Trocknen, Plätten) vorstehen.

Nr. 2 
Wirtschafter mit staatlicher Prüfung werden nach die-
sem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert, wenn sie die in 
dem Tätigkeitsmerkmal geforderte Tätigkeit ausüben. 

Nr. 3 
Als Teilbetriebsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals gelten nicht die Annahme und Ausgabe der Wäsche 
und die Näherei.

Nr. 4 
Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatli-
cher Prüfung oder mit staatlicher Anerkennung als 
Hauswirtschaftsleiterinnen, als Wirtschaftsleiterinnen 
oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterinnen. 

Nr. 5 
Beschäftigte im Wirtschaftsdienst sind Arbeitnehmer, 
die im Wirtschaftsdienst Teilaufgaben wahrzunehmen 
haben, für die keine staatliche Prüfung als Wirtschafter, 
sondern lediglich eine abgeschlossene, mindestens zwei-
jährige, einschlägige Berufsausbildung erforderlich ist. 

Nr. 6 
(1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher 
Prüfung als Wirtschafterin, die

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten Haus-
wirtschaft oder 

b)  mit der selbständigen Erledigung 

  von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

  oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B. 

 –  Aufstellen des Speiseplans,

 –  Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des 
Küchenpersonals,

 –  Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel,

  oder in Teilgebieten der Hauspfl ege, z. B. 

 –  Aufsicht über Pfl ege und Reinigen des Hauses,

 –  Beschaffen der Pfl ege- und Reinigungsmittel,

  oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pfl ege, 
z. B. 

 –  Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

 –  Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche,

  oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B. 

 –  Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollie-
ren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifver-
trages mindestens fünf Jahre die Tätigkeit von Wirt-
schafterinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche Prü-
fung abgelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag 
den Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung gleichge-
stellt. 

Nr. 7 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.

25.3  Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im 
Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben in Einrichtun-
gen im Sinne des § 43

Entgeltgruppe 8

Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschafts-
dienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textilien, 
Hausrat und Wirtschaftsbedarf in Anstalten mit mehr 
als 1.500 planmäßigen Betten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 6

1.  Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tä-
tigkeit.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

2.  Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschafts-
dienst

  als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textilien, 
Hausrat und Wirtschaftsbedarf

  in Anstalten mit mehr als 750 planmäßigen Betten.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

3.  Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschafts-
dienst

  als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel oder für 
Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbedarf

  in Anstalten mit mehr als 1.500 planmäßigen Betten.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 5

1.  Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschafts-
dienst

  als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textilien, 
Hausrat und Wirtschaftsbedarf, soweit nicht ander-
weitig eingruppiert. 
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  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5)

2.  Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschafts-
dienst

  als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel oder für 
Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbedarf

  in Anstalten mit mehr als 750 planmäßigen Betten.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
(1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher 
Prüfung als Wirtschafterin, die

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten Haus-
wirtschaft oder 

b)  mit der selbständigen Erledigung 

  von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

  oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B. 

 –  Aufstellen des Speiseplans,

 –  Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des 
Küchenpersonals,

 –  Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel,

  oder in Teilgebieten der Hauspfl ege, z. B. 

 –  Aufsicht über Pfl ege und Reinigen des Hauses,

 –  Beschaffen der Pfl ege- und Reinigungsmittel,

  oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pfl ege, 
z. B. 

 –  Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

 –  Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche,

  oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B. 

 –  Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollie-
ren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifver-
trages mindestens fünf Jahre die Tätigkeit von Wirt-
schafterinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche Prü-
fung abgelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag 
den Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung gleichge-
stellt. 

Nr. 2 
Beschäftigte im Wirtschaftsdienst sind Arbeitnehmer, 
die im Wirtschaftsdienst Teilaufgaben wahrzunehmen 
haben, für die keine staatliche Prüfung als Wirtschafte-
rin, sondern lediglich eine abgeschlossene, mindestens 
zweijährige, einschlägige Berufsausbildung erforderlich 
ist. 

Nr. 3 
Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatli-
cher Prüfung oder mit staatlicher Anerkennung als 
Hauswirtschaftsleiterin, als Wirtschaftsleiterin oder als 
hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. 

Nr. 4 
(1) Hauswirtschaftsleiterinnen üben eine entsprechende 
Tätigkeit aus, wenn sie der Hauswirtschaft (Küchenwirt-
schaft, Wäschereinigung und -pfl ege und Reinigungs-
dienst) vorstehen und ihnen der Einkauf oder die Anfor-
derung von Lebensmitteln oder sonstigen Verbrauchs-

mitteln, gegebenenfalls einschließlich der Kostenberech-
nung und der Wirtschaftsbuchführung, obliegen. 

(2) Die entsprechende Tätigkeit der Hauswirtschaftslei-
terin gilt auch dann als erfüllt, wenn wegen der Versor-
gung durch eine auswärtige Küche oder wegen der Wä-
schereinigung durch eine auswärtige Wäscherei oder we-
gen der Hausreinigung durch ein Reinigungsinstitut ei-
nes dieser Teilgebiete nicht von der Hauswirtschaftslei-
terin selbst wahrgenommen wird. 

(3) Küchenmeister werden nach diesem Tätigkeitsmerk-
mal eingruppiert, wenn sie die in dem Tätigkeitsmerk-
mal geforderte Tätigkeit ausüben. 

Nr. 5 
Dieses Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn von den 
Teilgebieten Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbedarf 
ein Teilgebiet im Magazin nicht enthalten ist.

Nr. 6 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine 
Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung er-
fordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.

25.4  Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 
fallen

Entgeltgruppe 9

1.  Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tä-
tigkeit 

  in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr 
als 200 Plätzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

2.  Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tä-
tigkeit 

  in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr 
als 100 Plätzen. 

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

3.  Hauswirtschaftsleiterinnen 

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterinnen

  in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr 
als 200 Plätzen.

  (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 4 und 5)

Entgeltgruppe 8

1.  Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tä-
tigkeit 

  in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr 
als 50 Plätzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

2.  Hauswirtschaftsleiterinnen 

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterinnen

  in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr 
als 100 Plätzen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 4 und 5)

Entgeltgruppe 6

1.  Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tä-
tigkeit.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2.  Wirtschafterinnen 

  als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterinnen
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  in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr 
als 50 Plätzen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe 5

Wirtschafterinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige 
Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterinnen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatli-
cher Prüfung oder mit staatlicher Anerkennung als 
Hauswirtschaftsleiterin, als Wirtschaftsleiterin oder als 
hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. 

Nr. 2 
(1) Hauswirtschaftsleiterinnen üben eine entsprechende 
Tätigkeit aus, wenn sie der Hauswirtschaft (Küchenwirt-
schaft, Wäschereinigung und -pfl ege und Reinigungs-
dienst) vorstehen und ihnen der Einkauf oder die Anfor-
derung von Lebensmitteln oder sonstigen Verbrauchs-
mitteln, gegebenenfalls einschließlich der Kostenberech-
nung und der Wirtschaftsbuchführung, obliegen. 

(2) Die entsprechende Tätigkeit der Hauswirtschaftslei-
terin gilt auch dann als erfüllt, wenn wegen der Versor-
gung durch eine auswärtige Küche oder wegen der Wä-
schereinigung durch eine auswärtige Wäscherei oder we-
gen der Hausreinigung durch ein Reinigungsinstitut ei-
nes dieser Teilgebiete nicht von der Hauswirtschaftslei-
terin selbst wahrgenommen wird. 

(3) Küchenmeister werden nach diesem Tätigkeitsmerk-
mal eingruppiert, wenn sie die in dem Tätigkeitsmerk-
mal geforderte Tätigkeit ausüben. 

Nr. 3 
Zu den Einrichtungen im Sinne dieses Unterabschnitts 
rechnen nicht die Kindertagesstätten (Kinderta-
gesheime).

Nr. 4 
(1) 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist die 
Zahl der tatsächlich belegten, nicht jedoch die Zahl der 
vorhandenen Plätze zugrunde zu legen. 2Vorübergehend 
oder für kurze Zeit, z. B. wegen Erkrankung des Kindes 
oder Jugendlichen, nicht belegte Plätze sind mitzurech-
nen. 

(2) 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist ein 
Zeitraum von einem Kalenderjahr zugrunde zu legen. 
Zeiten, in denen die Einrichtung, z. B. wegen der Ferien, 
nicht oder nur gering belegt ist, sind außer Betracht zu 
lassen. 2Bei der Feststellung der Durchschnittsbelegung 
ist von der täglichen Höchstbelegung auszugehen.

Nr. 5 
Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung werden nach 
diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert, wenn sie die in 
dem Tätigkeitsmerkmal geforderte Tätigkeit ausüben. 

Nr. 6 
(1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher 
Prüfung als Wirtschafter, die

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten Haus-
wirtschaft oder 

b)  mit der selbständigen Erledigung 

von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B. 

 –  Aufstellen des Speiseplans,

 –  Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des 
Küchenpersonals,

 –  Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel,

 oder in Teilgebieten der Hauspfl ege, z. B. 

 –  Aufsicht über Pfl ege und Reinigen des Hauses,

 –  Beschaffen der Pfl ege- und Reinigungsmittel,

  oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pfl ege, 
z. B. 

 –   Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

 –  Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche,

 oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B. 

 –  Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollie-
ren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifver-
trages mindestens fünf Jahre die Tätigkeit von Wirtschaf-
terinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche Prüfung ab-
gelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag den Wirt-
schafterinnen mit staatlicher Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 7 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

Teil III
Beschäftigte mit körperlich / handwerklich

geprägten Tätigkeiten

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung

1.  1Die Fallgruppen des Abschnitts 1 (Allgemeine Tätig-
keitsmerkmale) gelten, sofern die Tätigkeit nicht in 
besonderen Tätigkeitsmerkmalen der Abschnitte 2 
und 3 aufgeführt ist. 2Dies gilt nicht für Beschäftigte 
der Entgeltgruppe 2, die überwiegend Arbeiten zu 
verrichten haben, die die Körperkräfte außerordent-
lich beanspruchen.

2.  (1) 1Die besonderen Tätigkeitsmerkmale des Ab-
schnitts 3, die für bestimmte Verwaltungen, Ämter 
und Betriebe (z. B. für die Polizeiverwaltung) vorge-
sehen sind, gelten nur für die Beschäftigten in diesen 
Verwaltungen, Ämtern und Betrieben. 2Das schließt 
nicht aus, dass Beschäftigte außerhalb dieser Verwal-
tungen, Ämter und Betriebe, die gleichartige Tätig-
keiten zu verrichten haben, bei Erfüllung der allge-
meinen Tätigkeitsmerkmale in dieselbe Entgeltgruppe 
eingruppiert sind. 

  (2) Die Tätigkeitsmerkmale, die für ein bestimmtes 
Fachgebiet (z. B. für das Vermessungswesen) vorgese-
hen sind, gelten für alle Beschäftigten in diesem 
Fachgebiet ohne Rücksicht darauf, in welcher Ver-
waltung, welchem Amt oder Betrieb sie tätig sind.

3.  Erfolgt eine Eingruppierung nach einem besonderen 
Tätigkeitsmerkmal, kommt es auf die berufl iche Vor-
bildung nicht an, es sei denn, das Tätigkeitsmerkmal 
fordert eine bestimmte Ausbildung oder eine andere 
berufl iche Qualifi kation.

4.  (1) 1Anerkannte Ausbildungsberufe sind die nach dem 
Berufsbildungsgesetz staatlich anerkannten oder als 
staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberufe. 2In 
besonderen Tätigkeitsmerkmalen genannte Ausbil-
dungsberufe umfassen auch die entsprechenden frü-
heren Ausbildungsberufe.

  (2) Der Besitz eines Handwerksmeisterbriefs, eines In-
dustriemeisterbriefs oder eines Meisterbriefs in einem 
anderen anerkannten Ausbildungsberuf hat keinen Ein-
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fl uss auf die Eingruppierung, soweit dieser nicht aus-
drücklich in einem Tätigkeitsmerkmal gefordert ist. 

  (3) Zu den Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren gehören auch die Beschäftig-
ten der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 mit verwal-
tungseigener Prüfung.

5.  Die Besatzungen von Wasserfahrzeugen der Polizei-
verwaltungen sind wie die entsprechenden Beschäf-
tigten in der Binnen- bzw. Seeschifffahrt (Teil II Ab-
schnitt 19) eingruppiert.

6.  Für die Beschäftigten der Häfen des Landes Nieder-
sachsen gelten auch die Tätigkeitsmerkmale für die 
Beschäftigten im Wasserbau.

7.  Die Richtlinien für die verwaltungseigenen Prüfun-
gen, deren Ablegung die Voraussetzung für die Ein-
gruppierung in bestimmte Entgeltgruppen bildet, 
sind im Anhang zu Teil III festgelegt.

8.  (1) 1Beschäftigte, die zu Vorarbeitern von Beschäftig-
ten der Entgeltgruppen 1 bis 4 bestellt worden sind, 
erhalten für die Dauer der Tätigkeit als solche eine 
monatliche Zulage gemäß Anlage F Abschnitt III 
Nr. 1. 2Beschäftigte, die zu Vorarbeitern von Beschäf-
tigten mindestens der Entgeltgruppe 5 bestellt wor-
den sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit als sol-
che eine monatliche Zulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt III Nr. 2. 3Die Vorarbeiterzulage verändert 
sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von 
den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgelt-
gruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, 
Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Stei-
gerungen bleiben unberücksichtigt.

  (2) 1Sofern ein Anspruch auf die Vorarbeiterzulage nicht 
für alle Tage eines Kalendermonats besteht, gilt § 24 Ab-
satz 3. 2Wird die Bestellung zum Vorarbeiter widerrufen, 
so wird die Vorarbeiterzulage für die Dauer von zwei 
Wochen weitergezahlt, es sei denn, dass die Bestellung 
von vornherein für eine bestimmte Zeit erfolgt ist.

  (3) 1Vorarbeiter sind Beschäftigte, die durch schriftli-
che Verfügung zu Gruppenführern von Beschäftigten 
bestellt worden sind und selbst mitarbeiten. 2Die 
Gruppe muss außer dem Vorarbeiter aus mindestens 
zwei Beschäftigten bestehen. 3Zur Arbeit zugeteilte In-
sassen von psychiatrischen Krankenanstalten, Justiz-
vollzugsanstalten, Landesblindenanstalten, Landesju-
gendheimen und Beschäftigte von Firmen rechnen wie 
entsprechende Beschäftigte. 4Auszubildende nach dem 
Tarifvertrag für Auszubildende der Länder nach dem 
Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) vom 12. Oktober 
2006 in der jeweils geltenden Fassung können ab dem 
dritten Ausbildungsjahr als Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 gerechnet werden.

  (4) Beschäftigte, bei denen die Aufsichtsfunktion zum 
Inhalt ihrer Tätigkeit gehört, sind nicht Vorarbeiter 
im Sinne dieser Vorschrift.

  (5) Bei der Sicherung des Lohnstandes nach der Pro-
tokollerklärung zum 3. Abschnitt des TVÜ-Länder gilt 
die Vorarbeiterzulage als Bestandteil des Monatstabel-
lenlohnes.

1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2, 

die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2, 

die hochwertige Arbeiten verrichten.

Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 

  mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren, 

  die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf be-
schäftigt werden.

2.  Beschäftigte, 

  die nach einer mindestens dreijährigen ununterbro-
chenen Beschäftigung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren eine verwaltungseigene Prüfung er-
folgreich abgelegt haben und 

  eine entsprechende Tätigkeit ausüben.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf 

mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren, 

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf be-
schäftigt werden.

Entgeltgruppe 3

1.  Beschäftigte 

  mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung 
erforderlich ist.

  (Keine Stufe 6)

2.  Angelernte Beschäftigte. 

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

3.  Beschäftigte 

  mit Tätigkeiten der Entgeltgruppe 2, 

  die die Körperkräfte außerordentlich beanspruchen 
oder mit besonderer Verantwortung verbunden sind.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte 

mit einfachen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Entgeltgruppe 1

Beschäftigte 

mit einfachsten Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die ne-
ben vielseitigem hochwertigem fachlichen Können be-
sondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern.

Nr. 2 
Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überle-
gungsvermögen und das fachliche Geschick des Beschäf-
tigten Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, das von einem solchen Beschäftigten übli-
cherweise verlangt werden kann.

Nr. 3 
Das sind Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine hand-
werkliche oder fachliche Anlernung erfordern.

Nr. 4 
1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- 
noch eine Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, 
die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der 
Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

Nr. 5 
1Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus

–  Essens- und Getränkeausgeber,

–  Garderobenpersonal,

–  Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sons-
tige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich aus-
üben,
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–  Reiniger in Außenbereichen wie Höfen, Wegen, Grün-
anlagen, Parks,

–  Wärter von Bedürfnisanstalten,

–  Servierer,

–  Hausarbeiter und 

–  Hausgehilfen. 
2Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarif-
vertrag geregelt werden.

2. Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche Bereiche

2.1 Facharbeiter

Entgeltgruppe 9

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit ei-
ner Ausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren, 

  die als Bediener von CNC-gesteuerten Maschinen 
komplizierte Werkstücke aus unterschiedlichen Ma-
terialien herstellen und dafür selbständig nach Ferti-
gungsunterlagen Arbeitsablaufprogramme ergänzen, 
Maschinenprogramme eingeben, testen und fahren 
sowie Programmfehler feststellen und beseitigen. 

  (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit ei-
ner Ausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren, 

  die bei Einsatz von Laserschneidtechnik und Laser-
graviertechnik selbständig Arbeitsablaufprogramme 
ergänzen, eingeben, testen und fahren sowie Pro-
grammfehler feststellen und beseitigen.

  (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 
6)

3.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit ei-
ner Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren 

  mit Meisterbrief, 

  die in großen Arbeitsstätten mit zentraler Haus- und 
Betriebstechnik komplizierte Anlagen warten, in-
stand setzen, die Betriebsbereitschaft gewährleisten 
und in der Lage sind, die Regelung und Steuerung der 
Anlagen technischen Änderungen anzupassen.

  (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 
6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 8

Aufzugsmonteure 

mit einschlägiger Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1 des Abschnitts 1, 

die elektrisch gesteuerte Aufzüge oder sonstige kompli-
zierte Aufzugsanlagen mit Befehlsspeicherung unter 
Einbeziehung des eigentlichen Steuerteils warten und 
instand setzen.

Entgeltgruppe 7

Aufzugsmonteure.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne 
dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Systemelektroniker, 
Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker für 
Kältetechnik, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik, Elektroniker für Automatisie-
rungstechnik.

Nr. 2 
Komplizierte Anlagen im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B. zentrale Mess-, Steuer- und Regelanlagen 
für Heiz-, Klima-, Sanitär- und Elektrotechnik.

2.2  Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagen-
pfl eger

Entgeltgruppe 5

1.  Führer von Baugeräten und Erdbewegungsmaschinen 
(z. B. Bagger, Krane, Planierraupen, Straßenhobel, 
Walzen).

2.  Fahrer von Lastkraftwagen oder Lastkraftwagenzü-
gen

  mit einem Ladegewicht von mehr als 5 t.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3.  Fahrer von Mehrzweckfahrzeugen (Unimog u. a.) 

  bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbau-
geräte.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

4.  Fahrer von Omnibussen 

  mit mindestens 14 Fahrgastsitzen.

Entgeltgruppe 4

1.  Fahrer von Elektrofahrzeugen oder Elektrokarren, 

  die nach der Straßenverkehrszulassungsordnung mit 
amtlichen Kennzeichen zum Verkehr zugelassen sind 
und überwiegend im öffentlichen Verkehr eingesetzt 
sind.

2.  Fahrer von Gabelstaplern, 

  die nach der Straßenverkehrszulassungsordnung mit 
amtlichen Kennzeichen zum Verkehr zugelassen sind 
und überwiegend im öffentlichen Verkehr eingesetzt 
sind.

3.  Fahrer von Gabelstaplern 

  mit einer Hubkraft von mehr als 1 t, die nicht zum öf-
fentlichen Verkehr zugelassen sind.

4.  Kraftwagenfahrer.

Entgeltgruppe 3

1.  Fahrer von Elektrofahrzeugen oder Elektrokarren.

2.  Fahrer von Gabelstaplern, 

  die nicht zum öffentlichen Verkehr zugelassen sind.

3.  Tankwarte ohne abgeschlossene Ausbildung als 
Tankwart.

4.  Wagenpfl eger.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Bei Verringerung des Ladegewichts durch Anbringen 
von Ladegeräten oder anderen Geräten ist vom Ladege-
wicht ohne Geräte auszugehen.

Nr. 2 
Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbauge-
räte liegt vor, wenn verschiedene Anbaugeräte in ständi-
ger Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich verwendet 
werden. 

Nr. 3 
Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 
MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach Nr. A 20 
Buchst. c) und d), Nrn. A 25 bis 28 und A 82 sowie Nrn. 
M 7 und 8 TVZ zum MTL II – im Zusammenhang mit der 
Verwendung der Anbaugeräte abgegolten.

2.3  Hausmeister, Sportplatzmeister, Pförtner, Reini-
gungs- und Wachpersonal

Vorbemerkung

Abweichend von der Protokollerklärung zu Nr. 2 der 
Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 
sind in diesem Unterabschnitt auch Beschäftigte ein-
gruppiert, die bei Fortgeltung des alten Rechts
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–  in Vergütungsgruppe IXb Fallgruppe 1 oder in Ver-
gütungsgruppe VIII Fallgruppe 2 des Teils II Ab-
schnitt H (Hausmeister an Theatern und Bühnen) 
oder

–  in Teil II Abschnitt O (Schulhausmeister und Haus-
meister in Verwaltungsgebäuden)

der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O eingruppiert gewesen 
wären.

Entgeltgruppe 5

1.  Hausmeister mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren.

2.  Sportplatzwarte (Sportplatzmeister) mit erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen 
anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens drei Jahren.

Entgeltgruppe 4

1.  Hausmeister.

2.  Sportplatzwarte (Sportplatzmeister). 

Entgeltgruppe 3

1.  Pförtner

a)  an verkehrsreichen Eingängen,

b)  mit einfachem Fernsprechvermittlungsdienst,

c)  die in nicht unerheblichem Umfang mit schriftlichen 
Arbeiten beschäftigt werden oder

d)  mit Fernsprechvermittlungsdienst mit mehr als einem 
Amtsanschluss.

  (Hierzu Protokollerklärung)

2.  Wächter mit Dienstwaffen, Begleithunden oder im 
Freien.

3.  Pförtner.

 (keine Stufe 6)

4.  Reiniger von Werkstätten und Maschinenhallen.

 (keine Stufe 6)

Entgeltgruppe 2

1.  Reiniger auf selbst fahrenden Reinigungsmaschinen, 
die diese Maschinen auch warten.

2.  Wächter.

3.  Reiniger, soweit nicht in Entgeltgruppe 1 eingrup-
piert. 

 (keine Stufe 6)

Protokollerklärung:

Zu den schriftlichen Arbeiten gehört nicht das Ausfüllen 
von Besucherzetteln.

2.4 Beschäftigte in der Entsorgung

Entgeltgruppe 4

1.  Tierkörperverwerter ohne abgeschlossene Ausbildung 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf in Tierkör-
perbeseitigungsanstalten.

2.  Geprüfte Klärwärter.

Entgeltgruppe 3

Klärarbeiter.

2.5  Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinenma-
schinisten und Schichtführer an Hochdruckkessel-
anlagen

Entgeltgruppe 8

1.  Kesselwärter (Heizer) 

 a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem aner-
kannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit 

einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren oder

  b)  mit Kesselwärterprüfung,

   die eine Heizungsanlage mit mindestens 29,308 Mio. 
kJ/h oder mehrere Heizungsanlagen mit zusammen 
mindestens 29,308 Mio. kJ/h verantwortlich betrei-
ben, 

   wenn ihnen mindestens drei Kesselwärter (Heizer) 
mit Ausbildung nach Buchstabe a) oder Buchstabe b) 
unterstellt sind.

2.  Kesselwärter (Heizer)

  a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem aner-
kannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren oder

  b)  mit Kesselwärterprüfung,

   deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass besonders schwierige Instandset-
zungen oder Instandhaltungen neben der Beaufsichti-
gung oder Wartung von Regelanlagen zur Steuerung 
angeschlossener Unterzentralen zu erledigen sind.

3.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass besonders schwierige Instandset-
zungsarbeiten an komplizierten elektrischen Mess- 
und Regelanlagen selbständig und verantwortlich 
auszuführen sind.

4.  Kesselwärter (Heizer)

  a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem aner-
kannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren oder

  b)  mit Kesselwärterprüfung

   an Hochdruckkesselanlagen, 

   die zugleich Schalttafelwärter sind.

5.  Kesselwärter (Heizer)

  a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem aner-
kannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren oder

  b)  mit Kesselwärterprüfung

   an Hochdruckkesselanlagen, 

   die zugleich Schichtführer sind.

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

6.  Schichtführer an Hochdruckkesselanlagen.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

7.  Turbinenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlosse-
ner Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren, die zugleich auch Schaltta-
felwärter sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 7

1.  Kesselwärter (Heizer)

  a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem aner-
kannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit 
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einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren oder

  b)  mit Kesselwärterprüfung,

   die eine Heizungsanlage mit mindestens 12,560 Mio. 
kJ/h oder mehrere Heizungsanlagen mit zusammen 
mindestens 12,560 Mio. kJ/h verantwortlich betrei-
ben, 

   wenn ihnen mindestens drei Kesselwärter (Heizer) 
unterstellt sind.

2.  Kesselwärter (Heizer)

  a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem aner-
kannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren oder

  b)  mit Kesselwärterprüfung,

   die eine Heizungsanlage mit mindestens 29,308 Mio. 
kJ/h oder mehrere Heizungsanlagen mit zusammen 
mindestens 29,308 Mio. kJ/h verantwortlich betrei-
ben.

3.  Kesselwärter (Heizer)

  a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als An-
lagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnik oder in einem artverwandten anerkann-
ten metallverarbeitenden oder in einem anerkann-
ten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit einer 
Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren oder

  b)  mit Kesselwärterprüfung

   an Hochdruckkesselanlagen.

4.  Schalttafelwärter

  in Heizkraftwerken.

5.  Turbinenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlosse-
ner Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren

  in Heizkraftwerken.

Entgeltgruppe 6

1.  Kesselwärter (Heizer)

  a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem aner-
kannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren oder

  b)  mit Kesselwärterprüfung,

   die eine Heizungsanlage mit mindestens 12,560 Mio. 
kJ/h oder mehrere Heizungsanlagen mit zusammen 
mindestens 12,560 Mio. kJ/h verantwortlich betrei-
ben.

2.  Kesselwärter (Heizer)

 a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem aner-
kannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren oder

 b)  mit Kesselwärterprüfung,

  die eine Heizungsanlage mit mindestens 8,374 Mio. 
kJ/h oder mehrere Heizungsanlagen mit zusammen 
mindestens 8,374 Mio. kJ/h verantwortlich betreiben,

  wenn ihnen mindestens zwei Kesselwärter (Heizer) 
unterstellt sind.

3.  Maschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren für die Wärmeverteilung.

Entgeltgruppe 5

1.  Kesselwärter (Heizer) mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik oder in einem artverwand-
ten anerkannten metallverarbeitenden oder in einem 
anerkannten elektrotechnischen Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren an

  a)  Anlagen, die der amtlichen Überwachung unter-
liegen,

  b)  einer Warmwasserheizungsanlage mit mindestens 
2,093 Mio. kJ/h oder mehreren Warmwasserhei-
zungsanlagen mit zusammen mindestens 2,093 
Mio. kJ/h oder

  c)  einer Dampfheizungsanlage mit mindestens 1,465 
Mio. kJ/h oder mehreren Dampfheizungsanlagen 
mit zusammen mindestens 1,465 Mio. kJ/h.

2.  Maschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren

  an Bekohlungs- und Entaschungsanlagen, an Entga-
sungs-, Speisepumpen- und Wasseraufbereitungsan-
lagen von Hochdruckkesselanlagen.

3.  Maschinisten für die Wärmeverteilung.

Entgeltgruppe 4

1.  Kesselwärter (Heizer) mit Kesselwärterprüfung an

  a)  Anlagen, die der amtlichen Überwachung unter-
liegen,

  b)  einer Warmwasserheizungsanlage mit mindestens 
2,093 Mio. kJ/h oder mehreren Warmwasserhei-
zungsanlagen mit zusammen mindestens 2,093 
Mio. kJ/h oder

  c)  einer Dampfheizungsanlage mit mindestens 1,465 
Mio. kJ/h oder mehreren Dampfheizungsanlagen 
mit zusammen mindestens 1,465 Mio. kJ/h.

2.  Beschäftigte als Maschinisten ohne abgeschlossene 
Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Aus-
bildungsberuf

  an Bekohlungs- und Entaschungsanlagen, an Entga-
sungs-, Speisepumpen- und Wasseraufbereitungsan-
lagen von Hochdruckkesselanlagen.

Entgeltgruppe 3

1.  Beschäftigte als Helfer an Heizungsanlagen.

2.  Kesselwärter (Heizer).

3.  Beschäftigte als Bekohler oder Entschlacker an Hoch-
druckkesselanlagen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Schichtführer an Hochdruckkesselanlagen sind die für 
die Kesselanlagen neben dem aufsichtführenden Schicht-
meister verantwortlichen Beschäftigten.

Nr. 2 
Nr. 8 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil III gilt nicht.

Nr. 3 
Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für das Kraftwerk 
am Sylvensteinsee.

2.6 Taucher

Entgeltgruppe 8

Tauchermeister,

a)  die selbst hochwertige Arbeiten ausführen, oder 
gleichwertige Taucheraufseher, die selbst hochwer-
tige Arbeiten verrichten oder denen mindestens ein 
Handwerker unterstellt ist, der hochwertige Arbeiten 
verrichtet, oder

b)  von denen die Tauchermeisterprüfung der Industrie- 
und Handelskammer verlangt wird.
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Entgeltgruppe 7

Taucher mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren.

Entgeltgruppe 6

Taucher.

2.7 Tierwärter

Entgeltgruppe 5

Tierwärter

in wissenschaftlichen Anstalten, Lehr- und Versuchsan-
stalten, Untersuchungsanstalten,

wenn sie kranke oder zu medizinischen Zwecken infi -
zierte Tiere pfl egen.

Entgeltgruppe 3

Tierwärter

in wissenschaftlichen Anstalten, Lehr- und Versuchsan-
stalten, Untersuchungsanstalten und Tiergärten.

3. Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Bereiche

3.1 Beschäftigte in Galerien, Museen, Schlösser

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 
des Abschnitts 1,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass sie hochwertigste Arbeiten an wertvol-
len Kunstgegenständen oder an kunstgeschichtlich be-
deutenden Gebäudeteilen verrichten.

Entgeltgruppe 6

1.  Schlossführer,

  die Führungen in mehr als einer Fremdsprache 
durchführen.

  (Hierzu Protokollerklärung)

2.  Schlossverwalter.

Entgeltgruppe 5

Schlossführer,

die Führungen in einer Fremdsprache durchführen.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 4

Galerieaufseher, Museumsaufseher, Schlossaufseher, 
Schlossführer,

zu deren Tätigkeit Führungen, der Verkauf von Ein-
trittskarten sowie von vielfältigem Druck- und Bildma-
terial gehören.

Entgeltgruppe 3

1.  Galerieaufseher, Museumsaufseher, Parkaufseher, 
Schlossaufseher.

2.  Schlossarbeiter,

  zu deren Tätigkeit im Bedarfsfall regelmäßig Schloss-
führungen und das Erheben von Eintrittsgeld gehö-
ren.

3.  Schlossführer.

Protokollerklärung:

Die Muttersprache des Schlossführers gilt nicht als 
Fremdsprache.

3.2 Beschäftigte im Gartenbau

Entgeltgruppe 8

1.  Reviergärtner in Botanischen Gärten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Spezialisten für Sonderkulturen,

  z. B. für Orchideen oder ähnlich schwierige Kulturen.

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief.

2.  Beschäftigte mit Waldfacharbeiterbrief.

3.  Fahrer von Traktoren

  bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbau-
geräte sowie verschiedener Anhängegeräte (z. B. Mäh-
drescher, Hackfrucht-Vollernter), die vom Traktor 
aus bedient werden.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 4

1.  Fahrer von Traktoren,

  die einer Zulassung zum Straßenverkehr bedürfen.

2.  Gartenarbeiter,

  die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen 
(mit Ausnahme von einfachen Maschinen) führen und 
warten sowie kleinere Reparaturen selbständig aus-
führen.

Entgeltgruppe 3

1.  Gartenarbeiter,

  die gärtnerische Arbeiten verrichten, die an das Über-
legungsvermögen und das fachliche Geschick Anfor-
derungen stellen, die über das Maß dessen hinausge-
hen, das von einem angelernten Arbeiter verlangt 
werden kann.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

2.  Gartenarbeiter,

  die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen 
(mit Ausnahme von einfachen Rasenmähern) führen.

3.  Fahrer von Traktoren.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Nr. 8 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil III gilt nicht.

Nr. 2 
Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbauge-
räte liegt vor, wenn verschiedene Anbaugeräte in ständi-
ger Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich verwendet 
werden.

Nr. 3 
Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 
MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach Nr. A 20 
Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 und A 82 TVZ 
zum MTL II – im Zusammenhang mit der Verwendung 
der Anbau- und Anhängegeräte abgegolten.

Nr. 4 
Z. B. Formschneiden von Bäumen, Hecken und Sträu-
chern, selbständige Bepfl anzung von Parterreanlagen, 
selbständige Versuchsarbeiten nach besonderer Wei-
sung.

3.3 Beschäftigte im Gesundheitswesen

Entgeltgruppe 9

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit ei-
ner Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren

  mit Meisterbrief oder mit einer zusätzlichen fachli-
chen Fortbildung,

  die verschiedene Spezialeinrichtungen bzw. Spezial-
anlagen warten, instand setzen, die Betriebsbereit-
schaft gewährleisten und in der Lage sind, die Rege-
lung und Steuerung der Anlagen technischen Ände-
rungen anzupassen.

  (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)
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2.  Orthopädiemechaniker und Bandagisten mit Ausbil-
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1,

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass sie regelmäßig schwierigste Arbeiten 
beim Anfertigen, Anpassen und Korrigieren von kom-
plizierten orthopädischen Heil- und Hilfsmitteln 
selbständig ausführen.

  (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass sie besonders schwierige Instandset-
zungsarbeiten an komplizierten medizinischen Geräten 
selbständig ausführen und die Verantwortung für die 
Funktionstüchtigkeit der Geräte tragen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Entgeltgruppe 7

Orthopädiemechaniker und Bandagisten mit Ausbildung 
nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

die Arbeiten verrichten, die an das Überlegungsvermö-
gen und das fachliche Geschick des Beschäftigten Anfor-
derungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, 
das von einem Orthopädiemechaniker und Bandagisten 
üblicherweise verlangt werden kann.

Entgeltgruppe 6

Orthopädiemechaniker und Bandagisten mit Ausbildung 
nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1.

Entgeltgruppe 5

Fahrer von Röntgenschirmbildzügen.

Entgeltgruppe 3

1.  Anatomiehelfer.

2.  Beschäftigte, die an Einlassen der Strand- oder Kur-
bezirke Eintrittskarten oder Kurkarten kontrollieren, 
verkaufen und abrechnen.

3.  Beschäftigte an Verbrennungsanlagen.

4.  Krankenträger.

5.  Parkaufseher.

6.  Strandkorbwärter.

7.  Badewärter (Badegehilfen) in medizinischen Bädern.

  (keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

Entgeltgruppe 2

Badewärter (Badegehilfen).

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne 
dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Mechatroniker, 
Energieelektroniker, Kälteanlagenbauer, Zentralhei-
zungs- und Lüftungsbauer, Mess- und Regelmechaniker.

Nr. 2 
Spezialeinrichtungen bzw. Spezialanlagen im Sinne die-
ses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. zentrale Sauerstoffan-
lagen, zentrale Vakuumanlagen, zentrale Lachgasanla-
gen, zentrale Druckluftanlagen, zentrale Sterilisations-
anlagen, zentrale Destillieranlagen, zentrale Mess-, 
Steuer- und Regelanlagen für Klima- und Kälteanlagen 
in Krankenhäusern der Maximalversorgung.

Nr. 3 
Schwierigste Arbeiten sind z. B.

a)  selbständige und gestaltende Mitwirkung bei der 
Neukonstruktion und Entwicklung bisher nicht ge-

bräuchlicher Hilfsmittel und Körperersatzstücke oder 
deren Teile,

b)  Anfertigung

–  von schwierigen Kraftzugbandagen und Steuerungs-
systemen bei der Herstellung willkürlich funktionie-
render Prothesen,

–  von Bandagen und korrigierenden Apparaten zur Be-
handlung schwieriger Skoliosen,

–  von Hals- und Kopfstützen aus Kunststoffmaterial,

–  von Bandagen zur Rentension habitueller Gelenklu-
xationen und

–  von Bandagen für Darm- und Vaginalprolapse oder 
künstlichem After,

c)  Anfertigung von Redressionskorsetts für hochgradige 
Verkrümmungen der Wirbelsäule, besonders schwie-
rige Prothesenversorgungen, etwa bei Exartikulatio-
nen, Gelenkversteifungen und Gliedmaßenfehlstel-
lung,

d)  Versorgung von Kindern mit angeborenen Fehlbil-
dungen der Gliedmaßen (Dysmelien) mit Prothesen 
und Orthesen,

e)  Konstruktion und Anfertigung von aktiv beweglichen 
Kunstarmen und Kunsthänden mit hochentwickelten 
technischen Systemen.

Nr. 4 
Komplizierte medizinische Geräte im Sinne dieses Tätig-
keitsmerkmals sind z. B.

a)  elektrische Überwachungsanlagen auf Intensivstatio-
nen oder in Operationsräumen zur Messung von Tem-
peratur, Blutdruck, Atmung – sog. elektronische 
Krankenschwestern -,

b)  komplizierte Elektrokardiografen,

c)  Gas-Chromatografen,

d)  Geräte zur Erstellung von Blutanalysen,

e)  Pulswellengeschwindigkeitsmesser,

f)  Schockgeräte

und ähnliche Geräte.

Nr. 5 
Beschäftigte mit entsprechenden einschlägigen Arbeiten 
in Kurmittelhäusern (z. B. Inhalatorien, Moorbädern) 
stehen den Badewärtern (Badegehilfen) in medizinischen 
Bädern gleich.

3.4 Beschäftigte in der Landwirtschaft

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief.

2.  Beschäftigte mit Waldfacharbeiterbrief.

3.  Fahrer von Traktoren

  bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbau-
geräte sowie verschiedener Anhängegeräte (z. B. Mäh-
drescher, Hackfrucht-Vollernter), die vom Traktor 
aus bedient werden.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 4

Fahrer von Traktoren,

die einer Zulassung zum Straßenverkehr bedürfen.

Entgeltgruppe 3

1.  Fahrer von Traktoren.

2.  Landwirtschaftliche Beschäftigte als

–  Gefl ügelzüchter ohne Prüfung,

–  Gespannführer,

–  Melker ohne Prüfung,

–  Schäfer ohne Prüfung,

–  Schweinewarte ohne Prüfung,
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  nach mindestens dreijähriger Berufserfahrung.

3.  Landwirtschaftliche Beschäftigte,

  die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen 
(mit Ausnahme von einfachen Rasenmähern) führen.

4.  Landwirtschaftliche Beschäftigte,

  die in Versuchsanlagen nach besonderer Weisung 
selbständig Versuchsarbeiten durchführen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbauge-
räte liegt vor, wenn verschiedene Anbaugeräte in ständi-
ger Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich verwendet 
werden.

Nr. 2 
Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 
MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach Nr. A 20 
Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 und A 82 TVZ 
zum MTL II – im Zusammenhang mit der Verwendung 
der Anbau- und Anhängegeräte abgegolten.

3.5  Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Materialprü-
fungseinrichtungen

Entgeltgruppe 8

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit ei-
ner Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,

  die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten an 
elektrisch und mechanisch komplizierten Funk- oder 
sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie Fehler 
durch eigene hochfrequenztechnische oder gleich-
schwierige Messungen selbst eingrenzen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1,

  die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in 
Entwicklungs-, Forschungs- oder Materialprüfungs-
stätten haben und

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass sie überdurchschnittliche Kennt-
nisse der Werkstoffe und deren Verarbeitung besitzen 
und bei Entwicklungs- und Versuchsarbeiten selb-
ständig und gestaltend mitwirken.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1,

  die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in 
Lehr- oder Forschungseinrichtungen für Gartenbau, 
Landwirtschaft, Obst- und Weinbau haben und

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 
7 heraushebt, dass sie überdurchschnittliche 
Kenntnisse auf dem betreffenden Gebiet besitzen 
und bei Versuchsarbeiten im Rahmen der gegebe-
nen Weisungen verantwortlich und selbständig mit-
wirken.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer 
Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,

die die für die Forschung, Lehre und Materialprüfung 
benötigten Apparaturen, Hilfsgeräte oder Prüfkörper 
anfertigen, instand setzen oder bedienen und instand 
setzen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 
des Abschnitts 1,

die die für die Forschungs-, Lehr- und Materialprüfung 
benötigten Apparaturen, Hilfsgeräte oder Prüfkörper 
anfertigen, instand setzen oder bedienen und instand 
setzen.

Entgeltgruppe 5

Versuchsgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung in 
wasserbaulichen Versuchsanstalten.

Entgeltgruppe 3

Messhelfer ohne abgeschlossene Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf bei den 
Materialprüfungsanstalten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne 
dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Systemelektroniker, 
Mechatroniker, Elektroniker.

Nr. 2 
Die Berufserfahrung kann auch in Entwicklungs-, For-
schungs- und Materialprüfungsstätten und -einrichtun-
gen außerhalb des öffentlichen Dienstes erworben sein.

3.6 Beschäftigte in der Polizeiverwaltung

Entgeltgruppe 9

1.  Freigabeberechtigtes Personal im Hubschrauberin-
standhaltungsbetrieb mit Freigabeberechtigung min-
destens nach Cat. A der VO (EG) 2042/2003 Anhang III.

  (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 
6)

2.  Kraftfahrzeughandwerker mit Meisterbrief des Kraft-
fahrzeughandwerks,

  die verantwortlich Kraftfahrzeuge nach § 29 StVZO 
abnehmen.

  (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit ei-
ner Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,

  die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten an 
elektrisch und mechanisch komplizierten Funk- oder 
sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie Fehler 
durch eigene hochfrequenztechnische oder gleich 
schwierige Messungen selbst eingrenzen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1,

  die selbständig und gestaltend Kraftfahrzeuge für 
den Einbau von Radar- und Fotogeräten zur Ge-
schwindigkeitsmessung umbauen und diese Geräte 
einbauen und justieren.

3.  Fluggerätemechaniker mit Ausbildung nach Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1.

4.  Kraftfahrzeugmechatroniker mit Ausbildung nach 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass sie hochqualifi zierte Mess-, Prüf- 
und Justierarbeiten mit Messuhren, Spezialtestgerä-
ten, Bremsprüfgeräten oder Prüf- und Justiergeräten 
für Achsen und Fahrgestelle an Polizeieinsatzfahr-
zeugen ausführen.

5.  Metallhandwerker mit einschlägiger Ausbildung nach 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 als 
Waffenmechaniker,
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  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass sie besonders schwierige Instandset-
zungsarbeiten oder Spezialarbeiten an hochempfi nd-
lichen oder komplizierten Waffen oder Geräten selb-
ständig ausführen.

Entgeltgruppe 7

1.  Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren (z. B. Technische Modellbauer, Tisch-
ler) als Kraftfahrzeugschreiner,

  denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen werden, 
zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fachli-
ches Können erforderlich ist.

2.  Kraftfahrzeugmechatroniker mit Ausbildung nach 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

  denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen werden, 
zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fachli-
ches Können erforderlich ist.

3.  Metallhandwerker mit einschlägiger Ausbildung nach 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 als 
Waffenmechaniker,

  denen die schwierigen Instandsetzungs- und Prüfar-
beiten übertragen werden.

Entgeltgruppe 6

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit ei-
ner Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren in 
der Fernmeldetechnik.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren (z. B. Sattler) als Kraftfahrzeugsatt-
ler oder (z. B. Technische Modellbauer, Tischler) als 
Kraftfahrzeugschreiner,

  die hochwertige Arbeiten verrichten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3.  Kraftfahrzeugmechatroniker, Karosserie- und Fahr-
zeugbaumechaniker, Fahrzeuglackierer mit Ausbil-
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1,

  die hochwertige Arbeiten verrichten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

4.  Metallhandwerker mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens drei Jahren als Waffenmechaniker.

Entgeltgruppe 4

1.  Kammerarbeiter oder Lagerarbeiter,

  die wertvolle Geräte pfl egen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2.  Lehrmittelwarte an Polizeischulen.

Entgeltgruppe 3

1.  Bootspfl eger.

2.  Hundepfl eger.

3.  Lagerarbeiter in Fernmeldelagern,

  deren Tätigkeit umfassende Fachkenntnisse erfor-
dert.

4.  Pferdepfl eger.

5.  Schießstandwarte.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne 
dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Systemelektroniker, 
Mechatroniker, Elektroniker.

Nr. 2 
Im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals können Beschäftigte 
hochwertige Arbeiten verrichten z. B. bei der Herstellung 
oder Instandsetzung von Spezialein- oder Spezialaufbau-
ten oder beim Instandsetzen von Getrieben und Motoren.

Nr. 3 
Die Pfl ege von wertvollen Geräten erfasst nicht die 
Pfl ege von Waffen.

3.7  Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst und Straßenbau

Entgeltgruppe 9

Kraftfahrzeughandwerker mit Meisterbrief des Kraft-
fahrzeughandwerks,

die verantwortlich Kraftfahrzeuge nach § 29 StVZO ab-
nehmen.

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

1.  Bauaufseher.

2.  Kolonnenführer.

3.  Streckenwarte (motorisierte Straßenaufseher, Ver-
kehrssicherheitswarte).

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit ei-
ner Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,

  die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten an 
elektrisch und mechanisch komplizierten Funk- oder 
sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie Fehler 
durch eigene hochfrequenztechnische oder gleich 
schwierige Messungen selbst eingrenzen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

5.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1,

  die für die Einsatzbereitschaft des gesamten Kraft-
fahrzeug- und Maschinenparks

–  eines Straßenbauamtes bzw. einer Straßenmeisterei, 
bei denen der gesamte Kraftfahrzeug- und Maschi-
nenpark mehrerer Straßenmeistereien zusammenge-
fasst ist, oder

–  bei einer Autobahnmeisterei

  verantwortlich sind und die schwierigste Reparaturen 
selbständig ausführen, solange ihnen keine Vorarbei-
terzulage zusteht.

6.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1,

  die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in 
der Bauaufsicht und Montage von Brückenbauten 
und in der Prüfung und Feststellung von Schäden an 
Brückenkonstruktionen (vorwiegend aus Stahl, Stahl- 
und Spannbeton) haben und

  deren Tätigkeit sich aus der Entgeltgruppe 7 dadurch 
heraushebt, dass sie darüber hinaus besondere Kennt-
nisse und Erfahrungen für die Feststellung von Schä-
den an den verschiedenen Werkstoffen und Konst-
ruktionsteilen besitzen und in der Lage sind, auch 
schwierige Instandsetzungsarbeiten selbständig aus-
zuführen oder die Ausführung zu beaufsichtigen.

7.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1

  mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung,

  deren Tätigkeit sich aus der Entgeltgruppe 7 dadurch 
heraushebt, dass sie komplizierte Brückenbesichti-
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gungswagen und Brückenprüfgeräte bedienen und 
führen.

Entgeltgruppe 7

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1 als Brückenschlosser oder Beton-
sanierer,

  die Brücken überwachen und schwierige Reparaturen 
an Brücken selbständig ausführen.

2.  Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren (z. B. Technische Modellbauer, Tisch-
ler) als Kraftfahrzeugschreiner,

  denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen werden, 
zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fachli-
ches Können erforderlich ist.

3.  Kraftfahrzeugmechatroniker mit Ausbildung nach 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

  denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen werden, 
zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fachli-
ches Können erforderlich ist.

Entgeltgruppe 6

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1 als Landschaftsgärtner,

  die die Baumaßnahmen im Landschaftsbau alleinver-
antwortlich überwachen.

2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1 als Verwalter des Gerätehofes ei-
ner Straßenmeisterei.

3.  Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren (z. B. Sattler) als Kraftfahrzeugsatt-
ler oder (z. B. Technische Modellbauer, Tischler) als 
Kraftfahrzeugschreiner,

  die hochwertige Arbeiten verrichten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

4.  Kraftfahrzeugmechatroniker, Karosserie- und Fahr-
zeugbaumechaniker, Fahrzeuglackierer mit Ausbil-
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1,

  die hochwertige Arbeiten verrichten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

5.  Sprengmeister.

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppen 3 und 4 als Fahrer 
von Schneeräumgeräten (mit Ausnahme der handge-
führten) für die Dauer der Verwendung als solche.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 5)

2.  Fahrer von selbstaufnehmenden Großkehrmaschinen 
für die Dauer der Verwendung als solche.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

Entgeltgruppe 4

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 3 für die Dauer der 
Verwendung als Fahrer von Fahrbahnmarkierungs-
maschinen.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

2.  Bohrtruppführer ohne abgeschlossene Ausbildung in 
einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf.

Entgeltgruppe 3

1.  Beschäftigte im Straßenbau,

  die sich in mindestens dreijähriger Tätigkeit in der 
Straßenbauverwaltung in der Entgeltgruppe 2 oder 

mindestens dreijähriger gleichartiger oder berufsver-
wandter Tätigkeit ausreichende Fachkenntnisse er-
worben haben.

2.  Maschinisten ohne abgeschlossene Ausbildung in ei-
nem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf

  an Kompressoren, Pumpen oder Seilbahngeräten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Streckenwarte sind Straßenwärter oder Beschäftigte mit 
einer entsprechenden Prüfung nach Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 2 des Abschnitts 1, die nach Wegfall der 
Wärterstrecke infolge Einführung der Kolonnen neuer 
Art einen größeren Straßenabschnitt im motorisierten 
Einsatz beaufsichtigen.

Nr. 2 
Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne 
dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Systemelektroniker, 
Mechatroniker, Elektroniker.

Nr. 3 
Im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals können Beschäftigte 
hochwertige Arbeiten verrichten z. B. bei der Herstellung 
oder Instandsetzung von Spezialein- oder Spezialaufbau-
ten oder beim Instandsetzen von Getrieben und Motoren.

Nr. 4 
Zu den Schneeräumgeräten gehören auch Schneefräsen 
und Schneeschleudern.

Nr. 5 
1Bei einer Herabgruppierung aus diesem Tätigkeitsmerk-
mal wird der Beschäftigte abweichend von § 17 Absatz 4 
Satz 4 in der niedrigeren Entgeltgruppe der Stufe zuge-
ordnet, die er vor der Höhergruppierung erreicht hatte. 
2Die zuvor in dieser Stufe verbrachte Zeit wird ange-
rechnet; für die Zeiten in der höheren Entgeltgruppe gilt 
§ 17 Absatz 3 Satz 1 Buchst. f entsprechend.

3.8 Beschäftigte im Vermessungswesen

Entgeltgruppe 8

1.  Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren als Maschinensetzer.

2.  Medientechnologen Druck mit Ausbildung nach Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1

  mit besonders schwierigen mehrfarbigen großforma-
tigen Druckarbeiten an Offsetschnellpressen oder 
Offsetdruckmaschinen.

3.  Feinwerkmechaniker mit Ausbildung nach Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

  die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten an 
komplizierten Messinstrumenten ausführen und diese 
justieren.

4.  Kopierarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren,

  die besonders schwierige großformatige Unterlagen 
für mehrfarbige Druckerzeugnisse herstellen.

Entgeltgruppe 7

1.  Medientechnologen Druckverarbeitung mit Ausbil-
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1

  mit besonders schwierigen Arbeiten, wie Kaschieren 
von Kartenoriginalen und Landkarten, Herstellen be-
sonderer Mustervorlagen.

2.  Medientechnologen Druck mit Ausbildung nach Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1

  mit besonders schwierigen Druckarbeiten.

3.  Medientechnologen Druck mit Ausbildung nach Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 als Licht-
setzer
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  mit schwieriger Tätigkeit im Landkartendruck.

4.  Feinwerkmechaniker mit Ausbildung nach Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

  die hochwertige Messinstrumente instand setzen.

5.  Kopierarbeiter

  mit besonders schwierigen Kopierarbeiten auf Bild-
trägern aller Art.

Entgeltgruppe 6

1.  Medientechnologen Druck mit Ausbildung nach Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1.

2.  Feinwerkmechaniker mit Ausbildung nach Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1.

3.  Kopierarbeiter

  mit Kopierarbeiten auf Kunststofffolien, Glas und 
Metall im Negativ- und Positivverfahren, Nutzen-
montage- und Retuschierarbeiten.

4.  Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung,

  die als Beobachter an Instrumenten (einschließlich 
Protokollieren) oder als Beobachter an Instrumenten 
mit automatischer Registrierung eingesetzt sind.

Entgeltgruppe 5

Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung.

Entgeltgruppe 3

1.  Beschäftigte mit Druckplatten-Kopierarbeiten im 
Negativ- und Positivverfahren.

2.  Messgehilfen ohne verwaltungseigene Prüfung.

3.9  Beschäftigte im Wasserbau in den Ländern Baden-
Württemberg und Bayern

Entgeltgruppe 8

1.  Bauaufseher.

2.  Kolonnenführer.

Entgeltgruppe 6

1.  Beschäftigte im Wasserbau der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppen 1 und 2 des Abschnitts 1 bzw. Flusswärter

  als Verwalter des Gerätehofes einer Flussmeisterei.

2.  Sprengmeister.

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte im Wasserbau mit verwaltungseigener 
Prüfung.

2.  Flusswärter mit verwaltungseigener Prüfung mit ei-
gener Strecke (gilt nur für das Land Baden-Württem-
berg).

3.  Schiffer (Beschäftigte im Wasserbau mit verwal-
tungseigener Prüfung als Fahrer von Wasserfahrzeu-
gen).

Entgeltgruppe 4

1.  Baulokführer.

2.  Bohrtruppführer ohne abgeschlossene Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf.

3.  Flusswärter.

Entgeltgruppe 3

1.  Wasserbauarbeiter.

2.  Maschinisten ohne abgeschlossene Ausbildung in ei-
nem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf an 
Kompressoren, Pumpen oder Seilbahngeräten.

3.  Schiffer (Fahrer von Wasserfahrzeugen).

3.10  Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen Ländern 
(gilt nicht für die Freie und Hansestadt Hamburg)

Entgeltgruppe 8

1.  Bauaufseher.

2.  Geprüfte Wasserbauwerkmeister mit entsprechender 
Tätigkeit.

3.  Schachtmeister in der Wasserwirtschaft.

Entgeltgruppe 7

1.  Brückenwärter, mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren,

  die die Aufsicht verantwortlich führen.

2.  Seeschleusenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren,

  die selbständig Instandhaltungsarbeiten ausführen.

Entgeltgruppe 6

1.  Baggerführer auf Raupenbaggern im Tidegebiet,

  die auch Reparaturen ausführen.

2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1, die folgende oder gleichwertige 
Arbeiten verrichten:

a)  Anbringen von Berghölzern, Aufnahme von Peilprofi -
len, Bergungsarbeiten, Ein- und Ausdocken von 
Schiffen und schwimmenden Geräten, Einrichten von 
Wohn- und Aufenthaltsräumen auf Schiffen, Pack-
werksarbeiten, Reparaturen an den mechanischen 
Teilen der Schleusen- und Wehrverschlüsse, schwie-
rige Instandsetzungen von Kraft- und Arbeitsmaschi-
nen einschließlich der Stark- und Schwachstroman-
lagen, schwierige Reparaturen an Schiffen und 
schwimmenden Geräten, schwierige Taklerarbeiten, 
Verzimmern von Dalben und Leitwerken sowie

b)  sonstige handwerkliche Arbeiten, die im allgemeinen 
nur aufgrund der besonderen, im Bereich der Wasser-
bauverwaltung erworbenen Erfahrungen geleistet wer-
den können, sofern bei der Ausführung der Arbeiten 
an das Überlegungsvermögen und das fachliche Ge-
schick des Beschäftigten Anforderungen gestellt wer-
den, die über das Maß dessen hinausgehen, das von ei-
nem Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
des Abschnitts 1 üblicherweise verlangt werden kann.

3.  Brückenwärter an verkehrsreichen beweglichen Brü-
cken mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren.

4.  Brückenwärter, Gruppenmaschinenführer mit erfolg-
reich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlä-
gigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Aus-
bildungsdauer von mindestens drei Jahren,

  die selbständig Instandsetzungsarbeiten ausführen.

5.  Brückenwärter,

  die die Aufsicht verantwortlich führen.

6.  Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung auf 
Vermessungsschiffen oder Vermessungsbooten,

a)  die funktechnische Ortungsaufgaben wahrzunehmen 
haben,

b)  die hochwertige elektronische Messgeräte selbständig 
zu bedienen haben,

  wenn sie sich besondere Fachkenntnisse und Fähig-
keiten erworben haben.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

7.  Schleusenbeschäftigte mit erfolgreich abgeschlosse-
ner Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren

  als ständige Vertreter der Schleusenbeamten oder lei-
tenden Schleusenbeschäftigten, die für mehrere 
Schleusen zuständig sind.

8.  Seeschleusendecksleute mit seemännischer Ausbil-
dung nach dreijähriger Fahrtzeit auf Fahrzeugen der 
Binnen- oder Seeschifffahrt,
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  die schichtweise ständig Vertreter von Schleusenbe-
amten oder leitenden Schleusenbeschäftigten sind.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren als Schwenkschaufelfahrer,

  die auch Reparaturen selbständig ausführen.

2.  Brückenwärter, Schleusenmaschinisten, Wasserbau-
arbeiter (Küstenschutz-, Landgewinnungs- und Stre-
ckenunterhaltungsarbeiter) mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem einschlägigen aner-
kannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.

3.  Fahrer von Traktoren im Deichgebiet

  bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbau-
geräte sowie verschiedener Anhängegeräte (z. B. Krei-
selmäher, Frontlader, Graswender, Hochdruckpresse, 
Hydrolader, Teekrechen), die vom Traktor aus be-
dient werden.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

4.  Greifbaggerführer oder Gruppenmaschinenführer.

5.  Schiffsmechaniker als Takler.

6.  Schleusenbeschäftigte und Wehrbeschäftigte

  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit ei-
ner Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,

  denen die Bedienung und Wartung von elektrischen 
und maschinellen Einrichtungen obliegt.

7.  Seeschleusendecksleute mit seemännischer Ausbil-
dung nach dreijähriger Fahrtzeit auf Fahrzeugen der 
Binnen- oder Seeschifffahrt.

Entgeltgruppe 4

1.  Brückenwärter, Schwenkschaufelfahrer.

2.  Schleusenbeschäftigte,

  a)  denen die Leitung des Betriebes auf einer kleinen 
verkehrsarmen Schleuse obliegt,

  b)  die außer mit dem Verholen und Festmachen der 
Fahrzeuge bei der Schleusenbedienung eingesetzt 
sind,

  c)  die ständige Vertreter der Schleusenbeamten oder 
leitenden Schleusenbeschäftigten sind oder

  d)  denen die Leitung des Schleusendienstes obliegt.

3.  Wehrbeschäftigte,

  denen die Leitung des Betriebes auf einer kleinen ver-
kehrsarmen Wehranlage obliegt.

Entgeltgruppe 3

Schleusenbeschäftigte, Wehrbeschäftigte und Wasser-
bauarbeiter (Küstenschutz-, Landgewinnungs- und Stre-
ckenunterhaltungsarbeiter).

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Zu hochwertigen elektronischen Messgeräten zählen z. B. 
elektronische Tachymeter, elektronische Wellen- und 
Strömungsmessgeräte.

Nr. 2 
Die bei den Seeschleusen als Leinenverfahrer bezeichneten 
Beschäftigten gehören zu den Seeschleusendecksleuten.

Nr. 3 
Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte 
liegt vor, wenn verschiedene Anbaugeräte in ständiger Wie-
derkehr, jedoch nicht nur gelegentlich verwendet werden.

Nr. 4 
Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 
MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach Nr. A 20 
Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 und A 82 TVZ 

zum MTL II – im Zusammenhang mit der Verwendung 
der Anbau- und Anhängegeräte abgegolten.

3.11 Beschäftigte im Weinbau

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte mit Facharbeiterbrief im Weinbau.

2.  Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief.

3.  Beschäftigte bei der staatlichen Reblausbekämpfung

  a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf im Weinbau 
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren,

  b)  mit verwaltungseigener Prüfung in einem Ausbil-
dungsberuf nach Buchstabe a,

  c)  mit Facharbeiterbrief im Weinbau.

4.  Fahrer von Traktoren

  bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbau-
geräte.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 4

1.  Fahrer von Traktoren.

Entgeltgruppe 3

1.  Beschäftigte bei der staatlichen Reblausbekämpfung.

2.  Rebarbeiter, die motorgetriebene Landmaschinen 
führen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte 
liegt vor, wenn verschiedene Anbaugeräte in ständiger Wie-
derkehr, jedoch nicht nur gelegentlich verwendet werden.

Nr. 2 
Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 
MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach Nr. A 20 
Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 und A 82 TVZ 
zum MTL II – im Zusammenhang mit der Verwendung 
der Anbau- und Anhängegeräte abgegolten.

3.12 Beschäftigte in Gestüten

Entgeltgruppe 5

Gestütswärter.

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 3

Pferdewärter (Pferdepfl eger).

Protokollerklärung:

Gestütswärter sind Beschäftigte, die eine verwaltungsei-
gene Prüfung abgelegt haben und wie beamtete Gestüts-
wärter tätig sind.

3.13 Beschäftigte in Münzen

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer 
Ausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren,

die als Münzwerkzeugmacher an CNC gesteuerten Dreh-, 
Fräs-, Erodier- oder Rundschleifmaschinen selbständig 
schwierige Arbeitsablaufprogramme zur Herstellung von 
Prägewerkzeugen für Münzen und Medaillen ergänzen, 
Maschinenprogramme eingeben, testen und fahren sowie 
Programmfehler feststellen und beseitigen.

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1,
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  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass sie besonders schwierige Einrich-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten an Maschinen 
und Anlagen durchführen.

2.  Metallhandwerker mit einschlägiger Ausbildung nach 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

  die selbständig Spezialmaschinen entwickeln, weiter-
entwickeln oder herstellen oder Matrizen und Patri-
zen zur Herstellung von Prägestempeln anfertigen.

3.  Metallhandwerker mit einschlägiger Ausbildung nach 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 als 
Graveure.

  (Hierzu Protokollerklärung)

4.  Oberfl ächenbeschichter (Galvaniseure) als Hartver-
chromer.

Entgeltgruppe 7

Metallhandwerker mit einschlägiger Ausbildung nach 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

die Präzisionswerkzeuge für die Prägung von Münzen 
und Medaillen herstellen und instand setzen, Maschinen 
einrichten und instand setzen.

Entgeltgruppe 6

1.  Münzarbeiter mit verwaltungseigener Prüfung als 
Präger von Medaillen,

  die die Maschinen selbst einrichten und die Werk-
zeugbehandlung durchführen, wenn besonders hohe 
Anforderungen an die Prägetechnik gestellt werden.

2.  Tresorverwalter,

  die für das Wiegen/Zählen der Münzen, Medaillen 
und Rohlinge verantwortlich sind.

Entgeltgruppe 5

Münzarbeiter mit verwaltungseigener Prüfung.

Entgeltgruppe 4

1.  Münzarbeiter, mit Ausnahme der Beschäftigten als 
Präger.

2.  Münzarbeiter,

  die als Geldzähler eingesetzt sind und für die tägliche 
Abrechnung verantwortlich sind.

3.  Präger von Spezialmünzen und Medaillen,

  die die Maschinen selbst einrichten und die Werk-
zeugbehandlung durchführen.

Entgeltgruppe 3

1.  Beschäftigte, die Münzen verpacken und versenden.

2.  Präger.

Protokollerklärung:

Die Tätigkeit des Graveurs umfasst auch das Reduzie-
ren.

3.14 Beschäftigte in der Wilhelma

Entgeltgruppe 8

1.  Tierpfl eger mit einschlägiger Ausbildung nach Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 als Re-
vierpfl eger.

2.  Tierpfl eger mit einschlägiger Ausbildung nach Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

  die verantwortlich Menschenaffen oder Korallenfi -
sche pfl egen, sowie

  Tierpfl eger mit einschlägiger Ausbildung nach Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

  deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufga-
ben und der Größe der Verantwortung ebenso zu be-
werten ist wie die verantwortliche Pfl ege von Men-
schenaffen oder Korallenfi schen.

3.15 Beschäftigte in Häfen im Land Niedersachsen

Entgeltgruppe 8

1.  Elektroniker mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren, die elektronisch gesteuerte Kranan-
lagen (Portaldrehwippkrane, Verladebrücken) unter 
Einbeziehung des eigentlichen Steuerteils warten und 
instand setzen.

2.  Führer von großen Schwimmrammen.

3.  Beschäftigte der Entgeltgruppen 5 Fallgruppen 1 und 
2 des Abschnitts 1,

  deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass schwierigste Wartungsarbeiten, Re-
paraturen und Justierungen an hydraulischen und 
pneumatischen Regelkreisen von Krananlagen unter 
Einbeziehung der angeschlossenen Geräte und Instru-
mente einschließlich aller Sicherungsorgane (z. B. 
pneumatisch gesteuerte Kran-Überlassungssicherun-
gen) selbständig und verantwortlich auszuführen sind.

Entgeltgruppe 6

1.  Hafenwärter mit nautischem Befähigungszeugnis mit 
Einschränkungen und dreijähriger Fahrtzeit.

2.  Hafenwärter mit erfolgreich abgeschlossener Berufs-
ausbildung als Schiffsbetriebsmechaniker (Matrose, 
Maschinist oder Motorenwärter) oder einem anderen 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit ei-
ner Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren 
und einer dreijährigen Fahrtzeit.

3.16 Beschäftigte bei der Feuerwehr Bremen

Entgeltgruppe 9

Kraftfahrzeughandwerker mit Meisterbrief des Kraft-
fahrzeughandwerks,

die verantwortlich Kraftfahrzeuge nach § 29 StVZO ab-
nehmen.

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

Kraftfahrzeugmechatroniker mit Ausbildung nach Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass sie hochqualifi zierte Mess-, Prüf- und 
Justierarbeiten mit Messuhren, Spezialtestgeräten, 
Bremsprüfgeräten oder Prüf- und Justiergeräten für 
Achsen und Fahrgestelle an Feuerwehreinsatzfahrzeu-
gen ausführen.

Entgeltgruppe 7

1.  Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren (z. B. Technische Modellbauer, Tisch-
ler) als Kraftfahrzeugschreiner,

  denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen werden, 
zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fachli-
ches Können erforderlich ist.

2.  Kraftfahrzeugmechatroniker mit Ausbildung nach 
der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,

  denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen werden, 
zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fachli-
ches Können erforderlich ist.

Entgeltgruppe 6

1.  Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren (z. B. Sattler) als Kraftfahrzeugsatt-
ler oder (z. B. Technische Modellbauer, Tischler) als 
Kraftfahrzeugschreiner,

  die hochwertige Arbeiten verrichten.

  (Hierzu Protokollerklärung)
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2.  Kraftfahrzeugmechatroniker, Karosserie- und Fahr-
zeugbaumechaniker, Fahrzeuglackierer mit Ausbil-
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1,

  die hochwertige Arbeiten verrichten.

  (Hierzu Protokollerklärung)

Protokollerklärung:

Im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals können Beschäftigte 
hochwertige Arbeiten verrichten z. B. bei der Herstellung 
oder Instandsetzung von Spezialein- oder Spezialauf-
bauten oder beim Instandsetzen von Getrieben und Mo-
toren.

Anhang zu Teil III der Entgeltordnung

Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen

Bis zu einer Neuregelung fi ndet die Anlage 2 des Tarif-
vertrages über das Lohngruppenverzeichnis der Länder 
zum MTArb entsprechende Anwendung.

Teil IV
Beschäftigte im Pfl egedienst

Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung

1.  (1) Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfl e-
gerin“ umfasst auch die Bezeichnung „Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfl egerin“.

  (2) Die Bezeichnung „Gesundheits- und Kranken-
pfl egehelferin“ umfasst auch vergleichbare landes-
rechtlich geregelte Ausbildungen in der Gesundheits- 
und Krankenpfl egehilfe.

2.  Die Bezeichnungen „Hebamme“ bzw. Lehrhebamme“ 
umfassen auch die männlichen Bezeichnungen „Ent-
bindungspfl eger“ bzw. „Lehrentbindungspfl eger“.

3.  (1) Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, die Tätig-
keiten von Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege-
rinnen bzw. Altenpfl egerinnen ausüben, sind als Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfl egerinnen bzw. Al-
tenpfl egerinnen eingruppiert.

  (2) Gesundheits- und Kinderkrankenpfl egerinnen, 
die Tätigkeiten von Gesundheits- und Krankenpfl ege-
rinnen bzw. Altenpfl egerinnen ausüben, sind als Ge-
sundheits- und Krankenpfl egerinnen bzw. Altenpfl e-
gerinnen eingruppiert.

  (3) Altenpfl egerinnen, die Tätigkeiten von Gesund-
heits- und Krankenpfl egerinnen ausüben, sind als 
Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen eingruppiert.

4.  Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Ent-
geltordnung gilt mit folgenden Maßgaben:

  a)  Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit un-
terstellt oder zu einem Teil ihrer Arbeitszeit in ei-
nem Bereich beschäftigt sind, zählen entsprechend 
dem Verhältnis dieses Anteils zur regelmäßigen 
Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftig-
ten.

  b)  1Schülerinnen in der Gesundheits- und Kranken-
pfl ege, Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege, 
Gesundheits- und Krankenpfl egehilfe und Ent-
bindungspfl ege sowie Personen, die sich in einer 
Ausbildung in der Altenpfl ege befi nden, bleiben 
außer Betracht. 2Für die Berücksichtigung von 
Stellen, auf die Schülerinnen angerechnet werden, 
gilt Satz 3 der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen 
Teilen der Entgeltordnung.

5.  (1) 1Pfl egepersonen der Entgeltgruppen KR 3 a bis KR 
9 c, die die Grund- und Behandlungspfl ege zeitlich 
überwiegend bei

  a)  an schweren Infektionskrankheiten erkrankten 
Patienten (z. B. Tuberkulose-Patienten), die wegen 
der Ansteckungsgefahr in besonderen Infektions-
abteilungen oder Infektionsstationen unterge-
bracht sind,

  b)  Kranken in geschlossenen oder halb geschlosse-
nen (Open-door-system) psychiatrischen Abtei-
lungen oder Stationen,

  c)  Kranken in geriatrischen Abteilungen oder Stati-
onen,

  d)  gelähmten oder an multipler Sklerose erkrankten 
Patienten,

  e)  Patienten nach Transplantationen innerer Organe 
oder von Knochenmark,

  f)  an AIDS (Vollbild) erkrankten Patienten,

  g)  Patienten, bei denen Chemotherapien durchge-
führt oder die mit Strahlen oder mit inkorporier-
ten radioaktiven Stoffen behandelt werden,

   ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine 
monatliche Zulage. 2Sie beträgt

   –  90,00 Euro für Pfl egepersonen, soweit sie nicht 
nach Abschnitt 1 Unterabschnitt 7 oder 8 oder 
nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 eingruppiert 
sind,

   –  46,02 Euro für Pfl egepersonen, die nach Abschnitt 
1 Unterabschnitt 7 oder 8 oder nach Abschnitt 3 
Unterabschnitt 5 eingruppiert sind.

  3Die Zulage steht auch bei Erfüllung mehrerer Tatbe-
stände nur einmal zu.

  (2) 1Pfl egepersonen der Entgeltgruppen KR 3 a bis KR 
9 c, die zeitlich überwiegend in Einheiten für Inten-
sivmedizin Patienten pfl egen, erhalten für die Dauer 
dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage von 
90,00 Euro. 2Die Zulage steht nicht neben einer Zu-
lage nach Absatz 1 zu.

  (3) 1Gesundheits- und Krankenpfl egern bzw. Alten-
pfl egern

 –  der Entgeltgruppen KR 8 a bis KR 9 c sowie

 –  der Entgeltgruppe KR 7 a in Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 7 oder 8 oder Abschnitt 3 Unterabschnitt 5,

  die als

 –  Stationsleiter, Gruppenleiter, Stationspfl eger oder

 –  Gesundheits- und Krankenpfl eger bzw. Altenpfl e-
ger in anderen Tätigkeiten mit unterstellten Pfl e-
gepersonen

  eingesetzt sind, erhalten die Zulage nach Absatz 1 
oder 2, wenn alle ihnen durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellten Pfl egepersonen Anspruch 
auf eine Zulage nach Absatz 1 oder 2 haben. 2Die Zu-
lage steht auch Gesundheits- und Krankenpfl egern 
bzw. Altenpfl egern zu, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter eines in Satz 1 ge-
nannten Anspruchsberechtigten bestellt sind.

  (4) 1Pfl egepersonen der Entgeltgruppen KR 3 a bis KR 
9 c, welche die Grund- und Behandlungspfl ege bei 
schwer brandverletzten Patienten ausüben in Einhei-
ten für schwer Brandverletzte, denen durch die Zent-
rale Anlaufstelle für die Vermittlung von Betten 
für Schwerbrandverletzte in der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Einsatzzentrale/Rettungsleit-
stelle der Feuerwehr Hamburg Schwerbrandverletzte 
vermittelt werden, erhalten eine Zulage gemäß An-
lage F Abschnitt IV Nr. 1 für jede volle Arbeitsstunde 
dieser Pfl egetätigkeit. 2Die Zulage verändert sich bei 
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Ta-
rifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe 
festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Min-
destbeträge und vergleichbare nichtlineare Steige-
rungen bleiben unberücksichtigt. 3Eine nach Absatz 
1, 2 oder 3 zustehende Zulage vermindert sich um den 
Betrag, der in demselben Kalendermonat nach Satz 1 
zusteht.

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, Gesund-
heits- und Krankenpfl egehelferinnen sowie Pfl egehel-
ferinnen

1.1  Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen in 
Einrichtungen im Sinne von § 43

Vorbemerkungen

1.  1Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 
sind Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, die die 
Gesamtverantwortung für den Pfl egedienst des Kran-
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kenhauses bzw. des zugeteilten Pfl egebereiches ha-
ben. 2Dies setzt voraus, dass ihnen gegenüber keine 
weitere Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerin 
und keine Leitende Hebamme hinsichtlich des Pfl ege-
dienstes weisungsbefugt sind.

2.  (1) 1Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 
die durch ausdrückliche schriftliche Anordnung zu 
Mitgliedern der Krankenhausbetriebsleitung bestellt 
worden sind, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit 
eine Zulage

in Entgeltgruppe
gemäß Anlage F 

Abschnitt IV

KR 12a Nr. 2

KR 11b Nr. 3

KR 11a Nr. 4

KR 10a Nr. 5

KR 9d Nr. 6

KR 9c Nr. 7

  2Die Zulage verändert sich bei allgemeinen Entgel-
tanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien 
für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhun-
dertsatz; Sockelbeträge, Mindestbeträge und ver-
gleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unbe-
rücksichtigt.

  (2) 1Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, 
in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 2Sie ist bei 
der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu 
berücksichtigen.

Entgeltgruppe KR 12 a

Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen

in Krankenhäusern bzw. Pfl egebereichen,

in denen mindestens 900 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 11 b

1.  Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen

  in Krankenhäusern bzw. Pfl egebereichen, 

  in denen mindestens 600 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1, 2, 3 und 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Leitenden Gesundheits- und Kran-
kenpfl egerinnen bestellt sind,

  in Krankenhäusern bzw. Pfl egebereichen, 

  in denen mindestens 900 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1, 2, 3 und 6)

Entgeltgruppe KR 11 a

1.  Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen

  in Krankenhäusern bzw. Pfl egebereichen, 

  in denen mindestens 300 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Leitenden Gesundheits- und Kran-
kenpfl egerinnen bestellt sind,

  in Krankenhäusern bzw. Pfl egebereichen, 

  in denen mindestens 600 Pfl egepersonen beschäftigt 

sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 10 a

1.  Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen

  in Krankenhäusern bzw. Pfl egebereichen, 

  in denen mindestens 150 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Leitenden Gesundheits- und Kran-
kenpfl egerinnen bestellt sind,

  in Krankenhäusern bzw. Pfl egebereichen, 

  in denen mindestens 300 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 d

1.  Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen

  in Krankenhäusern bzw. Pfl egebereichen, 

  in denen mindestens 75 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Leitenden Gesundheits- und Kran-
kenpfl egerinnen bestellt sind,

  in Krankenhäusern bzw. Pfl egebereichen, 

  in denen mindestens 150 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 c

1.  Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Leitenden Gesundheits- und Kran-
kenpfl egerinnen bestellt sind,

  in Krankenhäusern bzw. Pfl egebereichen, 

  in denen mindestens 75 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 b

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
terinnen von Leitenden Gesundheits- und Krankenpfl e-
gerinnen bestellt sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

1.2  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen als Stations- 
oder Gruppenleiterinnen in Einrichtungen im Sinne 
von § 43

Vorbemerkungen

1.  1Die Tätigkeitsmerkmale, die auf das Gruppenpfl ege-
system abgestellt sind, gelten nur in den Kranken-
häusern, in denen der Krankenhausträger das Grup-
penpfl egesystem eingeführt hat. 2Unter Gruppenleite-
rinnen sind die Pfl egepersonen zu verstehen, die dem 
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Pfl egedienst einer Gruppe vorstehen. 3Es handelt sich 
um das sachliche Vorstehen. 

2.  Wenn in den Funktionsbereichen außer Pfl egeperso-
nen auch sonstige Beschäftigte unterstellt sind, wer-
den sie bei der Zahl der unterstellten Pfl egekräfte be-
rücksichtigt.

Entgeltgruppe KR 11 a

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Statio-
nen, Pfl egegruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche 

mit insgesamt mindestens 192 Pfl egepersonen ständig 
unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 10 a 

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Statio-
nen, Pfl egegruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche 

mit insgesamt mindestens 96 Pfl egepersonen ständig un-
terstellt sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 d

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Statio-
nen, Pfl egegruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche 

mit insgesamt mindestens 48 Pfl egepersonen ständig un-
terstellt sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 c

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Sta-
tionen, Pfl egegruppen oder abgegrenzte Funktionsbe-
reiche 

  mit insgesamt mindestens 24 Pfl egepersonen ständig 
unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
zwölf Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 9 b

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Sta-
tionen, Pfl egegruppen oder abgegrenzte Funktionsbe-
reiche 

  mit insgesamt mindestens zwölf Pfl egepersonen stän-
dig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
fünf Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung)

3.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen,

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Stationsleiterinnen oder Gruppenlei-
terinnen bestellt sind, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
zwölf Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 8 a 

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als Stationsleite-
rinnen oder Gruppenleiterinnen bestellt sind. 

  (keine Stufe 1)

  (Hierzu Protokollerklärung)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen,

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Stationsleiterinnen oder Gruppenlei-
terinnen bestellt sind, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
fünf Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufe 1)

  (Hierzu Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Unter Stationsleiterinnen sind Pfl egepersonen zu ver-
stehen, die dem Pfl egedienst auf der Station vorstehen. 
2Es handelt sich um das sachliche Vorstehen. 3In psychi-
atrischen Krankenhäusern entspricht im Allgemeinen 
eine Abteilung der Station in allgemeinen Krankenhäu-
sern. 

1.3  Lehrkräfte für Gesundheits- und Krankenpfl ege in 
Einrichtungen im Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 11 a

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener 
Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der Ge-
sundheits- und Krankenpfl ege,

die als Leitende Lehrkräfte an Krankenpfl egeschulen 
oder Schulen für Krankenpfl egehilfe 

mit durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteilneh-
mern tätig sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

(Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 10 a 

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Gesundheits- und Krankenpfl ege,

  die als Leitende Lehrkräfte an Krankenpfl egeschulen 
oder Schulen für Krankenpfl egehilfe 

  mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Gesundheits- und Krankenpfl ege,

  die als Lehrkräfte an Krankenpfl egeschulen oder 
Schulen für Krankenpfl egehilfe 

  mit durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

  durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
ter von Leitenden Lehrkräften bestellt sind.
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  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 9 d

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Gesundheits- und Krankenpfl ege,

  die als Lehrkräfte an Fortbildungsstätten für Lei-
tende Gesundheits- und Krankenpfl eger, Lehrkräfte 
in der Gesundheits- und Krankenpfl ege und Stations-
pfl eger tätig sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Gesundheits- und Krankenpfl ege,

  die als Leitende Lehrkräfte an Krankenpfl egeschulen 
oder Schulen für Krankenpfl egehilfe 

  mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung)

3.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Gesundheits- und Krankenpfl ege,

  die als Lehrkräfte an Krankenpfl egeschulen oder 
Schulen für Krankenpfl egehilfe 

  mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

  durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
ter von Leitenden Lehrkräften bestellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 c

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Gesundheits- und Krankenpfl ege,

  die als Lehrkräfte an Krankenpfl egeschulen oder 
Schulen für Krankenpfl egehilfe tätig sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Gesundheits- und Krankenpfl ege,

  die als Lehrkräfte an Krankenpfl egeschulen oder 
Schulen für Krankenpfl egehilfe 

  mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

  durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
ter von Leitenden Lehrkräften bestellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 b 

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

die als Lehrkräfte an Krankenpfl egeschulen oder Schu-
len für Krankenpfl egehilfe tätig sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Protokollerklärung:

Leitende Lehrkräfte an Krankenpfl egeschulen oder 

Schulen für Krankenpfl egehilfe sind Lehrkräfte an 
Krankenpfl egeschulen oder Schulen für Krankenpfl ege-
hilfe, die eine Krankenpfl egeschule oder Schule für 
Krankenpfl egehilfe allein oder gemeinsam mit einer Ärz-
tin/einem Arzt oder einer Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpfl egerin leiten.

1.4  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, die in Ein-
richtungen im Sinne von § 43 dem Operations- oder 
Anästhesiedienst, Dialyseeinheiten, Einheiten für In-
tensivmedizin, Milchküchen oder Frauenmilchsam-
melstellen oder zentralen Sterilisationsdiensten vor-
stehen

Entgeltgruppe KR 10 a 

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vor-
stehen und 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
40 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind oder

b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen und 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
48 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

 (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe KR 9 d

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindes-
tens 20 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind 
oder 

  b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindes-
tens 24 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

   (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Gesundheits- und Krankenpfl egerin-
nen bestellt sind,

  a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindes-
tens 40 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind, 
oder

  b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindes-
tens 48 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

   (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe KR 9 c

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindes-
tens zehn Pfl egepersonen ständig unterstellt sind 
oder

  b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindes-
tens zwölf Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)
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  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die einer Dialyseeinheit vorstehen und 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
48 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

3.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Gesundheits- und Krankenpfl egerin-
nen bestellt sind,

  a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
20 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind, oder

  b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindes-
tens 24 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

   (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe KR 9 b

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindes-
tens vier Pfl egepersonen ständig unterstellt sind 
oder 

  b)  die in der Intensivpfl ege/-medizin einer Einheit 
für Intensivmedizin vorstehen.

   (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die einer Dialyseeinheit vorstehen und

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
24 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

3.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen und 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 36 
Beschäftigte ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

4.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Gesundheits- und Krankenpfl egerin-
nen bestellt sind,

  a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindes-
tens zehn Pfl egepersonen ständig unterstellt sind, 
oder

  b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen und 

    denen durch ausdrückliche Anordnung mindes-
tens zwölf Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

   (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe KR 9 a

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens acht 
Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 8 a 

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

die einer Dialyseeinheit vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf 
Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufe 1)

Entgeltgruppe KR 7 a

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die in Kinderkrankenhäusern oder Kinderfachabtei-
lungen der Milchküche oder der Frauenmilchsammel-
stelle vorstehen.

  (keine Stufe 1)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen.

  (keine Stufe 1)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Gesundheits- und Krankenpfl egerin-
nen bestellt sind,

  die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen und 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 36 
Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufe 1)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
1Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen für Inten-
sivbehandlung und Intensivüberwachung. 2Dazu gehören 
auch Wachstationen, die für Intensivbehandlung und In-
tensivüberwachung eingerichtet sind. 

Nr. 2 
Dieses Tätigkeitsmerkmal setzt nicht voraus, dass den 
vorstehenden Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 
weitere Personen unterstellt sind.

1.5  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen in Einrich-
tungen im Sinne von § 43, denen Beschäftigte unter-
stellt sind

Entgeltgruppe KR 9 b

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen

  in Blutzentralen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
20 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulan-
zen/Nothilfen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
20 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

3.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 30 
im Krankentransportdienst tätige Pfl egepersonen 
ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)
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Entgeltgruppe KR 9 a

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und wäh-
rend der Operation zur Bedienung der Maschine her-
angezogen werden, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
vier Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen

  in Blutzentralen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
vier Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung)

3.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die in besonderen Behandlungs- und Untersuchungs-
räumen in mindestens zwei Teilgebieten der Endos-
kopie tätig sind, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
vier Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

4.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulan-
zen/Nothilfen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
sechs Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

 5.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  die Gipsverbände in Gipsräumen anlegen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
fünf Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

6.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
zehn im Krankentransportdienst tätige Pfl egeperso-
nen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 7 a 

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf 
im Krankentransportdienst tätige Pfl egepersonen stän-
dig unterstellt sind. 

(keine Stufe 1)

Protokollerklärung:

Als Blutzentralen gelten Einrichtungen, in denen Blut 
abgenommen, konserviert und verteilt wird.

1.6  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, Gesund-
heits- und Krankenpfl egehelferinnen und Pfl egehel-
ferinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 9 a

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung für 
den Operationsdienst bzw. für den Anästhesiedienst, 

  die im Operationsdienst als Operationskrankenpfl egerin-
nen oder als Anästhesiekrankenpfl egerinnen tätig sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen

  a)  mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung in 
der Intensivpfl ege/-medizin in Einheiten für In-
tensivmedizin, 

  b)  mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung in 
der Psychiatrie oder

  c)  mit erfolgreich abgeschlossener sozial-psychiatri-
scher Zusatzausbildung

    mit entsprechender Tätigkeit. 

   (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

Entgeltgruppe KR 8 a 

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  a)  die im Operationsdienst als Operationskranken-
pfl eger oder als Anästhesiekrankenpfl eger tätig 
sind,

  b)  die in der großen Chirurgie für die fachgerechte 
Lagerung verantwortlich sind,

  c)  die die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und 
während der Operation zur Bedienung der Ma-
schine herangezogen werden,

  d)  die in Einheiten für Intensivmedizin tätig sind oder

  e)  die dem Arzt in erheblichem Umfang bei Herzka-
theterisierungen, Dilatationen oder Angiografi en 
unmittelbar assistieren.

   (keine Stufe 1)

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen 

  mit erfolgreich abgeschlossener Fortbildung in der 
Krankenhaushygiene mit entsprechender Tätigkeit, 

  die stationsübergreifend und verantwortlich einge-
setzt sind. 

  (keine Stufe 1)

Entgeltgruppe KR 7 a 

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen mit entspre-
chender Tätigkeit

  a)  in Blutzentralen,

  b)  in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambu-
lanzen/Nothilfen oder

  c)  in besonderen Behandlungs- und Untersuchungs-
räumen in mindestens zwei Teilgebieten der En-
doskopie.

   (keine Stufe 1)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  a)  die in Dialyseeinheiten Kranke pfl egen sowie die 
Geräte bedienen und überwachen,

  b)  die im EEG-Dienst tätig sind oder

  c)  die Gipsverbände in Gipsräumen anlegen.

   (keine Stufe 1)

3.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  a)  die Pfl egeaufgaben an Patienten von psychiatri-
schen oder neurologischen Krankenhäusern, die 
nicht in diesen Krankenhäusern untergebracht 
sind, erfüllen oder

  b)  die in psychiatrischen oder neurologischen Kran-
kenhäusern psychisch kranke Patienten bei der 
Arbeitstherapie betreuen.

   (keine Stufe 1)

4.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen mit entspre-
chender Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 4 a 

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egehelferinnen mit ent-
sprechender Tätigkeit 
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  a)  im Anästhesiedienst,
  b)  in Dialyseeinheiten, 
  c)  in mindestens zwei Teilgebieten der Endoskopie, 
  d)  in Gipsräumen,
  e)  in Einheiten für Intensivmedizin,
  f)  an der Herz-Lungen-Maschine,
  g)  im Operationsdienst oder
  h)  in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambu-

lanzen/Nothilfen.

    (keine Stufe 1)

    (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egehelferinnen mit ent-
sprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 3 a 

Pfl egehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
Die Weiterbildung setzt voraus, dass mindestens 
720 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsminuten the-
oretischer und praktischer Unterricht bei Vollzeitausbil-
dung innerhalb eines Jahres und bei berufsbegleitender 
Ausbildung innerhalb von zwei Jahren vermittelt werden. 

Nr. 2 
Eine Zusatzausbildung im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals liegt nur dann vor, wenn sie durch einen mindes-
tens einjährigen Lehrgang oder in mindestens zwei Jah-
ren berufsbegleitend vermittelt wird.

Nr. 3 
1Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen für Inten-
sivbehandlung und Intensivüberwachung. 2Dazu gehören 
auch Wachstationen, die für Intensivbehandlung und In-
tensivüberwachung eingerichtet sind. 

1.7  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen in Einrich-
tungen, die nicht von § 43 erfasst sind, denen Be-
schäftigte unterstellt sind

Vorbemerkung

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen sind nach den Tä-
tigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe KR 8 a oder einer 
höheren Entgeltgruppe der Unterabschnitte 1 bis 6 ein-
gruppiert, wenn sie eine diesen Tätigkeitsmerkmalen ent-
sprechende Tätigkeit ausüben und der Unterabschnitt 7 
ein Tätigkeitsmerkmal für diese Tätigkeit nicht enthält. 

Entgeltgruppe KR 11 a

Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
200 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 10 a 

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
100 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen,

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Gesundheits- und Krankenpfl egerin-
nen bestellt sind,

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
200 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 d

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
50 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen,

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Gesundheits- und Krankenpfl egerin-
nen bestellt sind,

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
100 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 c

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
25 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen,

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Gesundheits- und Krankenpfl egerin-
nen bestellt sind,

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
50 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 b

  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
zehn Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

1.8  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, Gesund-
heits- und Krankenpfl egehelferinnen und Pfl egehel-
ferinnen in Einrichtungen, die nicht von § 43 erfasst 
sind

Entgeltgruppe KR 7 a 

1.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen mit entspre-
chender Tätigkeit. 

2.  Gesundheits- und Krankenpfl egehelferinnen,

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
vier Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

    (keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 4 a 

Gesundheits- und Krankenpfl egehelferinnen mit ent-
sprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 3 a 

Pfl egehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit.

2. Hebammen in Einrichtungen im Sinne von § 43

2.1 Leitende Hebammen

Vorbemerkungen

1.  1Leitende Hebammen sind Hebammen, die die Ge-
samtverantwortung für den Pfl egedienst des Kran-
kenhauses bzw. des zugeteilten Pfl egebereiches ha-
ben. 2Dies setzt voraus, dass ihnen gegenüber keine 
weitere Leitende Hebamme und keine Leitende Ge-
sundheits- und Krankenpfl egerin hinsichtlich des 
Pfl egedienstes weisungsbefugt ist. 

2.  (1) Leitende Hebammen, die durch ausdrückliche 
schriftliche Anordnung zu Mitgliedern der Kranken-
hausbetriebsleitung bestellt worden sind, erhalten für 
die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage
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in Entgeltgruppe
gemäß Anlage F 

Abschnitt IV

KR 10a Nr. 5

KR 9d Nr. 6

KR 9c Nr. 7

 

   (2) 1Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, 
in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 2Sie ist bei 
der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu 
berücksichtigen. 3Die Zulage verändert sich bei allge-
meinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif-
vertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe fest-
gelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindestbe-
träge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen 
bleiben unberücksichtigt.

Entgeltgruppe KR 10 a 

Leitende Hebammen

in Frauenkliniken mit Hebammenschule, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
150 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 d

1.  Leitende Hebammen

  in Frauenkliniken mit Hebammenschule, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
75 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Hebammen,

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Leitenden Hebammen in Frauenkli-
niken mit Hebammenschule bestellt sind,

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
150 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 c

1.  Leitende Hebammen

  in Frauenkliniken mit Hebammenschule. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Hebammen,

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Leitenden Hebammen in Frauenkli-
niken mit Hebammenschule bestellt sind,

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
75 Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 b

Hebammen,

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
terinnen von Leitenden Hebammen in Frauenkliniken 
mit Hebammenschule bestellt sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.2  Lehrkräfte für Hebammen

Entgeltgruppe KR 9 d

Hebammen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener 

Fachausbildung an Schulen für Lehrhebammen,

die als Erste Lehrhebamme an Hebammenschulen 

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilneh-
mern tätig sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe KR 9 c

1.  Hebammen

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrhebammen,

  die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Hebammen

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrhebammen,

  die als Lehrkräfte an Hebammenschulen 

  mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

  durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
terinnen von Ersten Lehrhebammen bestellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe KR 9 b

Hebammen,

die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
(1) Die Fachausbildung setzt voraus, dass mindestens 
900 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsminuten 
theoretischer Unterricht innerhalb von 18 Monaten ver-
mittelt werden. 

(2) Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für Lehr-
kräfte in der Gesundheits- und Krankenpfl ege gilt als ein-
jährige Fachausbildung an Schulen für Lehrhebammen.

Nr. 2 
Erste Lehrhebammen sind Lehrhebammen, die eine Hebam-
menschule allein oder gemeinsam mit einer Ärztin/einem 
Arzt leiten (§ 6 Absatz 2 Nr. 1 des Hebammengesetzes).

2.3 Hebammen

Entgeltgruppe KR 9 c 

Hebammen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn 
Hebammen ständig unterstellt sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 b

Hebammen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf 
Hebammen ständig unterstellt sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 7 a 

1.  Hebammen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung zur Vorsteherin 
des Kreißsaals bestellt sind.

  (keine Stufe 1, Stufe 3 nach 1 Jahr in Stufe 2)
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2.  Hebammen mit entsprechender Tätigkeit.

3.  Altenpfl egerinnen und Altenpfl egehelferinnen

3.1  Leitende Altenpfl egerinnen in Einrichtungen im 
Sinne von § 43

Vorbemerkung
1Leitende Altenpfl egerinnen sind Altenpfl egerinnen, die 
die Gesamtverantwortung für den Pfl egedienst der Ein-
richtung haben. 2Dies setzt voraus, dass ihnen gegenüber 
keine weitere Leitende Altenpfl egerin und keine Lei-
tende Gesundheits- und Krankenpfl egerin weisungsbe-
fugt sind. 

Entgeltgruppe KR 10 a 

Leitende Altenpfl egerinnen

in Einrichtungen, 

in denen mindestens 150 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 d 

1.  Leitende Altenpfl egerinnen

  in Einrichtungen, 

  in denen mindestens 75 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Altenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Leitenden Altenpfl egerinnen bestellt 
sind,

  in Einrichtungen, 

  in denen mindestens 150 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 c 

1.  Leitende Altenpfl egerinnen.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Altenpfl egerinnen, 

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Leitenden Altenpfl egerinnen bestellt 
sind,

  in Einrichtungen, 

  in denen mindestens 75 Pfl egepersonen beschäftigt 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 b 

Altenpfl egerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
terinnen von Leitenden Altenpfl egerinnen bestellt sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

3.2  Lehrkräfte für Altenpfl ege in Einrichtungen im 
Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 10 a 

Altenpfl egerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener 
Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der Alten-
pfl ege,

die als Leitende Lehrkräfte an Schulen für Altenpfl ege 

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilneh-
mern tätig sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 3 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe KR 9 d 

1.  Altenpfl egerinnen 

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Altenpfl ege,

  die als Leitende Lehrkräfte an Schulen für Alten-
pfl ege 

  mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2.  Altenpfl egerinnen

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Altenpfl ege,

  die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpfl ege

  mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

  durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
terinnen von Leitenden Lehrkräften bestellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe KR 9 c

1.  Altenpfl egerinnen 

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Altenpfl ege,

  die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpfl ege tätig 
sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2.  Altenpfl egerinnen

  mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der 
Altenpfl ege,

  die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpfl ege

  mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

  durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
terinnen von Leitenden Lehrkräften bestellt sind.

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe KR 9 b 

Altenpfl egerinnen, 

die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpfl ege tätig sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 
(1) Die Fachausbildung setzt voraus, dass mindestens 
900 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsminuten 
theoretischer Unterricht innerhalb von 18 Monaten ver-
mittelt werden.

(2) Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für Lehr-
kräfte in der Gesundheits- und Krankenpfl ege gilt als 
einjährige Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in 
der Altenpfl ege.
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Nr. 2 
Leitende Lehrkräfte in der Altenpfl ege sind Lehrkräfte 
in der Altenpfl ege, die eine Schule für Altenpfl ege allein 
oder als Mitglied der Schulleitung leiten.

3.3  Altenpfl egerinnen als Stationspfl egerinnen in Ein-
richtungen im Sinne von § 43

Vorbemerkung
1Unter Stationspfl egerinnen sind Pfl egepersonen zu 
verstehen, die dem Pfl egedienst auf der Station/Abtei-
lung vorstehen. 2Es handelt sich um das sachliche Vor-
stehen. 

Entgeltgruppe KR 9 c 

Altenpfl egerinnen,

die durch ausdrückliche Anordnung als Stationspfl ege-
rinnen bestellt sind und

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf 
Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9 b 

1.  Altenpfl egerinnen,

  die durch ausdrückliche Anordnung als Stationspfl e-
gerinnen bestellt sind, und

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
fünf Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

2.  Altenpfl egerinnen,

  die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
treterinnen von Stationspfl egerinnen bestellt sind,

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
zwölf Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 8 a 

Altenpfl egerinnen,

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
terinnen von Stationspfl egerinnen bestellt sind,

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf 
Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

(keine Stufe 1)

Entgeltgruppe KR 7 a 

Altenpfl egerinnen,

die durch ausdrückliche Anordnung als Stationspfl ege-
rinnen bestellt sind.

(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 1 Jahr in Stufe 2)

3.4  Altenpfl egerinnen und Altenpfl egehelferinnen in Ein-
richtungen im Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 7 a 

Altenpfl egerinnen mit entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 4 a 

Altenpfl egehelferinnen mit mindestens einjähriger Aus-
bildung und Abschlussprüfung mit entsprechender Tä-
tigkeit.

Entgeltgruppe KR 3 a 

Altenpfl egehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit.

3.5  Altenpfl egerinnen und Altenpfl egehelferinnen in 
Einrichtungen, die nicht von § 43 erfasst sind

Vorbemerkung

Altenpfl egerinnen sind nach den Tätigkeitsmerkmalen 
der Entgeltgruppe KR 8 a oder einer höheren Entgelt-
gruppe der Unterabschnitte 1 bis 4 eingruppiert, wenn 

sie eine diesen Tätigkeitsmerkmalen entsprechende Tä-
tigkeit ausüben und der Unterabschnitt 5 ein Tätigkeits-
merkmal für diese Tätigkeit nicht enthält. 

Entgeltgruppe KR 9 b

Altenpfl egerinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn 
Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, 
Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 8 a 

Altenpfl egerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-
terinnen von Altenpfl egern bestellt sind,

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn 
Pfl egepersonen ständig unterstellt sind.

(keine Stufe 1) 

Entgeltgruppe KR 7 a 

1.  Altenpfl egerinnen mit entsprechender Tätigkeit.

2.  Altenpfl egehelferinnen mit mindestens einjähriger 
Ausbildung und Abschlussprüfung, 

  denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 
vier Pfl egepersonen ständig unterstellt sind. 

  (keine Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 4 a 

Altenpfl egehelferinnen mit mindestens einjähriger Aus-
bildung und Abschlussprüfung mit entsprechender Tä-
tigkeit. 

Entgeltgruppe KR 3 a 

Altenpfl egehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit. 
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Anlage 2 
zum Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum TV-L 

Anlage C zum TV-L 
       

       

Entgelttabelle für Pflegekräfte 

- Gültig ab 1. Januar 2012 -  

              

         

         

Entgelt- Grundentgelt Entwicklungsstufen 

gruppe KR             

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

12a   3.612,45 4.000,57 4.501,88  

11b    3.612,45 4.097,60  

11a   3.278,25 3.612,45 4.097,60  

10a   3.170,43 3.391,45 3.811,91  

9d   3.089,58 3.369,89 3.590,89  

9c   3.003,33 3.213,56 3.413,00  

9b   2.733,81 3.089,58 3.213,56  

9a   2.733,81 2.830,84 3.003,33  

8a 2.281,00 2.426,55 2.545,13 2.647,56 2.830,84 3.003,33 

7a 2.113,90 2.281,00 2.426,55 2.647,56 2.760,76 2.873,95 

4a 1.892,90 2.038,44 2.173,19 2.453,50 2.523,58 2.658,34 

3a 1.812,03 2.006,09 2.059,99 2.146,24 2.216,32 2.372,64 

       

In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um  
221,87 Euro 
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 Anlage 3 
zum Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum TV-L 

Anlage F zum TV-L 

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L)
geregelten Zulagen 

- Gültig ab 1. Januar 2012 - 

I. Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung 
1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe 
festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare 
Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen ab 1. Januar 2012 

Nr. der
Entgeltgruppenzulage Euro/Monat

1 134,06 

2 126,45 

3 117,30 

4 110,63 

5 107,26 

6 104,59 

7 94,85 

8 94,14 

9 82,98 

10 71,72 

11 49,52 

II. Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 der Entgeltordnung 
1Die Funktionszulagen 

- für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokollerklärungen zu Abschnitt 
5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie 

- für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der Vorbemerkungen zu 
Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung  

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die 
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindestbeträge und 
vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen ab 1. Januar 2012 
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Nr. der
Funktionszulage Euro/Monat 

1 94,53 

2 81,98 

3 128,91 

4 113,98 

5 107,75 

6 102,03 

III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr.8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung
Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung betragen 
ab 1. Januar 2012 

Nr. der
Vorarbeiterzulage Euro/Monat 

1 138,47 

2 237,03 

IV. Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst gemäß Teil IV der Entgeltordnung 
Die Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst  

- gemäß Nr. 5 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung, 

- gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 des Teils IV der 
Entgeltordnung sowie

- gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 des Teils IV der 
Entgeltordnung

betragen ab 1. Januar 2012 

Nr. der
Zulage Euro/Monat Euro/Stunde 

1  1,30 

2 443,95  

3 411,95  

4 382,02  

5 354,25  

6 328,69  

7 305,03  

– MBl. NRW. 2012 S. 23020310 
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20310
Änderungstarifvertrag Nr. 4

zum Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten 
der Länder in den TV-L

und zur Regelung des Übergangsrechts
(TVÜ-Länder)

vom 2. Januar 2012
RdErl. d. Finanzministeriums –

B 4410 – 1 – IV
v. 5. 3. 2012 

Den nachstehenden Tarifvertrag, mit dem der Tarifver-
trag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in 
den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-
Länder) vom 12. Oktober 2006 (bekannt gegeben mit Teil 
A. des Gem. RdErl. d. Finanzministeriums u.d. Innenmi-
nisteriums v. 8. November 2006 – SMBl. NRW. 20310) 
geändert worden ist, gebe ich bekannt:

Änderungstarifvertrag Nr. 4
zum Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten 

der Länder in den TV-L
und zur Regelung des Übergangsrechts

(TVÜ-Länder)
vom 2. Januar 2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,

vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und*)1

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Änderung des TVÜ-Länder

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangs-
rechts (TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006, zuletzt ge-
ändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 3 vom 10. 
März 2011, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Vergü-
tungsgruppe I BAT / BAT-O“ durch die Wörter 
„Entgeltgruppe 15 Ü“ ersetzt.

 b)  In Nr. 1 der Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 
Satz 1 werden die Wörter „Vorbemerkung Nr. 5 
zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum 
BAT / BAT-O“ durch die Wörter „Nr. 4 der Vor-
bemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 
zum TV-L“ ersetzt.

 c)  In Nr. 2 Satz 1 der Protokollerklärungen zu § 1 
Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „19 Absatz 
1“ die Angabe „, § 29a“ eingefügt.

2.  In Satz 1 der Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 
Satz 3 TVÜ-Länder werden die Wörter „zum In-
Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung“ durch die 
Wörter „zu einer Überarbeitung oder Neuregelung 
der entsprechenden Abschnitte der Entgeltordnung 
zum TV-L“ ersetzt.

3.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „de-
ren Eingruppierung sich“ die Wörter „bis zum 31. 

*)1Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
 a)
 ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
 – Bundesvorstand –,
 diese zugleich handelnd für
 – Gewerkschaft der Polizei,
 – Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
 – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,

 und 

 b) mit der dbb tarifunion.

Dezember 2011“ sowie nach den Wörtern „richtet, 
und“ die Wörter „die zum 1. Januar 2012 in den 
Teil IV der Entgeltordnung zum TV-L übergeleitet 
werden, sowie“ eingefügt. 

  b)  In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Lehrkraft, die“ die Wörter „bis zum 31. Dezem-
ber 2011“ sowie nach den Wörtern „Anlage 1 a 
zum BAT / BAT-O“ die Wörter „und ab 1. Januar 
2012 gemäß Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen 
Teilen der Entgeltordnung nicht unter die Ent-
geltordnung zum TV-L“ eingefügt. 

4.  In § 9 Absatz 4 wird folgender Satz 3 angefügt:

  „3Daneben steht ein weiterer Anspruch auf eine Ent-
geltgruppenzulage nach der Entgeltordnung zum 
TV-L nicht zu.“

5.  § 12 wird wie folgt geändert:

  a)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

    aa)  Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

    bb)  Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

      „2Dies gilt auch, wenn die Höhergruppierung 
aufgrund der Überleitung von Beschäftigten 
in die Entgeltordnung zum TV-L gemäß 
§ 29 a Absatz 3 erfolgt.“

  b)  Nach Absatz 5 wird folgende Protokollerklärung 
eingefügt:

    „Protokollerklärung zu § 12 Absatz 5:

    Die Überleitung in die Entgeltgruppe 14 gemäß 
§ 29 a Absatz 5 gilt nicht als Höhergruppierung.“

6.  § 17 wird wie folgt geändert:

  a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

    aa)  In Satz 1 werden nach den Wörtern „über 
den 31. Oktober 2006 hinaus“ die Wörter „bis 
zum 31. Dezember 2011“ eingefügt.

    bb)  Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

      „2Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Ab-
schnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
eingruppiert sind, und für Beschäftigte, die 
unter § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages 
Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, 
gelten die entsprechenden Vorschriften des 
Satzes 1 auch über den 31. Dezember 2011 
hinaus fort; dies gilt entsprechend für Be-
schäftigte, die unter Absatz 10 fallen.“

    cc)  Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, und nach 
dem Wort „Diese“ werden die Wörter „über 
den 31. Dezember 2011 hinaus fortgeltenden“ 
eingefügt.

    dd)  Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

  b)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Ent-
geltgruppe 1 sind für Beschäftigte, die gemäß 
Teil II Abschnitt B der Anlage 1 a zum BAT / 
BAT-O eingruppiert sind, für Beschäftigte, die 
unter § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 
zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen sowie für Be-
schäftigte, die unter Absatz 10 fallen, alle zwi-
schen dem 1. Januar 2012 und dem In-Kraft-Tre-
ten entsprechender neuer Eingruppierungsrege-
lungen stattfi ndenden Eingruppierungsvorgänge 
(Neueinstellungen und Umgruppierungen) vorläu-
fi g und begründen keinen Vertrauensschutz und 
keinen Besitzstand.“

  c)  Absatz 4 wird aufgehoben.

  d)  In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „wird diese 
bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltord-
nung“ durch die Wörter „bis zum 31. Dezember 
2011 wird diese“ ersetzt.

  e)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

    aa)  Die Wörter „bis zum In-Kraft-Treten einer 
neuen Entgeltordnung“ werden gestrichen 
und die Wörter „erfüllt sind“ werden durch 
die Wörter „erfüllt wären“ ersetzt.
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    bb)  Der Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt 
und es wird folgender Teilsatz angefügt:

      „die Zahlung erfolgt längstens bis zu einer 
Überarbeitung bzw. Neuregelung der ent-
sprechenden Abschnitte der Entgeltordnung 
zum TV-L.“

  f)  Absatz 7 wird wie folgt geändert:

    aa)  In Satz 1 werden die Wörter „In-Kraft-Tre-
ten einer neuen Entgeltordnung“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2011“ ersetzt.

    bb)  Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

      „2Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Ab-
schnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
eingruppiert sind, für Beschäftigte, die unter 
§ 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 
zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen sowie für 
Beschäftigte, die unter Absatz 10 fallen, gilt 
Satz 1 auch für Eingruppierungen nach dem 
31. Dezember 2011 fort.“

    cc)  Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und nach 
dem Wort „Eingruppierung“ werden die 
Wörter „auch über den 31. Dezember 2011 
hinaus“ eingefügt.

    dd)  Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und die An-
gabe „Satz 2“ wird durch die Angabe 
„Satz 3“ ersetzt.

  g)  In Absatz 8 Satz 1 werden die Wörter „In-Kraft-
Treten einer neuen Entgeltordnung“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2011“ ersetzt.

  h)  Absatz 9 wird wie folgt geändert:

    aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „gelten“ die 
Wörter „bis zum 31. Dezember 2011“ einge-
fügt.

    bb)  In Satz 2 werden die Wörter „In-Kraft-Tre-
ten einer neuen Entgeltordnung“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2011“ ersetzt.

    cc)  Es wird folgender Satz 3 angefügt:

      „3Für Beschäftigte, die unter Absatz 10 fal-
len, gelten Satz 1 und 2 auch über den 31. 
Dezember 2011 hinaus fort.“

7.  § 18 wird wie folgt geändert:

  a)  In Absatz 2 wird die Angabe „§ 17 Absatz 9 
Satz 2“ durch die Angabe „§ 17 Absatz 9 Satz 2 
und 3“ ersetzt.

  b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

    aa)  Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und die 
Wörter „In-Kraft-Treten der Eingruppie-
rungsvorschriften des TV-L“ werden durch 
die Angabe „31. Dezember 2011“ ersetzt.

    bb)  Es wird folgender Satz 2 angefügt:

      „2Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Ab-
schnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
eingruppiert sind, sowie für Beschäftigte, die 
unter § 17 Absatz 10 fallen, gilt Satz 1 bis 
zum In-Kraft-Treten entsprechender Ein-
gruppierungsvorschriften über den 31. De-
zember 2011 hinaus fort.“

8.  § 19 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü 
übergeleitet worden sind, oder ab dem 1. November 
2006 in die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2 a 
oder in die Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2 a einge-
stellt und gemäß § 17 Absatz 7 der Entgeltgruppe 2 Ü 
zugeordnet worden sind, gelten besondere Tabellen-
werte, soweit sich aus § 29 a nichts anderes ergibt. 
2Die besonderen Tabellenwerte betragen ab 1. Januar 
2012

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.731,17 1.914,45 1.984,53 2.070,78 2.130,08 2.178,58“

9.  § 20 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 1 wird nach den Wörtern „Lehrkräfte, 
die“ die Wörter „bis zum 31. Dezember 2011“ so-
wie nach den Wörtern „Anlage 1 a zum BAT / 
BAT-O“ die Wörter „und/oder ab 1. Januar 2012 
gemäß Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung nicht unter die Entgeltord-
nung zum TV-L“ eingefügt.

  b)  In Satz 2 werden nach der Angabe „A 13 BBesG“ 
die Wörter „oder eines entsprechenden Landesbe-
soldungsgesetzes“ eingefügt.

10.  Nach § 29 wird folgender § 29 a eingefügt:

 „§ 29a
 Überleitung in die Entgeltordnung zum TV-L am 
 1. Januar 2012

  (1) 1Für in den TV-L übergeleitete und für zwischen 
dem 1. November 2006 und dem 31. Dezember 2011 
neu eingestellte Beschäftigte gelten für Eingruppie-
rungen ab dem 1. Januar 2012 die §§ 12, 13 TV-L so-
wie die Entgeltordnung zum TV-L. 2Hängt die Ein-
gruppierung nach den §§ 12, 13 TV-L von der Zeit ei-
ner Tätigkeit oder Berufsausübung ab, wird die vor 
dem 1. Januar 2012 zurückgelegte Zeit so berücksich-
tigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, wenn die Ent-
geltordnung zum TV-L bereits seit dem Beginn des 
Arbeitsverhältnisses gegolten hätte.

  (2) 1In den TV-L übergeleitete und ab dem 1. Novem-
ber 2006 neu eingestellte Beschäftigte,

  –  deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 
Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes 
der TdL ist, über den 31. Dezember 2011 hinaus 
fortbesteht, und 

  -  die am 1. Januar 2012 unter den Geltungsbereich 
des TV-L fallen,

  sind – jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Ent-
geltgruppe für die Dauer der unverändert auszuüben-
den Tätigkeit – zum 1. Januar 2012 in die Entgeltord-
nung zum TV-L übergeleitet; Absatz 3 bleibt unbe-
rührt. 2Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Ent-
geltgruppe in Abweichung von § 16 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 3 Satz 1 TV-L besondere Stufenregelun-
gen nach den Anlagen 2, 4 oder 5 geknüpft waren, 
gelten diese für die Dauer der unverändert auszu-
übenden Tätigkeit fort. 3Soweit an die Tätigkeit in 
der bisherigen Entgeltgruppe besondere Entgeltbe-
standteile geknüpft waren und diese in der Entgelt-
ordnung zum TV-L in geringerer Höhe entsprechend 
vereinbart sind, wird die hieraus am 1. Januar 2012 
bestehende Differenz unter den bisherigen Vorausset-
zungen als Besitzstandszulage so lange gezahlt, wie 
die anspruchsbegründende Tätigkeit unverändert 
ausgeübt wird und die sonstigen Voraussetzungen für 
den besonderen Entgeltbestandteil nach bisherigem 
Recht weiterhin bestehen; § 9 Absatz 4 bleibt unbe-
rührt. 4Satz 3 gilt entsprechend, wenn besondere Ent-
geltbestandteile in der Entgeltordnung zum TV-L 
nicht mehr vereinbart sind.

  Protokollerklärung zu § 29 a Absatz 2:

  1Die vorläufi ge Zuordnung zu der Entgeltgruppe des 
TV-L nach der Anlage 2 oder 4 gilt als Eingruppie-
rung. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung der 
Eingruppierungen fi ndet aufgrund der Überleitung in 
die Entgeltordnung zum TV-L nicht statt.

  (3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
nach der Entgeltordnung zum TV-L eine höhere Ent-
geltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in die 
Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L 
ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren Entgelt-
gruppe richtet sich nach den Regelungen für Höher-
gruppierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L). 3War die/der 
Beschäftigte in der bisherigen Entgeltgruppe der 
Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend von 
Satz 2 der Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe zuge-
ordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird an-
gerechnet. 4Bei Beschäftigten im Sinne von Teil II 
Abschnitt 22 Unterabschnitt 1 der Entgeltordnung 
zum TV-L werden übertarifl ich gewährte Leistungen 
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auf den Höhergruppierungsgewinn angerechnet. 
5Satz 1 gilt für den erstmaligen Anspruch auf eine 
Entgeltgruppenzulage entsprechend, sofern bei Ein-
gruppierungen zwischen dem 1. November 2006 und 
dem 31. Dezember 2011 die vergleichbare Vergü-
tungsgruppenzulage aufgrund von § 17 Absatz 5 nicht 
mehr gezahlt wurde.

  (4) 1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 und/oder nach 
Absatz 3 Satz 5 kann nur bis zum 31. Dezember 2012 
gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. 
Januar 2012 zurück; nach dem Inkrafttreten der Ent-
geltordnung zum TV-L eingetretene Änderungen der 
Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe 
bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 3 
Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 2Ruht das Arbeitsver-
hältnis am 1. Januar 2012, beginnt die Frist von ei-
nem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der 
Antrag wirkt auf den 1. Januar 2012 zurück.

  (5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 sind Be-
schäftigte mit einem Anspruch auf die bisherige Zu-
lage nach § 17 Absatz 8 stufengleich und unter Beibe-
haltung der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlauf-
zeit in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet.

  (6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Beschäftigte, 
die gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1 a zum 
BAT / BAT-O eingruppiert sind, für Beschäftigte, die 
unter § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum 
BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, sowie für Beschäf-
tigte, die unter § 17 Absatz 10 fallen.“

11.  In Nr. 9 der Anlage 1 Teil B werden die Wörter „zum 
In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung“ durch 
die Wörter „zu einer Überarbeitung beziehungsweise 
Neuregelung der entsprechenden Abschnitte der Ent-
geltordnung zum TV-L“ ersetzt.

12.  Im Schlusssatz der Anlage 1 Teil C werden die Wörter 
„zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung“ 
durch die Wörter „zu einer Neuregelung“ ersetzt.

13.  Die Anlagen 5 A und 5 B werden durch die diesem 
Tarifvertrag als Anlage beigefügte Anlage 5 (A / B) er-
setzt.

§ 2
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft.

Berlin, den 2. Januar 2012
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20310
Zum Manteltarifvertrag

für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und 
der Länder (MTArb)

vom 6. Dezember 1995
hier: Durchführungshinweise
RdErl. des Finanzministeriums

B 4200 – 2.1 – IV
v. 5. 3. 2012

Der Gem. RdErl. d. Finanzministeriums u. d. Innenmi-
nisteriums – v. 21. 3. 1997 (MBl. NRW. S. 414), zuletzt ge-
ändert durch RdErl. v. 25. 2. 2002 (MBl. NRW. S. 384), 
wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2012 S. 328

20310
Manteltarifvertrag

für Arbeiterinnen und Arbeiter 
des Bundes und der Länder (MTArb)

vom 6. Dezember 1995
RdErl. des Finanzministeriums

B 4200 – 2.1 – IV
vom 5. 3. 2012

Der Gem. RdErl. d. Finanzministeriums u. d. Innenmi-
nisteriums  v. 19. 3. 1996 (MBl. NRW. S. 632), zuletzt ge-
ändert durch RdErl. v. 17. 4. 2003 (MBl. NRW. S. 449), 
wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2012 S. 328

20310
Zum Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT)

vom 23. Februar 1961: 
hier: Durchführungshinweise
RdErl. des Finanzministeriums

B 4100 – 1.1 – IV
v. 5. 3. 2012

Der Gem. RdErl. d. Finanzministers u. d. Innenministers 
v. 24. 4. 1961 (MBl. NRW. S. 793), zuletzt geändert durch 
RdErl. v. 25. 2. 2002 (MBl. NRW. S. 352), wird aufgeho-
ben.

– MBl. NRW. 2012 S. 328

20310
Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) 

vom 23. Februar 1961
RdErl. des Finanzministeriums

B 4100 – 1.1 – IV
v. 5. 3. 2012

Der Gem. RdErl. d. Finanzministers u. d. Innenministers  
v. 24. 2. 1961 (MBl. NRW. S. 375), zuletzt geändert durch 
RdErl. v. 17. 4. 2003 (MBl. NRW. S. 446), wird aufgeho-
ben.

– MBl. NRW. 2012 S. 328

20314
Tarifvertrag

über das Lohngruppenverzeichnis der Länder 
zum MTArb (TV Lohngruppen-TdL)

vom 11. Juli 1966
RdErl. des Finanzministeriums

B 4220 – 1.2 – IV
v. 5. 3. 2012

Der Gem. RdErl. d. Finanzministers u. d. Innenministers 
v. 10. 8. 1966 (MBl. NRW. S. 1669), zuletzt geändert durch 
RdErl. v. 30. 1. 2002 (MBl. NRW. S. 254), wird aufgeho-
ben.

– MBl. NRW. 2012 S. 328
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